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1 Darstellung der Ergebnisse der wirtschaftlichen Analyse  

1.1 Zusammenfassung der Ziele und Vorgehensweise der Wirtschaftlichkeitsana-
lyse 

Mit der europäischen Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie im Folgenden 
WRRL abgekürzt) wurde ein Ordnungsrahmen zum Schutz der Gewässer (Oberflächen-
gewässer und Grundwasser) geschaffen. Dieser Ordnungsrahmen soll es ermöglichen, dass 
die aquatischen Ökosysteme geschützt werden, um so eine nachhaltige, ausgewogene und 
gerechte Wassernutzung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang müssen die Mitglieds-
länder einen Bewirtschaftungsplan gemäß den Bestimmungen der Richtlinie erstellen (Art 
13 und Anhang VII WRRL), der ein Maßnahmenprogramm enthält (Art 11 und Anhang 
VI). 
 
In diesem Zusammenhang sind die für den Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Maßnah-
men auf ihre Kosten-Wirksamkeit zur Reduktion von Gewässerbelastungen hin zu beurtei-
len (Anhang III WRRL). Hierfür sind einerseits die entsprechenden Methoden zu entwi-
ckeln und andererseits die Analysen und Berechnungen durchzuführen.  
 
Die Unterstützungsleistung von PwC-Ecologic zielte auf die Analyse der Kosten-
Wirksamkeit der Maßnahmen als Bestandteil der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ab. Die Leistungen können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

 

2

3

Technische und 
wirtschaftswissenschaftliche 
Unterstützung 

1

Begleitung bei der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie

Koordination der 
Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten 

• Ermittlung und Analyse der Maßnahmen und deren Wirkungen;
• Entwicklung der Methoden zur wirtschaftlichen Bewertung der 

Maßnahmen; 
• Auswahl und Berechnung der Maßnahmen;
• Qualitätskontrolle und Plausibilisierung der Ergebnisse durch Vergleich

mit anderen Ländern.

• Konformitätsprüfung zur Umsetzung der WRRL im Rahmen der 
Erstellung des Bewirtschaftungsplanes; 

• Prüfung der verwendeten Terminologie, Normen und Standards;
• Begleitung bei der Schätzung der Zielerreichung der Wasserkörper;
• Begründung der Ausnahmetatbestände und der erheblich veränderten 

Wasserkörper.

• Darstellung der Projektergebnisse für den Bewirtschaftungsplan;
• Projektmanagement und Dokumentation des Projektfortschrittes;
• Koordinierung und Planung der Projektbeteiligten (Arbeitsgruppen, 

Ingenieurbüro, Experten);
• Präsentation der Projektergebnisse mit Dokumentation und 

Kompetenz-Transfer. 
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Im Folgenden werden die Vorgehensweise bei der Kosten-Wirksamkeitsanalyse und bei 
der Erstellung des Maßnahmenprogramms sowie die Schnittstellen zur Aufstellung des ge-
samten Bewirtschaftungsplans für Luxemburg übersichtlich vorgestellt: 
 

• Beschreibung der Gewässer und Bewertung des biologischen, 
hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Zustandes.

Durchführung einer 
Bestandsanalyse1

• Ausarbeitung einer Liste aller möglichen Maßnahmen für Luxemburg 
(Maßnahmenkatalog) anhand der Art der vorhandenen Belastungen.

Erstellung des 
Maßnahmenkatalogs2

• Ermittlung der Kosten und Wirkungen für die Maßnahmen (qualitativ 
und quantitativ), Ermittlung der Wechselwirkungen sowie 
zusätzliche (z.B. administrative) Aktionen.

Bewertung der Maßnahmen 
(Wirkungsmatrix)3

• Zusammenfassung der einzelnen Maßnahmenprogramme;
• Berechnung der Gesamtkosten für das Maßnahmenprogramm;
• Erstellung des nationalen Bewirtschaftungsplans.

Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans7

• Zuordnung von Maßnahmen auf die Wasserkörper; 
• Ermittlung der Wirkung von Maßnahmenkombinationen;
• Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.

Ausarbeitung von  
Maßnahmenprogrammen4

• Bestimmung und Bewertung der Wasserkörper, bei denen die 
Erreichung der Umweltqualitätsziele bis 2015 unsicher ist;

• Beschreibung der erheblich veränderten Wasserkörper (HMWB).

Bestimmung von 
Ausnahmetatbeständen5

• Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von Arbeitsgruppen bei der 
Aufstellung und Überprüfung des Bewirtschaftungsplans; 

• Abstimmung mit anderen Flusseinzugsgebieten (Ausland).

Beteiligung der 
Öffentlichkeit6

Allgemeine Arbeitsschritte zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans (Verantwortungsbereich AGE)
Aktivitäten im Rahmen der wirtschaftlichen Bewertung (PwC-Ecologic)
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hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Zustandes.
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1.2 Bestandsanalyse der Wasserkörper 

Die WRRL unterscheidet drei Klassen von Wasserkörpern: Oberflächenwasserkörper 
(OWK), Grundwasserkörper (GWK) sowie erheblich veränderte Wasserkörper (HMWB1). 
Für jede Klasse sind spezifische Bewertungskriterien (Parameter und Grenzwerte) von der 
WRRL vorgegeben und die entsprechenden Gewässer-Zustände müssen im Bewirtschaf-
tungsplan farblich korrekt dargestellt werden, wie folgende Abbildung zeigt:  

Parameter zur Zustandsbewertung WRRL 
Zustandsbewertung

Ökologischer 
Zustand für 

OWK2)

Physikalisch-chemische QE3)

Biologische QE

Hydromorphologische QE

Chemischer Zustand

Parameter zur Zustandsbewertung WRRL 
Zustandsbewertung

Ökologischer 
Zustand für 

OWK2)

Physikalisch-chemische QE3)

Biologische QE

Hydromorphologische QE

Chemischer Zustand

Sehr gut

Gut

Mäßig

Unbefriedigend

Schlecht

Sehr gut

Gut

Mäßig

Unbefriedigend

Schlecht

Gut (GWK, OWK)

Nicht gut

Gut (GWK, OWK)

Nicht gut

 
                                                 
1 „Heavily Modified Water Body“ auch erheblich veränderter Wasserkörper. 
2  Der ökologische Zustand wird bei GWK durch den mengenmäßigen Zustand und bei HMWB durch das 

ökologische Potential ersetzt. 
3  QE = Qualitäts-Komponente 
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Die Bewertung des Zustandes beruht auf der Auswertung der Monitoring-Ergebnisse der 
AGE gemäß den Vorgaben der Wasserrahmenrichtline: Eine erste Bestandsanalyse wurde 
2004 durchgeführt und im Zeitraum 2007 – 2009 vervollständigt.  

Vereinfacht dargestellt ergibt sich der Gesamtzustand eines Wasserkörpers aus der Summe 
seines ökologischen und seines chemischen Zustandes. Hierbei setzt sich der ökologische 
Zustand für OWK aus drei Qualitäts-Komponenten (physikalisch-chemisch, biologisch 
und hydromorphologisch) zusammen. 

 

1.2.1 Bestandsanalyse Oberflächenwasserkörper (OWK) 

Die detaillierte Zustandsbewertung von insgesamt 91 OWK ergab, dass sich im Jahr 2009 
nur 7% der OWK in einem guten Zustand befanden. Insgesamt befinden sich 54% der 
OWK in einem mäßigen Zustand, 27% in einem unbefriedigenden Zustand und 12% in 
einem schlechten Zustand.  
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Der chemische und der hydromorphologische Zustand der OWK sind verhältnismäßig gut 
(nur 26% bzw. 33% im nicht guten Zustand). Der ökologische Zustand ist relativ schlecht, 
bedingt durch die physikalisch-chemische und biologische Qualitäts-Komponente.  

Die Defizite in jedem einzelnen Wasserkörper sind unterschiedlicher Natur, jedoch können 
die Defizite wie folgt generalisiert werden: 

• Der chemische Zustand wird vorwiegend durch chemische Belastungen wie PAK (Po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), PCB (Polychlorierte Biphenyle), 
Schwermetalle und Pestizide negativ beeinflusst; 

• Der physikalisch-chemische Zustand wird hauptsächlich durch Nährstoffe, insbeson-
dere durch Nitrat, belastet;  

• Der biologische Zustand ist durch unausreichende Bestände von Makrophyten, Phyto-
benthos sowie unausreichende Fischbeständen nicht im guten Zustand;  

• Bei der Hydromorphologie ist häufig die Durchgängigkeit für Fische gestört und/oder 
die Gewässerstruktur befindet sich nicht im natürlichen Zustand. 
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1.2.2 Bestandsanalyse erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB) 

In Luxemburg sind insgesamt 11 Wasserkörper als „erheblich verändert“ eingestuft (siehe 
Kapitel  6). 91% der Zustände der HMWB sind verbesserungsbedürftig, wobei der chemi-
sche Zustand und die physikalisch-chemische sowie die biologische Qualitäts-Komponente 
des ökologischen Zustandes die Dringlichkeit darstellen.  

Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Bestandsanalyse der 11 HMWB-Fälle in Lu-
xemburg: 

HMWB 
Wasserkörper

WK Nr. Zustand

Mosel I-1

Ernz noire II-4.2

Sauer III-2.2.1

Our V-1.2

Kaasselterbach VI-2.2

Alzette (Lux.) VI-3

Alzette (Esch) VI-4.2

Diddelengerbaach VI-4.3

Kälbaach VI-4.4

Péitrus VI-13.1

Chiers VII-1.1

HMWB 
Wasserkörper

WK Nr. Zustand

Mosel I-1

Ernz noire II-4.2

Sauer III-2.2.1

Our V-1.2

Kaasselterbach VI-2.2

Alzette (Lux.) VI-3

Alzette (Esch) VI-4.2

Diddelengerbaach VI-4.3

Kälbaach VI-4.4

Péitrus VI-13.1

Chiers VII-1.1  

Die Bestandsanalyse der HMWB ergab, dass fast die Hälfte (46%) als „schlecht“ einge-
stuft wurde (5 Wasserkörper), 18% (2 Wasserkörper) befinden sind in einem „unbefriedi-
genden“ Zustand, 27% (3 Wasserkörper) sind in einem „mäßigen“ Zustand und lediglich 1 
Wasserkörper befindet sich im „guten“ Zustand. 

 

1.2.3 Bestandsanalyse Grundwasserkörper (GWK) 

Der mengenmäßige Zustand der Grundwasserkörper (GWK) ist bei allen 5 Grundwasser-
körpern gut. Der chemische Zustand von zwei Wasserkörpern ist zu verbessern.  

Grundwasser-
körper

Mengenmäßiger 
Zustand

Chemischer 
Zustand

Gesamt-
zustand

Devon Gut Gut Gut

Unterer Lias Gut Schlecht Schlecht

Mittlerer Lias Gut Gut Gut

Oberer Lias Gut Gut Gut

Trias Gut Schlecht Schlecht

Grundwasser-
körper

Mengenmäßiger 
Zustand

Chemischer 
Zustand

Gesamt-
zustand

Devon Gut Gut Gut

Unterer Lias Gut Schlecht Schlecht

Mittlerer Lias Gut Gut Gut

Oberer Lias Gut Gut Gut

Trias Gut Schlecht Schlecht

 

Der schlechtere chemische Zustand des unteren Lias und des Trias erklärt sich unter ande-
rem durch eine Belastung durch PAK1 (punktuelle Quellen), Nitrate und Pflanzenschutz-
mittel (diffuse Quellen). Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Sicherstellung der 

                                                 
1 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
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Trinkwasserversorgung von Bedeutung, da beide Grundwasserkörper eine wichtige Trink-
wasser-Ressource in Luxemburg darstellen. 

 

1.3 Geplante Maßnahmen 

Die Maßnahmen zur Verbesserung oder Erhaltung des guten Zustandes werden nach den 
Belastungsquellen in drei Kategorien eingeteilt. Zur Illustration des vollständigen Maß-
nahmenkatalogs (siehe Kapitel 3) erläutert folgende Auswahl repräsentativer Maßnahmen 
deren Wirkungsart auf die Belastungen im Gewässer: 

Siedlungswasser-
wirtschaft
(SWW)

• Kläranlagen (Neubau und 
Modernisierung)

• Regenüberlaufbecken
• Regenrückhaltebecken
• Bau von Kanalisationen

Maßnahmen-Kategorie Beispiele von Maßnahmen Beschreib ung und Nutzen der MaßnahmenMaßnahmen-Kategorie Beispiele von Maßnahmen Beschreib ung und Nutzen der Maßnahmen

• Reduktion von Nährstoffen im Wasser 
(z.B. Stickstoff- und Phosphatverbindungen)

• Verbesserung der Abwasserreinigungsleistung 
von Kläranlagen

• Minderung von Abflussspitzen bei 
Starkregenereignissen

Hydromorphologie
(HY)

• Entfernung von Querbauwerken oder 
Bau von Fischaufstiegshilfen

• Entfernung von Sohlbefestigungen
• Befestigte Böschungen 

zurückbauen
• Weitung des Bettes

• Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit
• Verringerung der Abflussgeschwindigkeit
• Erhöhung der Biodiversität 

(aquatische Flora und Fauna)
• Minderung des Schadenrisikos durch 

Hochwasserereignis

Landwirtschaft
(LWS)

• Reduzierte Stickstoff-Düngung
• Ackerrandstreifen/

Uferrandstreifen
• Biologische Landwirtschaft
• Umwandlung von Acker in Grünland

• Reduktion von Nährstoffen (Stickstoff, Phosphat) 
sowie Pflanzenschutzmitteln im Wasser

• Verbesserung der natürlichen Retentions- und 
Infiltrationseigenschaften

• Erhöhung der Artenvielfalt
• Verringerung der Nährstoffauswaschung und der 

Bodenerosion

1

2

3
 

 

Im Rahmen des Projektes wurde eine detaillierte Zuweisung der Maßnahmen aus dem 
Maßnahmenkatalog auf Wasserkörperebene ausgeführt. Die am häufigsten genannten 
Maßnahmen sind dabei folgende: 

Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen (SWW): 

• Neubau und Ausbau bzw. Modernisierung von Kläranlagen  
(58 neue Kläranlagen mit insgesamt 410.320 EGW1); 

• Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken (insgesamt 398 Stück); 
• Kanalisationsausbau (614 km); 
• Spezifische Maßnahmen z.B. Abwasserbehandlung am Flughafen, Hafen Mertert, 

Campings, Deponien, usw. 
 
Hydromorphologische Maßnahmen (HY): 

Die 4 am meisten verwendeten Maßnahmen (77% der Nennungen) sind: 

• Böschungen abflachen bzw. als natürliche flache Böschungen zurückbauen; 
• Fischaufstiegshilfen (Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit); 
• Leichte Maßnahmen zur Selbsterholung des Bettes; 
• Weitung des Flussbettes. 
 

                                                 
1 EGW = Einwohnergleichwert 
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Landwirtschaftliche Maßnahmen (LWS): 

• Die Umsetzung der WRRL setzt auf die Ausweitung bestehender Maßnahmen der 
landwirtschaftlichen Förderprogramme z.B. Agrar-Umweltprogramm und Landschafts-
pflegeprogramm; 

• Das Ziel ist eine Ausweitung der Fläche von 23.744 ha (2009) auf 58.769 ha 
(2013/2015), also eine Zunahme von 35.025 ha d.h. 148%; 

• 3 Maßnahmen stellen 82% dieser Zunahme dar: reduzierte (Stickstoff-) Düngung von 
Acker und Grünland, verbesserte Ausbringungstechnik für Gülle und Jauche sowie bio-
logische Landwirtschaft. 

 

1.4 Kosten des Maßnahmenprogramms 

Um den Finanzierungsbedarf des Maßnahmenprogramms zu ermitteln, müssen die jeweili-
gen Maßnahmen der WRRL differenziert betrachtet werden: 
 

Grundlegende 
Maßnahmen nach 

Art. 11 (3) a.

Maßnahmen, die auf Grund bestehender Rechtsvorschriften umgesetzt 
werden müssen, z.B. die Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser sowie die Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen. 

Grundlegende 
Maßnahmen nach 
Art. 11 (3) b. bis l.

Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele der WRRL notwendig sind, um den 
guten Zustand der Gewässer und eine Kostendeckung der Wasserdienst-
leistungen zu erreichen.

Ergänzende 
Maßnahmen nach 

Art. 11 (4)

Maßnahmen, die zusätzlich zu den vorgenannten grundlegenden Maßnahmen 
geplant und umgesetzt werden sollen, um die gemäß Artikel 4 der WRRL 
festgelegten Ziele zu erreichen. Diese Maßnahmen haben eine unterstützende 
Funktion und sind meist administrativer Natur (z.B. Rechtsinstrumente, 
Emissionsbegrenzung schaffen).

In den Kosten 
enthalten

In den Kosten 
enthalten

����

����

x
 

 
Diese Unterscheidung in der Darstellung des Investitionsbedarfs ist insofern notwendig, 
weil die Kosten der o.g. ersten Kategorie (nach Art 11 (3) a.) nicht als eigentliche Kosten 
der WRRL dargestellt werden können, da sie schon vor, respektiv außerhalb, der 
WRRL umgesetzt werden müssten (Kosten einer verspäteten Umsetzung bestehender 
Richtlinien können nicht als Kosten der WRRL angerechnet werden). Siehe auch Kapi-
tel  7. 
 
1.4.1 Gesamtkosten des Maßnahmenprogramms 

Die Gesamtinvestitionen zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms belaufen sich bis 
2027 auf 1 190 Millionen Euro. Dieser Betrag versteht sich ohne MwSt und ohne Kapital-
kosten, welche in den Überlegungen zu den Finanzierungsmöglichkeiten berücksichtigt 
werden. Folgende Tabelle fasst die Investitionen sowie die daraus generierten Betriebskos-
ten nach oben eingeführter Darstellung zusammen. Die Gesamtkosten beinhalten die Kos-
ten der Maßnahmen zur Erfüllung bestehender Richtlinien (z.B. Abwasserrichtlinie) und 
die Kosten der Maßnahmen zur Erreichung/Einhaltung des guten Zustandes. 
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Art der 
Maßnahme

Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Bestehende 
Richtlinien

297,83 15,28

Guter Zustand 892,06 

3,07
(LWS)

10,73
(SWW, HY)

Total 1 189,89 29,08

Art der 
Maßnahme

Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Bestehende 
Richtlinien

297,83 15,28

Guter Zustand 892,06 

3,07
(LWS)

10,73
(SWW, HY)

Total 1 189,89 29,08
 

 

Die Maßnahmen zur Umsetzung bestehender Richtlinien stellen 25% (nur siedlungswas-
serwirtschaftliche Maßnahmen) der gesamten Investitionen zur Umsetzung der WRRL dar.  

 

1.4.2 Aufteilung der Investitionen für siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Die Gesamtinvestitionen der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen belaufen sich 
auf 1 080,85 Millionen Euro (bis 2027). Der Bau von Kläranlagen und Regenüberlaufbe-
cken benötigt den Ausbau der Kanalinfrastruktur; gemeinsam stellen sie den größten Kos-
tenbetrag (86%) dar. 

 

Gesamt-
Investitionen

1 080,85
Millionen Euro

47%

23%

5%

16%

4%

EGW STEP Neubau
(SWW 1)

Sonstige
(SWW 5, SWW 4.5, SWW 7)

RÜB
(SWW 4) Erschließung mit Kanal

(SWW 9.1.1-4)

EGW STEP Ausbau
(SWW 2)

Sanierung von Deponien/Altstandorten und 
Behandlung von Sickerwasser (SWW 8)

Anschluss an Kläranlage (mit Bau 
Rückhaltebecken/Kanalisation) am Flughafen

(SWW 3.2) 

3%

Pumpwerk (SWW 9.2-4)

1% 1%

Gesamt-
Investitionen

1 080,85
Millionen Euro

47%

23%

5%

16%

4%

EGW STEP Neubau
(SWW 1)

Sonstige
(SWW 5, SWW 4.5, SWW 7)

RÜB
(SWW 4) Erschließung mit Kanal

(SWW 9.1.1-4)

EGW STEP Ausbau
(SWW 2)

Sanierung von Deponien/Altstandorten und 
Behandlung von Sickerwasser (SWW 8)

Anschluss an Kläranlage (mit Bau 
Rückhaltebecken/Kanalisation) am Flughafen

(SWW 3.2) 

3%

Pumpwerk (SWW 9.2-4)

1%

47%

23%

5%

16%

4%

EGW STEP Neubau
(SWW 1)

Sonstige
(SWW 5, SWW 4.5, SWW 7)

RÜB
(SWW 4) Erschließung mit Kanal

(SWW 9.1.1-4)

EGW STEP Ausbau
(SWW 2)

Sanierung von Deponien/Altstandorten und 
Behandlung von Sickerwasser (SWW 8)

Anschluss an Kläranlage (mit Bau 
Rückhaltebecken/Kanalisation) am Flughafen

(SWW 3.2) 

3%

Pumpwerk (SWW 9.2-4)

1% 1%
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1.4.3 Aufteilung der Investitionen für hydromorphologische Maßnahmen 

Die Gesamtinvestitionskosten der hydromorphologischen Maßnahmen hängen stark von 
den lokalen Verhältnissen ab: Die Kosten variieren zwischen 80 und 139 Millionen Euro 
(im Durchschnitt 109 Millionen Euro).  

 

Gesamt-
Investitionen 

109,10 
Millionen Euro

24%

20%

12%

10%

8%

8%

3%

2%

7%

4%

Fischaufstiegshilfe
(HY 2)

Schwere Bauten (Querrillen)
(HY 15.1)

Unbefestigte Böschungen abflachen
(HY 9.3-4)

Maßnahmen zur Behebung 
hydromorphologischer

Beeinträchtigungen der Gewässersohle
(HY 9.5)

Befestigte Böschungen 
zurückbauen und 
abflachen (HY 9.1-2)

Entfernen Querbauwerk
(HY 1)

Weitung des Bettes
(HY 13)

Leichte MN (Selbst-Erholung des Bettes)
(HY 15.2)

Offenlegung Wasserläufe
(HY 9.6)

Wiederanbindung & Aufwertung Zuflüsse
(HY 7)

Sonstige

24%

20%

12%

10%

8%

8%

3%

2%

7%

4%

Fischaufstiegshilfe
(HY 2)

Schwere Bauten (Querrillen)
(HY 15.1)

Unbefestigte Böschungen abflachen
(HY 9.3-4)

Maßnahmen zur Behebung 
hydromorphologischer

Beeinträchtigungen der Gewässersohle
(HY 9.5)

Befestigte Böschungen 
zurückbauen und 
abflachen (HY 9.1-2)

Entfernen Querbauwerk
(HY 1)

Weitung des Bettes
(HY 13)

Leichte MN (Selbst-Erholung des Bettes)
(HY 15.2)

Offenlegung Wasserläufe
(HY 9.6)

Wiederanbindung & Aufwertung Zuflüsse
(HY 7)

Sonstige

Fischaufstiegshilfe
(HY 2)

Schwere Bauten (Querrillen)
(HY 15.1)

Unbefestigte Böschungen abflachen
(HY 9.3-4)

Maßnahmen zur Behebung 
hydromorphologischer

Beeinträchtigungen der Gewässersohle
(HY 9.5)

Befestigte Böschungen 
zurückbauen und 
abflachen (HY 9.1-2)

Entfernen Querbauwerk
(HY 1)

Weitung des Bettes
(HY 13)

Leichte MN (Selbst-Erholung des Bettes)
(HY 15.2)

Offenlegung Wasserläufe
(HY 9.6)

Wiederanbindung & Aufwertung Zuflüsse
(HY 7)

Sonstige

2%

 

 

1.4.4 Aufteilung der jährlichen Prämienzahlungen in der Landwirtschaft 

Die Summe der jährlichen Prämienzahlungen (Gesamtzahlungen) der landwirtschaftlichen 
Maßnahmen für den Zielhorizont bis 2013 bzw. 2015 beläuft sich auf 3,07 Millionen Euro 
pro Jahr. Vier Maßnahmen erzeugen den höchsten Kostenanteil: Reduzierte Düngung von 
Acker und Grünland, Verbesserung der Ausbringungstechnik für Gülle sowie die biologi-
sche Landwirtschaft. 

Gesamt-
Zahlungen

3,07 
Millionen Euro 

pro Jahr

Biologische 
Landwirtschaft

(LWS-OW 9)

Zwischenfruchtanbau 
sowie Mais-Untersaat

(LWS-OW 2.1)
Reduzierte N-Düngung 

auf Ackerflächen
(LWS-OW 3.1)

Einsatz verbesserter Ausbringungs-
technik für Gülle und Jauche
(LWS-OW 4.3)

Reduzierte N-Düngung auf 
Dauergrünlandflächen

(LWS-OW 3.2)

29%

16%

21%
16%

13%

Sonstige
(LWS-OW 1.2, 2.2, 3.3, 3.5, 3.6, 8.1)

5%

Gesamt-
Zahlungen

3,07 
Millionen Euro 

pro Jahr

Biologische 
Landwirtschaft

(LWS-OW 9)

Zwischenfruchtanbau 
sowie Mais-Untersaat

(LWS-OW 2.1)
Reduzierte N-Düngung 

auf Ackerflächen
(LWS-OW 3.1)

Einsatz verbesserter Ausbringungs-
technik für Gülle und Jauche
(LWS-OW 4.3)

Reduzierte N-Düngung auf 
Dauergrünlandflächen

(LWS-OW 3.2)

29%

16%

21%
16%

13%

Sonstige
(LWS-OW 1.2, 2.2, 3.3, 3.5, 3.6, 8.1)

5%
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1.4.5 Kosten zur Erreichung und Erhaltung des guten Zustandes 

Die Investitionen zur Erreichung und Erhaltung des guten Zustandes belaufen sich auf 892 
Millionen Euro1. Alle Kategorien der Maßnahmen sind für die Erreichung/Einhaltung des 
guten Zustandes wichtig, wobei sich die Kosten wie folgt aufteilen: 

 

Art der Maßnahme
Maßnahmen-

Kategorie
Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Guter Zustand

Siedlungswasser-
wirtschaft

782,96 10,18

Hydromorphologie 109,10 0,55

Landwirtschaft N/A

Jährliche 
Prämienzahlungen 
(Ziel 2013-2015)

3,07

Total 892,06 13,80

Art der Maßnahme
Maßnahmen-

Kategorie
Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Guter Zustand

Siedlungswasser-
wirtschaft

782,96 10,18

Hydromorphologie 109,10 0,55

Landwirtschaft N/A

Jährliche 
Prämienzahlungen 
(Ziel 2013-2015)

3,07

Total 892,06 13,80
 

 

Die Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft stellen auch für die Erreichung des guten 
Zustands den größten Teil der Investitionen dar (88%). In den Betriebskosten sind die ge-
samten jährlichen Prämienzahlungen der Landwirtschaft enthalten. 

1.4.6 Schätzung eines Investitionsplans 

Die gesamten Investitionen der WRRL können auf Basis einer Priorisierung (siehe  1.7) in 
Investitionspakete bis 2015, 2021 und 2027 aufgeteilt werden, wie folgende Darstellung 
zeigt: 

Gesamte 
Investitionen 
von 1 190 
Millionen Euro

2021

2027
SWW: 
HY:
LWS:
Total:

SWW:
HY:      
LWS:   
Total:

2015

• Dringlichste Maßnahmen 
zu bestehenden 
Richtlinien (SWW)

• Kosteneffizienteste 
Maßnahmen (45 WK)

SWW: 
HY:  
LWS:     
Total:

• Maßnahmen zur Erreichung 
des guten Zustandes für QE 
bis 2021

• Maßnahmen in Wasser-
körpern, welche eine positive 
Auswirkung auf andere WK 
haben

• Maßnahmen zur Erreichung des 
guten Zustandes für QE bis 2027

• Maßnahmen für den Erhalt des guten 
Zustandes

378
12

N/A
390

335
22

N/A
357

368
75

N/A
443

Prioritäten

Gesamte 
Investitionen 
von 1 190 
Millionen Euro

2021

2027
SWW: 
HY:
LWS:
Total:

SWW:
HY:      
LWS:   
Total:

2015

• Dringlichste Maßnahmen 
zu bestehenden 
Richtlinien (SWW)

• Kosteneffizienteste 
Maßnahmen (45 WK)

SWW: 
HY:  
LWS:     
Total:

• Maßnahmen zur Erreichung 
des guten Zustandes für QE 
bis 2021

• Maßnahmen in Wasser-
körpern, welche eine positive 
Auswirkung auf andere WK 
haben

• Maßnahmen zur Erreichung des 
guten Zustandes für QE bis 2027

• Maßnahmen für den Erhalt des guten 
Zustandes

378
12

N/A
390

335
22

N/A
357

368
75

N/A
443

Prioritäten

 

                                                 
1 Ohne Kapitalkosten, Informationsstand 20.11.2009 
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Ein jährlicher Investitionsplan ergibt sich durch die Aufteilung der Investitionspakete auf 
die 6-Jahres-Zyklen (Annahmen PwC): 

Aufteilung der InvestitionspaketeAufteilung der Investitionspakete InvestitionsplanInvestitionsplan

20272015In %
Euro (Millionen)

2021

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027

Investitionen 2015 Investitionen 2021
Investitionen 2027

20272015 2021

0

20

40

60

80

100

120

2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027

Gesamt-Investitionen

 

Die aus den Investitionen resultierenden jährlichen Betriebskosten in Höhe von 26 Millio-
nen Euro1 sowie die zusätzlichen jährlichen Zahlungen in der Landwirtschaft (3 Millionen 
Euro) sind in diesem Investitionsplan nicht enthalten.  

 

1.5 Zielerreichung 

Auf Basis der geplanten Maßnahmen wurde die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung der 
Umweltziele ermittelt, d.h. der Zustand der Wasserkörper in den Jahren 2015, 2021 und 
2027 geschätzt. Bei Nicht-Erreichung des guten Zustandes bis 2015 werden die Wasser-
körper als Ausnahmetatbestände ausgewiesen und nach WRRL-Kriterien begründet.  
 
1.5.1 Einschätzung der Zielerreichung für Oberflächenwasserkörper (OWK) 

Im Folgenden ist die Abschätzung der Zielerreichung für OWK abgebildet. Die Zielerrei-
chung wurde dabei über die in der WRRL definierten Zustände „sehr gut“ bis „schlecht“ 
abgebildet.  

2015

2021

2027

1%

85%

14%

1%

99%

63%

28%

9%

Sehr gut

Gut

Mäßig

Unbefriedigend

Schlecht

Ist-Zustand

M
aß

nahm
en

54%

27%

12% 7%

Verbesserung des 
Gesamtzustandes an 54 

Wasserkörpern 2015

2021

2027

1%

85%

14%

1%

99%

63%

28%

9%

Sehr gut

Gut

Mäßig

Unbefriedigend

Schlecht

Ist-Zustand

M
aß

nahm
en

54%

27%

12% 7%

Verbesserung des 
Gesamtzustandes an 54 

Wasserkörpern

 

                                                 
1 Bemerkung: Die Betriebskosten nehmen schrittweise über den gesamten Investitionszeitraum zu, um sich 
ab 2027 auf schätzungsweise 29 Millionen Euro pro Jahr (inkl. Zahlungen in der Landwirtschaft) zu stabili-
sieren. 
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Die OWK, die nicht im guten Zustand sind, werden in 2015 72% betragen. Voraussichtlich 
werden diese in 2021 15% bzw. in 2027 1% betragen. Im Folgenden sind die Begründun-
gen/Kriterien auf Ausnahmetatbestand für OWK dargestellt, wobei derzeit nur eine Frist-
verlängerung beantragt wird. Diejenigen Wasserkörper, welche im Jahr 2015 nicht im gu-
ten Zustand sind, werden als Ausnahmetatbestand ausgewiesen. 

 

Sonstige

Dauer Verfahren (Grundstückserwerb)

Dauer der eigendynamischen 
Entwicklung

Forschungs- und Entwicklungsbedarf

14%
5%

31%

37%
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. 

Die Zielerreichung in 2015 und 2021 wird in den meisten Fällen durch die notwendige 
Dauer zur Umsetzung der technischen Maßnahmen (58%) und durch die notwendige Zeit 
zur natürlichen Regenerierung der biologischen Qualität (42%) verfehlt. 

1.5.2 Einschätzung der Zielerreichung für erheblich veränderte Wasserkörper (HMWB) 

Die Übersicht der Einschätzung der Zielerreichung der Umweltziele für HMWB zeigt, dass 
bis 2027 18% der HMWB (2 Wasserkörper) die Umweltziele nicht erreichen werden: Für 
diese müssten somit verminderte Umweltziele beantragt werden, falls die zukünftige Ent-
wicklung nicht besser ist als vermutet. 
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1.5.3 Einschätzung der Zielerreichung für Grundwasserkörper (GWK) 

Die Abschätzung der Zielerreichung der Umweltziele beim Grundwasser ist durch unter-
schiedliche Vorhersageungenauigkeit erschwert. Der Zustand „Unbekannt“ erklärt sich 
durch die Aufenthaltszeiten der Schadstoffe im Grundwasser, welche nicht eindeutig be-
stimmt werden können. Die Beobachtungszyklen in 2015 und 2021 werden zusätzliche Er-
kenntnisse liefern. 

 

Grundwasser-
körper 2015 2021 2027

Devon Gut Gut Gut

Unterer Lias Schlecht Unbekannt Unbekannt

Mittlerer Lias Gut Gut Gut

Oberer Lias Gut Gut Gut

Trias Schlecht Unbekannt Unbekannt

Grundwasser-
körper 2015 2021 2027

Devon Gut Gut Gut

Unterer Lias Schlecht Unbekannt Unbekannt

Mittlerer Lias Gut Gut Gut

Oberer Lias Gut Gut Gut

Trias Schlecht Unbekannt Unbekannt
 

 

Die Verbesserung des Zustandes der Grundwasserkörper ist nur durch die Umsetzung der 
Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper (Maßnahmen in der Landwirtschaft und in der 
Abwasserbehandlung) und durch die Einführung von Trinkwasserschutzzonen (administra-
tive Maßnahme) zum Schutz des Grundwassers möglich. 

 

1.6 Finanzierungsstrategien 

Das luxemburgische Wassergesetz1 legt die Finanzierungsinstrumente für die Umsetzung 
des Maßnahmenprogramms und die daraus resultierenden Kosten fest. Grundsätzlich kann 
man zwischen einer Erstfinanzierung der Umsetzung der (technischen) Maßnahmen und 
den daraus resultierenden Folgekosten unterscheiden, wie folgende Abbildung zeigt: 

2. Betriebskosten
Unterhalt

Erneuerung

1. Erstfinanzierung

Fonds pour la gestion de l‘eau finanziert durch:
• Taxes (prélèvement et rejet)
• Dotations budgétaires
• Emprunts et autres fonds publics

• Redevances („eau et assainissement“)

Kostenarten Aktuelle Finanzierungsquellen

Maßnahmen-
programm

Im Falle der 
Wasserdienst-
leistungen ist die 
Kostendeckung
nach WRRL 
Art. 9 gefordert.

2. Betriebskosten
Unterhalt

Erneuerung

1. Erstfinanzierung

Fonds pour la gestion de l‘eau finanziert durch:
• Taxes (prélèvement et rejet)
• Dotations budgétaires
• Emprunts et autres fonds publics

• Redevances („eau et assainissement“)

Kostenarten Aktuelle Finanzierungsquellen

Maßnahmen-
programm

Im Falle der 
Wasserdienst-
leistungen ist die 
Kostendeckung
nach WRRL 
Art. 9 gefordert.

 

                                                 
1 Loi du 19 décembre 2008 relative à la protection et gestion des eaux 
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1.6.1 Prinzip der Kostendeckung bei der Finanzierung der Maßnahmenprogramme  

Um eine nachhaltige Wassernutzung zu fördern, wird gemäß Art 9 der Wasserrahmenricht-
linie unter anderem das Prinzip der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen einschließ-
lich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten, sowohl vor als auch nach dem Investitions-
programm, gefordert (siehe Kapitel  7.3.3). Die Kostendeckung soll durch die neue Was-
serpreispolitik hergestellt werden. 
 
Derzeit liegt bei den Wasserdienstleistungen ein geschätzter Kostendeckungsgrad von 
70%1 vor. Die Investitionen der Maßnahmen für die Siedlungswasserwirtschaft werden vor 
allem auf kommunaler Ebene zu einer Steigerung der Betriebskosten führen. Ein Zuwachs 
von Personal- und Sachkosten ohne neue Einnahmequellen droht zu einem Finanzierungs-
fehlbedarf, insbesondere für die Kommunen, zu eskalieren.  
Eine detaillierte Analyse zu den gesamten Betriebs- und Abschreibungskosten der Wasser-
dienstleistungen ist notwendig, um den aktuellen und zukünftigen Kostendeckungsgrad zu 
bestimmen und bei der Preisberechnung zu berücksichtigen.  
 
1.6.2 Bestehende Finanzierungswerkzeuge 

 
Die Finanzierung der Maßnahmenkosten erfolgt im Grundsatz durch den jeweiligen Maß-
nahmenträger. Maßnahmenträger sind die nach den aktuellen rechtlichen Vorgaben für die 
jeweiligen Maßnahmen Zuständigen. Zur Unterstützung bei der Finanzierung der Maß-
nahmen stehen zahlreiche staatliche bzw. öffentlich rechtliche Fördermöglichkeiten zur 
Verfügung.  
 
1.6.2.1 Finanzierung der siedlungswasserwirtschaftlichen und hydromorphologi-

schen Maßnahmen 

Die für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wesentlichen Förderprogramme basie-
ren im Wesentlichen auf dem Wassergesetz des Staates Luxemburg. Dabei stellt der 
„Fonds pour la gestion de l’eau“ (FGE) das Hauptwerkzeug zur Finanzierung der sied-
lungswasserwirtschaftlichen und hydromorphologischen Maßnahmen dar. Aus diesem 
Fonds wird die Umsetzung der Maßnahmen, die der Luxemburger Staat trägt, finanziert 
und auch die Umsetzung der Maßnahmen von anderen Trägern (z.B. Kommunen) unter-
stützt. Über die Wasser- und Abwassergebühren (genannt „redevances“), welche auch die 
Abschreibungen der Infrastrukturen der Wasserdienstleistungen auf Basis der Wiederbe-
schaffungswerte beinhalten, finanziert der Bürger den Unterhalt, den Betrieb und den Neu-
bau der Anlagen (Vorfinanzierung der Erneuerung), so dass eine Kostendeckung der Was-
serdienstleistung nach WRRL Art. 9 erzielt werden dürfte (siehe auch vorheriger Ab-
schnitt).  
 
Die Speisung des Fonds pour la Gestion de l’eau kann durch jährliche Dotationen des 
Staatshaushalts (beinhaltet den Haushalt der Gemeinden) sowie durch die taxes de 
prélèvement et de rejet erfolgen. Des Weiteren ermöglicht Artikel 64 des luxemburgischen 
Wassergesetzes eine Aufstockung des FGE durch Anleihen oder andere öffentliche Mittel. 

                                                 
1 Quelle AGE: Geschätzte Kosten von durchschnittlich 5 Euro/m2 bei durchschnittlichem Wasserpreis von 
3,5 Euro/m2  
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1.6.2.2 Finanzierung der landwirtschaftlichen Maßnahmen 

Die landwirtschaftlichen Maßnahmen können derzeit nicht direkt durch den FGE finanziert 
werden. Die im Maßnahmenprogramm geplanten Maßnahmen bauen jedoch auf bestehen-
de Maßnahmen der landwirtschaftlichen Programme auf, wie z.B. das Agrar-
Umweltprogramm und Landwirtschaftspflegeprogramm. Die im Rahmen der WRRL ge-
plante Ausweitung der Maßnahmen muss derzeit durch diese bestehenden Programme mit-
finanziert werden.  
 
Eine teilweise Rückfinanzierung dieser luxemburgischen landwirtschaftlichen Förderpro-
gramme kann durch die Förderpolitik der Europäischen Union (EU) erfolgen. Diese stellt 
im Rahmen ihrer Förderpolitik Finanzmittel zur Verfügung, die auch für Maßnahmen zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verwendet werden können. Einmal ist hier der Eu-
ropäische Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums zu nennen. Über 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
können Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Rahmen der so ge-
nannten „Agrarumweltmaßnahmen“ gefördert werden, wie z.B. die Anlage von Uferrand-
streifen, die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland, die Anwendung von ökologi-
schen Produktionsverfahren in der Landwirtschaft („ökologischer Landbau“) oder eine na-
turschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland. Die Abwicklung der Förderung erfolgt 
auf Basis von luxemburgischen Förderprogrammen.  
Weitere Fördermittel werden über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) oder den Europäischen Fischereifonds (EFF) zur Verfügung gestellt. Die aktuelle 
EU-Förderperiode ist auf einen Förderzeitraum von sieben Jahren (2007 – 2013) angelegt. 
 
1.6.2.3 Zusammenfassung der bestehenden Finanzierungswerkzeuge 

Zusammenfassend unterscheiden sich die bestehenden Finanzierungswerkzeuge je nach 
Art der anfallenden Kosten: 
 
� Der Fonds pour la gestion de l’eau finanziert zu einem großen Teil die Erstfinanzie-

rung zur Umsetzung der Maßnahmen (hauptsächlich Abwasserbehandlung und Renatu-
rierung); 

� Die Einnahmen der Gemeinden durch die „redevances“ müssen die jährlichen Be-
triebskosten und die Erneuerung der Anlagen decken; 

� Die landwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch bestehende Programme der 
Landwirtschaft  finanziert (z.B. Agrar-Umweltprogramm und Landwirtschaftspflege).  

 
1.6.3 Szenario eines Finanzierungsmodells zur Erstfinanzierung 

Da die Hauptlast der Erstfinanzierung zumindest vorläufig hauptsächlich durch den Staats-
haushalt1 und durch Anleihen zu tragen ist, wurden die Auswirkungen auf die Belastung 
des Staatshaushaltes (zusätzliche Kapitalausgaben, Belastung durch Zinsen und Rückzah-
lung der Anleihen, Anstieg der öffentlichen Schuld) analysiert.  
 
Ein Finanzierungsmodell ermöglicht es, die Belastung der Investitionen, hauptsächlich der 
Erstfinanzierung, zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms auf den Staatshaushalt dar-
zustellen. Es handelt sich also um die Finanzierung der Umsetzung der siedlungswasser-
wirtschaftlichen und hydromorphologischen Maßnahmen, einem Investitionsbedarf in 
Höhe von 1 190 Millionen Euro bis 2027. Die dadurch erzeugten Betriebskosten und Ab-

                                                 
1 Staatshaushalt beinhaltet den Haushalt der Gemeinden 



 

19 

schreibungen werden in diesem Finanzierungsmodell nicht behandelt. Dabei wird nicht 
unterschieden zwischen den grundlegenden Maßnahmen nach Art 11 (3) a. (bestehende 
Rechtsvorschriften) und grundlegenden Maßnahmen nach Art 11 (3) b. bis l. (guter Zu-
stand). 
 
Dieser Finanzierungsbedarf beinhaltet nicht die jährlichen Zahlungen für die Umsetzung 
der landwirtschaftlichen Maßnahmen, welche zusätzliche Kosten von 3,07 Millionen Euro 
pro Jahr veranschlagen. Da die landwirtschaftlichen Maßnahmen auf einer freiwilligen 
Teilnahme der Landwirte beruhen, kann die Entwicklung dieser zusätzlichen Kosten 
schwer geschätzt werden.  
 

Das Szenario zur Erstfinanzierung durch den Fonds pour la Gestion de l’Eau (FGE) beruht 
auf zwei Hauptfinanzierungsquellen: 
 
� Direkte jährliche Dotierung des FGE zu 50% durch den Staatshaushalt (dépenses 

en capital) und 
� Speisung des FGE zu 50% durch eine Anleihe (z.B. der Europäischen Investitions-

bank, kurz EIB). 
 

Finanzierungs-
bedarf 

Impaktanalyse 

595 M. Euro Zusätzliche Be-
lastung der di-
rekten Finanzie-
rung durch den 
Staatshaushalt  

� Durchschnittliche Ausgaben1 von 24 (bis 2015), 35 (bis 
2021) und 9 (bis 2027) Millionen Euro pro Jahr  
(auf Basis des Investitionsplans und nach Einnahmen durch 
die „taxes“) 

 
� Dies entspricht einem Anteil von durchschnittlich 2,2% (bis 

2015), 3,2% (bis 2021) und 0,8% bis 2027 der Kapitalaus-
gaben2 des Staatshaushaltes 

595 M. Euro Zusätzliche Be-
lastung der Fi-
nanzierung durch 
EIB Anleihe 

� Durchschnittliche Ausgaben3 von 35 Millionen Euro pro 
Jahr (mittlere Zinslast und Tilgung der Anleihe über 25 Jah-
re) 
 

� Dies entspricht einem Anteil von 0,4% der jährlichen Aus-
gaben4 des Staatshaushaltes  

 
� Dies entspricht einem Anstieg der öffentlichen Schuld in 

Höhe von 8% 
 
� Dies entspricht einem Anstieg von 1,6 Prozentpunkten von 

19,8% auf 21,4% des Maastricht Kriteriums (öffentliche 
Verschuldung in Relation zum BIP) 

 
Alternative Finanzierungsquellen sollten analysiert werden, da sie die entstehende Belas-
tung des Staatshaushaltes und der öffentlichen Schulden reduzieren können.  

                                                 
1 Dépenses en capital 
2 Referenzwert sind die „dépenses en capital en 2013“ des „plan pluriannuel“. 
3 Dépenses courantes 
4 Referenzwert sind die „dépenses courantes en 2010“ der Budgetvorlage 2010. 
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1.6.4 Prüfung des Finanzierungsbedarfs und alternative Finanzierungsquellen 

Vor dem Hintergrund des Finanzierungsvorbehaltes des Staatshaushaltes ist es erforder-
lich, den Finanzierungsbedarf durch innovative Verfahrensweisen zu prüfen. Folgende An-
sätze bieten sich an, um den Finanzierungsbedarf kritisch zu prüfen:  
 

Maßnahmen zum Erhalt 
des guten Zustandes

• In manchen Fällen wurden kapitalintensive Maßnahmen zum Erhalt des 
guten Zustandes geplant (z.B. in der Hydromorphologie): Prüfung, ob es 
gleichwirksame Alternativen gibt, die weniger Investitionen veranschlagen.

„Best Available
Standards“

• Verwendung von „Best Available Technology“ (z.B. innovative 
Verfahrensweisen zur dezentralen Klärung von Abwasser), um die 
Investitionskosten bzw. die Betriebskosten nachhaltig zu senken.

• Normative Vorgaben, um Kapitalausgaben und Betriebskosten durch 
vereinfachte bzw. ergebnisorientierte Lastenhefte zu reduzieren.

Energetische Nutzung 
von Wasser- und 
Abwasserprodukten

1
2
3

• Vernetzung von dezentraler Abwasserentsorgung mit dezentraler 
Energieerzeugung im Hinblick auf die Nutzung von Restwärme und 
Einsatz von Klärschlamm in Biogasanlagen für den nahezu 
energieautarken Betrieb. 

Praxis in der 
Landwirtschaft4

• Änderung der fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, um neue 
Arbeitsmethoden als neuen Standard zu definieren.

• Ausweitung der Nutzung des ELER für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (z.B. Maßnahmen der Hydromorphologie).

• Überlegung zu einmaligen Prämien anstelle von jährlichen Zahlungen.

Maßnahmen zum Erhalt 
des guten Zustandes

• In manchen Fällen wurden kapitalintensive Maßnahmen zum Erhalt des 
guten Zustandes geplant (z.B. in der Hydromorphologie): Prüfung, ob es 
gleichwirksame Alternativen gibt, die weniger Investitionen veranschlagen.

„Best Available
Standards“

• Verwendung von „Best Available Technology“ (z.B. innovative 
Verfahrensweisen zur dezentralen Klärung von Abwasser), um die 
Investitionskosten bzw. die Betriebskosten nachhaltig zu senken.

• Normative Vorgaben, um Kapitalausgaben und Betriebskosten durch 
vereinfachte bzw. ergebnisorientierte Lastenhefte zu reduzieren.

Energetische Nutzung 
von Wasser- und 
Abwasserprodukten

1
2
3

• Vernetzung von dezentraler Abwasserentsorgung mit dezentraler 
Energieerzeugung im Hinblick auf die Nutzung von Restwärme und 
Einsatz von Klärschlamm in Biogasanlagen für den nahezu 
energieautarken Betrieb. 

Praxis in der 
Landwirtschaft4

Maßnahmen zum Erhalt 
des guten Zustandes

• In manchen Fällen wurden kapitalintensive Maßnahmen zum Erhalt des 
guten Zustandes geplant (z.B. in der Hydromorphologie): Prüfung, ob es 
gleichwirksame Alternativen gibt, die weniger Investitionen veranschlagen.

„Best Available
Standards“

• Verwendung von „Best Available Technology“ (z.B. innovative 
Verfahrensweisen zur dezentralen Klärung von Abwasser), um die 
Investitionskosten bzw. die Betriebskosten nachhaltig zu senken.

• Normative Vorgaben, um Kapitalausgaben und Betriebskosten durch 
vereinfachte bzw. ergebnisorientierte Lastenhefte zu reduzieren.

Energetische Nutzung 
von Wasser- und 
Abwasserprodukten

1
2
3

• Vernetzung von dezentraler Abwasserentsorgung mit dezentraler 
Energieerzeugung im Hinblick auf die Nutzung von Restwärme und 
Einsatz von Klärschlamm in Biogasanlagen für den nahezu 
energieautarken Betrieb. 

Praxis in der 
Landwirtschaft4 Praxis in der 
Landwirtschaft4

• Änderung der fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, um neue 
Arbeitsmethoden als neuen Standard zu definieren.

• Ausweitung der Nutzung des ELER für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (z.B. Maßnahmen der Hydromorphologie).

• Überlegung zu einmaligen Prämien anstelle von jährlichen Zahlungen.

 
Die Maßnahmen wurden unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit entwickelt und zuge-
wiesen, jedoch kann vor einer Investitionsentscheidung eine detaillierte, einzelprojektbe-
zogene Kostenanalyse die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmenwahl um ein Weiteres erhö-
hen. Alternative Finanzierungsquellen und -werkzeuge sollten in Betracht gezogen werden, 
um die Belastung des Staatshaushaltes zu reduzieren. In folgender Tabelle werden Beispie-
le aus anderen EU-Ländern aufgelistet: 
 

Alternative Beschreibung Länder

Einführung von neuen 
Steuern und Abgaben

Erhebung von neuen Steuerabgaben (in der Landwirtschaft, in der Industrie bzw. für 
die privaten Haushalte) z.B. Besteuerung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln zur 
Finanzierung von Agrar-Umweltmaßnahmen, Abwassergebühren in der Industrie 
(PCB, PAK) nach dem Verschmutzungsprinzip. 

SE, EE, DK, 
NO, SK, BG, 
PO, LT, FR, BE

Stromerzeugung aus 
Klärgas 

Steigerung der Stromerzeugung aus Klärgas durch die Mitbehandlung zusätzlicher 
externer biogener Stoffe in Kläranlagen (bessere Nutzung freier Faulraumkapazitäten 
durch organische Reststoffe z.B. aus der Weinherstellung, aus dem 
Gastronomiegewerbe, Molkereirückstände,…).

DE

PPP-Lösungen

Partnerschaftliche Beteiligung von privaten Akteuren und der öffentlichen Hand zur 
Finanzierung und Herstellung von öffentlichen Infrastrukturprojekten z.B. bei 
Kläranlagen. Aufteilung der Finanzierung und des Risikos über die Lebensdauer des 
Projekts: von der Konzeption über den Bau bis zur Bewirtschaftung der Anlagen.

EU

Zahlungen für 
Ressourcenverbrauch

Kompensationszahlung für die Reduktion des Naturraums z.B. Ausgleichszahlungen 
für Naturverbrauch, die zur Renaturierung verwendet werden z.B. in Form von 
Ökopunkten (Naturschutzgesetz).

DE

Spenden (gezielte 
Projekte mit hohem 
Naturschutzwert)

Einnahmen von finanziellen Zuschüssen aus privaten Quellen (Privatpersonen bzw. 
Unternehmen) z.B. im Rahmen des Corporate Social Responsibility: „Stëftung Hëllef fir
d‘Natur“, Ökofonds, die durch Nachhaltigkeitsprogramme gespeist werden.

NL, AT

Verkauf von 
Konzessionen

Einnahmen durch den Verkauf von Konzessionen im Bereich des 
Wassernutzungsrechts z.B. Recht auf Befischung.

DE, UK

Alternative Beschreibung Länder

Einführung von neuen 
Steuern und Abgaben

Erhebung von neuen Steuerabgaben (in der Landwirtschaft, in der Industrie bzw. für 
die privaten Haushalte) z.B. Besteuerung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln zur 
Finanzierung von Agrar-Umweltmaßnahmen, Abwassergebühren in der Industrie 
(PCB, PAK) nach dem Verschmutzungsprinzip. 

SE, EE, DK, 
NO, SK, BG, 
PO, LT, FR, BE

Stromerzeugung aus 
Klärgas 

Steigerung der Stromerzeugung aus Klärgas durch die Mitbehandlung zusätzlicher 
externer biogener Stoffe in Kläranlagen (bessere Nutzung freier Faulraumkapazitäten 
durch organische Reststoffe z.B. aus der Weinherstellung, aus dem 
Gastronomiegewerbe, Molkereirückstände,…).

DE

PPP-Lösungen

Partnerschaftliche Beteiligung von privaten Akteuren und der öffentlichen Hand zur 
Finanzierung und Herstellung von öffentlichen Infrastrukturprojekten z.B. bei 
Kläranlagen. Aufteilung der Finanzierung und des Risikos über die Lebensdauer des 
Projekts: von der Konzeption über den Bau bis zur Bewirtschaftung der Anlagen.

EU

Zahlungen für 
Ressourcenverbrauch

Kompensationszahlung für die Reduktion des Naturraums z.B. Ausgleichszahlungen 
für Naturverbrauch, die zur Renaturierung verwendet werden z.B. in Form von 
Ökopunkten (Naturschutzgesetz).

DE

Spenden (gezielte 
Projekte mit hohem 
Naturschutzwert)

Einnahmen von finanziellen Zuschüssen aus privaten Quellen (Privatpersonen bzw. 
Unternehmen) z.B. im Rahmen des Corporate Social Responsibility: „Stëftung Hëllef fir
d‘Natur“, Ökofonds, die durch Nachhaltigkeitsprogramme gespeist werden.

NL, AT

Verkauf von 
Konzessionen

Einnahmen durch den Verkauf von Konzessionen im Bereich des 
Wassernutzungsrechts z.B. Recht auf Befischung.

DE, UK
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1.7 Vorschläge zur Priorisierung von Maßnahmen für die Umsetzung 

Wie oben dargestellt (vgl. Ausnahmen und Finanzbedarf) sind nicht alle Maßnahmen so-
fort umsetzbar. Es wurde daher ein Priorisierungsvorschlag erarbeitet, der sich wie folgt 
darstellt: 
 
Alle im Maßnahmenprogramm geplanten Maßnahmen sind notwendig, um die Umweltzie-
le zu erreichen. Dennoch ist es sinnvoll, dass eine Überlegung zur Priorisierung die drin-
gendsten Maßnahmen identifiziert. Im Folgenden werden drei Ansätze zur Priorisierung 
vorgestellt: 
 
1. Die dringendsten Maßnahmen bestätigen; 
2. Die schlechten Zustände mit verhältnismäßig geringen Mitteln verbessern; 
3. Maßnahmen mit einer langen Wirkungsdauer; 
4. Wasserkörper verbessern, die eine positive Auswirkung auf andere haben. 
 
1.7.1 Die dringendsten Maßnahmen bestätigen 

Höchste Priorität gilt den grundlegenden Maßnahmen, die auf die Einhaltung von beste-
henden Richtlinien zielen. Dies gilt insbesondere für die Abwasserrichtlinie und die Nitrat-
richtlinie. 
 

Priorisierung Erklärungen 

1 Nichteingehaltene 
Richtlinien 

• Es können hier keine Ausnahmetatbestände für 
Nicht-Erreichung der Ziele geltend gemacht 
werden. 

2 Guter Zustand 
• Die Wasserkörper, die bis 2015 den guten Zu-

stand erreichen können.  
• Die Maßnahmen zum Erhalt des guten Zustan-

des sind nicht prioritär zu behandeln. 

3 
Maßnahmen mit  
langer Wirkungsdauer 

• Die Maßnahmen, bei denen die Wirkung auf 
Grund von technischer oder naturräumlicher 
Durchführbarkeit erst nach 2015 zum guten Zu-
stand führt. 

4 Maßnahmen zur Zu-
standserhaltung 

• Die Maßnahmen, die notwendig sind, um den 
guten Zustand im Wasserkörper dauerhaft zu si-
chern (z.B. Planung des Bevölkerungszuwach-
ses und/oder der stetigen Steigerung des Was-
serverbrauchs pro Kopf). 
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1.7.2 Die schlechten Zustände mit verhältnismäßig wenig Mitteln verbessern 

Priorität gilt den gefährdeten Wasserkörpern, an denen mit wenig Investitionsbedarf kurz-
fristig eine Verbesserung erreicht werden kann.  
 

IV

III

Zustand

Gut (oder sehr gut) Nicht gut (alle anderen Zustände)

N
ie

dr
ig

H
oc

h

In
ve

st
iti

on
en

 p
ro

 W
K

Median
5,58 M. Euro

8
Wasserkörper

(7%)

2
Wasserkörper

(2%)

I

II

45
Wasserkörper

(43%)

52
Wasserkörper

(48%)

I No regret (kurzfristig)

II Notwendig (langfristig)

III Zustand halten 
(mittelfristig)

IV
Zustand halten
(Kosteneffizienz 
überprüfen)

I No regret (kurzfristig)

II Notwendig (langfristig)

III Zustand halten 
(mittelfristig)

IV
Zustand halten
(Kosteneffizienz 
überprüfen)

 
 
Die Umsetzung an 45 Wasserkörpern (I) kann kurzfristig und kosteneffizient die Zielerrei-
chung verbessern.  
 
1.7.3 Maßnahmen mit einer langen Wirkungsdauer 

In einigen Fällen (z.B. Grundwasser) ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen einen 
langen Zeitraum benötigen, bis sie die volle Wirkung entfalten. Um den guten Zustand 
dennoch bis 2027 zu erreichen, sollte eine möglichst zeitnahe Umsetzung erfolgen. Glei-
ches gilt für Maßnahmen, deren Umsetzung (z.B. langwierige Verhandlungen über Grund-
stücksablösen) eine lange Zeitspanne bedingt. Hier sind oftmals nur geringe Kosten am 
Beginn der Umsetzungsphase zu erwarten, aber hohe Widerstände bei den Stakeholdern.  

 
1.7.4 Wasserkörper verbessern, welche eine positive Auswirkung auf andere haben 

Die Maßnahmen an gefährdeten Wasserkörpern können prioritär umgesetzt werden. Was-
serkörper, welche zusätzlich ein Bindeglied zu anderen Wasserkörpern darstellen, werden 
vorrangig behandelt. Als Bindeglied werden jene Wasserkörper verstanden, in denen die 
Verbesserung des Zustandes auch eine Verbesserung oder Erhaltung des Zustandes in den 
umliegenden Wasserkörpern bewirkt, z.B. eine Verbesserung der Alzette bewirkt eine Ver-
besserung der Sauer.  
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Folgende Kartierung der Bestandsanalyse ermöglicht ein solches Verfahren: 

Sehr gut

Gut

Mäßig

Unbefriedigend

Schlecht

Sehr gut

Gut

Mäßig

Unbefriedigend

Schlecht

P1

P2

P3

PrioritätenPrioritäten
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2 Ziele der wirtschaftlichen Analyse und Vorgehensweise 

2.1 Ziele der wirtschaftlichen Analyse 

2.1.1 Ausgangssituation 

Mit der europäischen Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie, im Folgenden 
WRRL abgekürzt) wurde ein Ordnungsrahmen zum Schutz der Gewässer (Oberflächen-
gewässer und Grundwasser) geschaffen. Dieser Ordnungsrahmen soll es ermöglichen, dass 
die aquatischen Ökosysteme geschützt werden, um so eine nachhaltige, ausgewogene und 
gerechte Wassernutzung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang müssen die Mitglieds-
länder einen Bewirtschaftungsplan gemäß den Bestimmungen der Richtlinie erstellen (Art 
13 und Anhang VII WRRL), der ein Maßnahmenprogramm enthält (Art 11 und Anhang 
VI). 
 
In diesem Zusammenhang sind die für den Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Maßnah-
men auf ihre Kosten-Wirksamkeit zur Reduktion von Gewässerbelastungen hin zu beurtei-
len (Anhang III WRRL). Hierfür sind einerseits die entsprechenden Methoden zu entwi-
ckeln und andererseits die Analysen und Berechnungen durchzuführen.  
 
2.1.2 Zielsetzung und Auftragsdefinition 

Das Innenministerium Luxemburgs (Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du terri-
toire, genannt „MI“) und die Wasserwirtschaftsverwaltung (Administration de la Gestion 
de l’Eau, genannt „AGE“) beantragten eine Unterstützung durch PricewaterhouseCoopers 
(PwC) und durch Ecologic Wien - Institut für internationale und europäische Umweltpoli-
tik gemeinnützige GmbH (Ecologic). Die Ziele der Unterstützungsleistungen können wie 
folgt zusammengefasst werden: 
 
1. Technische und wirtschaftswissenschaftliche Unterstützung zur Entwicklung der Me-

thoden zur ökonomischen Bewertung der Maßnahmen des Bewirtschaftungsplanes: 
Ziel ist es, basierend auf bestehenden Erfahrungen, relevante Methoden zu bestimmen, 
um die diversen Maßnahmen auf Kosten-Wirksamkeit hin zu untersuchen und zu be-
werten; 

 
2. Analyse und Berechnungen der Kosten-Wirksamkeit der Maßnahmen des Bewirt-

schaftungsplanes: Basierend auf den zuvor abgestimmten Methoden werden die Kosten 
der Maßnahmen des Maßnahmenprogramms berechnet, die Wirkungen abgeschätzt; 

 
3. Projektmanagement und Dokumentation des Projektfortschrittes zum termingerech-

ten Abarbeiten des Lastenheftes: Über die Dauer des Projektes werden die anfallenden 
Aufgaben geplant, koordiniert und der AGE eine Hauptkontaktperson benannt, um die 
Kommunikation zu vereinfachen. Zum Projektmanagement gehörten folgende Aufga-
ben: 

 
- Qualitäts- und Konformitätskontrolle  der Ergebnisse: Eine Mehr-Augen-Regel 

und komplementäre Rollenverteilung in der Projektorganisation ermöglichen es uns, 
die Arbeitsdokumente und Resultate zu überprüfen und bestmögliche Qualität zu 
gewährleisten. Die Konformitätskontrolle stellt sicher, dass die wirtschaftliche Ana-
lyse als Teil des luxemburgischen Bewirtschaftungsplans den Ansprüchen (Struktur, 
Inhalt, Form, usw.) der EU-Kontrollgremien gerecht wird; 
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- Präsentation der Projektergebnisse mit Dokumentation und Kompetenz-Transfer 
der projektrelevanten Kenntnisse: Die Projektresultate werden vom Projektteam do-
kumentiert und präsentiert. Dies soll der AGE eine größtmögliche Autonomie geben, 
um vergleichbare Untersuchungen für zukünftige Bewirtschaftungspläne selbststän-
dig durchzuführen. 

 
2.1.3 Beschreibung zur Auftragsdurchführung 

Folgende Tabelle beschreibt die ausgeführten Tätigkeiten gemäß dem vereinbarten Lasten-
heft. Dazu wird festgestellt, dass die ursprünglich beabsichtigten Arbeitsinhalte entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt und der aktuellen Gegebenheiten in Absprache mit dem Auf-
traggeber (siehe Sitzungsprotokolle der Lenkungsausschüsse) angepasst bzw. neu zuge-
ordnet wurden. 
 
Tabelle 1: Beschreibung der Auftragsdurchführung in Bezug auf das Lastenheft 
 

Punkt Inhalt Ausgeführte Tätigkeit 
1 Erstellung einer Maßnah-

menliste mit Mengengerüst 
und Wirkungsprüfung 

� Ein Maßnahmenkatalog wurde auf Basis der Informationen 
der Arbeitsgruppen und in Abstimmung mit der AGE (mit ei-
nem Vergleich mit Maßnahmen anderer Länder) aufgestellt. 
Kapitel 3 und 4 beschreiben die Maßnahmen und deren Wir-
kung. 

� Das Mengengerüst wurde durch Experten der AGE definiert 
(größtenteils durch eine Zuweisung der Maßnahmen zum 
Wasserkörper in einem Excel-Arbeitsdokument, welches wei-
terhin als Planungsinstrument benutzt werden kann). 

� Die Wirkung der Maßnahmen wurde in der Wirkungsmatrix 
dargestellt. 

2 Definition der zu ermitteln-
den Kosten und Geste-
hungseinheitspreise 

� Die Einheitskosten von 72 Maßnahmen1 wurden berechnet 
und in der Wirkungsmatrix hinterlegt. Die Annahmen der Be-
rechnung werden im Kapitel 5 beschrieben. 

3 Verabschiedung des Maß-
nahmenprogramms und 
Schätzung der Gesamtkosten 

� Das Maßnahmenprogramm (siehe Arbeitsdokument in Excel-
Form und Planungsinstrument) wurde von den jeweiligen 
Experten erarbeitet und von der AGE validiert  (Maßnahmen 
pro Wasserkörper). 

� Die Gesamtkosten werden größtenteils automatisch durch das 
Excel-Arbeitsdokument berechnet. 

4 Identifizierung der Maß-
nahmen gemäß Art 4 (4) (5) 

� Ausnahmetatbestände zur Zielerreichung wurden identifiziert 
und jeweils begründet (nach WRRL-Angaben). 

5 Kosten-Nutzenvorteile von 
Kombimaßnahmen ermitteln 

� Die Maßnahmen wurde im Rahmen des Maßnahmenpro-
gramms so ausgewählt und zugewiesen, dass sie in Kombina-
tion mit anderen Maßnahmen die bestmögliche Wirkung er-
geben. 

� Eine Analyse der Kosteneffizienz legt zusätzlich dar, welche 
Maßnahme den größten Kosten-Nutzen darstellt (nur bei al-
ternativen Maßnahmen, die eine ähnliche Wirkung auf die-
selbe Belastung haben). 

6 Kostenanalyse für kombi-
nierte Maßnahmen 

� Die Kosten der kombinierten Maßnahmen werden pro Was-
serkörper dargestellt. 

7 Auswahl der kombinierten 
Maßnahmen 

� Die kombinierten Maßnahmen wurden durch Experten aus-
gewählt und größtenteils pro Wasserkörper ausgewiesen. 

8 Bewertung des Schutzwertes � Derzeit sind nur Ausnahmen bei Nichterreichung des guten 
Zustandes geplant, welche wegen technischer Durchführbar-
keit und/oder natürlicher Gegebenheiten begründet werden.  

                                                 
1 Anzahl der Maßnahmen, für welche Kosten berechnet wurden (siehe Lenkungsausschuss vom 23. Juli 
2009). Beinhaltet gleiche Maßnahmen, welche sich in ihrer Dimension (Größe) unterscheiden z.B. Kläranla-
gen Neubau <2.000 EGW und Kläranlagen Neubau 2.000–10.000 EGW 
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Punkt Inhalt Ausgeführte Tätigkeit 
9 Festlegung der Unverhält-

nismäßigkeit der Kosten 
� Es wurden keine Ausnahmetatbestände aufgrund unverhält-

nismäßiger Kosten definiert. 
10 Bewertung der Maßnahmen 

im Verhältnis zum Ist-
Zustand 

• Die Maßnahmen wurden entsprechend des Zeitpunktes der 
Zielerreichung (2015, 2021, 2027) dargestellt und nach den 
Qualitätskomponenten ökologischer und chemischer Zustand, 
mengenmäßiger Zustand bei Grundwasser und ökologisches 
Potential bei HMWB bewertet. 

• Die Maßnahmen wurden entsprechend ihrer voraussichtlichen 
Effizienz von Zustandsverbesserung und Wirtschaftlichkeit 
bevorzugt.  

11 Bestimmung des Einflusses 
von strukturverbessernden 
Maßnahmen auf Wassernut-
zung (Schifffahrt, Wasser-
kraftnutzung) 

• Die Auswirkungen auf die Nutzer der Gewässer wurden hin-
sichtlich ihrer positiven und negativen Auswirkungen auf 
Wasserkraft, Schifffahrt, Fischerei, Badegewässer, usw. ana-
lysiert. 

• Bei stark veränderten Wasserkörpern wurden die Auswirkun-
gen auf andere Nutzer (Schifffahrt, Energiegewinnung, usw.) 
identifiziert, begründet und entsprechende Maßnahmen fest-
gelegt. 

12 Bewertung der 
Maßnahmen auf 
naturräumliche Struktur 
in Luxemburg 

• Die Maßnahmen wurden von den Experten unter Berücksich-
tigung der lokalen Verhältnisse am Gewässer festgelegt (mit 
teilweiser Begehung durch Experten und gem. ländlicher 
Entwicklungsplanung). 

13 Kostendeckung und 
Finanzierung 
 

• Der Mittelbedarf sowie dessen Herkunft und die Finanzie-
rungsmodalitäten zur Umsetzung der Maßnahmen der WRRL 
(Unterscheidung der grundlegenden Maßnahmen wie in Ab-
schnitt 2.1.3 erläutert) wurden dargestellt, die Kostendeckung 
gem. Artikel 9 erläutert. 

14 Excutive Summary auch 
in Französisch erstellen 

• Eine Zusammenfassung der Resultate wurde in MS-Word-
Format und in MS Powerpoint Format vorbereitet. 

 
Darüber hinaus wurden zusätzliche Tätigkeiten ausgeführt, um das Projekt und die Betei-
ligten zu unterstützen, insbesondere: 
 
� Die Vorbereitung und Teilnahme an der Plenarsitzung (Öffentlichkeitsbeteiligung) der 

Stakeholder am 8. Dezember 2008 (Vorgehensweise der wirtschaftlichen Analyse der 
WRRL-Maßnahmen); 

� Die Vorbereitung eines Textbausteins zur Vorgehensweise der wirtschaftlichen Analyse 
der WRRL-Maßnahmen für den vorläufigen Bewirtschaftungsplan, der am 22. Dezem-
ber 2008 veröffentlicht wurde; 

� Die Ergänzung und Validierung eines detaillierten Maßnahmenkatalogs als Basis der 
wirtschaftlichen Bewertung mit den Arbeitsgruppen, der Universität des Saarlandes und 
des Ingenieurbüros Bunusevac. 
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2.1.4 Rechtliche Hinweise 

Wir weisen darauf hin, dass die Ergebnisse des Projektes unter anderem auch in Form von 
Excel- oder sonstigen Kalkulationsdateien vorliegen. Die entsprechenden Ergebnisdateien 
werden als Wertedatei zur Verfügung gestellt. Zur weiteren Bearbeitung Ihrerseits können 
wir auch die Dateien einschließlich der hinterlegten Formeln kostenfrei überlassen, weisen 
in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass wir für die Nutzung der Dateien und 
Formeln keine Gewähr und auch keinen Pflege- oder Änderungsdienst übernehmen.  
 
 
2.2 Vorgehensweise und Methodologie zur Bewertung der Kosten-Wirksamkeit 

von Maßnahmen und Erstellung des Maßnahmenprogrammes 

2.2.1 Erklärungen zur Vorgehensweise 

Bereits im Dezember 2004 erfolgte im Rahmen der Bestandsanalyse neben einer Beschrei-
bung der Flussgebiete, die unter anderem auch eine Ermittlung der signifikanten anthropo-
genen Belastungen beinhaltet, eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen (Kapitel 
8 der Bestandsaufnahme des internationalen Betrachtungsraums Mosel-Saar). Anhang III 
der WRRL legt fest, dass diese Analyse ausreichende Informationen enthalten muss, um  
 
� das Kostendeckungsprinzip der Wasserdienstleistungen berücksichtigen zu können und 
� um die kosteneffizientesten Maßnahmenkombinationen für das nach Artikel 11 WRRL 

erforderliche Maßnahmenprogramm ermitteln zu können.  
 
Basierend auf diesen und anderen Vorarbeiten müssen dann bis Ende 2009 konkrete Be-
wirtschaftungspläne für die einzelnen Flussgebietseinheiten aufgestellt werden, die unter 
anderem das vorgenannte Maßnahmenprogramm enthalten. Diese sind daraufhin in einem 
Zeitraum von drei Jahren in die Praxis umzusetzen (Art 11 (7) WRRL).  
 
Die Kosten-Wirksamkeitsanalyse der Bewirtschaftungsmaßnahmen ist Bestandteil der ak-
tuellen Arbeiten zur Umsetzung der WRRL.  
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Im Folgenden werden die Vorgehensweise bei der Kosten-Wirksamkeitsanalyse und bei 
der Erstellung des Maßnahmenprogramms sowie die Schnittstellen zur Aufstellung des ge-
samten Bewirtschaftungsplans für Luxemburg im Detail vorgestellt: 
 

• Beschreibung der Gewässer und Bewertung des biologischen, 
hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Zustandes.

Durchführung einer 
Bestandsanalyse1

• Ausarbeitung einer Liste aller möglichen Maßnahmen für Luxemburg 
(Maßnahmenkatalog) anhand der Art der vorhandenen Belastungen.

Erstellung des 
Maßnahmenkatalogs2

• Ermittlung der Kosten und Wirkungen für die Maßnahmen (qualitativ 
und quantitativ), Ermittlung der Wechselwirkungen sowie 
zusätzliche (z.B. administrative) Aktionen.

Bewertung der Maßnahmen 
(Wirkungsmatrix)3

• Zusammenfassung der einzelnen Maßnahmenprogramme;
• Berechnung der Gesamtkosten für das Maßnahmenprogramm;
• Erstellung des nationalen Bewirtschaftungsplans.

Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans7

• Zuordnung von Maßnahmen auf die Wasserkörper; 
• Ermittlung der Wirkung von Maßnahmenkombinationen;
• Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.

Ausarbeitung von  
Maßnahmenprogrammen4

• Bestimmung und Bewertung der Wasserkörper, bei denen die 
Erreichung der Umweltqualitätsziele bis 2015 unsicher ist;

• Beschreibung der erheblich veränderten Wasserkörper (HMWB).

Bestimmung von 
Ausnahmetatbeständen5

• Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von Arbeitsgruppen bei der 
Aufstellung und Überprüfung des Bewirtschaftungsplans; 

• Abstimmung mit anderen Flusseinzugsgebieten (Ausland).

Beteiligung der 
Öffentlichkeit6

Allgemeine Arbeitsschritte zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans (Verantwortungsbereich AGE)
Aktivitäten im Rahmen der wirtschaftlichen Bewertung (PwC-Ecologic)

• Beschreibung der Gewässer und Bewertung des biologischen, 
hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Zustandes.

Durchführung einer 
Bestandsanalyse1

• Ausarbeitung einer Liste aller möglichen Maßnahmen für Luxemburg 
(Maßnahmenkatalog) anhand der Art der vorhandenen Belastungen.

Erstellung des 
Maßnahmenkatalogs2

• Ermittlung der Kosten und Wirkungen für die Maßnahmen (qualitativ 
und quantitativ), Ermittlung der Wechselwirkungen sowie 
zusätzliche (z.B. administrative) Aktionen.

Bewertung der Maßnahmen 
(Wirkungsmatrix)3

• Zusammenfassung der einzelnen Maßnahmenprogramme;
• Berechnung der Gesamtkosten für das Maßnahmenprogramm;
• Erstellung des nationalen Bewirtschaftungsplans.

Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans7

• Zuordnung von Maßnahmen auf die Wasserkörper; 
• Ermittlung der Wirkung von Maßnahmenkombinationen;
• Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.

Ausarbeitung von  
Maßnahmenprogrammen4

• Bestimmung und Bewertung der Wasserkörper, bei denen die 
Erreichung der Umweltqualitätsziele bis 2015 unsicher ist;

• Beschreibung der erheblich veränderten Wasserkörper (HMWB).

Bestimmung von 
Ausnahmetatbeständen5

• Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von Arbeitsgruppen bei der 
Aufstellung und Überprüfung des Bewirtschaftungsplans; 

• Abstimmung mit anderen Flusseinzugsgebieten (Ausland).

Beteiligung der 
Öffentlichkeit6

Allgemeine Arbeitsschritte zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans (Verantwortungsbereich AGE)
Aktivitäten im Rahmen der wirtschaftlichen Bewertung (PwC-Ecologic)

• Beschreibung der Gewässer und Bewertung des biologischen, 
hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Zustandes.

Durchführung einer 
Bestandsanalyse1

• Ausarbeitung einer Liste aller möglichen Maßnahmen für Luxemburg 
(Maßnahmenkatalog) anhand der Art der vorhandenen Belastungen.

Erstellung des 
Maßnahmenkatalogs2

• Ermittlung der Kosten und Wirkungen für die Maßnahmen (qualitativ 
und quantitativ), Ermittlung der Wechselwirkungen sowie 
zusätzliche (z.B. administrative) Aktionen.

Bewertung der Maßnahmen 
(Wirkungsmatrix)3

• Zusammenfassung der einzelnen Maßnahmenprogramme;
• Berechnung der Gesamtkosten für das Maßnahmenprogramm;
• Erstellung des nationalen Bewirtschaftungsplans.

Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans7

• Zuordnung von Maßnahmen auf die Wasserkörper; 
• Ermittlung der Wirkung von Maßnahmenkombinationen;
• Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.

Ausarbeitung von  
Maßnahmenprogrammen4

• Bestimmung und Bewertung der Wasserkörper, bei denen die 
Erreichung der Umweltqualitätsziele bis 2015 unsicher ist;

• Beschreibung der erheblich veränderten Wasserkörper (HMWB).

Bestimmung von 
Ausnahmetatbeständen5

• Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von Arbeitsgruppen bei der 
Aufstellung und Überprüfung des Bewirtschaftungsplans; 

• Abstimmung mit anderen Flusseinzugsgebieten (Ausland).

Beteiligung der 
Öffentlichkeit6

• Beschreibung der Gewässer und Bewertung des biologischen, 
hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Zustandes.

Durchführung einer 
Bestandsanalyse1

• Ausarbeitung einer Liste aller möglichen Maßnahmen für Luxemburg 
(Maßnahmenkatalog) anhand der Art der vorhandenen Belastungen.

Erstellung des 
Maßnahmenkatalogs2

• Ermittlung der Kosten und Wirkungen für die Maßnahmen (qualitativ 
und quantitativ), Ermittlung der Wechselwirkungen sowie 
zusätzliche (z.B. administrative) Aktionen.

Bewertung der Maßnahmen 
(Wirkungsmatrix)3

• Zusammenfassung der einzelnen Maßnahmenprogramme;
• Berechnung der Gesamtkosten für das Maßnahmenprogramm;
• Erstellung des nationalen Bewirtschaftungsplans.

Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans7

• Zuordnung von Maßnahmen auf die Wasserkörper; 
• Ermittlung der Wirkung von Maßnahmenkombinationen;
• Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.

Ausarbeitung von  
Maßnahmenprogrammen4

• Bestimmung und Bewertung der Wasserkörper, bei denen die 
Erreichung der Umweltqualitätsziele bis 2015 unsicher ist;

• Beschreibung der erheblich veränderten Wasserkörper (HMWB).

Bestimmung von 
Ausnahmetatbeständen5

• Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von Arbeitsgruppen bei der 
Aufstellung und Überprüfung des Bewirtschaftungsplans; 

• Abstimmung mit anderen Flusseinzugsgebieten (Ausland).

Beteiligung der 
Öffentlichkeit6

Allgemeine Arbeitsschritte zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans (Verantwortungsbereich AGE)
Aktivitäten im Rahmen der wirtschaftlichen Bewertung (PwC-Ecologic)  

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Ermittlung kosteneffizienter Maßnahmenkombinationen für Lu-
xemburg  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte im Detail erläutert. 
 
2.2.2 Schritt 1: Bestandsanalyse 

Basis der Bestandsanalyse ist eine Erstbeschreibung der Gewässer gemäß Art 5 
WRRL nach ihren Merkmalen und der Umweltauswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten. 

 
Ein wesentliches Ziel der Bestandsanalyse war es, diejenigen OWK und GWK zu identifi-
zieren, die die gemäß Art 4 aufgestellten Umweltziele voraussichtlich verfehlen. Grund-
sätzlich fordert die WRRL keine eigens angelegten Untersuchungen für die zu erstellende 
Bestandsanalyse. Es wurde davon ausgegangen, dass die im Rahmen bereits geltender EU-
Richtlinien und des bestehenden wasserwirtschaftlichen Vollzugs gesammelten Daten und 
Informationen ausreichend für eine Abschätzung der Zielerreichung sind. Im Rahmen des 
ersten Bewirtschaftungsplanes wurde/wird diese erste Bestandsanalyse aus dem Jahr 2004 
um die Monitoringdaten 2007 und 2008 aus dem Monitoring nach Art 8 der WRRL er-
gänzt und aktualisiert.  
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2.2.3 Schritt 2: Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 

Anhand der in Schritt 1 identifizierten Belastungen wurden mögliche prinzipiell 
wirksame Maßnahmen ermittelt. Dazu wurden folgende 3 Arbeitsgruppen (AG) 
einberufen:  
AG1 „Struktur und Abfluss der Gewässer“, AG2 „Diffuse Belastungen“ und AG3 
„Siedlungsdruck“. 

 
Die AG1 und die AG3 hatten jeweils drei Arbeitssitzungen; die AG2 hatte fünf Plenums-
Sitzungen sowie fünf zusätzliche Sitzungen mit Vertretern der Landwirtschaft sowie der 
Wasserversorger. Diese 5 Sitzungen wurden auf eine „technische“ 1 und eine „finanzwirt-
schaftliche“2 Expertengruppe verteilt. 
 
Die Ergebnisse der Arbeit der einzelnen AG wur-
den in einer sogenannten „Toolbox“ zusammenge-
fasst (rund 200 Maßnahmen). Diese „Toolbox“ 
stellt einen Entwurf des Maßnahmenkatalogs dar 
und beinhaltet sowohl technische3 als auch admi-
nistrativ-organisatorische Maßnahmen (begleiten-
de Maßnahmen). 
 
In Folge wurden einerseits Maßnahmen aus dieser 
Liste überarbeitet und mit bereits in Luxemburg 
umgesetzten Maßnahmen verglichen. 
Andererseits wurden Maßnahmen aus Frankreich, Österreich und Deutschland mit den po-
tentiellen Maßnahmen für Luxemburg abgeglichen. Soweit zusätzliche Maßnahmen für die 
Verhältnisse in Luxemburg sinnvoll erschienen, wurde der Maßnahmenkatalog entspre-
chend ergänzt. Der Fokus lag dabei auf technischen Maßnahmen.  
 
Anhand dieser Vergleiche von theoretisch wirksamen Maßnahmen wurden die für Luxem-
burg in Frage kommenden Maßnahmen thematisch den einzelnen Belastungsquellen (siehe 
Abb. 2) zugeordnet. Für den luxemburgischen Maßnahmenkatalog wurden insgesamt 94 
mögliche Maßnahmen4 definiert. 
 
Die Maßnahmen im Maßnahmenkatalog wurden in folgende vier thematische Kategorien 
aufgeteilt:  
 
� Landwirtschaft;  
� Siedlung und Industrie; 
� Hydromorphologie; 
� Begleitende und administrative Maßnahmen. 
 
Die Maßnahmen und der Aufbau des Maßnahmenkatalogs werden im Kapitel  3 detailliert 
beschrieben. 

                                                 
1 Vertreter: AGE, ASTA, Chambre de l’Agriculture, Convis, Naturpark Uewersauer, Haus vun der Na-

tur/Biobauren, ALUSEAU 
2 Vertreter: AGE, ASTA, Ministère de l’Agriculture, Chambre de l’Agriculture 
3 Unter technischen Maßnahmen werden sowohl technische Maßnahmen im engeren Sinn (z.B. Kläranlagen-

bau) als auch Agrar-Umwelt-Maßnahmen (Anlage von Gewässerrandstreifen) verstanden. 
4 Anzahl aller möglichen Maßnahmen. Beinhaltet eine Untergliederung nach Dimension (Größe). 

AGE
AG3AG2

AG1

AGE
AG3AG2

AG1
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2.2.4 Schritt 3: Bewertung der Maßnahmen (Wirkungsmatrix) 

Ziel war es, die identifizierten Maßnahmen nach ihrer Wirksamkeit auf eine 
Belastung im Gewässer zu bewerten und die Kosten zur Umsetzung der 
Maßnahmen zu schätzen. 

 
Der Analyse wurde ein so genannter „Drei-Stufen-Ansatz“ zugrunde gelegt: 
 
� Generelle Wirkungseinschätzung von Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen auf 

die gütespezifischen Problemstellungen (z.B. Belastung durch Nitrat, Pestizide, etc.); 
� Ermittlung der Bau- und Betriebskosten der Maßnahmen; 
� Ermittlung der Kostenwirksamkeit. 
 
Die Ergebnisse aus dieser Analyse wurden in einer Wirkungsmatrix dargestellt (siehe 
Abbildung 2). Diese ist folgendermaßen aufgebaut (vereinfachte Darstellung) und wird in 
Kapitel  4.1 ausführlich beschrieben: 
 

Begleitende Maßnahmen (administrativ)Begleitende Maßnahmen (administrativ)Begleitende Maßnahmen (administrativ)

Hydromorphologie Hydromorphologie 

LandwirtschaftLandwirtschaft

Siedlung und Industrie

AGE Kosten-
berechnungsmodell
(Annahme: 100m3); 
Investkosten enth. 
12% Planungs-
kosten
Betriebskosten aus 
PwC Erfahrungs-
werten 3€/m3

300 Euro pro 
Jahr

316.000 EuroEntlastung der 
Kläranlage

++Errichtung/ 
Vergrößerung 
und Betrieb von 
Mischwasser-
becken
(Regenüber-
laufbecken RÜB)
Größe: <100m3

SWW 4.1Stickstoff 
(Nitrat),
CSB

AnmerkungenBetriebs-
kosten

InvestitionAndere 
Wirkungen

Wirkung auf 
Belastung

MaßnahmeNummerBelastung

AGE Kosten-
berechnungsmodell
(Annahme: 100m3); 
Investkosten enth. 
12% Planungs-
kosten
Betriebskosten aus 
PwC Erfahrungs-
werten 3€/m3

300 Euro pro 
Jahr

316.000 EuroEntlastung der 
Kläranlage

++Errichtung/ 
Vergrößerung 
und Betrieb von 
Mischwasser-
becken
(Regenüber-
laufbecken RÜB)
Größe: <100m3

SWW 4.1Stickstoff 
(Nitrat),
CSB

AnmerkungenBetriebs-
kosten

InvestitionAndere 
Wirkungen

Wirkung auf 
Belastung

MaßnahmeNummerBelastung

 
Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung eines Datenblattes 
 
Zur Wirkungseinschätzung wurde auf die Anwendung umfangreicher Simulationsmodelle 
sowohl aus zeitlicher als auch aus finanzieller Sicht verzichtet. Vielmehr werden bestehen-
de Ergebnisse aus vorangegangenen Studien herangezogen. Insbesondere wurden die regi-
onalen bzw. lokalen Kenntnisse der AGE über die Einzelmaßnahme und deren Wirkung im 
Gewässer als Grundlage der Wirkungseinschätzung genutzt. Die tatsächliche Wirkung im 
Gewässer ist aber bei konkreten Planungsabsichten anhand der örtlichen Gegebenheiten im 
Einzelnen zu ermitteln. 
 
Bei der ökonomischen Betrachtung wurden die Kosten für die einzelnen Maßnahmen ab-
geschätzt. Diese Schätzungen können jedoch nur Richtwerte zur Erstentscheidungshilfe 
darstellen. Die tatsächlichen Kosten sind bei konkreten Planungsabsichten anhand der ört-
lichen Gegebenheiten im Einzelnen zu ermitteln. Die betriebswirtschaftlichen Kosten set-
zen sich aus den Investitionen für den Bau bzw. die Umsetzung der Maßnahmen (Investiti-
onen) und deren eventuellen Betriebskosten (laufende Kosten pro Jahr) zusammen (siehe 
Definitionen im Kapitel  5). Die einzelnen Kosten werden mit Hilfe von Bemessungspara-
metern bestimmt; z.B. ist die Gewässerlänge der ausschlaggebende Faktor bei der Dimen-
sionierung von uferverbessernden Maßnahmen oder die Größe des Einzugsgebietes und 
Fallhöhe beim Bau von Fischaufstiegshilfen und/oder dem Entfernen von Querbauwerken. 



 

31 

 4  

Parallel dazu werden für die im Schritt 2 ermittelten Maßnahmen jene Instrumente bzw. 
begleitenden Maßnahmen bestimmt, die notwendig sind, um die technischen Maßnahmen 
umzusetzen z.B. PAG/PAP (allgemeine Bebauungs- und Entwicklungspläne) anpassen. 
 
Da die Kosten zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen, müssten unterschiedliche Inves-
titionszeitpunkte zeitlich gewichtet werden, um sie miteinander vergleichbar zu machen. 
So entspricht ein Euro im Jahr 2009 nicht einem Euro im Jahr 2015, da er z.B. in der Zwi-
schenzeit am Kapitalmarkt hätte angelegt werden können. Für staatliche Aktivitäten wäre 
hierfür eine jährliche Verzinsung anzunehmen, die sich an die mittelfristige Wachstumsra-
te der Volkswirtschaft und die Entwicklung der Preise in Luxemburg anlehnt. Vor dem 
Hintergrund, dass diese derzeit lediglich etwa 1-2% beträgt, wird auf eine solche Verzin-
sung verzichtet, da der Effekt wegen des geringen Zinssatzes und der kurzen Betrach-
tungszeiträume eher unbedeutend ist.  
 
2.2.5 Schritt 4: Zuordnung der Maßnahmen (Maßnahmenprogramm) 

 
Basis des Maßnahmenprogramms war die Bestandsanalyse durch die Universität 
des Saarlandes (Stand 2004, aktualisiert 2009 durch die AGE), welche die 
vorhandenen und voraussichtlichen Defizite aufzeigt. Mittels einer detaillierten 

Belastungsanalyse gemäß Art 5 (Schritt 1) WRRL hat die AGE die notwendige(n) Maß-
nahme(n) dem jeweiligen Wasserkörper zugewiesen. 
Im Zuge dieser Zuordnung wurden besonders die Wechselwirkungen zwischen den Maß-
nahmen (innerhalb eines Sektors sowie sektorenübergreifend) beachtet, um die beste 
Kombination der jeweiligen Einzelmaßnahmen zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurde ü-
berprüft, inwieweit die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen synergetisch oder antago-
nistisch wirken. Mit diesem Arbeitsschritt wurde die optimale Maßnahmenkombination für 
jeden Wasserkörper ermittelt. 
 
Ziel der Zuordnung war es ebenfalls, auf Basis der geplanten Maßnahmen die Wahrschein-
lichkeit der Zielerreichung zu ermitteln, d.h. den geschätzten Zustand der Wasserkörper in 
den Jahren 2015, 2021 und 2027 zu ermitteln. Die Zielerreichung wurde dabei über die in 
der WRRL definierten Zustände „sehr gut“ bis „schlecht“ abgebildet.  
Auch bei erheblich veränderten Wasserkörpern (auch genannt „Heavily modified waterbo-
dy“, HMWB) waren Maßnahmen zu definieren, um ein gutes ökologisches Potential zu 
erreichen. 
 
Das Resultat der Zuordnung ist das Maßnahmenprogramm. Im Falle von Luxemburg wur-
de das Maßnahmenprogramm so erstellt, dass für jeden Wasserkörper die aktuellen Defizi-
te, die geplanten Maßnahmen und die geschätzte Zielerreichung zusammen dargestellt 
sind. Das Maßnahmenprogramm liegt in Form eines Excel-Dokumentes vor und stellt ein 
wichtiges Planungsinstrument dar. Das Maßnahmenprogramm ermöglicht es, das Mengen-
gerüst aller Maßnahmen (z.B. Stückzahl, Gewässerlänge) zu definieren. Dieses Mengenge-
rüst ergibt zusammen mit den Einzelkosten der Maßnahmen die Gesamtkosten des Maß-
nahmenprogramms. 
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2.2.6 Schritt 5: Ausnahmetatbestände festlegen 

 
In einigen Fällen stellte sich heraus, dass verschiedene Umweltziele wegen 
technisch problematischer Realisierbarkeit der Maßnahmen, der natürlichen 
Gegebenheiten und/oder der mangelnden Kenntnisse über die Ursachen der 
Belastungen nicht fristgerecht bis 2015 (oder später) erreicht werden können.  

 
Wenn trotz der vorgesehenen Maßnahmen eine Zielerreichung bis 2015 in Frage gestellt 
werden muss, sind gemäß Art 4.4 bis 4.8 WRRL Ausnahmetatbestände festzulegen. Die 
Methodik dieser Festlegung hält sich vornehmlich an die entsprechend festgelegten Rege-
lungen1. Ausnahmetatbestand bei einer flächendeckenden Umsetzung der hydromorpholo-
gischen Maßnahmen bis 2015 ist die Unmöglichkeit der Umsetzung der technischen Maß-
nahmen z.B. die Wiederherstellung der Durchgängigkeit wegen des voraussichtlich nur 
sehr schleppend verlaufenden bzw. unmöglichen Grunderwerbs. 
 
2.2.7 Weitere Schritte 

Die weiteren Schritte (siehe Nr. 6 und 7 Abbildung 1) betreffen die Beteiligung der Öffent-
lichkeit an der Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes sowie die Aufstellung selbst. Die 
Ergebnisse der hiermit vorliegenden wirtschaftlichen Analyse sollen bei diesen Schritten 
berücksichtigt werden. Die Umsetzung dieser Schritte übernimmt die AGE, da diese nicht 
mehr Teil des hier beschriebenen Projektes bzw. Auftrages sind.  

                                                 
1 Common Implementation Strategy (CIS) Guidance Document Nr 20 Exemptions to the environmental ob-
jectives 
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2.3 Projektorganisation und Experten 

2.3.1 Projektsteuerung 

Die oben vorgestellten Projektaktivitäten wurden in enger Abstimmung mit dem Innenmi-
nisterium und der Wasserwirtschaftsverwaltung durchgeführt. Zur Begleitung der Arbeiten 
und zur Abstimmung einzelner Inhalte und Vorgehensweisen sowie zur Steuerung des Pro-
jektes wurde folgende Projektorganisation eingerichtet (siehe Abbildung 3).  
Eine detaillierte Liste mit den beteiligten Experten und ihren Fachgebieten ist im Anhang 
8.2 Projektmitglieder und Experten zu finden. 
 

Projektleitung

�AGE
- Brigitte Lambert

�PwC
- Jean-Luc Toussing

�Ecologic
- Thomas Dworak

Experten

� Innenministerium
- Paul Schroeder
- Fränky Wohl

�AGE
- André Weidenhaupt
- Brigitte Lambert

Lenkungsausschuss

� PwC
- Diethard Hunold

� AGE und andere
- Arbeitsgruppen (GT1 bis GT3)

�PwC
- Luc Henzig
- Pierre Mangers
- Jean-Luc Toussing
- Experten (bei Bedarf)

�Ecologic
- Thomas Dworak

 
Abbildung 3: Projektsteuerung 
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3 Beschreibung des Maßnahmenkatalogs und der Maßnahmen 

3.1 Ausgangslage 

Grundlage für die zu bewertenden Maßnahmen war unter anderem die Bestandsanalyse 
durch die AGE/Universität des Saarlandes, welche die vorhandenen und voraussichtlichen 
Defizite in Bezug auf die Gewässerqualität aufzeigt (Stand 2004, aktualisiert Mitte 2009). 
Weiter wurden in drei Arbeitsgruppen erste Vorschläge für mögliche durchführbare Maß-
nahmen erarbeitet.  
Diese lassen sich gemäß WRRL in grundlegende und ergänzende Maßnahmen unterschei-
den: 
 
� Grundlegende Maßnahmen gemäß Artikel 11 (3) a.: Maßnahmen zur Umsetzung ge-

meinschaftlicher Wasserschutzvorschriften, insbesondere die Richtlinie zur Behandlung 
von kommunalem Abwasser (91/271/EWG), die Nitratrichtlinie (91/676/EWG) oder die 
Habitatrichtlinie (92/43/EWG) und andere Richtlinien gemäß Anhang VI WRRL; 

� Grundlegende Maßnahmen gemäß Artikel 11 (3) b. bis l.: Andere Maßnahmen, die 
notwendig sind, um den guten Zustand zu erreichen. 

 
Ergänzende Maßnahmen gemäß Artikel 11 (4) wurden ebenfalls identifiziert, jedoch nicht 
ökonomisch bewertet. 
 
 
3.2 Ziel des Maßnahmenkatalogs 

Das CIS-Guidance1-Dokument „Water and Economics (WATECO)“ empfiehlt die Erstel-
lung von Maßnahmenkatalogen im Zusammenhang mit der Auswahl der kosten-
wirksamen Maßnahmen gemäß Art 11 und Anhang III der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL). Ziel des Maßnahmenkatalogs ist es, die politischen Entscheidungsträger in Lu-
xemburg bei der Auswahl der Maßnahmen zu unterstützen. Der Maßnahmenkatalog stellt 
somit die Grundlage für die Auswahl und Zuordnung der kostenwirksamen Maßnahmen 
auf den jeweilig zu betrachtenden Wasserkörper dar, um den guten Zustand der Gewässer 
bis 2015 zu erreichen. 
 
Um eine Analyse der Maßnahmen nach deren Kosten-Wirksamkeit zu ermöglichen, wur-
den diese in standardisierter Form definiert. Dabei wurden die Maßnahmen in vier Katego-
rien zusammengefasst: 
 
Landwirtschaftliche Maßnahmen (LWS): 
Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die im landwirtschaftlichen Bereich Anwendung 
finden und die Belastungen durch die Landwirtschaft reduzieren (z.B. Nitratbelastung oder 
Pestizide). Auf Grund der unterschiedlichen Wirkung einzelner Maßnahmen – z.B. Dün-
gerverbot oder Düngerreduzierung sowie Bodenbedeckungsauflagen – auf das Oberflä-
chenwasser (OW) und das Grundwasser (GW) wurde hier zwischen den beiden unter-
schieden. 
 
Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen (SWW): 
Dies sind generell Maßnahmen zur Behandlung des Abwassers aus Industrie oder Sied-
lungsgebieten. Beispiele sind der Bau oder die Erweiterung von Kläranlagen, Kanälen oder 
Regenüberlaufbecken, usw. 

                                                 
1 Common Implementation Strategy (CIS) ist eine von der EU definierte gemeinsame Umsetzungsstrategie. 
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Hydromorphologische Maßnahmen (HY): 
Dies sind Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie oder deren Teilkompo-
nenten (z.B. Durchgängigkeit). Das Spektrum der Maßnahmen umfasst den Abriss von 
Wehren, den Bau von Fischaufstiegshilfen bis zur Verbesserung der Struktur der Uferzo-
nen und Gewässersohlen (z.B. Renaturierung). 
 
Begleitende Maßnahmen (administrativ-organisatorisch): 
Im Unterschied zu den Maßnahmen in den drei vorherigen Kategorien sind diese nicht-
technischer Natur. Sie sind notwendig, um die technischen Maßnahmen umzusetzen, z.B. 
Schulung der Landwirte, Änderungen an Gesetzen und Reglementen, usw. 
 
 
3.3 Beschreibung der Maßnahmen 

3.3.1 Landwirtschaftliche Maßnahmen 

Gemäß Bestandsanalyse ist die Landwirtschaft in Luxemburg für einen großen Teil der 
Verschmutzungen von Gewässern verantwortlich. So wurden, respektiv werden, immer 
noch auf einem Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen generell mehr Makronähr-
stoffe (Stickstoff (N), Phosphor (P)) als Dünger ausgebracht als mit den Ernteprodukten 
abgefahren werden. Die nicht standortgerechte oder termingerechte Düngung führt zu 
Nährstoffeinträgen in die Gewässer bzw. Emissionen in die Atmosphäre.  
Weidewirtschaft, enge Fruchtfolgen sowie Pestizid-Einsatz sind weitere Faktoren, die ei-
nen negativen Einfluss auf die Qualität der Gewässer haben. 
 
Landwirtschaftliche Maßnahmen (LWS) zielen auf die Reduktion der Belastung von 
Grundwasser und Oberflächengewässer durch diffuse Einträge aus der Landwirtschaft ab.  
 
Die landwirtschaftlichen Maßnahmen im Maßnahmenkatalog zielen hauptsächlich auf fol-
gende stoffliche Belastungen ab (siehe auch Kapitel  4.2 Zusammenfassung der Wirkungen 
der Maßnahmen):  
 
• Stickstoff (Nitrat) 

Nitrate werden von Pflanzen als Nährstoffe verwertet und in der Landwirtschaft als 
Düngemittel eingesetzt. Nitrat wird aus überdüngten Grünländern/Äckern ausgewa-
schen und führt zu erhöhten Nitratgehalten im Grundwasser. 

 
• Phosphat  

Durch die Erosion von landwirtschaftlichen Flächen gelangen Phosphate, hauptsächlich 
an Tonminerale gebunden, in Flüsse und Seen. Dort können sie zur Eutrophierung (An-
reicherung von Pflanzennährstoffen) beitragen. Phosphate kommen in der Landwirt-
schaft ebenfalls als Dünger zum Einsatz.  

 
• Pflanzenschutzmittel 

Der unangepasste und übermäßige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) führt zu 
einem Austrag dieser Substanzen (Emission), die an anderer Stelle ungewünschte Aus-
wirkungen haben können (Immission). 
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Andere stoffliche Belastungen wurden nicht berücksichtigt, weil sie keine signifikante Rol-
le haben oder wie im Falle von Pharmazeutika1 die Wirkung dieser Belastungen unzurei-
chend bekannt ist und noch Forschungsbedarf besteht. 
 
Landwirtschaftliche Maßnahmen lassen sich in Bezug auf ihre Wirkung im Oberflächen-
wasserkörper (OW) und Grundwasserkörper (GW) unterscheiden und sind dementspre-
chend getrennt betrachtet worden.  
 
Jede Maßnahme (MN) wird in folgender Tabelle kurz beschrieben, wobei für Oberflä-
chenwasser und Grundwasser die gleichen Maßnahmen gelten: 
 
Tabelle 2: Beschreibung der landwirtschaftlichen Maßnahmen 

MN-Nr. Titel Beschreibung 

LWS 1 Grünland statt Ackerland 

LWS 1.1 
 

Dauergrünlandumbruchs-
verbot 

Im Rahmen der Cross-Compliance-
Bestimmungen sowie der Landschaftspflegeprä-
mie gibt es gewisse Einschränkungen, was das 
Umwandeln von Dauergrünland in Ackerland an-
belangt. Dauergrünlandsumbruchsverbote beste-
hen bereits für einige Schutzzonen; in Zukunft 
werden diese auf weitere Schutzzonen ausgewei-
tet. Durch das Umbruchsverbot wird eine oftmals 
intensivere Nutzung als Ackerfläche verhindert 
und damit eine Reduktion von Nährstoffbelastun-
gen und Pestiziden erreicht. 

LWS 1.2 5-jährige Umwandlung 
von Acker in Grünland 

Bei dieser Maßnahme werden Ackerflächen als 
Grünland bewirtschaftet und für den Zeitraum von 
fünf Jahren nicht mehr umgebrochen. Damit wer-
den die Nährstoffemissionen gegenüber dem Sta-
tus quo (Acker) reduziert und eine Reduktion der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft erreicht, da die Auswaschung im 
Grünland um ein Vielfaches geringer ist als unter 
Ackerland mit verschiedenen Kulturarten. 

LWS 2 Bodenbearbeitungsauflagen (Acker) 

                                                 
1 Sobald mehr über diese Wirkungen bekannt ist, sollen wenn notwendig weitere Maßnahmen im zweiten 

oder dritten Zyklus der WRRL definiert werden. 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 
LWS 2.1 Zwischenfruchtanbau so-

wie Mais-Untersaat 
Der Anbau von Zwischenfrüchten erfolgt zwi-
schen den Hauptfrüchten. Sie nehmen einen Teil 
des nach der Ernte noch im Boden verbliebenen 
Reststickstoffs auf. Dadurch gelangen weniger 
Nährstoffe ins Grundwasser. Zusätzlich bilden 
Zwischenfrüchte eine dichte Bodenbedeckung 
über die Herbst- und Wintermonate und schützen 
so den Boden in diesem Zeitraum vor Bodenab-
tragung. 
 
Untersaaten werden zusätzlich zur Hauptfrucht 
angebaut. Für Untersaaten werden vor allem 
Klee- oder Gräsermischungen verwendet. Sie 
können nach der Ernte der Haupt- oder Deck-
frucht noch weiter wachsen und später abgeerntet 
werden. Dadurch sollen die Zeitspannen ohne 
Bodenbedeckung minimal gehalten werden und 
mögliche Bodenabtragungen durch Erosion redu-
ziert werden. Untersaaten dienen darüber hinaus 
zur Unkrautregulierung sowie Bodenpflege und 
ermöglichen nach der Getreideernte rasch eine 
Futternutzung. 

LWS 2.2 Direktsaat oder Mulchsaat Im Rahmen des Förderprogramms für umweltge-
rechte und den natürlichen Lebensraum schützen-
de landwirtschaftliche Produktionsverfahren 
(Agrar-Umwelt-Programm AUP) werden die so 
genannte Direktsaat (Saat ohne Bodenbearbei-
tung) sowie die Saat ohne vorheriges Pflügen 
(Mulchsaat) gefördert. Eine oberflächliche bzw. 
reduzierte Bodenbearbeitung ist dabei zulässig. 

LWS 3 Allgemeine Düngebeschränkung 

LWS 3.1 
 

Reduzierte Stickstoff-
Düngung auf Ackerflä-
chen 

Reduktion des Einsatzes von Stickstoff-Düngung 
auf Ackerflächen, um eine umweltgerechtere Be-
wirtschaftung der Ackerflächen zu gewährleisten. 

LWS 3.2 
 

Reduzierte Stickstoff-
Düngung auf Dauergrün-
landflächen  

Grünland gewährleistet aufgrund des im Ver-
gleich zu Getreide- oder Hackfruchtkulturen dich-
teren Pflanzenbewuchses, der intensiven Durch-
wurzelung und der besseren Bodenstruktur eine 
höhere Rückhaltung der Nährstoffe. Der Erhalt 
von Grünland, vor allem extensivem Grünland, 
kann vor diesem Hintergrund für den Gewässer-
schutz bedeutend sein. Im Maßnahmenkatalog 
wurden drei Stufen der Düngerreduktion festge-
legt: 
• 140 kg/ha N-Total 
• 80 kg/ha N-Total 
• 0 kg/ha N-Total 
Je höher die Reduktion, desto größer der Beitrag 
für den Gewässerschutz. 



 

38 

MN-Nr. Titel Beschreibung 
LWS 3.3 Festlegung von Dünger-

obergrenzen bei Wein  
Im Vergleich zur üblichen Düngung soll eine Re-
duktion der Stickstoff- und Phosphatdüngemittel 
im Weinbau vorgenommen werden. 

LWS 3.4 Flächenstilllegung, Grün-
brache 

Die Nitratauswaschung in einem Einzugsgebiet 
kann unter anderem dadurch reduziert werden, 
dass Ackerflächen von Stilllegungsmaßnahmen 
erfasst werden. Eine Stilllegung durch die Anlage 
einer Grünbrache erfolgt durch Gräsereinsaat. Le-
guminosen sind aus Sicht des Grundwasserschut-
zes ungünstig. In den Folgejahren muss die Grün-
brache gepflegt werden, sie darf jedoch nicht um-
gebrochen werden. Ein weiterer Vorteil der Flä-
chenstilllegung respektive der Grünbrache ist, 
dass auf diesen Ackerflächen ein Pestizideinsatz 
praktisch ausgeschlossen ist. 

LWS 3.5 Ackerrandstreifen Ackerrandstreifen stellen den bewirtschafteten 
Randbereich an Äckern dar, der ohne Einsatz von 
Pestiziden bewirtschaftet wird. Der Ackerrand-
streifen kann auch entlang von Gewässern gele-
gen sein. Er dient der Minderung von Bodenero-
sion und der Erhöhung der Artenvielfalt. 

LWS 3.6 Grünstrei-
fen/Uferrandstreifen 

Grünstreifen/Gewässerrandstreifen dienen der Er-
haltung und Verbesserung der ökologischen 
Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasser-
speicherung, der Sicherung des Wasserabflusses 
sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus 
diffusen Quellen. Mit den Beschlüssen im Rah-
men des „Health Check“ der europäischen Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) sind diese Strei-
fen von den Mitgliedsstaaten entlang aller Gewäs-
ser verpflichtend umzusetzen1. Darüber hinaus 
werden im Rahmen des Förderprogramms für 
umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum 
schützende landwirtschaftliche Produktionsver-
fahren ein Ackerrandstreifenprogramm sowie ein 
Grünstreifenprogramm angeboten. 

LWS 3.7 Landschaftspflege Obst-
bau 

Bewahrung von Natur und Landschaft. Reduktion 
des Einsatzes von Düngemitteln und Begrünung 
von Fahrgassen zwischen den Obstreihen. Der 
unmittelbare Bereich um die Stämme kann in ei-
ner Zeilenbreite offen gehalten werden. Maßnah-
men wie zum Beispiel Tiefenlockerung oder Er-
neuerung der Begrünung sind einmal jährlich 
möglich, sodass zumindest eine 10-monatige Bo-
denbedeckung vorhanden ist. 

                                                 
1 Siehe Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 
LWS 3.8 
 

Düngeabstand entlang von 
Gewässern 

Bei der Düngung entlang von Oberflächengewäs-
sern sind die Randzonen so zu behandeln, dass ein 
direkter Düngereintrag in die Oberflächengewäs-
ser im Zuge der Düngerausbringung sowie eine 
Düngerabschwemmung vermieden wird. Des 
Weiteren ist bei organischer Düngung ein Dünge-
abstand von 10 m zu Wasserläufen sowie Gewäs-
sern (Seen, Teiche, …) zu beachten. 

LWS 4 Wirtschaftsdüngerlager/Wirtschaftsdüngerverbringung 

LWS 4.1 Mindestlagerkapazität für 
Gülle und Jauche von 6 
Monaten 

Während den Wintermonaten benötigen die 
Pflanzen kaum Nährstoffe. Ausgebrachte Gülle 
und Jauche kann von den teilweise gefrorenen 
Böden nicht aufgenommen werden. Der Stickstoff 
wird somit durch den Regen ausgewaschen und 
gelangt ins Oberflächengewässer/Grundwasser.  
Um eine Wirtschaftsdüngerausbringung kurz vor 
oder während des größten Stickstoffbedarfs der 
Pflanzen zu ermöglichen, bedarf es einer entspre-
chenden Lagerkapazität für den Wirtschaftsdün-
ger. Das großherzogliche Reglement vom 24. No-
vember 20001 verpflichtet die Landwirte zu einem 
Wirtschaftsdüngerlagerraum von mindestens 6 
Monaten (für Gülle und Jauche). 

LWS 4.2 Düngegeräteauflagen Eine bodennahe Ausbringung von Wirtschafts-
düngern kann mit Schleppschläuchen oder Injek-
torgeräten durchgeführt werden. Dadurch mini-
mieren sich die Ausbringungsverluste von Stick-
stoff und die Düngung kann reduziert werden. 

LWS 4.3 Einsatz verbesserter Aus-
bringungstechnik für Gülle 
und Jauche  

Förderung eines verbesserten Einsatzes von emis-
sionsarmen Techniken, um die Möglichkeit einer 
bodennahen Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
zu ermöglichen. 

LWS 5 Bodenbedeckungsauflagen 

LWS 5.1 
 

Begrünung jeder zweiten 
Reihe im Weinbau 

Anlage einer Begrünung in jeder zweiten Reihe 
eines Weinbergs, um den Schutz des Bodens vor 
Wind- und Wassererosionen zu erhöhen. Im 
Maßnahmenkatalog werden die verschiedenen 
Hangneigungen (≥ 15% und < 30% und ≥ 30% 
und < 45%) berücksichtigt, da mit zunehmender 
Steilheit der Flächen vermehrte Kosten in den 
Prämien berücksichtigt werden.  

LWS 5.2 
 

Strohbedeckung im Wein-
bau 
Hangneigung ≥ 45% 

In jeder Fahrgasse zwischen den Weinreben muss 
der Boden mit Stroh bedeckt sein. 

                                                 
1 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans 
l’agriculture 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 
LWS 5.3 
 

Ganzjahresbegrünung im 
Weinbau  
Hangneigung ≥ 45% 

In jeder Fahrgasse zwischen den Weinreben muss 
der Boden ganzjährig bedeckt sein. 

LWS 5.4 Ganzjährige Bodenbede-
ckung 

Durch eine ganzjährige Bodenbedeckung werden 
Nährstoffauswaschungs- sowie Erosionsrisiko 
vermindert.  

LWS 6 Fruchtfolgeauflagen 

LWS 6.1 
 

Fruchtfolgeauflagen: Ein-
schränkungen bezüglich 
Leguminosenanbau  

Durch ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu 
fixieren, stellen Leguminosen potenziell sehr inte-
ressante Kulturen für die Landwirtschaft dar, da 
sie keinen Stickstoffdünger benötigen. Jedoch 
kommt es nach der Ernte aufgrund der leichten 
Abbaubarkeit der Ernterückstände zu einer star-
ken N-Mineralisierung im Boden.  
Im Herbst kommt es zu erhöhten Nmin-Gehalten 
im Boden und die Gefahr der Nitratauswaschung 
über die Wintermonate steigt. 
 

LWS 7 Beschränkung des Viehbesatzes 

LWS 7.1 Maximal 2 Großviehein-
heiten (GVE) pro ha 
Viehbesatz 

LWS 7.2 Beibehaltung eines niedri-
gen Viehbesatzes an Rau-
futterfressern ≥ 0,5 und  
≤ 1,4 Raufutter verzehren-
de Großvieheinheit 
(RGVE) pro ha Hauptfut-
terfläche 
 

Festlegen einer Viehbestandsobergrenze pro Flä-
cheneinheit (GVE/ha) 
• Maximal 2 GVE/ha Viehbesatz; 
• Beibehaltung eines niedrigen Viehbesatzes an 

Herbivoren ≥ 0,5 und ≤ 1,4 RGVW/ha Viehbe-
satz. 

 
Je niedriger der Viehbesatz, desto größer kann der 
Beitrag zum Gewässerschutz sein. 

LWS 8 Pestizidbeschränkungen 

LWS 8.1 Verzicht auf oder reduzier-
ter Einsatz von Pestiziden 

LWS 8.2 Ausbringungsverbote von 
Pflanzenschutzmitteln in 
Gewässernähe 

Durch den Verzicht oder die Verringerung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln wird ein Bei-
trag zum Gewässerschutz geleistet. 
Ausbringungsverbote in Gewässernähe. 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 
LWS 9 Biologische Landwirt-

schaft 
Die Begriffe ökologische Landwirtschaft oder 
biologische Landwirtschaft bezeichnen die Her-
stellung von Nahrungsmitteln und anderen land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen auf der Grundlage 
möglichst naturschonender Produktionsmethoden 
unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der 
Ökologie und des Umweltschutzes. In der EU 
sind Vorgaben zur biologischen Landwirtschaft 
festgelegt in: 
• der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 

vom 28. Juni 2007 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kenn-
zeichnung von ökologischen/ 
biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, die zwi-
schenzeitlich novelliert wurde durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 967/2008 des Rates vom 29. 
September 2008 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kenn-
zeichnung von ökologischen/biologischen Er-
zeugnissen. 

 
Es ist anzumerken, dass es im Rahmen der luxemburgischen Agrar-Umweltprogramme 
„Förderprogramm für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende land-
wirtschaftliche Produktionsverfahren1 (AUP)“ und des „Landschaftspflegeprogramms2 
(LPP)“ weitere Maßnahmen gibt, die ebenso indirekt eine positive Wirkung auf das Ge-
wässer haben. Da diese aber nicht als Teil der WRRL-Umsetzung geplant sind, wurden 
diese nicht weiter betrachtet. 
 

                                                 
1 Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production 

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace 
naturel. 

2 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace na-
turel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 
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3.3.2 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Verschmutzungen aus der menschlichen Siedlungstätigkeit sind in den letzten Jahren mas-
siv zurückgegangen, stellen aber in weiten Teilen Europas und Luxemburgs immer noch 
ein Problem dar.  
Wesentlichen Einfluss auf die Gewässergüte haben die Einleitungen der Abwässer aus 
Siedlungs- und Industriebereichen. Diese Einleitungen müssen entsprechend dem Stand 
der Technik behandelt werden. Die Belastungen der Gewässer werden im Wesentlichen 
durch die in den Abwässern der Haushalte und der Industrie enthaltenen Schadstoffe her-
vorgerufen: 
 
� Nitrat  

Ein Teil der Gewässerverschmutzung durch Nitrat stammt aus den Abwässern von Sied-
lungen. Um der fortschreitenden Eutrophierung der Gewässer zu begegnen, die neben 
Phosphat entscheidend vom Nitrat mitverursacht wird, entfernt man diesen Nährstoff in 
Kläranlagen aus dem Abwasser (Denitrifikation/Nitrifikation). 

 
� Stickstoff  

Den Nährstoff Stickstoff findet man im Bereich des Trinkwassers sowie im Abwasser in 
unterschiedlichen Formen (organische bzw. anorganische, wie z.B. Ammonium, Am-
moniak, Nitrit etc.) vor. Überhöhte Nährstoffkonzentration von Stickstoff führt zu 
Eutrophierungserscheinungen wie z.B. erhöhte Algenkonzentration und vermehrte Al-
genblüten, häufigere Sauerstoffmangelsituationen und erhöhte Wassertrübung.  

 
� Phosphat  

Große Mengen von Phosphaten werden mit den kommunalen Abwässern (Waschmittel) 
und durch die Landwirtschaft (Düngemittelverluste) in die Gewässer eingetragen. Ein 
großer Teil des Phosphateintrags in die Oberflächengewässer stammt aus Ausläufen von 
Kläranlagen kleiner als 2000 EGW, die laut Kommunalabwasserrichtlinie keine dritte 
Reinigungsstufe benötigen. Phosphate spielen bei der Eutrophierung der Gewässer eine 
besondere Rolle.  

 
� Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

Chemischer Sauerstoffbedarf beschreibt die Menge an gelöstem Sauerstoff, die zur 
weitgehenden Oxidation der im Wasser enthaltenen organischen Stoffe benötigt wird. 
Der CSB gibt die Konzentration der organischen Stoffe im Abwasser unabhängig von 
deren Zusammensetzung und biologischen Abbaubarkeit an. 

 
Diese Stoffe werden zu einem erheblichen Teil in Kläranlagen aus dem Abwasser entfernt.  
 
Ebenso wurden Maßnahmen zur Reduktion des Wasserverbrauches im Katalog aufge-
nommen, obwohl diese im ersten Zyklus keine Anwendung finden werden. 
 
Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen können auch Auswirkungen auf das Grund-
wasser haben, so zum Beispiel undichte Kanalsysteme oder die nicht ausreichende Sicker-
wasserbehandlung von Deponien. Die Maßnahmen gegen diese Verunreinigungen sind 
entweder in Bezug auf den Grundwasserkörper unbedeutend oder werden im Rahmen de-
taillierter Untersuchungen beim Bau der Abdichtungen von Deponien berücksichtigt1. Eine 

                                                 
1 Die Sanierung von Altlasten (Deponien) ist insbesondere in folgenden Schriften der nationalen Gesetzge-

bung geregelt: loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sowie dem Règlement 
grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel 'décharges pour déchets iner-
tes'.  
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Darstellung dieser Wirkungen auf das Grundwasser erfolgt im Bewirtschaftungsplan inso-
fern nicht. 
Jede Maßnahme (MN) wird in folgender Tabelle kurz beschrieben: 
 
Tabelle 3: Beschreibung der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
 

MN-Nr. Titel Beschreibung 

SWW 1 Errichtung und Betrieb 
von Kläranlagen nach 
dem Stand der Technik  
 

Errichtung und Inbetriebnahme von Anlagen zur 
Behandlung und Einleitung von kommunalen 
Abwässern und von Abwässern aus dem Indust-
riesektor (Kläranlagen) gemäß EG-Richtlinie zur 
kommunalen Abwasserbehandlung 
(91/271/EWG). Damit sollen Schmutzstoffe aus 
dem Abwasser entfernt und so aufbereitet werden, 
dass sie entsorgt bzw. einer andere Nutzung zuge-
führt werden können.  
 
Da die AGE detaillierte Informationen über den 
Neubau von Kläranlagen sowie die Errichtung der 
dazugehörigen Kanalnetze besitzt, wurden diese 
Informationen zu diesen Detailprojekten berück-
sichtigt. 

SWW 2 Ausbau/Anpassung von 
Kläranlagen an den 
Stand der Technik  

Kläranlagen müssen bezüglich ihrer Reinigungs-
wirkung den Stand der Technik erfüllen, d.h. be-
stimmte Einleitungsgrenzwerte z.B. gem. EG-
Richtlinie zur kommunalen Abwasserbehandlung 
(91/271/EWG) sowie andere nationale Gesetzge-
bungen einhalten. Soweit diese Werte von einer 
Kläranlage nicht eingehalten werden können, ist 
die Anlage an den Stand der Technik anzupassen. 
Die Anpassung wird in der Regel insbesondere 
für die Stickstoff- und Phosphatgrenzwerte not-
wendig. 

SWW 3 Flughafen: Enteisung mit Harnstoff 

SWW 
3.1 

Substitution des Harn-
stoffs als Enteisungsmittel 
auf dem Flughafen oder 
Kreislaufführung 

SWW 
3.2 

Anschluss an Kläranlage 
(mit Bau Rückhalte-
becken/Kanalisation) am 
Flughafen 

Der Einsatz von Harnstoff als Enteisungsmittel 
auf Flughäfen war früher weit verbreitet, wurde 
aber aufgrund der hohen Stickstoffbelastung der 
Abwässer mittlerweile erheblich reduziert. Harn-
stoff führt zu einer sehr hohen Nährstofffracht in 
dem Abwasser der Flughäfen und somit zu erheb-
lichen Belastungen im Grund- und Oberflächen-
wasser, bzw. zu einer Überlastung der kommuna-
len Kläranlage. 
Die Maßnahmen zielen auf eine Reduktion bzw. 
Substitution des Einsatzes von Harnstoff als Ent-
eisungsmittel, bzw. auf eine Verbesserung durch 
den Bau von Rückhaltebecken sowie den An-
schluss an eine Großkläranlage ab. 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 

SWW 4 Mischwasserbecken (Regenüberlaufbecken) 

SWW 
4.1-4.4 

Errichtung und/oder Ver-
größerung und Betrieb 
von Mischwasserbecken 
(Regenüberlaufbecken)  

SWW 
4.5 

Pumpwerk  
(als Bestandteil von Re-
genüberlaufbecken) 

Errichtung bzw. Vergrößerung und Inbetriebnah-
me von Regenüberlaufbecken (RÜB). Ein Regen-
überlaufbecken ist eine spezifische Form eines 
Regenüberlaufs und somit ein Entlastungsbauwerk 
für Mischsysteme mit vorgeschaltetem Speicher-
volumen, bestehend aus Ablauf zur Kläranlage 
und Überlauf zum Gewässer. RÜB stellen eine 
Verbindung von Speicherraum und Überlauf dar. 
Der während des Regens gespeicherte Beckenin-
halt kann zeitversetzt zum Klärwerk weitergeleitet 
werden.  
Wenn das natürliche Geländegefälle nicht ausrei-
chend ist, muss ein Pumpwerk (PW) eingeplant 
werden. Ist die Beckenkapazität ausgelastet, muss 
ein Überlauf in den Vorfluter erfolgen. 

SWW 5 Regenrückhaltebecken (RRB) und Regenüberlauf (RU) 

SWW 
5.1-5.3 

Errichtung und/oder Ver-
größerung und Betrieb 
von Regenrückhaltebe-
cken 

SWW 
5.4 

Regenüberlauf  

Regenrückhaltebecken (RRB) dienen zur Entlas-
tung der Gewässer durch Abflussspitzen aus Ka-
nalisationen. Das Regenwasser aus der Trennkana-
lisation oder der Abschlag aus einem RÜB wird 
im RRB zwischengespeichert und verzögert in das 
Gewässer eingeleitet.  
Ein Regenüberlauf (RU) ist ein Bauwerk, über das 
überschüssiges Mischwasser zur Entlastung der 
Kanalisation und der Kläranlage in den Vorfluter 
abgeleitet wird (ohne Zwischenspeicherung). 

SWW 6 Schifffahrt:  
Stationen zur Abgabe 
von Abwasser in den 
Häfen 

Errichtung und Inbetriebnahme von Anlagen zum 
Sammeln und Einleiten von Abwasser der Frei-
zeit- und Handelsschiffe, um ein direktes Einleiten 
in die Oberflächengewässer zu verhindern und 
damit die Gewässerverschmutzung zu verringern. 
Die gesammelten Abwässer werden in einer Klär-
anlage übernommen und gereinigt. 

SWW 7 Camping-Cars und Rei-
sebusse:  
Stationen zur Abgabe 
von Abwasser 

Errichtung und Inbetriebnahme von Anlagen zum 
Sammeln und Ableiten von Abwasser aus Cam-
ping-Cars und Reisebussen, um ein direktes Ein-
leiten in die Oberflächengewässer zu verhindern 
und damit die Gewässerverschmutzung zu verrin-
gern. Die gesammelten Abwässer werden in einer 
Kläranlage übernommen und gereinigt. 

SWW 8 Sanierung von Deponien und Behandlung von Sickerwasser 

SWW 
8.1 

Oberflächenabdeckung 
bei Deponien und 
Altstandorten 

SWW 
8.2 

Sickerwasserbehandlung 
bei Deponien und 

Um Grund- und Oberflächenwasser vor Verunrei-
nigungen durch belastetes Deponiesickerwasser zu 
schützen sowie Austräge von Schadstoffen jegli-
cher Art zu vermeiden, sind Abdeckungen von 
Deponien und Sickerwasserbehandlung auch für 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 

Altstandorten die Zeit nach Stilllegung von Deponien vorzuse-
hen.  

SWW 9 Ausbau der Kanalisation (Kollektor und Pumpwerk) 

SWW 
9.1.1 

Kanal Kollektor Richtlinie 

SWW 
9.1.2 

Kanal Kollektor 

SWW 
9.1.3 

Lokales Kanalnetz 

SWW 
9.1.4 

Regenwasserkanal 

SWW 
9.2 
 

Pumpwerk (PW) 

Errichtung von Kanälen, um Siedlungsgebiete an 
die öffentliche Kanalisation anzuschließen. 
Hierbei werden folgende zwei Gruppen unter-
schieden: 
• Kanal Kollektor Richtlinie: der Bau dieser Kol-

lektoren fällt unter die Umsetzung der EG-
Richtlinie zur kommunalen Behandlung von 
kommunalem Abwasser  (91/271/EWG); ihre 
Kosten fallen unter die grundlegenden Maß-
nahmen nach Art 11 (3) a.  

• Alle anderen Kanaltypen: sie tragen zum guten 
Zustand der Wasserkörper bei und werden im 
Rahmen der wirtschaftlichen Analyse der Was-
serrahmenrichtlinie berücksichtigt; ihre Kosten 
fallen unter die grundlegenden Maßnahmen 
nach Art 11 (3) b. bis l. 

Wenn das natürliche Geländegefälle nicht ausrei-
chend ist, um das belastete Wasser zur nächstgele-
genen Kläranlage zu befördern, muss hierfür ein 
Pumpwerk (PW) eingeplant werden. 

 
3.3.3 Hydromorphologische Maßnahmen 

Die hydromorphologischen Belastungen betreffen Veränderungen in der Hydrologie (Was-
sermenge) und/oder in der morphologischen Struktur des Gewässerlaufes. Konkret wurden 
Maßnahmen identifiziert, die folgende Belastungen behandeln:  
 
� Kontinuumsunterbrechung im Fluss und dessen Zuflüssen, die keine Fischpassierbarkeit 

zulassen (Durchgängigkeit): Einschränkung der freien Durchwanderbarkeit in Längs-
richtung sowie zwischen Fluss und Zubringer. Demzufolge ist darunter auch die Ab-
trennung von Zubringern durch Eintiefung des Hauptflusses gemeint; 

 
� Veränderungen in der Morphologie: Die morphologische Beeinträchtigung bezeichnet 

eine Veränderung der flusstypischen Strukturausstattung (Habitatausstattung, Mesoha-
bitatqualität), auch infolge Verringerung – Verlust dynamischer Prozesse. Die morpho-
logische Beeinträchtigung kann auf unterschiedliche Belastungen zurückzuführen sein, 
welche die Ufer, die Sohle, die Linienführung, das Gefälle etc. mit unterschiedlicher In-
tensität betreffen. Dadurch kommt es zu einem qualitativen bzw. quantitativen Verlust 
an Lebensräumen im Hauptfluss (active channel) und/oder dem gewässergeprägten Um-
land (Nebengewässer und Au, „floodplain“) und somit zu einer Veränderung der Cha-
rakteristik im Vergleich zum ursprünglich vorkommenden Flusstyp (Rhithralisierung, 
Potamalisierung). Sowohl Hauptfluss als auch Nebengewässer/Au und deren Vernet-
zung gehen über die aktuellen Bewertungsmethoden der biologischen Qualitätselemente 
in die Bewertung ein; 
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� Veränderungen in Strömung und Temperatur durch künstlichen Rückstau: Durch die 
Bildung von künstlichen Rückstaus erfolgt eine Änderung der Strömung und der Tem-
peratur der Wasserkörper. Veränderungen der Strömungs- und Temperaturverhältnisse 
führen zu einer einseitigen Verschiebung des Artenspektrums und einer Verschlechte-
rung der Selbstreinigungskraft des Gewässers; 

 
� Veränderungen durch Schwall und Sunk: Anthropogen verursachte Abflussschwankun-

gen, die zumeist in Zusammenhang mit energiewirtschaftlicher Nutzung stehen. Die In-
tensität wird anhand des Verhältnisses Sunk zu Schwall bzw. der Schwall-Amplitude 
(Differenz Wasserspiegel bzw. Abfluss (dH, dQ)) beschrieben. Wesentlich ist weiter die 
Geschwindigkeit des Anstiegs bzw. Rückgangs (ddH, ddQ) sowie die Häufigkeit. Ne-
ben der Schwallintensität ist die bestehende flussmorphologische Ausformung für das 
Ausmaß der Wechselwasserflächen entscheidend. Einerseits kommt es bei einem brei-
ten Querschnitt zu geringeren Wasserspiegelschwankungen, andererseits führen flache 
Ufer zu entsprechend größeren Wechselwasserflächen; 

 
� Restwasserproblematik: Reduktion der natürlichen Wasserführung infolge einer Was-

serausleitung, z.B. durch Wasserkraftnutzung, kann bei nicht gewährleistetem ökologi-
schem erforderlichem Mindestwasserabfluss die gewässerspezifische Gewässer-
biozönose wesentlich beeinträchtigen. Unterschieden wird anhand der im Fluss verblei-
benden Restwassermenge; 

 
� Beeinträchtigung des Feststoffhaushalts und der Durchgängigkeit: qualitative bzw. 

quantitative Veränderung des Feststoffhaushalts durch Einschränkung der natürlichen 
Feststoffdurchgängigkeit. Hier handelt es sich meist um kumulative Effekte aus Ge-
schieberückhalten (Geschiebesperren, Staue, Kiesentnahmen), Entnahme und beschleu-
nigtem Abtransport (Wasserkraftwerke, Flusskorrekturen, Wildbach- und Flussverbau-
ung zur Stabilisierung von Talflanken, Hängen, Ufern). 

 
Hydromorphologische Maßnahmen können auch Auswirkungen auf das Grundwasser ha-
ben, so z.B. der Wegfall von Wehren mit einer entsprechenden Reduktion des Grundwas-
serstandes im Staubereich. Diese Maßnahmen sind jedoch bezogen auf die Gesamtgrund-
wasserkörper unbedeutend. Eine Darstellung dieser Wirkungen auf das Grundwasser er-
folgt im Bewirtschaftungsplan insofern nicht. 
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Jede Maßnahme (MN) wird in folgender Tabelle kurz beschrieben:  
 
Tabelle 4: Beschreibung der hydromorphologischen Maßnahmen 
 

MN-Nr. Titel Beschreibung 

HY 1 Entfernen des Quer-
bauwerks 
 

Entfernen des Querbauwerks und gegebenenfalls 
gleichzeitige Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Sohlstabilität (Aufweiten des Flussprofils, Lauf-
verlängerung, Seitenerosion, Umlagerungen etc.). 
Dadurch vollständige Beseitigung der Belastung 
im betreffenden Abschnitt. So lassen sich z.B. 
durch die Beseitigung eines Querbauwerks neben 
der Wiederherstellung der Passierbarkeit wesentli-
che morphologische Verbesserungen aufgrund des 
wiederhergestellten Fließstreckencharakters erzie-
len. Ferner profitiert auch der Feststoffhaushalt 
von dieser Maßnahme. Zu beachten ist, dass bei 
einer Entfernung des Querbauwerks bzw. bei der 
Errichtung eines Umgehungsarms eine energie-
wirtschaftliche Nutzung nicht mehr möglich ist. 
 
Im Maßnahmenkatalog wurden, um den unter-
schiedlichen Kosten gerecht zu werden, verschie-
dene Einzugsgebietsgrößen und Fallhöhen berück-
sichtigt. 

HY 2 Fischaufstiegshilfen  
 
(Fallhöhe und Größe 
des Einzugsgebiets)  

Wiederherstellung der Fischpassierbarkeit mithilfe 
einer technischen Lösung gemäß Stand der Tech-
nik bzw. bester Praxis. Dieser Anforderung ent-
spricht derzeit jedenfalls der „Vertical Slot Pass“. 
In kleineren Gewässern ist auch der Bürstenpass 
bereits positiv erprobt und funktionsfähig. 
Bei einer entsprechenden Überprüfung stellt auch 
der Fischlift eine Alternative dar. Hingegen ent-
sprechen Denilpass und Beckenpass nicht dem 
Stand der Technik. Im Unterschied zu den drei 
zuvor beschriebenen Maßnahmentypen kommt es 
dabei zu keiner Verbesserung der Lebensraumver-
hältnisse. 
 
Im Maßnahmenkatalog wurden, um den unter-
schiedlichen Kosten gerecht zu werden, verschie-
dene Einzugsgebietsgrößen und Fallhöhen berück-
sichtigt. 

HY 3 Schaffung von Laichge-
bieten im Ober- und Un-
terlauf von Staustufen 

Schaffung von Ersatzlaichplätzen und Lebensraum 
im Ober- und Unterlauf von Staustufen, dadurch 
Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten und Er-
satzlebensraum. 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 

HY 4 Wiederherstellung na-
turnaher Mündungsbe-
reiche bei aufgrund Ein-
tiefung abgetrennten 
Zuflüssen 

Wiederherstellung des natürlichen Sohlgefälles, Ent-
fernung Querbauwerk und/oder Beseitigung Soh-
labtreppung unter Beachtung der bestimmenden 
Randbedingungen und Nutzung des Selbstentwick-
lungsPotentials. 

HY 5 Erhöhung des Mindest-
restwassers im Haupt-
fluss 

Herstellung eines ökologisch optimierten Rest-
wasserabflusses (30%/50% vom Mittleren Nied-
rigwasserabfluss (MNQ)), der sich an der natürli-
chen Niederwasserführung orientiert. Die Rest-
wasserabgabe besteht daher aus einem fixen Ba-
sisabfluss und zusätzlich einem dynamischen An-
teil. Damit soll sich ein weitgehend funktionsfähi-
ges, gewässertypisches Ökosystem einstellen, das 
geringfügig von den Verhältnissen mit voller 
Wasserführung abweicht (zumindest qualitativer 
Erhalt wichtiger flusstypischer Hauptlebensräume, 
wenn auch quantitativ eingeschränkt). 

HY 6 Volle Wasserführung Wiederherstellung voller Wasserführung – voll-
ständige Beseitigung der Belastung. 

HY 7 Wiederanbindung und 
Aufwertung Zuflüsse 
(Ersatzlaichplatz, Le-
bensraum) 

Strukturierung und Anbindung der Zubringer, da-
durch Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten und 
Ersatzlebensraum. 

HY 8 Betriebsanpassung bei 
Wasserkraftwerken  
(bis Aufgabe des 
Schwallbetriebs) 

Anpassung der Betriebsweise von z.B. Wasser-
kraftwerken und dadurch Reduktion der Schwall-
amplitude bis hin zur Umfunktionierung zu Lauf-
kraftwerk ohne Schwallbetrieb. 

HY 9 
Maßnahmen zur Behebung und/oder Verbesserung hydromorphologi-
scher Beeinträchtigungen der Struktur der Uferzone und Gewässersohle 

HY 9.1 
HY 9.2 
 

Befestigte Böschungen 
als natürliche flache Bö-
schungen zurückbauen 

HY 9.3 
HY 9.4 
 

Unbefestigte vertikale 
Böschungen abflachen 

Rückbau von Staustützen und befestigte Böschun-
gen, um Querströmungen und Verwirbelungen zu 
vermeiden. Abflachen von steilen Böschungen, 
um eine naturnahe Gestaltung der Gewässer zu 
gewährleisten. Diese Maßnahme umfasst:  
• Befestigte Böschungen als natürliche flache 

Böschungen zurückbauen; Höhe < 1 m 
• Befestigte Böschungen als natürliche flache 

Böschungen zurückbauen; Höhe > 1 m 
• Unbefestigte vertikale Böschungen abflachen;  

Höhe < 1 m 
• Unbefestigte vertikale Böschungen abflachen;  

Höhe > 1 m 
HY 9.5 Maßnahmen zur Behe-

bung hydromorphologi-
scher Beeinträchtigungen 
der Gewässersohle 

Entfernung der hydromorphologischen Beein-
trächtigungen z.B. naturferne Profilformen und 
künstliche Sohlbefestigungen bis hin zu naturna-
her Gestaltung der Gewässersohle. 
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MN-Nr. Titel Beschreibung 

HY 9.6 Offenlegung von kanali-
sierten/verrohrten Was-
serläufen 

Entfernung der Verrohrung bis hin zu naturnaher 
Gestaltung der Sohle und des Ufers. 
 

HY 10 Initiierung/Entwicklung 
von Augewässern, An-
bindung von Augewäs-
sern und Überflutungs-
räumen 

Absenken/Rückversetzen/Entfernen von Dämmen, 
flächige Absenkung der Auenzone, Zulassen einer 
flächigen Überflutung der Auwälder möglichst 
entsprechend der ursprünglichen Häufigkeit und 
Dauer unter Beachtung des Feststoffhaushaltes 
(Verlandungsproblematik). 

HY 11 Absenken Oberkante 
Querbauwerk 

Absenkung der Rückhaltung und damit Verbesse-
rung des Geschiebetransportes ins Unterwasser. 

HY 12 Umbau Querbauwerk 
für (dosierten) Geschie-
betransport 

Der Umbau zu einer Dosiersperre ermöglicht ei-
nerseits den Schutz vor Muren, andererseits er-
möglicht er den Geschiebetransport flussabwärts. 

HY 13 Weitung des Bettes Aufweitung durch Seitenerosion in Richtung ur-
sprüngliche Gewässerbreite. 

HY 14 Mobilisierung Geschiebe  
flussab von Querbau-
werk durch Seitenerosi-
on  
(Wirkung vom ange-
schnittenen Horizont 
abhängig) 

Förderung bzw. Initiierung flussdynamischer Pro-
zesse und z.B. Erhöhung der Seitenerosion zur 
Zunahme des Geschiebeeintrages und der Umlage-
rungen. Dabei ist im Vorfeld abzuklären, ob damit 
auch tatsächlich schotterhaltige Schichten erfasst 
werden (ansonsten mögliche Nebenwirkungen). 
Dabei ist die Wechselwirkung mit dem überge-
ordneten Feststoffhaushalt zu berücksichtigen. 

HY 15 Maßnahmen im Gewässer, um Tiefenerosion zu vermindern 

HY 15.1 Schwere Bauten  
(Querrillen) 

HY 15.2 Leichte Maßnahmen  
(zur Selbsterholung des 
Bettes) 

HY 15.3 Rückhaltebecken unter-
halb Ortslagen 

Reduzierung der Schleppspannung durch Anheben 
der Bachsohle (zum Beispiel durch Sohlschwellen, 
Einbringen von Geschiebe); gegebenenfalls Ab-
flachen der Uferböschung (Vergrößerung des 
Bachquerschnitts): 
• Schwere Bauten (Querrillen); 
• Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des 

Bettes); 
• Rückhaltebecken unterhalb Ortslagen, um die 

zusätzlichen Belastungen aus Ortslage aus-
zugleichen. 

 
3.3.4 Ergänzende Maßnahmen 

Ergänzende Maßnahmen sind Maßnahmen, die zusätzlich zu den grundlegenden Maßnah-
men (Artikel 11 (3)) geplant und ergriffen werden, um die gemäß Artikel 4 festgelegten 
Ziele zu erreichen.  
In diesem Kontext wurden begleitende (ergänzende) Maßnahmen definiert, um für einen 
zusätzlichen Schutz der unter die WRRL fallenden Gewässer oder eine Verbesserung ihres 
Zustands zu sorgen. Diese Maßnahmen werden unterschieden in Bezug auf ihre Wirkung 
auf die Hydromorphologie, die Landwirtschaft und die Siedlungswasserwirtschaft. 
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In folgender Tabelle werden die ergänzenden Maßnahmen (MN) kurz beschrieben:  
 
Tabelle 5: Beschreibung der ergänzenden, zusätzlichen Maßnahmen 

MN-Nr.  Beschreibung der  
ergänzenden Maßnahme  

Anmerkung 

A 1 Genehmigungsverfahren (z.B. Com-
modo1) für bauliche Maßnahmen an-
passen/revidieren, damit hydromorpho-
logische Maßnahmen schneller umge-
setzt werden können. 

Genehmigungen für Konstruktion/ 
Erneuerung oder Entfernung von was-
serbaulichen Bauwerken (Brücken, 
Dämmen und Wehren, …) vereinfa-
chen. 

A 2 Gesetzliche Rahmenbedingungen an-
passen (z.B. Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum2, Arten-
schutzgesetz), um neue Auen und 
Feuchtgebiete zu schützen. 

Auen und Auwald typische Vegetati-
on (z.B. Weiden) steuern auf natürli-
che Weise durch ihr Retentionsver-
mögen zum Hochwasserschutz bei 
und erhöhen die Artenvielfalt (z.B. 
Nistgebiete für Zugvögel3).  

A 3 Auflagen für direkte und indirekte Ge-
wässer-Nutzer (z.B. Landwirtschaft, 
Wasserkraft, Fischerei, Schifffahrt) 
sowie Zahlung einer Prämie bei „good 
practice“. 

Anpassung ländlicher Entwicklungs-
pläne durch z.B. Zahlung einer Prä-
mie bei Entfernen des gemähten Gra-
ses entlang der Gewässer. 

A 4 Anpassung des Artenschutzgesetzes 
durch eventuelle Erweiterung/ 
Wiederherstellung auf „neue“ Auflä-
chen und Gewässerrandstreifen. 

Die Schaffung von ökologischen Kor-
ridoren fällt in den Rahmen der Um-
setzung der Habitat-Richtinie4 (Arti-
kel 10). 

A 5 Schaffung eines verbindlichen Stan-
dardverfahrens für Großprojekte im 
Rahmen der Renaturierung (z.B. Wei-
tung des Flussbettes, Abflachen steiler 
Böschungen). Die Nutzung und/oder 
der Erwerb von Grundstücken im 
Rahmen von Renaturierungsprojekten 
soll vereinfacht werden. 

Standartanforderungen an Lastenhefte 
der Planungsbüros (z.B. Detaillie-
rungsgrad, Kosten-Nutzen-Nachweis) 
sollen ausgearbeitet werden um öf-
fentliche Mittel kosteneffizient einzu-
setzen.  

A 6 Die Umsetzung des „Uferschutzstrei-
fenprogramms entlang von Bächen und 
Flüssen“ von der Landwirtschafts-
kammer kontrollieren und gegebenen-
falls die Beträge der Entschädigung 
revidieren.  

Voraussetzungen für den Erhalt von 
Randstreifen sind: 
• Streifen müssen mit permanentem 

Bewuchs (Grünstreifen) angelegt 
werden; 

• keine Neu- oder Übersaat; 
• keine Bodenbearbeitung; 
• keine Düngung und 
• keine Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln. 
A 7 Revision des luxemburgischen Was-

sergesetzes5 nach dem ersten Umset-
zungszeitraum (nach 2015), um ggf 

Neue Gesetze bedürfen in den meisten 
Fällen einer praxistauglichen Anpas-
sung verschiedener Artikel. 

                                                 
1 Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 
2 Programme de développement rural (PDR) 2007-2013 du Grand-Duché de Luxembourg.  
3 Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG) 
4 Habitat-Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen. 
5 Loi du 19 décembre 2008 relative à la protection et gestion des eaux 
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MN-Nr.  Beschreibung der  
ergänzenden Maßnahme  

Anmerkung 

Verbesserungen/Anpassungen vorzu-
nehmen. 

A 8 Anpassung der „Permission de cours 
d'eau“ unter Berücksichtigung des lu-
xemburgischen Wassergesetzes. 

Vorrangige Zielsetzungen definieren. 
Prämie für aktive und nachhaltige 
Landschaftspflege definieren. 

A 9 Schaffung einer interministeriellen Ar-
beitsgruppe, welche als Berater/ 
Bindeglied/Plattform zwischen der 
Wasserwirtschaftsverwaltung, der 
Landwirtschaftskammer und der Um-
weltverwaltung agieren soll. 

Diese Arbeitsgruppe soll in regelmä-
ßigen Abständen tagen und Ratschlä-
ge zu allen wasserbaulichen Bauwer-
ken, Renaturierungsprojekten sowie 
allen Projekten,die eine Auswirkung 
auf einen Wasserkörper haben, geben.  

A 10 Möglichkeiten zum Grunderwerb oder 
Dauerpachtvertrag im allgemeinen In-
teresse (z.B. zur Renaturierung) analy-
sieren. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
schaffen, um Grunderwerb zu verein-
fachen (Enteignungsverfahren im na-
tionalen Interesse) 

A 11 Erstellen einer roten Liste für Produkte 
oder eines „Produkt-Passes“ mit Toxi-
zitätsangabe für Pflanzenschutzmittel.  

Auflagen für Pflanzenschutzmittel 
ausarbeiten, um die Nutzer (z.B. 
Landwirte) zu informieren. 

A 12 Wasserschutzauflagen ausarbeiten z.B. 
durch Nutzungseinschränkungen von 
Pflanzenschutzmitteln in Trinkwasser-
schutzzonen. 

Erhöhter Trinkwasserschutz in den 
Einzugsgebieten von Quellen. Lände-
reien in der Quellenschutzzone II 
müssen an Landschaftspflegemaß-
nahmen teilnehmen. 

A 13 Gesetzliche Rahmenbedingung schaf-
fen, um das PAG/PAP1 an das ländli-
che Entwicklungsprogramm (PDR 
2007-20132) sowie den Plan sectoriel 
anzupassen.  

Gewässerschutz in die Landesent-
wicklungspläne integrieren. Schutz 
vor gewässertoxischen Produkten 
verbessern.  

A 14 Zahlung von spezifischen Entschädi-
gungen im Rahmen des Trinkwasser-
schutzes (Zahlungen durch die Trink-
wasserversorgungsunternehmen). 

Zahlungen in Abhängigkeit vom Ge-
fährdungsgrad der Quelle (Schutzzo-
ne) unter Berücksichtigung von Wett-
bewerbsverzerrung. 

A 15 Neue Art der Förderungen-/ 
Subventions-Vergabe evaluieren. Evtl. 
Agrar-Umwelt-Programm um ein nati-
onales Programm erweitern. 

Möglichkeiten untersuchen, um land-
wirtschaftliche Förderungen/ 
Subventionen an nachhaltige Praxis 
(Gewässerschutz, Düngemittelver-
zicht) zu koppeln.  

A 16 Vertriebspunkte von Pflanzenschutz-
mitteln begrenzen. 

Den Zugang zu phytosanitären Pro-
dukten begrenzen und kontrollieren 
(Statistik und Dokumentation verbes-
sern). 

A 17 Intelligente Bepflanzung von öffentli-
chen Grünräumen: Endemische Arten 
bevorzugen, welche eine hohe natürli-
che Widerstandsfähigkeit haben und 
zum Erhalt der Biodiversität beitragen.  

Sensibilisierung von Gemeindebeam-
ten, welche für den Unterhalt von öf-
fentlichen Grünräumen (Gärtnerarbei-
ten) verantwortlich sind.  

                                                 
1 Plan d’aménagement général (PAG) und plan d’aménagement particulier (PAP) 
2 Programme de développement rural (PDR) 2007-2013 du Grand-Duché de Luxembourg 
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MN-Nr.  Beschreibung der  
ergänzenden Maßnahme  

Anmerkung 

A 18 Konzepte mit und für die nationale Ei-
senbahnverwaltung (CFL) und die na-
tionale Straßenbauverwaltung (APC) 
ausarbeiten. 

Grünpflegemaßnahmen entlang von 
Straßen und Schienen sollen auf 
Pflanzenschutzmittel verzichten oder 
diese intelligent anwenden, da das 
Schienennetz oft durch Täler entlang 
von Flüssen führt und der direkte Ein-
trag in die Gewässer somit verhindert 
werden könnte. 

A 19 Regelungen und Konzepte zur Lage-
rung von Mist/Dünger und anderen or-
ganischen Stoffen ausarbeiten. 

Inventar/Kartierung der möglichen 
Flächen, auf welchen diese Substan-
zen (zwischen-) gelagert werden dür-
fen (außerhalb der SZ II). 

A 20 Die Förderungen von Biokraftstoffen 
niedrig halten, um die Fläche von  
8 000 ha nicht zu überschreiten. 

Die Förderung von Biokraftstoffen 
soll nicht zu intensiv bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen füh-
ren. 

A 21 Güllebörse zur zentralen Erfassung und 
Dokumentation der Abgabe- und Auf-
nahmekapazitäten von Wirtschaftsdün-
ger sowie das Ausstellen von Vermitt-
lungsgarantien aufbauen. Die Verbrin-
gung von Nährstoffträgern wird zentral 
dokumentiert, um wertvolle Synergie-
effekte zu nutzen. 

Die Güllebörse ist nicht nur bloße 
Vermittlerin der Gülle, sie bilanziert 
auch die Düngeinheiten, erstellt Dün-
gepläne und Nährstoffbilanzen, führt 
Buch über die vermittelten Güllemen-
gen und stellt mehrjährige Vermitt-
lungsgarantien für Gülle abgebende 
Betriebe. 

A 22 Schulung und Weiterbildung von 
Landwirten sowie Sensibilisierung im 
Rahmen der Ausdehnung der biologi-
schen Landwirtschaft. 

Schulung im Bereich umweltfreundli-
cher Düngung und Pestizidverwen-
dung. 

A 23 Zentrales Kontrollorgan zur Zertifizie-
rung von Baumaßnahmen und der  
Überwachung der Abwasserqualität.  

Qualitätskontrolle, Abnahme oder 
Zertifizierung (z.B. Umweltgütesie-
gel, ISO 14000) der Kläranlagen und 
Kanalisationen durch zentrales Organ. 

A 24 Spezialisierung und Weiterbildung des 
Personals von Zweckverbänden (z.B. 
Abwasserentsorgung, Trinkwasserver-
sorgung). 

Bildung und Fusion von Zweckver-
bänden, evtl. im Rahmen von der Ter-
ritorialreform und dem Zusammen-
schluss von kleinen Gemeinden. 

A 25 Einrichten einer Arbeitsgruppe als 
Plattform zwischen dem Wasserwirt-
schaftsamt, den Kommunen und den 
Zweckverbänden. 

Allgemeine Prozessverbesserung und 
Harmonisierung im Rahmen der Um-
setzung der Maßnahmen der WRRL. 

A 26 Ökotoxizität von Arzneimitteln bewer-
ten. Konzepte ausarbeiten, um Kran-
kenhausabwässer vorzubehandeln. 

Verbot krankheitserregende Keime 
und andere wassergefährdenden Stof-
fe in die Kanalisation abzugeben (z.B. 
Amalgamfiltern in Zahnarztpraxen). 
Auflagen zur dezentralen Abwasser-
behandlung von Krankenhäusern 
erstellen. 

A 27 Plan zur Verwertung von Klärschläm-
men (Faulgas, Düngung, …) erstellen. 

Möglichkeiten zur Biogaserzeugung 
analysieren. 
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MN-Nr.  Beschreibung der  
ergänzenden Maßnahme  

Anmerkung 

A 28 Katastrophenschutzpläne überarbeiten 
und Szenarien durchspielen. 

Ein Notfall-Organ (protection civile) 
so ausstatten, dass es verseuchtes Ma-
terial (z.B. kontaminierte Böden) zeit-
nah entfernen kann  

A 29 Inventar der bestehenden Infrastruktur 
erstellen z.B. Kanalkataster durch Ka-
merabefahrung. 

Inventar der bestehenden Infrastruktur 
als Teil des PAG aufnehmen. Flä-
chendeckend den Zustand/Qualität 
des Leitungssystems erfassen und den 
Sanierungsbedarf ermitteln. Des Wei-
teren sollten alle Grundwassereintritte 
und Abwassereinleiter kartiert wer-
den. 

A 30 Möglichkeit von Public-Private-
Partnerships (PPP) bewerten, um War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten ein-
facher an private Unternehmen zu ver-
geben. 

Standardisiertes Lastenheft zur War-
tung und Instandsetzung der Kanalisa-
tion/Abwasserbehandlungsanlagen 
erstellen. 

A 31 Nutzen eines Gütezeichens für „good 
practice“ im Abwassersektor bewerten. 

 

A 32 Rechtliche Rahmenbedingungen zur 
Dezentralisierung der Abwasserreini-
gung in der ländlichen Gegend schaf-
fen. 

Bewertung der Fördermöglichkeiten 
z.B. für isolierte Bauernhöfe oder In-
dustriestandorte. 

A 33 Ein Kanalreglement ausarbeiten, in 
dem Rechte und Pflichten von Kanal-
betreibern definiert sind. 

Definition von Wartungsintervallen 
und Wartungsaufgaben (Checkheft-
pflege) von Abwasserreinigungsein-
richtungen. Ein technischer Anhang 
gibt Aufschluss über die Identifizie-
rung von Schadstoffen.  

A 34 Gesetzliche Rahmenbedingung schaf-
fen. PAG/PAP (Bebauungs- und Ent-
wicklungspläne) anpassen sowie Ab-
wasserverordnung, Baugenehmigung 
sowie Prämien bei Regenwassernut-
zung. 

Die Vermeidung von Oberflächenver-
sieglung zum Prinzip machen und die 
natürliche Infiltration fördern z.B. 
durch kommunale Verordnungen (Ra-
sengittersteine). In Neubaugebieten 
das Trennsystem zum allgemein an-
gewandten Standard machen und evtl. 
subventionieren. 

A 35 Förderung von innovativen Woh-
nungsbauprojekten, welche umwelt- 
und ressourcenschonend sind. 

Anpassung der Auflagen des Fonds de 
Logement, Prämien definieren und 
evtl. Auflagen zu wassersparenden 
Maßnahmen einführen. 

A 36 Effizienterer Einsatz von Winterdiens-
ten (verringerter Streusalzeinsatz). 

Einsatz von Streusalz verringern, um 
Salz in Oberflächenwasserkörpern zu 
begrenzen. 

A 37 Informations- und Sensibilisierungs-
kampagnen für die Öffentlichkeit so-
wie Schulungen für Bauherren und 
Planungsbüros ausarbeiten. 

Informationskampagnen für die breite 
Öffentlichkeit über Reinigungsmittel/ 
Lösungsmittel nach dem Prinzip „Al-
les in den Abfluss“.  
Ausarbeitung von Broschüren und 
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MN-Nr.  Beschreibung der  
ergänzenden Maßnahme  

Anmerkung 

Internetplattformen, um Bauherren, 
Gemeindetechniker, Planungsbüros 
über Möglichkeiten des Gewässer-
schutzes zu informieren sowie die 
Förderung von wassersparenden Pro-
dukten analysieren. 
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4 Bewertung der Wirkung der Maßnahmen im Maßnahmenkatalog 

4.1 Wirkungsmatrix als einheitliches Arbeitsdokument 

Der Maßnahmenkatalog wurde anschließend um eine Wirkungsmatrix erweitert (im glei-
chen Excel-Arbeitsdokument). Die Wirkungsmatrix ist ein einheitliches Arbeitsdokument, 
in welchem die Maßnahmen je nach Verursacher, deren Wirkung auf die Belastungen und 
die Wassernutzung und deren Einzelkosten aufgeführt werden. Die Wirkungsmatrix ist 
vereinfacht wie folgt strukturiert: 
 

Begleitende Maßnahmen (administrativ)Begleitende Maßnahmen (administrativ)Begleitende Maßnahmen (administrativ)

Hydromorphologie Hydromorphologie 

LandwirtschaftLandwirtschaft

Siedlung und Industrie

AGE Kosten-
berechnungsmodell
(Annahme: 100m3); 
Investkosten enth. 
12% Planungs-
kosten
Betriebskosten aus 
PwC Erfahrungs-
werten 3€/m3

300 Euro pro 
Jahr

316.000 EuroEntlastung der 
Kläranlage

++Errichtung/ 
Vergrößerung 
und Betrieb von 
Mischwasser-
becken
(Regenüber-
laufbecken RÜB)
Größe: <100m3

SWW 4.1Stickstoff 
(Nitrat),
CSB

AnmerkungenBetriebs-
kosten

InvestitionAndere 
Wirkungen

Wirkung auf 
Belastung

MaßnahmeNummerBelastung
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Betriebskosten aus 
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Mischwasser-
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Größe: <100m3
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(Nitrat),
CSB

AnmerkungenBetriebs-
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Wirkungen

Wirkung auf 
Belastung

MaßnahmeNummerBelastung

 
Abbildung 4: Simplifizierte Darstellung des Maßnahmenkatalogs und der Wirkungsmatrix 
 
Zusammengefasst sind folgende Informationen in der Wirkungsmatrix enthalten (in der 
rechten Spalte ist die Referenz zu dem Excel-Arbeitsdokument aufgeführt):  
 
Tabelle 6: Beschreibung der Spalten im Excel-Dokument 
 

Spaltentitel Beschreibung Referenz 

Art der Belastung 
und mögliche 
Verursacher 

z.B.: N-Gesamt (Stickstoff) durch die Landwirt-
schaft oder gestörte Fischdurchgängigkeit durch 
Querbauwerke (Wehre) in den Wasserkörpern. 

Spalte A und 
B 

Maßnahmen- 
Nummer  

Die Maßnahmen wurden nach folgendem Schema 
einheitlich kodiert: 
1. Präfix entsprechend der Maßnahmen-Kategorie:  

LWS-OW (Landwirtschaft-
Oberflächengewässer),  
LWS-GW (Landwirtschaft-Grundwasser),  
SWW (Siedlungswasserwirtschaft) oder  
HY (Hydromorphologie). 

2. Nummerierung wie folgt: x.y, mit x: Nummer 
der Hauptmaßnahme, y: Nummer der spezifi-
schen Maßnahme. 

Spalte C 

Titel der Haupt-
maßnahme 

Name oder Kurzbeschreibung der Maßnahme, wel-
che weiter in spezifische Maßnahmen aufgegliedert 
oder differenziert werden kann (Siehe Spalte E). 

Spalte D 
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Spaltentitel Beschreibung Referenz 

Spezifische Maß-
nahmen 

Liste der unterschiedlichen technischen Maßnah-
men (unterschiedliche technische Lösungsansätze), 
welche im konkreten Fall am Wasserkörper ange-
wendet werden können. Falls eine Hauptmaßnahme 
unterschiedliche Kosten je nach Größe oder Di-
mensionierung der Maßnahme oder des Bauwerks 
aufweist, wurde diese Maßnahme nach unterschied-
lichen Kriterien differenziert, um so die Kosten 
besser abbilden zu können (z.B. Abriss eines Weh-
res wurde nach der Fallhöhe und des Einzugsge-
biets nach vier Kostenklassen differenziert). 

Spalte E 

Beschreibung Zusätzliche Erklärungen zu den Maßnahmen wer-
den hier erwähnt. Es wird auch der Zusammenhang 
mit vorherigen Arbeiten (z.B. der Arbeitsgruppen) 
erstellt. 

Spalte F 

Wirkung der 
Maßnahmen 

Die Wirkung der Maßnahmen wurde nach der Art 
der im Wasserkörper möglichen Belastungen (z.B. 
Nitrat- oder Pestizidbelastungen, Beeinträchtigung 
der Durchgängigkeit, usw.) bewertet. Die Bewer-
tung wird nach folgenden Kriterien ausgeführt: 
• Oberflächengewässer (OW): ökologischer und 

chemischer Zustand; 
• Grundwasser (GW): mengenmäßiger und chemi-

scher Zustand; 
• HMWB: ökologisches Potential und chemischer 

Zustand.  
Der ökologische Zustand/Potential wird nach den 
drei in der WRRL vorgegebenen Qualitätskompo-
nenten (QE) analysiert: 
• Biologische QE; 
• Physikalisch-chemische QE; 
• Hydromorphologische QE.  
 
Zusätzlich wurden die Wirkungen auf die anderen 
Nutzer des Gewässers (z.B. Badebetrieb, Energie-
gewinnung, Schifffahrt, usw.) in einem eigenen 
Tabellenblatt betrachtet, um gegebenenfalls positi-
ve oder negative Auswirkungen zu identifizieren 
(siehe eigene Seite in der Wirkungsmatrix). Diese 
Betrachtung ist notwendig, um gegebenenfalls Kos-
ten/Nutzen und andere Auswirkungen im Zuge der 
Prüfung auf Unverhältnismäßigkeit abschätzen zu 
können. Diese Betrachtung ist auch für die Öffent-
lichkeitsarbeit von Nutzen, um diese über die wei-
teren Auswirkungen einer Maßnahme informieren 
zu können. 

Spalte G-L 
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Spaltentitel Beschreibung Referenz 

Finanzielle Kos-
ten 

Für jede Maßnahme werden zu den Kosten folgen-
de Informationen angegeben: Baukosten, Lebens- 
bzw. Abschreibungsdauer, Kapitalkosten unter-
schieden nach Abschreibung und Zinsen (mit/ohne 
Zinsen), Betriebskosten sowie Quellen der Kosten-
informationen. Die Kosteninformationen werden 
im Sinne der Vergleichbarkeit zum Schluss als 
jährliche Kosten dargestellt (Summe Kapital- und 
Betriebskosten). Sie wurden für die landwirtschaft-
lichen Maßnahmen leicht angepasst, da für diese 
Maßnahmen keine Zuweisung zum Wasserkörper 
erfolgte, um die Gesamtkosten zu schätzen: Hierfür 
wurde ein Mengengerüst auf Basis der landwirt-
schaftlich genutzten Gesamtflächen erarbeitet (sie-
he auch Kapitel  5.5 zu den Annahmen zur wirt-
schaftlichen Berechnung). 

SWW: Spalte 
M-S  
HY:  
Spalte M-U  
LWS: Spalte 
R-Z 

Kosteneffizienz Die Kosteneffizienz einer Maßnahme stellt die 
Wirkung der Maßnahme den Kosten der Umset-
zung der Maßnahme gegenüber und ermittelt so das 
Verhältnis zwischen Kosten und Wirkung. Es wird 
hierbei nur die wasserschutzrelevante Wirkung der 
Maßnahme betrachtet, andere Wirkungen der Maß-
nahme werden nicht berücksichtigt. 

Spalte V  
LWS: Spalte 
AA 
 

Begleitende 
Maßnahmen 

Um die Akzeptanz einer Maßnahme zu erhöhen 
bzw. die notwendigen Rahmenbedingungen zur 
Umsetzung der Maßnahme zu schaffen, sind oft-
mals weitere Handlungen für die Implementierung 
notwendig. Diese sind in einem separaten Daten-
blatt erfasst (Begleitende Maßnahmen).  

Separates Da-
tenblatt: Be-
gleitende 
Maßnahmen 

 
Die Wirkungsmatrix als Arbeitsdokument liegt in Form einer Excel-Datei vor. 
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4.1.1 Erklärungen zu der standardisierten Bewertung 

Die Bewertung der oben erwähnten Informationen wurde standardisiert, um eine einheitli-
che Auswertung zu ermöglichen. Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungskategorien für 
jedes Bewertungskriterium: 
 
Tabelle 7: Bewertung der Wirkung auf Qualitätskomponenten 
 

Bewertungskriterium Kategorisierung Standard 

Wirkung auf Qualitäts-
komponente 

• Sehr geringe bzw. geringe 
Wirkung  

• Mäßig geringe Wirkung 
• Mäßig hohe Wirkung 
• Sehr hohe Wirkung 
• Keine Wirkung 
• Negative Nebenwirkungen 

möglich 

+ (0 – 25%)  
 
++ (25 – 50%) 
+++ (50 – 75%)  
++++ (75 – 100%) 
0 
– 

 
 
4.2 Zusammenfassung der Wirkungen der Maßnahmen 

4.2.1 Wirkung der Maßnahmen auf das Gewässer 

Die Bewertung (siehe Kolonne G bis L in der Wirkungsmatrix) zielt ausschließlich darauf 
ab, in welchem Umfang eine Belastung (stofflich, hydromorphologisch) durch eine Maß-
nahme reduziert bzw. kompensiert wird („Wirkung“). Die ökologische Wirksamkeit einer 
Maßnahme, d.h. die Verbesserung des ökologischen Zustands im Gewässer durch die 
Maßnahme für die jeweilige biologische Qualitätskomponente, wird hier nicht bewertet, da 
sie von diversen Faktoren (z.B. Höhe der Belastung, Gewässertyp) abhängt.  
Bei vielen Maßnahmentypen ist die Wirkung abhängig vom Umfang der Maßnahme (Grö-
ße der betroffenen Fläche). In diesen Fällen wird die Bewertung daher als Bandbreite an-
gegeben. 
 
4.2.2 Landwirtschaftliche Maßnahmen 

Der landwirtschaftliche Teil des Maßnahmenkatalogs verfügt über eine Reihe von Maß-
nahmen im Bereich der Nutzung und der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Anbau-
flächen in Luxemburg mit dem Ziel, die Belastungen (Nährstoff- und Bodeneinträge bzw. 
Pflanzenschutzmittel (PSM)) für Grundwasserkörper und Oberflächengewässer zu reduzie-
ren. Die Wirkung der landwirtschaftlichen Maßnahmen wurde nur auf die physikalisch-
chemischen und chemischen Belastungen (Stickstoff, Phosphor und Pflanzenschutzmittel) 
bezogen, obwohl zweifelsohne eine Verbesserung des physikalisch-chemischen Zustandes 
eines Gewässers auch positive Auswirkungen auf die Biologie (z.B. Makrozoobenthos) 
hat. Die Bewertung dieser Verbesserung ist aber auf Grund der teilweise komplexen Zu-
sammenhänge zwischen physikalisch-chemischen und biologischen Parametern nicht mög-
lich und hängt auch stark vom Gewässertyp ab.  
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Die Wirkung der Maßnahmen wurde im Katalog als Reduktion der Emissionen relativ zu 
ihrem Ausgangswert angegeben, wobei die Wirkung der einzelnen Maßnahmen in vier 
Klassen eingeteilt wurde (siehe Tabelle 7). Für eine Bewertung der Frachtreduktion in ab-
soluter Höhe (z.B. Tonne N-Reduktion) sind nicht nur die in diesem Katalog angeführten 
Wirkungen, sondern auch die tatsächlichen Emissionen für den jeweiligen Standort zu er-
mitteln.  
 
Die Bewertung der Maßnahmenwirkung im Maßnahmenkatalog stellt eine qualitative Be-
wertung auf Grund von Literaturquellen bzw. einer Experteneinschätzung dar. Die Wir-
kung einer Maßnahme wurde mit Unterstützung von Experten der luxemburgischen Was-
serbehörde für jeden Wasserkörper im Rahmen der Abschätzung der Zielerreichung be-
stimmt.  
 
4.2.3 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Die siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen haben das Ziel, Verschmutzungen oder 
übermäßige Wasserentnahmen aus menschlichen Siedlungstätigkeiten und ökonomischen 
Aktivitäten (Industrie, Tourismus) zu reduzieren. Die Maßnahmen betreffen die Reduktion 
der Verunreinigungen der Wasserkörper und die Versorgung der Bevölkerung mit hygieni-
schem, sauberem Trinkwasser. Mit Hilfe dieser Maßnahmen kann eine Reduktion der 
stofflichen Belastungen seitens der privaten Haushalte, industriellen Produktion und der 
Schifffahrt erreicht werden, die einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der wasserwirt-
schaftlichen Qualitätsziele liefern.  
 
Die Bewertung der Wirkung der Maßnahmen im Maßnahmenkatalog erfolgte ebenso wie 
in der Landwirtschaft nur in Bezug auf die Verringerung der Konzentration der physika-
lisch-chemischen Parameter ohne detaillierte Betrachtung der Frachtreduktionen. Auch 
hier bilden Literaturquellen bzw. Experteneinschätzung die Basis der Bewertung. Die Wir-
kung einer Maßnahme auf einen Wasserkörper wurde von Experten der luxemburgischen 
Wasserbehörde im Rahmen der Abschätzung der Zielerreichung bestimmt.  
 
Es ist aber ebenso wie in der Landwirtschaft davon auszugehen, dass eine Verbesserung 
der physikalisch-chemischen Qualitätskomponente (QE) auch eine Verbesserung der bio-
logischen QE zur Folge hat. Eine Bewertung dieser Verbesserung im Bereich der Biologie 
wurde im Rahmen der Zielabschätzung durch die Experten der AGE für jeden Wasserkör-
per vorgenommen.  
 
4.2.4 Hydromorphologische Maßnahmen 

Ziel des Maßnahmenkatalogs der Hydromorphologie ist die Umsetzung von Maßnahmen, 
die zur Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Reduktion bzw. 
Kompensation der Auswirkungen von hydromorphologischen Belastungen führen. Damit 
sollen die Umweltziele für die Oberflächengewässer gemäß der Richtlinie erreicht werden. 
Hydromorphologische Belastungen von Gewässern sind Defizite bei den Abflussverhält-
nissen, der Gewässerstruktur (Morphologie) sowie bei der Durchgängigkeit der Fließge-
wässer.  
 
Durch die Verbesserung der hydromorphologischen Qualitätselemente kann auch die 
Selbstreinigungskraft eines Gewässers erhöht werden und damit ein weiterer Beitrag zur 
Verbesserung der Wasserqualität erzielt werden. Weitere Auswirkungen auf stoffliche und 
chemisch-physikalische Parameter sind durch eine Reduktion der Aufwärmung bzw. des 
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Lichteinfalls und durch Reduktion des diffusen Stoffeintrags gegeben. Dies wurde bei der 
Bewertung der Maßnahmen im Maßnahmenkatalog berücksichtigt. 
 
Die Bewertung der Wirkung der hydromorphologischen Maßnahmen im Maßnahmenkata-
log als auch in Bezug auf die einzelnen Wasserkörper erfolgte analog zu den anderen bei-
den Maßnahmengruppen Landwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft qualitativ auf 
Grund von Literaturquellen bzw. einer Einschätzung durch Experten der luxemburgischen 
Wasserbehörde im Rahmen der Abschätzung der Zielerreichung.  
 
 
4.3 Wirkung der Maßnahmen auf die Wassernutzungen 

Zusätzlich zu der Wirkung der Maßnahmen auf die Belastungen können die Maßnahmen 
(indirekt) positive oder negative Auswirkungen auf unterschiedliche Nutzer der Gewässer 
haben (z.B. Landwirte, Fischer, Touristen, Wasserkrafterzeuger, …). 
Im Tabellenblatt „Wirkung auf Wassernutzer“ (siehe Anhang  8.3) werden die Wirkungen 
der Maßnahmen auf diese anderen Wassernutzer qualitativ bewertet. Die Wirkungen auf 
andere Nutzungen sind dann relevant, wenn sich durch die gesetzte Maßnahme die wirt-
schaftliche Situation der Nutzer oder die mögliche Nutzung des Gewässers ändert. Folgen-
de Nutzungen wurden in diesem Kontext betrachtet: 
 
� Wasserversorgung; 
� Freizeitnutzung/Tourismus; 
� Siedlungsraum/Infrastruktur; 
� Schifffahrt; 
� Wasserkraft; 
� Landwirtschaft/Forstwirtschaft; 
� Industrie/Gewerbe; 
� Fischerei; 
� nicht aquatische Umwelt. 
 
Es ist anzumerken, dass eine detaillierte Bewertung nur unter Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten am konkreten Gewässerabschnitt bzw. Wasserkörper möglich ist und daher 
auf der abstrakten Ebene des Maßnahmenkatalogs (kein Ortsbezug, nur Einzelbelastungen) 
oft nicht durchführbar ist. Diese Einzelbetrachtungen werden insbesondere dann wichtig, 
wenn Ausnahmetatbestände oder die Auswirkung von HMWB bewertet werden sollen. 
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5 Annahmen zur wirtschaftlichen Analyse der Maßnahmen 

5.1 Allgemeiner Ansatz zur Berechnung der Kosten 

Die WRRL sieht neben der Bewertung der Wirkung einer Maßnahme auch eine Darstel-
lung der Kosten vor (Anhang III, WRRL). Die folgenden Kostenangaben verstehen sich als 
Orientierungswerte oder auch als Normativkosten bzw. Kostenrichtwerte und werden als 
Durchschnittswerte bzw. als Spannweite angegeben. Die Werte beruhen auf Literaturanga-
ben, Erfahrungswerten aus bereits umgesetzten Projekten oder sind Ergebnisse von eige-
nen Recherchen. Die Kostenschätzungen sind daher mit deutlichen Unsicherheiten behaf-
tet. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Mittel der Kostenbedarf näherungsweise 
richtig festgestellt wurde. Die Kostenschätzungen des Maßnahmenprogramms sind jedoch 
nicht geeignet, eine detaillierte Baukostenschätzung für jede einzelne Maßnahme für den 
Fall der Umsetzung zu ersetzen. Die jeweiligen Quellen sind zu den einzelnen Maßnahmen 
erläutert. 
 
 
5.2 Definition der Kostenarten 

Bezüglich der Kostenberechnung wurden folgende Kostenarten (falls für die Maßnahme 
relevant) berücksichtigt: 

Investitionen  
Als Investition im Sinne der Betriebswirtschaftslehre versteht man die Verwendung finan-
zieller Mittel zur Anschaffung eines langfristig nutzbaren „Produktionsmittels“. Als Pro-
duktionsmittel werden in diesem Zusammenhang die Maßnahmen verstanden, welche ein 
Erreichen der WRRL-Ziele ermöglichen. Da die siedlungswasserwirtschaftlichen und hyd-
romorphologischen Maßnahmen ausschließlich Baumaßnahmen sind, sind als Investition 
in der Regel die Baukosten der Maßnahme zu verstehen.  
Diese Investitionsgüter werden in der Bilanz in das Anlagevermögen aufgenommen und 
gelten somit als Wertgegenstand in der Bilanz (Aktiva) des Besitzers. Investitionsgüter 
werden über den erwarteten Nutzungszeitraum abgeschrieben. 
 
Betriebskosten 
Betriebskosten sind die Kosten, die durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch einer Anla-
ge, einer Einrichtung oder eines Grundstücks entstehen. Die Betriebskosten der Maßnah-
men beinhalten Sach- und Arbeitsleistungen wie z.B. Reparaturkosten, Reinigungs-, In-
standhaltungs- und Wartungskosten sowie Personal-, Strom- und Verwaltungskosten.  
Die Betriebskosten stellen einen durchschnittlichen, jährlich anfallenden Betrag dar.  
Hierzu gehören auch die jährlichen Prämienzahlungen (z.B. bei landwirtschaftlichen Maß-
nahmen). 
 
Kapitalkosten 
Unter Kapitalkosten werden bei dieser Untersuchung in erster Linie die Abschreibungen, 
in diesem Fall auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern und die Zinsen (ohne 
Unterscheidung in Fremd- oder Eigenkapitalzinsen) verstanden.  
 
Jahreskosten 
Jahreskosten sind die für die Umsetzung der Maßnahmen jährlich anfallenden Kosten. Bei 
dieser Untersuchung werden die ausgewiesenen Kapitalkosten und die Betriebskosten be-
rücksichtigt.  
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5.3 Ansatz zur Berechnung der Kostenarten 

5.3.1 Investitionen 

Die Investitionen für die einzelnen Maßnahmen sind regelmäßig die Baukosten. Diese 
wurden auf folgenden Grundlagen berechnet:  
 
� Historische Projektkosten aus Luxemburg, z.B. von den Regionalstellen der AGE 

durchgeführte Projekte sowie Renaturierungsprojekte des Innen- und Umweltministeri-
ums und siedlungswasserwirtschaftliche Projekte der kommunalen Zweckverbände; 

� Vorliegende aktuelle Detailstudien und Kostenvoranschläge von Beratungs- und Inge-
nieurbüros sowie Studien aus den kommunalen PAG/PAP (allgemeine Bebauungs- und 
Entwicklungspläne); 

� Expertenschätzung auf Grundlage von ähnlichen Projekten im In- und Ausland; 
� Literaturwerte für standardisierte Bauwerke oder vergleichbare Projekte. 
 
5.3.2 Betriebskosten 

Die Betriebskosten wurden auf folgenden Grundlagen berechnet:  
 
� Ermittlung der Betriebskosten aus historischen Projekten aus Luxemburg, z.B. von den 

Regionalstellen der AGE durchgeführte Projekte sowie siedlungswasserwirtschaftliche 
Projekte der kommunalen Zweckverbände; 

� Expertenschätzung auf Grundlage von ähnlichen Projekten im In- und Ausland; 
� Literaturwerte für standardisierte Anlagen oder vergleichbare Projekte. 
 
5.3.3 Kapitalkosten 

Bei der wirtschaftlichen Analyse der einzelnen Maßnahmen wurden keine Kapitalkosten 
berücksichtigt; diese wurden im Rahmen der Finanzierung des Maßnahmenprogramms be-
trachtet.  
 
5.3.4 Jahreskosten 

Um weitere Analysen und Vergleiche zu ermöglichen (z.B. bei Maßnahmenvergleichen 
oder für die Untersuchung zur Unverhältnismäßigkeit der Kosten) wurden die jährlichen 
Kosten (Jahreskosten) verwendet. 
 
Die jährlichen Abschreibungen wurden entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauern der Anlagen und Bauwerke aus den Investitionskosten ermittelt. In den folgenden 
Tabellen sind den einzelnen Maßnahmen die jeweiligen Nutzungsdauern zugeordnet. Die 
Nutzungsdauern entsprechen dabei grundlegend denen, die für die Ermittlung eines Was-
ser- bzw. Abwasserpreises von der luxemburgischen Wasserwirtschaftsverwaltung zu 
Grunde gelegt werden. Soweit solche dort nicht angegeben sind, wurde auf Erfahrungswer-
te, insbesondere auf die Veröffentlichung der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Leitli-
nien zu dynamischen Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinie) (7. überarbeitete Auf-
lage 2005), zurückgegriffen.  
 
Die wirtschaftliche Analyse des Maßnahmenprogramms nimmt eine ausschließliche Fi-
nanzierung der Maßnahmen aus Fremdkapital an.  
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5.4 Ansatz zur Bewertung der Kosteneffizienz 

Artikel 11 der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schreibt vor, dass bis zum 
Jahr 2009 die Maßnahmenprogramme festzulegen sind, um so die Qualitätsziele in allen 
Gewässern zu erreichen. Die Auswahl der Maßnahmen soll dabei auch Kosteneffizienz-
Kriterien berücksichtigen, um somit eine Zielerreichung zu den günstigsten Kosten zu ge-
währleisten. In Luxemburg wurde im Falle der Kosten-Effizienzbeurteilung ein dreistufi-
ges Verfahren gewählt. 
 
5.4.1 Dreistufige Kosten-Wirksamkeitsanalyse in Luxemburg 

Der Kosteneffizienzaspekt wurde in Luxemburg in drei Schritten berücksichtigt, wobei 
einfache Kostenwirkungsberechnungen mit Expertenbeurteilungen kombiniert wurden.  
 
1. Kosten-Wirksamkeitsvergleich der Einzelmaßnahmen; 
2. Multiple Wirkung der Maßnahmen; 
3. Auswahl der Maßnahmen am Wasserkörper. 

 
Im Folgenden werden die drei (3) Stufen der Kosten-Wirksamkeitsanalyse im Detail be-
schrieben: 
 
5.4.1.1 Kosten-Wirksamkeitsvergleich der Einzelmaßnahmen 

Soweit möglich und sinnvoll, wurden bei der Maßnahmenermittlung verschiedene Alterna-
tiven von Einzelmaßnahmen einem Vergleich unterzogen. Besitzen die Varianten eine 
gleiche oder ähnliche Wirkung auf dieselbe Belastung und denselben Verursacher, wie z.B. 
bei Maßnahmen zur Reduzierung von stofflichen Belastungen aus der Landwirtschaft, 
können diese nach Kosten und ihrer Wirksamkeit direkt verglichen werden. 
 
Im Falle von unterschiedlichen Verursachern und/oder Belastungen ist ein Vergleich nur 
bedingt möglich und sinnvoll. So macht es z.B. keinen Sinn, weitergehende Abwasserbe-
handlungsmaßnahmen mit Maßnahmen zur Reduzierung von Nährstoffen durch Gewässer-
randstreifen miteinander zu vergleichen, da die gleiche Belastung (Nitrateintrag) durch un-
terschiedliche Verursacher entsteht. So reduzieren zwar beide Maßnahmen die Nitratbelas-
tung im Gewässer, eine Auswahl einer der beiden Maßnahmen auf Grund der Kosteneffi-
zienz ist aber nicht sinnvoll, da die Verschmutzung einmal durch eine Punkt- und im ande-
ren Fall durch eine diffuse Quelle entsteht. Mit Abwasserbehandlungsmaßnahmen lassen 
sich aber diffuse Belastungen nicht reduzieren und mit einem Gewässerrandstreifen kaum 
Belastungen aus Siedlungen. 
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Die folgenden Maßnahmen lassen sich in Bezug auf die Kosten-Wirksamkeit miteinander 
vergleichen: 
 
Tabelle 8: Darstellung von Einzelmaßnahmen, welche einen Kosten-Wirksamkeitsvergleich erlauben 
 

M-Nr. Beschreibung der Maßnahme 

Durchgängigkeit 

HY 1.1 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe  
HY 2.1 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe  

Restwasser 

HY 5.1 Erhöhung des Mindestrestwassers auf 30% von MNQ im Hauptfluss 
HY 5.2 Erhöhung des Mindestrestwassers auf 50% von MNQ im Hauptfluss 
HY 6 Volle Wasserführung 

Reduktion von N+P Emissionen im Ackerland (Oberflächenwasser) 

LWS-OW 1.2 5-jährige Umwandlung von Acker in Grünland 
LWS-OW 2.1 Zwischenfruchtanbau sowie Mais-Untersaat 
LWS-OW 2.2 Direktsaat oder Mulchsaat  
LWS-OW 3.5 Ackerrandstreifen 
LWS-OW 3.4 Flächenstilllegung, Grünbrache 
LWS-OW 5.4 Bodenbedeckung alle Kulturen 
LWS-OW 9 Biologische Landwirtschaft 

Reduktion von N-Emissionen im Ackerland (Oberflächenwasser) 

LWS-OW 3.1 Reduzierte N-Düngung auf Ackerflächen 
LWS-OW 3.4 Flächenstilllegung, Grünbrache 
LWS-OW 3.5 Ackerrandstreifen 
LWS-OW 3.6 Grünstreifen/Uferrandstreifen 
LWS-OW 3.8 Düngeabstand entlang von Gewässern 
LWS-OW 4.1 Mindestlagerkapazität für Gülle und Jauche von 6 Monaten 
LWS-OW 4.2 Düngegeräteauflagen 
LWS-OW 4.3 Einsatz verbesserter Ausbringungstechnik für Gülle und Jauche  

Reduktion von N+P im Weinbau (Oberflächenwasser) 

LWS-OW 5.1 Begrünung jeder zweiten Reihe im Weinbau 
LWS-OW 
5.1.2 

Begrünung jeder zweiten Reihe im Weinbau bei Hangneigung ≥ 30% und 
< 45% 

LWS-OW 5.2 Strohbedeckung im Weinbau Hangneigung ≥ 45% 
LWS-OW 5.3 Ganzjahresbegrünung im Weinbau Hangneigung ≥ 45% 
LWS-OW 9 Biologische Landwirtschaft 
LWS-OW 3.3 Festlegung von Düngerobergrenzen bei Wein 70 kg N-total 

Reduktion von Pestiziden (Oberflächenwasser) 

LWS-OW 3.5 Ackerrandstreifen 
LWS-OW 3.4 Flächenstilllegung, Grünbrache 
LWS-OW 1.2 5-jährige Umwandlung von Acker in Grünland 
LWS-OW 9 Biologische Landwirtschaft 
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Es ist anzumerken, dass im Zuge der praktischen Arbeiten für folgende Maßnahmen aus 
verschiedenen Gründen (siehe unten) keine Kosten-Effizienz ermittelt werden konnten und 
sie somit nicht mit in den Vergleich einbezogen werden konnten: 
 
� Erhöhung des Mindestrestwassers auf 30% von MNQ im Hauptfluss (HY 5.1), Erhö-

hung des Mindestrestwassers auf 50% von MNQ im Hauptfluss (HY 5.2) und volle 
Wasserführung (HY 6). Die Kosten hängen sehr stark vom Kraftwerkstyp und dem 
MNQ ab.  

� Es wurden keine Kosten in Form von Entschädigungszahlungen für folgende Maßnah-
men festgelegt: Flächenstilllegung, Grünbrache (LWS 3.4), Bodenbedeckung alle Kul-
turen (LWS 5.4), Düngeabstand entlang von Gewässern (LWS 3.8), Mindestlagerkapa-
zität für Gülle und Jauche von 6 Monaten (LWS 4.1), Düngegeräteauflagen (LWS 4.2) 
und Ganzjahresbegrünung im Weinbau Hangneigung ≥ 45% (LWS 5.3). 

 
Die Kostenwirksamkeit wurde für die oben aufgelisteten Maßnahmen wie folgt bewertet: 
 
� Für jedes „+“ in der Spalte der Wirkung auf die Hauptqualitätskomponente wurde ein 

Punkt vergeben. Unter Hauptqualitätskomponente wird jenes Qualitätselement verstan-
den, welches von der Maßnahme am meisten beeinflusst wird.  

� Für die Kosten (Jahreskosten) wurde gemeinsam mit der AGE folgende Definition für 
die „Günstigkeit“ bzw. „Kostenintensität“ einer Maßnahme festgelegt: 

 
Tabelle 9: Bewertung der Kostenwirksamkeit von Maßnahmen 
 

 Punkte  Kostenspanne (Jahreskosten) 

  Landwirtschaft  Hydromorphologie  
günstig 1 < 300 €/ha < 3000 €/Stück 
mäßig 2 301-1000 €/ha 3001 – 9000 €/Stück 
teuer 3 > 1000 €/ha > 9001 €/Stück 

 
� Die Ratio aus Punkten für Kosten und Wirkung gibt die Kostenwirksamkeit an, auch 

Kosteneffizienz genannt. Je geringer die Ratio umso geringer die Kostenwirksamkeit 
(Siehe Berechnung im Anhang  8.4). 

 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass dieses Vorgehen in vielen Fällen ungenau ist und die 
Kosten-Wirksamkeit nur grob abgeschätzt werden kann. Ebenso ist die Festlegung, was als 
günstige, mäßige oder teure Maßnahme gilt, relativ willkürlich erfolgt. Nach ausführlicher 
Beratung mit Experten stellte sich aber heraus, dass für eine genauere Abschätzung Detail-
untersuchungen am jeweiligen Standort notwendig sind, da sowohl die Wirkung im Ge-
wässer variiert, als auch die Kosten. Mit diesem Verfahren wird aber eine erste Entschei-
dungshilfe gegeben. 
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5.4.1.2 Multiple Wirkung der Maßnahmen 

In vielen Fällen wirkt eine Maßnahme auf verschiedene Qualitätskomponenten und kann 
gegen verschiedene Belastung eingesetzt werden. Manche Maßnahmen wirken auf Ober-
flächen- und Grundwasser gleichzeitig. So bewirkt zum Beispiel die Maßnahme einer Flä-
chenstilllegung eine Reduktion von Nährstoffemissionen im Ackerland, aber auch eine 
Pestizidreduktion. Somit erhöht sich der Kosten-Wirkungsgrad. Dies wurde in der Aus-
wahl der Maßnahmen durch die Experten in Bezug auf die jeweilige Belastungssituation 
berücksichtigt. 
 
5.4.1.3 Auswahl der Maßnahmen am Wasserkörper 

Bestimmte Maßnahmen in einem Wasserkörper weisen Synergien zu übergreifenden Zie-
len und Wirkungen in Wasserkörpern mit Schutzgebieten oder anderen Gewässerkatego-
rien auf. So können z.B. Seenwasserkörper von Maßnahmen im Wasserkörper profitieren, 
die weit oberhalb im Einzugsgebiet des einmündenden Fließgewässers liegen. Andererseits 
würde die kostenaufwändige Schaffung der Durchgängigkeit im Unterlauf eines Fließge-
wässers, die bei der Kosteneffizienzberechnung einem speziellen Wasserkörper zugewie-
sen wird, für viele oberhalb liegende Wasserkörper von besonderer Bedeutung sein. Diese 
Verbindungen wurden im Zusammenhang bei der Priorisierung (siehe Kapitel  1.7) berück-
sichtigt und die Maßnahmenauswahl wurde auf ein Mindestmaß reduziert. 
Ebenso gibt es viele Maßnahmen, die in Grund- und Oberflächenwasser Wirkung zeigen. 
Dies ist aus Sicht der Kosten-Wirksamkeit zu berücksichtigen. 
 
Wurde dem Wasserkörper nicht die kosten-wirksamste Maßnahme zugewiesen, so ist da-
von auszugehen, dass andere wasserwirtschaftliche Faktoren (z.B. Hochwasserschutz) mit-
berücksichtigt werden mussten. Ebenso wurden andere Aspekte, wie Landverfügbarkeit 
und Akzeptanz bei der Auswahl mitberücksichtigt und aus diesen Gründen von der kosten-
wirksamsten Lösung abgewichen. 
 
Des Weiteren ist anzumerken, dass gerade im Falle der hydromorphologischen Maßnah-
men oftmals die Kosten sehr eng zusammenliegen und es im Laufe der Detailplanung Ab-
änderungen in den Maßnahmen geben kann (z.B. Anstelle des Abrisses eines Wehres wird 
eine Fischtreppe errichtet). 
 
 
5.5 Kostenberechnung der landwirtschaftlichen Maßnahmen 

Im Kontext der WRRL bedeuten landwirtschaftliche Maßnahmen (LWS) für die Landwirte 
Einschränkungen und Auflagen in der Produktionsweise, welche im Falle Luxemburg über 
Prämien und Entgelte finanziell entschädigt und/oder unterstützt werden sollen. Bei den 
landwirtschaftlichen Maßnahmen muss wie folgt unterschieden werden: 
 
1. Bereits bestehende Programme zur a) Pflege der Landschaft und des natürlichen Le-

bensraums und zur Förderung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft (sog. Land-
schaftspflegeprogramm1 (LPP)) sowie b) das Förderprogramm für umweltschonende 
und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren 
(sog. Agrar-Umwelt-Programm (AUP2)); 

                                                 
1 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace na-

turel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 
2 Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production 

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace 
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2. Neue Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie, welche direkt eine Verbes-
serung des Zustandes der Wasserkörper herbeiführen und zusätzliche Kosten verursa-
chen. 

 
5.5.1 Bestehende landwirtschaftliche Maßnahmenprogramme 

Die beiden Förderprogramme (Landschaftspflege und Agrar-Umwelt) umfassen eine Reihe 
von spezifischen Umweltschutzmaßnahmen, die entweder ganzbetrieblich oder auf Parzel-
lenebene zum Tragen kommen können. Die meisten Fördermaßnahmen richten sich so-
wohl an hauptberufliche als auch an nebenberufliche Landwirte. Die Maßnahmen aus den 
beiden oben aufgeführten Programmen sind fakultativ für die Landwirte (freiwillige Teil-
nahme) und nicht immer relevant oder nur indirekt für die Verbesserung des Zustandes des 
Wasserkörpers. Da diese aber nicht als Teil der WRRL-Umsetzung geplant sind wurden 
diese nicht weiter betrachtet. 
 
Das Programm zur Entwicklung der ländlichen Gebiete im Großherzogtum Luxemburg 
(2007-2013)1 fasst die Kosten der jeweiligen Maßnahmenprogramme zusammen. Insge-
samt sind 107 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln für den Zeitraum 2007-2013 für die 
Landschaftspflege und die Agrar-Umwelt-Programme (AUP) vorgesehen. Auf die Land-
schaftspflege entfallen 87,9 Millionen Euro; auf das Agrar-Umwelt-Programm 19,2 Milli-
onen Euro.  
 
Für landwirtschaftliche Nutzflächen, welche bereits während der letzten Periode (2000-
2006) am Landschaftspflegeprogramm respektive an einem Agrar-Umwelt-Programm teil-
nahmen und für welche Entschädigungen gezahlt wurden, wurde eine Kostenberechnung 
nicht weiter berücksichtigt. 
 
Die Zahlung von Prämien im Rahmen der Maßnahmen-Programme der aktuellen Land-
schaftspflegeprämie hat einen Zeithorizont bis 2013, da das gesamte Landschaftspflege-
programm nur bis 2013 gesetzlich geregelt ist. Das Gleiche gilt für das neu zu definierende 
AUP.  
 
5.5.2 Neue Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie 

Die geschätzten, jährlichen Kosten der landwirtschaftlichen Maßnahmen belaufen sich auf 
3.067.698 Euro. Diese Kosten sind die zusätzlichen, maximalen jährlichen Kosten zur Er-
reichung des guten Zustandes der Gewässer im Rahmen der WRRL und beinhalten nicht 
bereits laufende Zahlungen. Da die Beteiligung an manchen Maßnahmen freiwillig ist, 
können die jährlichen Kosten (Jahr für Jahr) abhängig vom Teilnahmegrad bis zu diesem 
maximalen Wert ansteigen (Teilnahme wird unterstützt durch z.B. Sensibilisierungsinitia-
tiven).  
 
Die zusätzlichen Kosten respektive Maßnahmen, die im Rahmen der WRRL betrachtet 
werden müssen, werden wie folgt verursacht: 
 
� Einführung von Trinkwasserschutzgebieten mit obligatorischen Auflagen (siehe unten) 

für die Landwirtschaft oder die Erweiterung der betroffenen Fläche (von aktuell ca. 5% 
auf 100% der Trinkwasserschutzgebiete); 

                                                                                                                                                    
naturel.  
 

1 Programme de développement rural du G.-D. de Luxembourg (2007-2013) Version approuvée le 19 octobre 
2007 par la Commission Européenne (CCI 2007 LU 06 RPO 001) 
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� Einführung von neuen Maßnahmen in bestehende Programme oder Erweiterung der 
Maßnahmen auf weitere Flächen, wie z.B. die Erweiterung der Direktsaat auf Winter-
früchte im neuen AUP. 

 
In beiden Fällen wird auf die in Tabelle 2 aufgeführten technischen Maßnahmen zurückge-
griffen. 
 
Die Einführung von Trinkwasserschutzzonen mit Wirkung auf das Grundwasser sieht 
zusammengefasst wie folgt aus: 
 
� Trinkwasserschutzzone I (TWSZ I): Umkreis von 10 m um die Quellfassung; in diesem 

engsten Bereich um die Wassergewinnungsanlage und in ihrer unmittelbaren Umge-
bung muss jegliche Verunreinigung unterbleiben. Die TWSZ I muss im Besitz des Was-
serversorgers sein; 

� Trinkwasserschutzzone II (TWSZ II): definiert durch die 50-Tagelinie; sie wird in der 
Regel so festgelegt, dass die Fließzeit des Grundwassers vom äußersten Rand der 
TWSZ bis zur Fassung mindestens 50 Tage beträgt. In dieser Zeit können Keime ab-
sterben und seuchenhygienische Gefahren durch Krankheitserreger vermieden werden; 

� Trinkwasserschutzzone III (TWSZ III): Weitere Schutzzone; sie wird, wenn irgend 
möglich, bis zur Grenze des Einzugsgebietes der Fassung ausgedehnt und erfasst damit 
das gesamte der Fassung zufließende Grundwasser. Die Schutzbestimmungen sollen vor 
allem chemische Beeinträchtigungen verhindern. 

 
Innerhalb der Trinkwasserschutzzone II wird mittels detaillierter hydrogeologischer Stu-
dien zwischen Zonen mit unterschiedlichen Vulnerabilitätsstufen unterschieden: die Vulne-
rabilitätszone I mit hoher Vulnerabilität und die Vulnerabilitätszone II mit geringerer Vul-
nerabilität. Die gesamte Trinkwasserschutzzone III hat eine noch geringere Vulnerabilität. 
Je nach Vulnerabilität werden obligatorische oder fakultative Maßnahmen ergriffen: 
 
� Maßnahmen in der Trinkwasserschutzzone II (Vulnerabilitätszone I und II) werden aller 

Voraussicht nach nicht allesamt obligatorisch sein. Es wird auf die Sensibilisierung der 
Landwirte gesetzt, sich an den angebotenen freiwilligen Maßnahmenprogrammen zu 
beteiligen. Angestrebt wird eine hundertprozentige Flächenbeteiligung. Artikel 7, Para-
graph 5 der Landschaftspflegeprämie legt fest, dass ein Landwirt, der innerhalb von ei-
ner Trinkwasserschutzzone Flächen bewirtschaftet, sich an mindestens einem Pro-
gramm zur Verringerung von Düngemitteln/Pflanzenschutzmitteln oder einem Pro-
gramm zur Vermeidung von Bodenerosion beteiligen muss.  

 
Die Einführung von neuen Maßnahmen in bestehende Programme oder Erweiterung der 
Maßnahmen auf weitere Flächen lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
� Änderungen der landwirtschaftlichen Flächennutzung durch Maßnahmen, welche das 

aktuelle Grünlandflächenausmaß erhalten z.B. durch Ackerumbruchsverbot oder fünf-
jährige Umwandlung von Acker in Grünland; 

� Bodenbedeckungsauflagen fordern eine dauerhafte Vegetationsbedeckung der Ackerflä-
chen, um der Bodenerosion und der Nährstoffauswaschung entgegenzuwirken. Zu die-
sem Ziel tragen z.B. der Zwischenfruchtanbau, die Direkt- und die Mulchsaat bei; 

� Fruchtfolgeauflagen und Beschränkung des Viehbesatzes tragen zu einem reduzierten 
Stickstoffaustrag und somit zu einem erhöhten Gewässerschutz bei; 

� Beschränkungen/Auflagen für Düngemittel- und Pflanzenschutzmittel können auf allen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen (Dauergrünland, Acker, Sonderkulturen) Anwen-
dung finden. Die Maßnahmen zielen unter anderem auf eine reduzierte Stickstoffdün-
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gung, Düngebeschränkungen und Ausbringungsverbot von Pflanzenschutzmitteln in 
Gewässernähe sowie Mindestlagerkapazitäten und Düngegeräteauflagen ab; 

� Dem Ausbau der biologischen Landwirtschaft wird im Rahmen von Ressourcen- und 
Umweltschutz und somit dem Gewässerschutz ein besonderer Stellenwert zugemessen. 

 
5.5.3 Vorgehensweise zur Bestimmung der zusätzlichen Kosten im Bereich Landwirt-

schaft 

Bei der Vorgehensweise zur wirtschaftlichen Analyse werden die Maßnahmen nicht direkt 
dem Wasserkörper zugewiesen (im Gegensatz zur konkreten Zuweisung der hydromorpho-
logischen oder siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen), da die regionale Beteiligung 
der Landwirte schwierig abzuschätzen ist. 
 
Somit wurden die Gesamtkosten der landwirtschaftlichen Maßnahmen pauschal und lan-
desweit auf Basis der bestehenden Beteiligungsrate der Landwirte (Informationen vom 
Landwirtschaftministerium und der Ackerbauverwaltung) abgeschätzt.  
 
Zusammengefasst wird bei der Ermittlung der Kosten wie folgt vorgegangen: 
 
� Einzelkosten der Maßnahmen: Ermittlung der Prämien auf Basis der Gesetze (und Ge-

setzesprojekte) und Validierung mit den Experten von der AGE. Falls notwendig wur-
den zur Vereinfachung Mittelwerte definiert; 

� Mengengerüst: Ermittlung der zusätzlich entschädigten Flächen durch Differenz zwi-
schen aktuell entschädigten Flächen und Ziel (Potential). Zur Berechnung der jährlichen 
Zunahme der Beteiligung an den entsprechenden Programmen wurde als Referenz auf 
die historische Entwicklung der Beteiligung zurückgegriffen. Es erfolgt keine Zuwei-
sung zu den einzelnen Wasserkörpern (nur falls die Bestandsanalyse des Grundwassers 
aufzeigt, dass gefährliche Stoffe vorhanden sind).  

 
Die Schätzung der betroffenen Flächen (Trinkwasserschutzgebiete, Weinbau, Sonderkultu-
ren, etc.) wurde mittels des GIS (Geographisches Informationssystem) der AGE berechnet. 
Flächeninformationen zu Trinkwasserschutzzonen stammen somit von der AGE; die letzte 
Aktualisierung dieser Daten fand am 14. Januar 2009 statt. Informationen über die land-
wirtschaftliche Flächennutzung stammen aus folgenden Quellen: 
 
� CORINE1-Landcover Shapefile: die Informationen stammen von der AGE, die derzeit 

aktuellen sind aufbereitete Fernerkundungsdaten des Erdbeobachtungssatelliten Landsat 
7 und stammen aus dem Jahre 2000; 

� FLIK-Daten2 Shapefile: die FLIK-Daten wurden vom Landwirtschaftsministerium zur 
Verfügung gestellten und stellen die Flächennutzungsinformationen dar (Stand 2008). 

 

                                                 
1 Coordinated Information on the European Environment 
2 Flächenindikator (FLIK). Der jeweilige FLIK ist in der Flächennachweis-Agrarförderung für alle Flächen 
anzugeben. 
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Einige Maßnahmen konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht berechnet werden: z.B. 
politische Umsetzbarkeit nicht gewährleistet, Schätzung nicht möglich, Maßnahme ist ob-
ligatorisch und wird nicht entschädigt. Die Annahmen zur Kostenberechnung der Maß-
nahmen (MN) werden in folgender Tabelle kurz beschrieben:  
 
Tabelle 10: Kostenberechnung der landwirtschaftlichen Maßnahmen 
 
MN-
Nr. 

Titel Annahmen Jährliche 
Zahlungen 

LWS 1 Grünland statt A-
ckerland 

Maßnahme differenziert nach:  
Die Maßnahme unterscheidet weiter unter Dauer-
grünlandumbruchsverbot (Verbot, eine Dauergrün-
landfläche in Acker umzuwandeln) und einer 5-
jährigen Umwandlung von Acker in Grünland. 

LWS 
1.1 

Dauergrünlandum-
bruchsverbot 

Anwendung: 
Maßnahme gilt für Überschwem-
mungsgebiete, Trinkwasserschutz-
gebiete und Naturschutzgebiete.  
 
Kostenquellen: 
Aktuelle Maßnahmen sind teils Be-
standteil der Cross-Compliance-
Bestimmungen1, teils des neuen 
Landschaftspflegeprogramms. Sie 
soll obligatorisch in der TWSZ II 
sein und nicht zusätzlich entschädigt 
werden. Diese Maßnahme wird so-
mit nicht bei der wirtschaftlichen 
Analyse berücksichtigt. 

Nicht berück-
sichtigt2 

LWS 
1.2  

5-jährige Umwandlung 
von Acker in Grünland 

Anwendung:  
Aktuell sind 10 ha an diesem Pro-
gramm beteiligt.  
Zielsetzung für diese Maßnahme ist 
eine Beteiligung bis 2015 von allen 
Ackerflächen in einem Umkreis von 
100 m um den Obersauer-Stausee 
(Schutzzone I und II), sowie der 100 
m Pufferzone entlang von Flüssen. 
Die zusätzliche Flächenbeteiligung 
beträgt 90 ha. 
 
Kostenquellen: 
Überarbeitete Version des AUP 
(Règlement grand-ducal du 26 août 
2009, Chap. 4.4 Art 21 option 8): 
225 Euro/ha Acker. 

20.250 Euro 

                                                 
1 Siehe Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für Direkt-

zahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inha-
ber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 
247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

2 Sind aus unterschiedlichen Gründen nicht berechnet worden: z.B. politische Umsetzung nicht gewährleistet, 
Schätzung nicht möglich, Maßnahme ist obligatorisch und wird nicht entschädigt. 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen Jährliche 
Zahlungen 

LWS 2 Bodenbearbeitungs-
auflagen (Acker) 

Maßnahme differenziert nach:  
Bei der Ackerbearbeitung wird unterschieden zwi-
schen Zwischenfrüchten und Untersaaten, welche 
einen Teil des nach der Ernte noch im Boden ver-
bliebenen Reststickstoffs aufnehmen sowie Direkt-
saat oder Mulchsaat. 

LWS 
2.1 

Zwischenfruchtanbau 
sowie Mais-Untersaat 

Anwendung:  
Bei einer aktuellen Beteiligung von 
2.020 ha wird eine Zunahme bis 
2015 auf insgesamt 6.000 ha Acker-
fläche angenommen. Die zusätzliche 
Flächenbeteiligung beträgt somit 
3.980 ha.  
 
Kostenquellen: 
Überarbeitete Version des AUP 
(Règlement grand-ducal du 26 août 
2009, Chap. 4.3 Art 19 option 1, Art 
20), 80-120 Euro/ha für Zwischen-
früchte. 
Annahme: 100 Euro/ha 

398.000 Euro 

LWS 
2.2 

Direktsaat oder 
Mulchsaat 

Anwendung:  
Aktuell sind 1.000 ha an diesem 
Programm beteiligt.  
Zielsetzung laut „Plan stratégique 
national du développement rural“ 
des Landwirtschaftsministeriums ist 
eine Beteiligung von 1.500 ha A-
ckerfläche landesweit bis zum Jahr 
2013. Die zusätzliche Flächenbetei-
ligung beträgt somit 500 ha.  
 
Kostenquellen: 
Überarbeitete Version des AUP 
(Règlement grand-ducal du 26 août 
2009, Chap. 4.3 Art 19 option 2, Art 
20);  
50 Euro/ha. 

25.000 Euro 

LWS 3 Allgemeine Düngebe-
schränkung 

Die Maßnahme differenziert generell nach folgenden 
drei Schwerpunkten: 
1) Kulturspezifische Düngerobergrenzen wie z.B.: 

Acker, Grünland, Sonderkulturen (Weinbau, Obst 
und Gemüse); 

2) generelle Düngerauflagen entlang von Gewässern 
sowie in Trinkwasserschutzgebieten; 

3) extensiv bewirtschaftete Ackerrand-, Uferrand- 
oder Grünstreifen.  

LWS 
3.1 

Reduzierte N-
Düngung auf Acker-
flächen 

Anwendung:  
Die Maßnahme ist anwendbar auf 
Ackerflächen in der TWSZ II und 

876.313 Euro 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen Jährliche 
Zahlungen 

III und auf einem Streifen von 200 
m entlang dem OW.  
Bei einer aktuellen Beteiligung von 
817 ha sieht die AGE als realistische 
Zielsetzung bis 2013 eine Beteili-
gung von 100% der Ackerfläche in 
TWSZ (6.490 ha) und 50% der Er-
weiterung der Pufferzone (von 100 
auf 200 m) entlang der Gewässer 
(1.337 ha) an, was einer zusätzli-
chen Flächenbeteiligung von 
7.010,5 ha entspricht. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap. 
4.4); 75-125 Euro/ha je nach Kultur 
Annahme: 125 Euro/ha. 

LWS 
3.2 

Reduzierte N-
Düngung auf Dauer-
grünlandflächen  

Anwendung:  
Die Maßnahme ist anwendbar auf 
Dauergrünlandflächen in der TWSZ 
II und III und auf einem Streifen 
von 200 m entlang dem OW.  
 
Aktuell sind 2.533 ha an diesem 
Programm beteiligt. Als realistische 
Zielsetzung sieht die AGE eine Be-
teiligung von 100% der Dauergrün-
landflächen in TWSZ (4.948 ha) 
und 75% der Erweiterung der Puf-
ferzone (von 100 auf 200 m) entlang 
der Gewässer (4161,75 ha) an, was 
einer zusätzlichen Flächenbeteili-
gung von 6.576,75 ha entspricht. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap. 
4.4 Art 21). Eine Differenzierung 
nach Düngemenge und Fläche ist 
derzeit nicht möglich. Daher wird 
mit einer durchschnittlichen Ent-
schädigung von 100 Euro/ha ge-
rechnet. 
Annahme: 100 Euro/ha für alle Flä-
chen 
 

657.675 Euro 
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LWS 
3.3 

Festlegung von Dün-
gerobergrenzen bei 
Wein 70 kg N-Total 

Anwendung:  
Die Maßnahme ist als Bestandteil 
eines Maßnahmenpaketes der Land-
schaftspflegeprämie fakultativ. Sie 
ist anwendbar auf Weinbauflächen 
mit einer Hangneigung > 15% und 
differenziert nach Betriebsform 
(Nebenerwerb/Vollerwerb). 
Bei einer aktuellen Beteiligung von 
60% der gesamten Weinbaufläche 
wird eine Zunahme um weitere 15% 
bis 2013 auf insgesamt 1.000 ha als 
realistisch angenommen (Zunahme: 
189 ha). 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil eines 
Maßnahmenpaketes der Land-
schaftspflegeprämie; nur ein Teil 
der Prämie wird für den Wasser-
schutz als relevant angenommen.  
800 Euro/ha (Nebenerwerb) bis 
1.285 Euro/ha (Vollerwerb und Re-
duktion auf 60 kg/ha) 
Annahme: 190 Euro/ha als Wasser-
schutz relevant (Mittelwert der mög-
lichen Prämien). 

35.910 Euro 

LWS 
3.4 

Flächenstilllegung, 
Grünbrache 

Anwendung:  
Die Maßnahme wurde bisher in sehr 
geringem Umfang angewandt; eine 
Zunahme ist nicht wahrscheinlich. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap. 
6, Art 28 bis 30) und wird mit 325 
Euro/ha entschädigt.  
Da keine Flächenzunahme erwartet 
wird, wird die Maßnahme im Rah-
men der wirtschaftlichen Analyse 
der WRRL nicht weiter betrachtet. 
 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 
3.5 

Ackerrandstreifen Anwendung:  
Fakultative Maßnahme, welche auf 
alle Ackerflächen sowie auf Acker- 
und Dauergrünlandflächen entlang 
von Gewässern angewandt werden 

17.550 Euro 

                                                 
1 Schlag = bewirtschaftetes Flurstück 
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kann.  
Es können maximal 25% der Ge-
samtfläche eines Schlages1 an der 
Maßnahme beteiligt werden. Die 
aktuelle Beteiligung ist mit 36 ha 
sehr gering. Die AGE sieht eine zu-
künftige freiwillige Beteiligung bis 
2013 von 75 ha für beide Maßnah-
men bei gezielter Beratung als rea-
listisch an (Zunahme: 39 ha).  
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap. 
7, Art 31 und Art 33) und wird mit 
450 Euro/ha netto Randstreifen ent-
schädigt. 

LWS 
3.6 

Grünstrei-
fen/Uferrandstreifen 

Anwendung:  
Grünstreifen auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen (Acker) dienen 
dem Erosionsschutz.  
Es können maximal 25% der Ge-
samtfläche eines Schlages an der 
Maßnahme beteiligt werden. Die 
aktuelle Beteiligung an diesem Pro-
gramm konnte nicht ermittelt wer-
den. Die AGE sieht eine zukünftige 
freiwillige Beteiligung bis 2013 von 
25 ha als realistisch an.  
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap. 
8, Art 34 und Art 36)  
750 Euro/ha netto Grünstreifen bei 
Wiesen und Ackerflächen resp. 
1.250 Euro/ha netto Grünstreifen bei 
Weiden. 
Generelle Annahme: 1.000 Euro/ha 
netto Grünstreifen 
 

25.000 Euro 

LWS 
3.7 

Landschaftspflege 
Obstbau 

Anwendung:  
Die gesamte Fläche, auf der Obst-
bau derzeit betrieben wird (104 ha), 
nimmt laut Service d’économie ru-
rale (SER) am entsprechenden 
Landschaftspflegeprogramm teil.  
 

Nicht berück-
sichtigt 
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Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil der 
Landschaftspflegeprämie (Art 18) 
und wird meistens in der Kombina-
tion Düngebegrenzung und Begrü-
nung mit 277 Euro/ha entschädigt. 

LWS 
3.8 

Düngeabstand entlang 
von Gewässern 

Anwendung:  
Die Maßnahme ist Bestandteil der 
Umsetzung der Nitrat-Richtlinie. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme wird nicht entschä-
digt und daher im Rahmen der wirt-
schaftlichen Analyse der WRRL 
nicht weiter betrachtet. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 
3.9 

Landschaftspflege 
Gemüsebau  

Anwendung:  
Die gesamte Fläche, auf der derzeit 
Erwerbsgemüsebau betrieben wird 
(25 ha), nimmt laut Service 
d’économie rurale (SER) am Land-
schaftspflegeprogramm teil.  
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil eines 
Maßnahmenprogramms der Land-
schaftspflegeprämie (Art 18) und 
wird mit 200 Euro/ha (wasser-
schutzrelevanter Anteil) entschädigt. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 4 Wirtschaftsdüngerla-
ger, Wirtschaftsdün-
gerverbringung 

Die Maßnahme differenziert sich nach:  
1) Anforderungen an die Düngerlagerkapazität;  
2) technische Anforderungen an die Düngegeräte;  
3) Verbesserung der Ausbringungstechniken. 

LWS 
4.1 und 
LWS 
4.2 

Mindestlagerkapazität 
für Gülle und Jauche 
von 6 Monaten 
 
Düngegeräteauflagen 

Anwendung:  
Beide Maßnahmen sind Bestandteil 
der nationalen Umsetzung der EU-
Nitratrichtlinie und werden hier 
nicht weiter aufgeführt.  
 
Kostenquellen: 
Diese Maßnahmen werden im Rah-
men der wirtschaftlichen Analyse 
der WRRL nicht weiter betrachtet. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 
4.3 

Einsatz verbesserter 
Ausbringungstechnik 
für Gülle und Jauche 

Anwendung:  
Die Maßnahme kann theoretisch auf 
der gesamten landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche angewandt werden 
(Acker und Dauergrünland). Wegen 
der Hanglage und TWSZ kann diese 
Technik nur auf 70% (91.600 ha) 
der gesamten landwirtschaftlichen 

504.000 Euro 
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Fläche durchgeführt werden.  
Anreize bestehen für größere Be-
triebsstrukturen und sog. Güllege-
meinschaften. Bei einer aktuellen 
Beteiligung von > 6.000 ha nimmt 
die AGE eine mögliche Beteiligung 
von 20.000 ha bis 2013 als realis-
tisch an. Die zusätzliche Flächenbe-
teiligung beträgt also 14.000 ha.  
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap 
4.5 Art 23, Art 24) und wird mit 36 
Euro/ha entschädigt.  

LWS 5 Bodenbedeckungs-
auflagen 

Anwendung und Differenzierung: 
Die Erosionsschutzmaßnahme richtet sich vorwie-
gend an den Weinbau und differenziert nach unter-
schiedlichen Hangneigungen sowie die verwendeten 
Materialien (Strohbedeckung, Begrünung) zur Erosi-
onsminderung.  

LWS 
5.1 

Begrünung jeder zwei-
ten Reihe im Weinbau 
bei Hangneigung  
≥ 30% und < 45% 

Anwendung: 
Weinbauflächen mit einer Hangnei-
gung größer als 30% können an die-
ser Maßnahme beteiligt werden. Ak-
tuell sind 280 ha Weinbaufläche an 
diesem Programm beteiligt.  
Eine Zunahme der Beteiligung ist 
nicht möglich, da knapp 100% der 
Flächen mit einer Hangneigung grö-
ßer als 30% bereits entschädigt wer-
den. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil eines 
Maßnahmenprogramms der Land-
schaftspflegeprämie (Art 15 und Art 
17) und wird mit 90 Euro/ha ent-
schädigt. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 
5.2 

Strohbedeckung im 
Weinbau bei Hangnei-
gung ≥ 45% 

Anwendung: 
Weinbauflächen mit einer Hangnei-
gung größer als 45%, welche nicht 
mechanisch bearbeitet werden (Seil-
zug) und eine Strohbedeckung ha-
ben, können an dieser Maßnahme 
beteiligt werden. Aktuell sind fast 
alle potentiellen Flächen (36 ha) an 
diesem Programm beteiligt. Eine 
weitere Zunahme ist also nicht zu 

Nicht berück-
sichtigt 
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erwarten. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil eines 
Maßnahmenprogramms der Land-
schaftspflegeprämie (Art 15 und Art 
17) und wird mit 90 Euro/ha ent-
schädigt. 

LWS 
5.3 

Ganzjahresbegrünung 
im Weinbau bei Hang-
neigung ≥ 45% 

Diese Maßnahme ist im Augenblick 
nicht Bestandteil der aktuellen 
Landschaftspflegeprämie, wird zur-
zeit nicht entschädigt und wird im 
Rahmen der wirtschaftlichen Analy-
se der WRRL nicht weiter betrach-
tet. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 
5.4 

Ganzjährige Bodenbe-
deckung  

Diese Maßnahme ist im Augenblick 
nicht Bestandteil der aktuellen 
landwirtschaftlichen Gesetzgebung 
und wird im Rahmen der wirtschaft-
lichen Analyse der WRRL nicht 
weiter betrachtet. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 6 Fruchtfolgeauflagen Die Maßnahme differenziert nach:  
Angebauter Feldfruchtart und dem zu reduzierenden 
Anteil am Anbau.  

LWS 
6.1 

Fruchtfolgeauflagen: 
Einschränkungen be-
züglich Leguminose-
nanbau 

Anwendung: 
Während der 5-Jahresperiode ist der 
Fruchtfolgeanteil der Leguminosen 
in der Fruchtfolge auf 20% be-
grenzt. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil einer 
Agrar-Umwelt-Maßnahme (LWS 
3.1) und wird an dieser Stelle im 
Rahmen der wirtschaftlichen Analy-
se der WRRL nicht weiter betrach-
tet.  

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 7 Beschränkung des 
Viehbesatzes 

Anwendung und Differenzierung: 
Die Maßnahmen legen eine Viehbestandsobergrenze 
pro Flächeneinheit (GVE/ha) fest.  

LWS 
7.1 

Maximal 2 Großvieh-
einheiten (GVE) pro 
ha Viehbesatz 

Anwendung:  
Maßnahme zur Beschränkung des 
Viehbesatzes auf maximal 2 
GVE/ha. Die Maßnahme ist Be-
standteil der neuen Landschaftspfle-
geprämie.  
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist als grundlegende 
Bedingung zum Erhalt der Land-

Nicht berück-
sichtigt 
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schaftspflegeprämie in der Land-
wirtschaft definiert (Kap. III, Absatz 
A, Art 6). 

LWS 
7.2 

Beibehaltung eines 
niedrigen Viehbesatzes 
an Herbivoren ≥ 0,5 
und ≤ 1,4 Raufutter 
verzehrende Groß-
vieheinheit (RGVE) 
pro ha 

Anwendung: 
Die Maßnahme richtet sich an 
Landwirte, um einen niedrigen 
Viehbesatz an Herbivoren (≥ 0,5 
und ≤ 1,4 RGVE/ha) beizubehalten. 
Die aktuell zu entschädigende Flä-
che wird vom Landwirtschaftsmi-
nisterium auf 6.500 ha geschätzt; 
keine Zunahme zu erwarten. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme fällt unter das über-
arbeitete Agrar-Umwelt-Programm 
(Règlement grand-ducal du 26 août 
2009, Chap. 3, Art 10 bis Art 13) 
und wird mit 50 Euro/ha in Luxem-
burg gelegene Hauptfutterfläche 
entschädigt. 

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 8 Pestizidbeschrän-
kungen 

Die Maßnahme differenziert nach Umfang der Maß-
nahme  
a. freiwillig; 
b. verpflichtend; 
sowie nach unterschiedlichen Orten der Anwendung  
c. generell landwirtschaftlich genutzte Flächen; 
d. entlang von Gewässern. 

LWS 
8.1 

Verzicht auf oder re-
duzierter Einsatz von 
Pestiziden 

Anwendung: 
Freiwillige Maßnahme, um entwe-
der komplett auf Pestizide zu ver-
zichten oder deren Einsatz zu redu-
zieren. Die aktuelle Beteiligung an 
diesem Programm konnte nicht er-
mittelt werden. Die AGE sieht eine 
zukünftige freiwillige Beteiligung 
bis 2013 von 150 ha als realistisch 
an.  
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme fällt unter das über-
arbeitete Agrar-Umwelt-Programm 
(Règlement grand-ducal du 26 août 
2009, Chap. 4, Art 17 und 18) und 
wird wie folgt entschädigt:  
Bei Getreide, Ölsaaten, Flachs und 
Eiweißpflanzen 90 Euro/ha; 
bei Hackfrüchten 150 Euro/ha; 
bei Verringerung des Fungizid- und 
Insektizideinsatzes bei Getreide, Öl-

15.000 Euro 
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saaten und Eiweißpflanzen 50 Eu-
ro/ha sowie 
bei Rapskulturen 100 Euro/ha. 
Annahme durchschnittlich:  
100 Euro/ha. 

LWS 
8.2 

Ausbringungsverbote 
von Pflanzenschutz-
mitteln in Gewässer-
nähe 

Anwendung: 
Maßnahme ist bisher nicht Bestand-
teil eines existierenden Maßnahmen-
programms.  
Zielsetzung: Verpflichtende Maß-
nahme, welche das Ausbringen von 
Pflanzenschutzmitteln in Gewässer-
nähe verbietet respektive ein-
schränkt (spezifische Abstandsrege-
lungen).  

Nicht berück-
sichtigt 

LWS 9 
 

Biologische Land-
wirtschaft 

Anwendung: 
Die biologische Landwirtschaft hat 
generell eine positive Wirkung auf 
den Zustand des Oberflächengewäs-
sers.  
Die Maßnahme richtet sich an 
Landwirte, welche von einer kon-
ventionellen landwirtschaftlichen 
Betriebsführung auf biologische 
Landwirtschaft umsteigen.  
Unter anderem der nationale Akti-
onsplan für biologische Landwirt-
schaft sieht eine Zunahme um 2.465 
ha vor, um bis 2013 auf insgesamt 
6.000 ha zu kommen. 
 
Kostenquellen: 
Die Maßnahme ist Bestandteil des 
überarbeiteten AUP (Règlement 
grand-ducal du 26 août 2009, Chap. 
2, Art 3 bis Art 9) und wird wie 
folgt entschädigt: 
1) bei Landwirtschaft: 200 Euro/ha 

während den ersten 3 Jahren, da-
nach 150 Euro/ha;  

2) bei Freilandgemüsebau: 650 Eu-
ro/ha während den ersten 3 Jah-
ren, danach 450 Euro/ha;  

3) bei Weinbau, Obstbau sowie Un-
terglasanbau: 1.000 Euro/ha wäh-
rend den ersten 3 Jahren, danach 
600 Euro/ha. 

Annahme: pauschal 200 Euro/ha 

493.000 Euro 
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5.6 Kostenberechnung der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

Die Planung der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen erfolgte auf Basis aktueller 
Studien (z.B. hydrologische Studien und kommunale Entwicklungspläne), welche der AGE 
vorliegen. Die Berechnung der Einzelkosten der siedlungswasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Dienst für Abwasserbehandlung (Ser-
vice Assainissement) der AGE. Die Einzelkosten wurden aufgeteilt in Investitionen und 
Betriebskosten. Die Vorgehensweise zur Bestimmung dieser Kosten wird wie folgt be-
schrieben. 
 
5.6.1 Ansatz zur Berechnung der Baukosten 

Die Baukosten (Investitionskosten) wurden anhand folgender Grundlagen ermittelt: 
 
� Berechnungsmodell der AGE für Standardbauwerke (Beschreibung siehe folgenden 

Absatz); 
� Historische Projektkosten; 
� Vergleich mit ähnlichen Projekten im Ausland (Deutschland) zur Plausibilisierung der 

Kosteninformationen aus Luxemburg; 
� Vergleich von Literaturwerten1,2,3,4,5; 
� Expertenschätzung. 
 
Bei der Berechnung der Baukosten der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen lag 
für Standard-Bauwerke ein von der AGE entwickeltes Berechnungsmodell zu Grunde. 
Dieses Berechnungsmodell wurde von der AGE auf Basis von mehrjährigen Projektkosten-
informationen entwickelt, um die Baukosten kommunaler Bauvorhaben im Abwasserbe-
reich zu plausibilisieren. Das Berechnungstool konnte für folgende siedlungswasserwirt-
schaftliche Bauwerke angewandt werden:  
 
1. Bau von neuen Abwasserreinigungsanlagen (STEP) (MN. Nr. SWW 1); 
2. Bau von Regenüberlaufbecken (RÜB) und Pumpwerken (PW) (MN. Nr. SWW 4); 
3. Bau von oberirdischen Regenrückhaltebecken (RRB) (MN. Nr. SWW 5); 
4. Bau von Kanälen (MN. Nr. SWW 9).  
 
Die zu Grunde liegenden Formeln werden an dieser Stelle nicht in ihrer Ausführlichkeit 
dokumentiert. Es sei jedoch zu erwähnen, dass die Formeln regelmäßig mit dem aktuellen 
nationalen Preisindex für den Bausektor (Quelle: STATEC) angepasst werden. Eingabe-
größen zur Berechnung sind Einwohnergleichwerte (EGW) für Kläranlagen, Volumen (m3) 
und Material für Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken sowie Material, Lauf-
meter, Nominaldurchmesser und geographische Lage für Kanäle. 
 
Soweit bei einzelnen Maßnahmen schon Detailstudien für einzelne Ortschaften vorlagen, 
wurden die dort bestimmten Kosten übernommen. Wenn die genaue Ausbaugröße einer 
Maßnahme wie z.B. einer Kläranlage oder eines Regenüberlaufbeckens nicht bekannt wa-
ren, wurden kategorisierte Maßnahmen zugewiesen (z.B. MN Nr. SWW 4.2 für Regen-
                                                 
1 Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen 

im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwV Kan. 
2 LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Leitlinien zu Durchführung dynamischer Kostenvergleichs-

rechnungen (KVR-Leitlinie), 7. überarbeitete Auflage 2005. 
3 Lecher, Lühr, Zanke: Taschenbuch der Wasserwirtschaft, Vieweg Verlag 8., völlig neubearbeitete Auflage 
2001. 
4 Abwasserentsorgung in Brandenburg, Orientierungswerte 2003, modifiziert. 
5 ATV Handbuch, Bau und Betrieb der Kanalisation, 4. Auflage 1995. 
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überlaufbecken 100m3 < RÜB < 500m3). Die Baukosten für die Maßnahmen der jeweili-
gen Kategorie wurden in Abhängigkeit von der mittleren Ausbaugröße ermittelt (z.B. für 
die Kostenberechnung für SWW 4.2 wurde eine Ausbaugröße von 300 m3 angenommen).  
 
Die angegebenen Kosten stellen jeweils die Baukosten der siedlungswasserwirtschaftlichen 
Bauwerke dar. Die Kosten sind mehrwertsteuerfrei und enthalten Planungskosten in Höhe 
von 12% der Investitionssumme (Erfahrungswert der AGE). 
 
5.6.2 Ansatz zur Berechnung der Betriebskosten 

Die Betriebskosten wurden anhand folgender Grundlagen ermittelt: 
 
� Aktuelle Betriebskosten von Anlagen in Luxemburg (Betreiberinformationen); 
� Betriebskosten ähnlicher Projekte/Anlagen im Ausland (Deutschland) zur Plausibilisie-

rung der Kosteninformationen aus Luxemburg; 
� Vergleich von Literaturwerten (siehe Fußnote auf vorheriger Seite); 
� Expertenschätzung. 
 
Die Betriebskosten für die siedlungswasserwirtschaftlichen Anlagen wurden hauptsächlich 
auf Basis von bekannten Werten aus dem nahen Ausland (Deutschland) ermittelt oder es 
wurde ggf. auf Literaturwerte zurückgegriffen sowie Expertenschätzungen durchgeführt. 
Erfahrungswerte aus historischen Projekten aus Luxemburg lagen nur in wenigen Fällen 
vor. Die Betriebskosten wurden, analog zu den Baukosten, in Abhängigkeit von der Aus-
baugröße ermittelt. 
 
Die Vorgehensweise für folgende Maßnahmen war wie folgt: 
 
� Kläranlagen 

Das Bundesland Brandenburg unterstützt die für die Abwasserbeseitigung Verantwort-
lichen bei ihrem Bemühen um die Senkung des Aufwandes für den Bau und Betrieb von 
Abwasseranlagen mittels eines Katalogs1, der als Maßstab für die Bewertung von kos-
tenbestimmenden Entscheidungen dient und Grundlage für die baufachliche Prüfung 
von Anträgen zur Gewährung von Finanzhilfen zum Bau von Abwasseranlagen ist. Die 
Betriebskosten für Kläranlagen wurden auf Basis dieser Publikation für Kläranlagen  
< 20.000 EGW ermittelt. Für die jeweiligen Maßnahmen-Kategorien wurden diese Wer-
te gerundet.  
Die AGE benutzt als Richtwert zur Schätzung der Betriebskosten einen Faktor von 
1,22-mal Investitionskosten geteilt durch die Lebensdauer. Um die Schätzwerte zu plau-
sibilisieren, wurden diese Werte mit dem Richtwert der AGE verglichen (lineare und 
logarithmische Regression). Bei Ausbaugrößen < 20.000 EGW herrscht eine gute Über-
einstimmung bei der Bestimmung der Betriebskosten. Für Großkläranlagen (> 20.000 
EGW) wurden die Betriebskosten durch reale Betriebskostenangaben luxemburgischer 
Kläranlagenbetreiber (SIACH/SIAS) plausibilisiert.  

 
� Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken 

Die Betriebskosten für Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken sowie den ent-
sprechenden Pumpwerken wurden auf Basis von PwC-Kennzahlen sowie aus Publikati-
onen (Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von 
Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwa-
chungsverordnung Kanal - SüwV Kan) ermittelt. 

                                                 
1 Abwasserentsorgung in Brandenburg, Orientierungswerte Jahr 2003, Aufwand für die Abwasserableitung 

und Abwasserbehandlung Gewässerschutz und Wasserwirtschaft 
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� Deponien und Altstandorte 

Im Rahmen der Sanierung von Deponien und Altstandorten sowie der Behandlung von 
Sickerwasser sind Abdeckungen und Sickerwasserbehandlung vorzusehen. Die Be-
standsanalyse (Altlasten- und Verdachtsflächenkataster der Umweltverwaltung) zeigt, 
dass es sich vorwiegend um Schlackendeponien und ehemalige Haus- und Gewerbe-
mülldeponien handelt. Deponien stellen wegen ihrer PAK1 und Schwermetallbelastung 
eine Gefahr für die Gewässer dar und haben Sanierungsbedarf. Die Kosten wurden an-
hand von Vergleichsuntersuchungen von PwC zur Rückstellungsbildung bei Deponie-
nachsorge angenommen. Dabei wurde zwischen einfacher Oberflächenabdichtung und 
einer Behandlung des Sickerwassers z.B. mittels Umkehrosmose unterschieden.  

 
� Kanalbau 

Die Schätzung der Betriebskosten2 beruht auf Erfahrungswerten von PwC. Sie beinhal-
ten Sanierung der Muffen und Schächte, regelmäßige Kamerabefahrung und Spülung 
sowie Entsorgung des Saug- und Spülguts. 

 
Die Annahmen zur Kostenberechnung der Maßnahmen (MN) werden in folgender Tabelle 
kurz beschrieben:  
 
Tabelle 11: Kostenberechnung der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
 
MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

SWW 
1  

Errichtung und Be-
trieb von Kläranlagen 
nach dem Stand der 
Technik 

Differenzierung nach Ausbaugröße:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende drei Aus-
baugrößen:  
a. weniger als 2.000 EGW;  
b. zwischen 2.000 und 10.000 EGW;  
c. größer als 10.000 EGW.  
 
Generelle Annahmen: 
Investitionskosten: mittels AGE-
Kostenberechnungsmodell in Abhängigkeit von 
EGW, 12% Planungskosten enthalten.  
Die Betriebskosten wurden auf Basis einer Publika-
tion des Bundeslandes Brandenburg3 in Abhängig-
keit von der Ausbaugröße berechnet. Folgende An-
nahmen wurden getroffen (Schätzung PwC):  
≤ 2.000 EGW: Betriebskosten = 56 Euro/Jahr x 
EGW 
≤ 3.000 EGW: Betriebskosten = 52 Euro/Jahr x 
EGW 
≤ 4.000 EGW: Betriebskosten = 47 Euro/Jahr x 
EGW 
≤ 5.000 EGW: Betriebskosten = 44 Euro/Jahr x 
EGW 
≤ 6.000 EGW: Betriebskosten = 43 Euro/Jahr x 

                                                 
1 Polyzyklisch-aromatische Kohlenwasserstoffe 
2 ATV Handbuch, Bau und Betrieb der Kanalisation, 4. Auflage 1995; Abwasserentsorgung in Brandenburg, 
 Orientierungswerte 2003; PwC-eigene Kennzahlen 
3 siehe vorherige Seite 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

EGW 
≤ 7.000 EGW: Betriebskosten = 42 Euro/Jahr x 
EGW 
≤ 9.000 EGW: Betriebskosten = 41 Euro/Jahr x 
EGW 
> 9.000 EGW: Betriebskosten = 40 Euro/Jahr x 
EGW 
≥ 20.000 EGW: Betriebskosten = 35 Euro/Jahr x 
EGW 
Für die jeweiligen Maßnahmen-Kategorien wurden 
diese Werte gerundet.  
Die Betriebskosten beinhalten: allgemeine Reini-
gungs-, Instandhaltungs- und Wartungskosten, Per-
sonal- und Stromkosten sowie die Kosten der 
Schlammbehandlung und -entsorgung. 
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: 30 Jahre 

SWW 
1.1 

Neubau Kläranlage  
< 2.000 EGW  

Kostenberechnung:  
Annahme: Ausbaugröße 2.000 EGW 
Investitionskosten: 2.793.938 Euro 
Betriebskosten: 104.340 Euro/Jahr  

SWW 
1.2 

Neubau Kläranlage 
2.000-10.000 EGW 

Kostenberechnung:  
Annahme: Ausbaugröße 6.000 EGW 
Investitionskosten: 5.706.181 Euro 
Betriebskosten: 253.080 Euro/Jahr  

SWW 
1.3 

Neubau Kläranlage  
> 10.000 EGW 

Kostenberechnung:  
Annahme: Ausbaugröße 20.000 EGW 
Investitionskosten: 12.480.063 Euro 
Betriebskosten: 800.000 Euro/Jahr  

SWW 
2  

Anpassung von Klär-
anlagen an den Stand 
der Technik (CN- auf 
CND-Anlagen) 

Differenzierung nach Ausbaugröße:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende drei Aus-
baugrößen:  
a. weniger als 2.000 EGW;  
b. zwischen 2.000 und 10.000 EGW; 
c. größer als 10.000 EGW.  
 
Generelle Annahmen: 
Investitionskosten: Für die Modernisierung/Ausbau 
von Kläranlagen werden 90% der Investitionskos-
ten eines Neubaus veranschlagt, die mit dem AGE-
Kostenberechnungsmodell in Abhängigkeit von 
EGW ermittelt werden, 12% Planungskosten ent-
halten.  
Betriebskosten: gleiche Betriebskosten wie bei 
Neubau (siehe SWW 1)   

SWW 
2.1 

Ausbau Kläranlage 
< 2.000 EGW 

Kostenberechnung:  
Annahme: Ausbaugröße 2.000 EGW 
Investitionskosten: 2.514.544 Euro 
Betriebskosten: 104.340 Euro/Jahr  

SWW 
2.2 

Ausbau Kläranlage 
2.000-10.000 EGW 

Kostenberechnung:  
Annahme: Ausbaugröße 6.000 EGW 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

Investitionskosten: 5.135.563 Euro 
Betriebskosten: 253.080 Euro/Jahr 

SWW 
2.3 

Ausbau Kläranlage 
> 10.000 EGW 

Kostenberechnung:  
Annahme: Ausbaugröße 20.000 EGW 
Investitionskosten: 11.232.056 Euro 
Betriebskosten: 800.000 Euro/Jahr 

SWW 
3 

Flughafen: Enteisung 
mit Harnstoff 

Maßnahme differenziert nach präventiven und nach 
kurativen Maßnahmen 
Als präventive Maßnahme könnte die Anwen-
dungstechnik angepasst werden sowie der Harnstoff 
durch ein anderes Verfahren komplett substituiert 
werden. Eine kurative Maßnahme zielt auf eine 
Verbesserung der Aufbereitung der Abwässer.  

SWW 
3.1 

Substitution des Harn-
stoffs als Enteisungsmit-
tel auf dem Flughafen 
oder Kreislaufführung 

Kostenberechnung:  
Diese Maßnahme wird Bestandteil einer Detailstu-
die werden. Die Kosten wurden in diesem Arbeits-
umfang nicht ermittelt.  

SWW 
3.2 

Anschluss an Kläranlage 
(mit Bau Rückhaltebe-
cken/Kanalisation) am 
Flughafen 

Generelle Annahmen: 
Der Anschluss des Flughafens an die Kläranlage 
des SIAS in Obersyren durch den Bau einer Kanali-
sation sowie den Bau eines Rückhaltebeckens für 
die dosierte Abgabe des Harnstoffbelasteten Ab-
wassers sind geplant. 
Kostenberechnung:  
Investitionskosten: 10 Millionen Euro (Vorstudie 
AGE) 
Betriebskosten: 50.000 Euro/Jahr (Schätzung PwC). 
 
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: 30 Jahre 

SWW 
4 

Errichtung und/oder 
Vergrößerung und Be-
trieb von Mischwas-
serbecken (RÜB) 
(gegebenenfalls inklu-
sive Pumpwerk) 

Differenzierung nach Volumen der Becken:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende vier Aus-
baugrößen:  
a. kleiner als 100 m3;  
b. zwischen 100 und 500 m3; 
c. zwischen 500 und 1.000 m3;  
d. größer 1.000 m3.  
 
Generelle Annahmen: 
Investitionskosten: mittels AGE-
Kostenberechnungsmodell in Abhängigkeit von 
Volumen (m3), 12% Planungskosten enthalten.  
Betriebskosten: abhängig von Ausbaugröße. 
Die Betriebskosten wurden auf Basis von Experten-
schätzung sowie aus Publikationen (Literaturwerte) 
ermittelt.  
Sie beinhalten regelmäßige Reinigung, Wartung 
und Instandhaltung der Pumpen und Becken sowie 
Personal- und Stromkosten.  
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

Erfahrungswert: 3 Euro/m3 pro Jahr gem. Schät-
zung PwC 
 
Bei den Pumpwerken werden jährliche Betriebskos-
ten von 2% der Investitionskosten angesetzt (ohne 
Energie-/Stromkosten). 
Kostenquelle: Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser 
aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trenn-
system - Selbstüberwachungsverordnung Kanal - 
SüwV Kan 
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: 40 Jahre 
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der 
Pumpwerke beträgt 20 Jahre.  

SWW 
4.1 

RÜB < 100 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 100 m3 
Investitionskosten: 316.627 Euro 
Betriebskosten: 300 Euro/Jahr  

SWW 
4.2 

RÜB 100-500 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 300 m3 
Investitionskosten: 612.097 Euro 
Betriebskosten: 900 Euro/Jahr  

SWW 
4.3 

RÜB 500-1000 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 700 m3 
Investitionskosten: 1.017.668 Euro 
Betriebskosten: 2.100 Euro/Jahr 

SWW 
4.4 

RÜB > 1000 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 2.000 m3 
Investitionskosten: 1.910.580 Euro 
Betriebskosten: 6.000 Euro/Jahr 

SWW 
4.5 

Pumpwerk Kostenberechnung:  
Investitionskosten: 25.000 Euro 
Betriebskosten: 500 Euro/Jahr 

SWW 
5 

Errichtung und/oder 
Vergrößerung und Be-
trieb von Regenrück-
haltebecken (RRB) 
und Regenüberläufen 
(RU) 

Differenzierung nach Volumen der Becken:  
Die Maßnahme unterscheidet bei den Regenrück-
haltebecken folgende drei Ausbaugrößen:  
a. kleiner als 1.000 m3;  
b. zwischen 1.000 und 3.000 m3;  
c. größer als 3.000 m3.  

 
Generelle Annahmen: 
Investitionskosten: mittels AGE-
Kostenberechnungsmodell in Abhängigkeit von 
Volumen (m3) für oberirdische (offene) Regen-
rückhaltebecken, 12% Planungskosten enthalten.  
Betriebskosten: abhängig von Ausbaugröße.  
Die Betriebskosten wurden auf Basis von Experten-
schätzung sowie aus Publikationen (Literaturwerte) 
ermittelt.  
Sie beinhalten regelmäßige Reinigung und Wartung 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

der Pumpen und Becken, sowie Personal- und 
Stromkosten.  
 
Erfahrungswert: 1 Euro/m3 pro Jahr gem. Schät-
zung PwC 
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: 40 Jahre 
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Re-
genüberläufen beträgt 50 Jahre; ihre Betriebskosten 
fallen unter die Betriebskosten der Kanalisation und 
werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt.  

SWW 
5.1 

RRB < 1.000 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 1.000 m3 
Investitionskosten: 113.624 Euro 
Betriebskosten: 1.000 Euro/Jahr  

SWW 
5.2 

RRB 1.000-3.000 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 2.000 m3 
Investitionskosten: 213.513 Euro 
Betriebskosten: 2.000 Euro/Jahr  

SWW 
5.3 

RRB > 3.000 m3 Kostenberechnung:  
Annahme: Volumen 3.000 m3 
Investitionskosten: 313.401 Euro 
Betriebskosten: 3.000 Euro/Jahr  

SWW 
5.4 

Regenüberlauf (RU) Kostenberechnung: 
Investitionskosten: 25.000 Euro 
Betriebskosten: keine 

SWW 
6 

Schifffahrt:  
Stationen zur Abgabe 
von Abwasser in den 
Häfen 

Generelle Annahmen: 
Es handelt sich um Anlagen zur Übernahme von 
Fäkalien. Bilgewässer werden nicht übernommen. 
Anzahl der Abgabestationen: 1 (Entsprechend der 
Anzahl der Großschifffahrtshäfen). 
Investitionskosten ermittelt aus Vorentwurf (avant-
projet sommaire) der Straßenbauverwaltung (Ad-
ministration des Ponts et Chaussées): 230.000 Euro 
je Standort. 
Betriebskosten:  
Erfahrungswerte von 50.000 Euro/Jahr je Standort 
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: 10 Jahre 

SWW 
7 

Camping-Car und Rei-
sebusse:  
Stationen zur Abgabe 
von Abwasser  

Generelle Annahmen: 
Anlagen zur ausschließlichen Übernahme von Fä-
kalien aus Chemietoiletten gehören zur allgemeinen 
Betriebserlaubnis für Campingplätze und Auto-
bahnraststätten und werden im Rahmen der wirt-
schaftlichen Analyse der WRRL nicht betrachtet.  

SWW 
8 

Sanierung von Depo-
nien und Behandlung 
von Sickerwasser 

Differenzierung nach Art der Maßnahme:  
Oberflächenabdichtung und Sickerwasserbehand-
lung.  
 
Generelle Annahmen: 
Maßnahmen werden auf Basis von chemischen De-
fiziten oder punktuellen Quellen zugewiesen. An-
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

zahl der Deponien und Altstandorte, die ein erhöh-
tes Gefährdungspotential (Risiko) für die Gewässer 
darstellen, wurden aus dem Altlasten- und Ver-
dachtsflächen-GIS der Umweltverwaltung ermittelt.  
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird hier 
als Nachsorgezeitraum mit 30 Jahren angenommen. 

SWW 
8.1 

Oberflächenabdichtung Kostenberechnung:  
Investitionskosten: Die Sanierungskosten für Ober-
flächenabdichtung nach Stand der Technik betragen 
im Durchschnitt 2.800.000 Euro/ha Deponiefläche.  
Betriebskosten: 50.000 Euro/ha pro Jahr Deponie-
fläche ohne Sickerwasserbehandlung. 
Expertenschätzung: Kosten ermittelt aus Erfah-
rungswerten für ähnliche Maßnahmen. 

SWW 
8.2 

Sickerwasserbehandlung Kostenberechnung:  
Die Sanierungskosten (Investitionskosten) für Si-
ckerwasserbehandlung mittels Umkehrosmose nach 
Stand der Technik betragen im Durchschnitt 
2.000.000 Euro/ha Deponiefläche.  
Betriebskosten: 100.000 Euro/ha pro Jahr Deponie-
fläche für die Sickerwasserbehandlung. 
Expertenschätzung: Kosten ermittelt aus Erfah-
rungswerten für ähnliche Maßnahmen. 

SWW 
9 

Ausbau der Kanalisa-
tion  
(Kollektor und Pump-
werk) 

SWW 
9.1.1 

Kanal Kollektor Richtli-
nie 

SWW 
9.1.2 

Kanal Kollektor 

Generelle Annahmen: 
Zur generellen Vereinfachung der Berechnung 
wurde folgender einheitlicher Kanal-Standard ver-
wendet: 
Material: Stahlbeton 
Durchmesser: DN 500 
Lebensdauer: 50 Jahre 
Annahme: Alle Kanäle befinden sich im dünn- bis 
mitteldicht besiedelten, ländlichen Raum und wei-
sen durchschnittliche Baugrundverhältnisse in der 
Bodenklasse (BKL) 3 bis 5 auf. 
Die Lebensdauer der Pumpwerke wird mit 30 Jah-
ren angesetzt1. 
 
Kostenberechnung:  
Investitionskosten Kanal: 730 Euro/m, Ermittlung 
mittels AGE-Kostenberechnungsmodell in Abhän-
gigkeit der Länge, die Kosten für Schächte und 
12% Planungskosten sind enthalten. 
Investitionskosten Pumpwerk: Expertenschätzung 
AGE. Kosten ermittelt aus Erfahrungswerten für 
ähnliche Maßnahmen und historische Projekte. 

                                                 
1 Bei den Pumpwerken der Maßnahmen SWW 9.2.1-9.2.4 und der Maßnahme SWW 4.5 handelt es sich um 

unterschiedliche Arten von Pumpwerken, daher werden unterschiedliche Nutzungsdauern angesetzt. 
2 ATV Handbuch, Bau und Betrieb der Kanalisation, 4. Auflage 1995; Abwasserentsorgung in Brandenburg, 

Orientierungswerte 2003; PwC-eigene Kennzahlen 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

SWW 
9.1.3 

Lokales Kanalnetz 

SWW 
9.1.4 

Regenwasserkanal 

Betriebskosten2: 4,5 Euro/m pro Jahr bei der Kana-
lisation und 2% der Investitionskosten bei den 
Pumpwerken (Erfahrungswerte PwC).  
Die Betriebskosten beinhalten Sanierung der Muf-
fen und Schächte, regelmäßige Kamerabefahrung, 
Spülung sowie Entsorgung des Saug- und Spülguts.  

SWW 
9.2.1 

Pumpwerk  
(Durchfluss 0-10 l/s) 

Kostenberechnung: 
Investitionskosten: 250.000 Euro 
Betriebskosten: 5.000 Euro/Jahr 

SWW 
9.2.3 

Pumpwerk  
(Durchfluss 10-50 l/s) 

Kostenberechnung: 
Investitionskosten: 400.000 Euro 
Betriebskosten: 8.000 Euro/Jahr  

SWW 
9.2.4 

Pumpwerk  
(Durchfluss > 50 l/s) 

Kostenberechnung: 
Investitionskosten: 500.000 Euro 
Betriebskosten: 10.000 Euro/Jahr 

 
5.7 Kostenberechnung der hydromorphologischen Maßnahmen 

Die Kostenberechnung der hydromorphologischen Maßnahmen erfolgte auf Basis histori-
scher Projekte der Regionalstellen der AGE sowie in Anlehnung an vergleichbare Maß-
nahmen der Bewirtschaftungspläne von Deutschland und Österreich. Die Bewertung der 
Maßnahmen sowie die Berechnung der Einzelkosten der hydromorphologischen Maßnah-
men erfolgten in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der drei Regionalstellen (Nor-
den, Osten und Westen) der AGE.  
 
Zusammengefasst basiert die Kostenschätzung (Bau- und Betriebskosten) der hydromor-
phologischen Maßnahmen auf folgenden unterschiedlichen Quellen:  
 
� Historische Projektkosten aus vergleichbaren Projekten der AGE-Regionalstellen und 

Renaturierungsprojekte, die über das Innen- und Umweltministerium finanziert wurden; 
� Expertenschätzung der AGE-Regionalstellen, welche die möglichen Kosten schätzten 

und die kostenbeeinflussenden Faktoren bestimmten (z.B. Fallhöhe bei Wehren und 
Größe des Einzugsgebiets bei Maßnahmen an der Böschung); 

� PwC-Expertenschätzungen basierend auf der Kalkulation von Kosten für ein idealisier-
tes Bauwerk; 

� Kosteninformationen für ähnliche Maßnahmen des Bewirtschaftungsplans in Öster-
reich;  

� Kostenschätzung durch Ingenieurbüro zum Umbau oder Entfernen von Querbauwerken 
(Bunusevac).  

 
Eine Prüfung auf Plausibilität durch PwC-Experten und eine Validierung mit den Regio-
nalstellen wurde für jede konkrete hydromorphologische Maßnahme durchgeführt. 
 
Die Kosteninformationen für äquivalente Maßnahmen in Österreich wurden unter Berück-
sichtigung der Lage der Bauwerke in ggf. stark topographisch gegliederten Bereichen (z.B. 
im Hochgebirge) angepasst, da diese Situation erhöhte Baukosten erfordert, welche so in 
Luxemburg nicht zu erwarten sind. 
 
Die Kosten für hydromorphologische Maßnahmen variieren sehr stark in Abhängigkeit von 
der topographischen Gegebenheit am Standort, an dem die Maßnahme umgesetzt werden 
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soll. Die Analyse diverser historischer Projektkosten bestätigt diese Annahme. Um diesem 
Umstand Rechnung zu tragen, wurde für die hydromorphologischen Maßnahmen eine 
Kostenspanne von minimalen, mittleren und maximalen Kosten ermittelt. Grundsätzlich 
wird die Kostenberechnung mit den Mittelwerten durchgeführt.  
 
Die Annahmen zur Kostenberechnung der Maßnahmen (MN) werden in folgender Tabelle 
kurz beschrieben:  
 
Tabelle 12: Annahmen zur Kostenberechnung der hydromorphologischen Maßnahmen 
MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

HY 1 Entfernen des Quer-
bauwerks 

Differenzierung nach Einzugsgebietsgröße (EZG) 
und Fallhöhe:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende drei Ein-
zugsgebietsgrößen:  
a. weniger als 100 km2;  
b. zwischen 100 und 500 km2; 
c. größer als 500 km2. 
und folgende drei Fallhöhen:  
d. bis 1 m; 
e. zwischen 1 und 2 m; 
f. höher als 2 m. 
 
Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
Die Betriebskosten werden nach Expertenschätzung 
mit 2% der Investitionskosten veranschlagt. 
Die Betriebskosten beinhalten: regelmäßige Reini-
gungs- und Wartungsarbeiten sowie Personalkos-
ten. 

HY 1.1 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe bis 1 m;  
EZG < 100 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 20.000 Euro bis 90.000 Eu-
ro  
im Mittel: 40.000 Euro  
Betriebskosten: 800 Euro/Jahr  

HY 1.2 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe bis 1 m;  
EZG 100 bis 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 50.000 Euro bis 100.000 
Euro 
im Mittel: 50.000 Euro  
Betriebskosten: 1.000 Euro/Jahr   

HY 1.3 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe bis 1 m;  
EZG > 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 80.000 Euro bis 180.000 
Euro 
im Mittel: 110.000 Euro 
Betriebskosten: 2.200 Euro/Jahr   

HY 1.4 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe 1 bis 2 m;  
EZG < 100 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 60.000 Euro bis 110.000 
Euro  
im Mittel: 70.000 Euro  
Betriebskosten: 1.400 Euro/Jahr   

HY 1.5 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe 1 bis 2 m;  

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 80.000 Euro bis 120.000 
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Nr. 

Titel Annahmen 

EZG 100 bis 500 Euro  
im Mittel: 100.000 Euro  
Betriebskosten: 2.000 Euro/Jahr   

HY 1.6 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe 1 bis 2 m;  
EZG > 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 100.000 Euro bis 200.000 
Euro  
im Mittel: 160.000 Euro  
Betriebskosten: 3.200 Euro/Jahr   

HY 1.7 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe höher als 2 m; 
EZG < 100 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 60.000 Euro bis 150.000 
Euro  
im Mittel: 100.000 Euro  
Betriebskosten: 2.000 Euro/Jahr   

HY 1.8 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe höher als 2 m; 
EZG 100 bis 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 100.000 Euro bis 200.000 
Euro  
im Mittel: 160.000 Euro  
Betriebskosten: 3.200 Euro/Jahr   

HY 1.9 Entfernen Querbauwerk 
Fallhöhe höher als 2 m; 
EZG > 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 250.000 Euro bis 350.000 
Euro  
im Mittel: 280.000 Euro  
Betriebskosten: 5.600 Euro/Jahr   

HY 2 Fischaufstiegshilfe Differenzierung nach Einzugsgebietsgröße und 
Fallhöhe:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende drei Ein-
zugsgebietsgrößen:  
a. weniger als 100 km2; 
b. zwischen 100 und 500 km2;   
c. größer als 500 km2. 
und folgende drei Fallhöhen:  
d. bis 1 m;  
e. zwischen 1 und 2 m; 
f. höher als 2 m. 
 
Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Die Betriebskosten werden nach Expertenschätzung 
mit 2% der Investitionskosten veranschlagt. 
Die Betriebskosten beinhalten: regelmäßige Reini-
gungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten so-
wie Personalkosten. 

HY 2.1  Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe bis 1 m; EZG  
< 100 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 40.000 Euro bis 70.000 Eu-
ro  
im Mittel: 50.000 Euro  
Betriebskosten: 1.000 Euro/Jahr  

HY 2.2 
 

Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe bis 1 m;  

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 80.000 Euro bis 200.000 
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

EZG 100 bis 500 Euro  
im Mittel: 100.000 Euro  
Betriebskosten: 2.000 Euro/Jahr   

HY 2.3 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe bis 1 m;  
EZG > 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 100.000 Euro bis 200.000 
Euro  
im Mittel: 150.000 Euro  
Betriebskosten: 3.000 Euro/Jahr   

HY 2.4 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe 1 bis 2 m;  
EZG < 100 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 50.000 Euro bis 100.000 
Euro  
im Mittel: 70.000 Euro  
Betriebskosten: 1.400 Euro/Jahr   

HY 2.5 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe 1 bis 2 m;  
EZG 100 bis 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 100.000 Euro bis 200.000 
Euro  
im Mittel: 160.000 Euro  
Betriebskosten: 3.200 Euro/Jahr   

HY 2.6 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe 1 bis 2 m;  
EZG > 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 150.000 Euro bis 300.000 
Euro  
im Mittel: 200.000 Euro  
Betriebskosten: 4.000 Euro/Jahr 

HY 2.7 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe höher als 2 m; 
EZG < 100 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 150.000 Euro bis 400.000 
Euro  
im Mittel: 250.000 Euro  
Betriebskosten: 5.000 Euro/Jahr   

HY 2.8 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe höher als 2 m; 
EZG 100 bis 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 200.000 Euro bis 500.000 
Euro  
im Mittel: 300.000 Euro  
Betriebskosten: 6.000 Euro/Jahr   

HY 2.9 Fischaufstiegshilfe Fall-
höhe höher als 2 m; 
EZG > 500 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 250.000 Euro bis 500.000 
Euro  
im Mittel: 400.000 Euro  
Betriebskosten: 8.000 Euro/Jahr   

HY 3 Schaffung von Laich-
gebieten im Ober- und 
Unterlauf von Staustu-
fen 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 2.400 Euro bis 5.000 Euro  
im Mittel: 4.000 Euro/Ar 
Betriebskosten: 40 Euro/Ar pro Jahr 
Die Betriebskosten werden nach Expertenschätzung 
mit 1% der Investitionskosten veranschlagt und 
beinhalten: regelmäßige landschaftspflegerische 
Maßnahmen (Mähen) sowie Wartungsarbeiten nach 
Hochwasserereignis und Personalkosten.  
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MN-
Nr. 

Titel Annahmen 

HY 4 Wiederherstellung na-
turnaher Mündungs-
bereiche  
bei aufgrund Eintie-
fung abgetrennten Zu-
flüssen 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 2.400 Euro bis 5.000 Euro  
im Mittel: 4.000 Euro/Ar 
Betriebskosten: 40 Euro/Ar pro Jahr 
Die Betriebskosten werden nach Expertenschätzung 
mit 1% der Investitionskosten veranschlagt und 
beinhalten: regelmäßige landschaftspflegerische 
Maßnahmen (Mähen) sowie Wartungsarbeiten nach 
Hochwasserereignis und Personalkosten.  

HY 5 Erhöhung Mindest-
wasserabfluss bei 
Staustufen und Kraft-
werken 

Maßnahme differenziert nach der Erhöhung des 
Mindestrestwassers als prozentualer Anteil des 
mittleren Niedrigwasserabflusses:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende zwei Min-
destrestwasser-Erhöhungen: a) auf 30% von MNQ 
im Hauptfluss und b) auf 50% von MNQ im Haupt-
fluss  
 
Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Die Kosten müssen von Fall zu Fall im Detail mit 
den Kraftwerksbetrieben diskutiert werden. Keine 
generelle Schätzung möglich. 
Betriebskosten werden für diese Maßnahme keine 
angenommen. 

HY 6 Volle Wasserführung Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Die Kosten müssen von Fall zu Fall im Detail mit 
den Kraftwerksbetrieben diskutiert werden. Keine 
generelle Schätzung möglich. 

HY 7 Wiederanbindung und 
Aufwertung Zuflüsse 
(Ersatzlaichplatz, Le-
bensraum)  

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 2.400 Euro bis 5.000 Euro  
im Mittel: 4.000 Euro  
Betriebskosten: 40 Euro/Jahr  
Die Betriebskosten werden nach Expertenschätzung 
mit 1% der Investitionskosten veranschlagt. 

HY 8 Betriebsanpassung bei 
Wasserkraftwerken  
(bis Aufgabe des 
Schwallbetriebs) 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Investitionskosten: 
Die Kosten müssen von Fall zu Fall im Detail mit 
den Kraftwerksbetrieben diskutiert werden. Keine 
generelle Schätzung möglich. 

HY 9 Maßnahmen zur Be-
hebung und/oder Ver-
besserung hydromor-
phologischer Beein-
trächtigungen der 
Struktur der Uferzone 
und Gewässersohle 

Maßnahme differenziert nach Böschungsart und 
nach Beeinträchtigung der Uferzone und Gewäs-
sersohle 
Die Maßnahme unterscheidet folgende Böschungs-
arten:  
a. befestigte;  
b. unbefestigte. 
und folgende Böschungshöhen:  
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Titel Annahmen 

c. kleiner als 1 m; 
d. größer als 1 m. 
 
Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
Betriebskosten: Nach Expertenschätzung werden 
keine zu dem Gewässerunterhalt zusätzlichen Be-
triebskosten erwartet. 

HY 9.1 Befestigte Böschungen 
als natürliche flache Bö-
schungen zurückbauen; 
Höhe < 1 m 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 280.000 Euro/km bis 
400.000 Euro/km  
im Mittel: 350.000 Euro/km Uferstrecke1 
Betriebskosten: keine   

HY 9.2 Befestigte Böschungen 
als natürliche flache Bö-
schungen zurückbauen; 
Höhe > 1 m 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 360.000 Euro/km bis 
550.000 Euro/km  
im Mittel: 450.000 Euro/km Uferstrecke 
Betriebskosten: keine   

HY 9.3 Unbefestigte vertikale 
Böschungen abflachen; 
Höhe < 1 m 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 160.000 Euro/km bis 
240.000 Euro/km  
im Mittel: 180.000 Euro/km Uferstrecke 
Betriebskosten: keine   

HY 9.4 Unbefestigte vertikale 
Böschungen abflachen; 
Höhe > 1 m 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 160.000 Euro/km bis 
260.000 Euro/km 
im Mittel: 230.000 Euro/km Uferstrecke 
Betriebskosten: keine   

HY 9.5 Maßnahmen zur Behe-
bung hydromorphologi-
scher Beeinträchtigun-
gen der Gewässersohle 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 400.000 Euro/km bis 
1.200.000 Euro/km 
im Mittel: 1.000.000 Euro/km Gewässerstrecke 
Betriebskosten: keine   

HY 9.6 Offenlegung von kanali-
sierten/verrohrten Was-
serläufen 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 360.000 Euro/km bis 
440.000 Euro/km 
im Mittel: 400.000 Euro/km Gewässerstrecke 
Betriebskosten: keine   

HY 10 Initiie-
rung/Entwicklung von 
Augewässern; Anbin-
dung von Augewässern 
und Überflutungsräu-
men 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 2.400 Euro bis 4.000 Euro 
im Mittel: 3.000 Euro 
Betriebskosten: keine 

HY 11 Absenken Oberkante 
Querbauwerk 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 50.000 Euro/Stück bis 

                                                 
1 Uferstrecke = doppelte Gewässerstrecke 
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100.000 Euro/Stück 
im Mittel: 50.000 Euro/Stück 
Betriebskosten: keine 

HY 12 Umbau Querbauwerk 
für (dosierten) Ge-
schiebetransport 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 80.000 Euro/Stück bis 
120.000 Euro/Stück 
im Mittel: 100.000 Euro/Stück 
Betriebskosten: keine 

HY 13 Weitung des Bettes Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 3.600 Euro/Ar bis 4.400 
Euro/Ar  
im Mittel: 4.000 Euro/Ar  
Betriebskosten: keine 

HY 14 Mobilisierung Ge-
schiebe flussab Quer-
bauwerk durch Seiten-
erosion (Wirkung vom 
angeschnittenen Hori-
zont abhängig) 

Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Investitionskosten: von 3.600 Euro/km bis 4.400 
Euro/km 
im Mittel: 4.000 Euro/km Gewässerstrecke 
Betriebskosten: keine 

 
HY 15 
 

Maßnahmen im Ge-
wässer, um Tiefenero-
sion zu vermindern 

Differenzierung nach Art der Maßnahme:  
Die Maßnahme unterscheidet folgende Arten:  
a. Schwere Bauten;  
b. Leichte Maßnahmen zur Selbsterholung des Bet-

tes; 
c. Rückhaltebecken 
 
Generelle Annahmen zur Kostenbestimmung: 
Siehe allgemeine Beschreibung oben. 
 
Die Betriebskosten werden, falls anfallend, durch 
Expertenschätzung ermittelt.  
Die Betriebskosten beinhalten: regelmäßige Reini-
gungs- und Wartungsarbeiten sowie Personalkos-
ten. 

HY 
15.1 

Schwere Bauten (Quer-
rillen) 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 70.000 Euro/Stück bis 
110.000 Euro/Stück 
im Mittel: 75.000 Euro/Stück 
Betriebskosten: keine 

 
HY 
15.2 
 

Leichte Maßnahmen 
(zur Selbsterholung des 
Bettes) 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 50.000 Euro/km bis 90.000 
Euro/km 
im Mittel: 70.000 Euro/km Gewässerstrecke 
Betriebskosten: keine 
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HY 
15.3 

Rückhaltebecken unter-
halb Ortslagen 

Kostenberechnung:  
Investitionskosten: von 50.000 Euro/Stück bis 
150.000 Euro/Stück 
im Mittel: 90.000 Euro/Stück 
Die Betriebskosten werden nach Expertenschätzung 
mit 2% der Investitionskosten veranschlagt. 
Betriebskosten: 1.800 Euro/Jahr   
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6 Vorgehensweise zur Ausweisung von stark veränderten Gewäs-
sern und Ausnahmen bei der Zielerreichung 

6.1 Ausweisung von künstlichen und stark veränderten Wasserkörpern 
(HMWB 1) 

Eine Vielzahl der luxemburgischen Oberflächenwasserkörper weist heutzutage eine deutli-
che bis sehr starke anthropogene Beeinflussung auf. Neben stofflichen Belastungen spielen 
dabei auch hydromorphologische Veränderungen eine Rolle. Die Wasserrahmenrichtlinie 
erlaubt nach Artikel 4 Absatz 3, einen Oberflächenwasserkörper (OWK), der den guten 
ökologischen Zustand wegen seiner hydromorphologischen Eigenschaften nicht zu errei-
chen vermag, als künstlich oder erheblich verändert auszuweisen. Die Ausweisung knüpft 
sich jedoch an zwei Bedingungen: 
 
1. Maßnahmen, die nötig wären, den künstlichen oder erheblich veränderten Wasserkörper 

in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, wirken sich in erheblichem Maße 
nachteilig auf Umwelt, Schifffahrt, Freizeitnutzung, Trinkwasserversorgung, Stromver-
sorgung oder Bewässerung, Wasserregulierung, Hochwasserschutz, Landentwässerung 
und andere dauerhafte Entwicklungstätigkeiten des Menschen aus. 

2. Der Zweck, dem die künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper dienen, lässt 
sich aus Gründen technischer Durchführbarkeit oder unverhältnismäßig hoher Kosten 
nicht mit Mitteln erreichen, die die Umwelt wesentlich mehr schonen. 

 
Die Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern und damit die Reduzierung der 
Umweltziele ist die Ausnahme von der Norm. 
 
Die aufgeführten Bedingungen verlangen eine eingehende individuelle Betrachtung jedes 
Wasserkörpers, der für eine Ausweisung als erheblich verändert oder künstlich in Frage 
kommt. Luxemburg hat im Rahmen der ersten Bestandsanalyse gemäß Art 5 WRRL 11 
Oberflächenwasserkörper vorläufig als künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper 
ausgewiesen.  
Eine detaillierte Beschreibung, wie die vorläufige HMWB-Ausweisung im Rahmen der 
WRRL überprüft wurde, wird im Folgenden beschrieben. 
 
 
6.2 Leitfaden zur Ermittlung der erheblich veränderten Wasserkörper. 

Die vorläufige Ausweisung der als erheblich verändert oder als künstlich ausgewiesenen 
Wasserkörper wurde am 22. Dezember 2008 im Entwurf des Bewirtschaftungsplans der 
Öffentlichkeit vorgestellt (siehe Tabelle 13 und Tabelle 14). Im Rahmen dieses Projektes 
wurde diese vorläufige HMWB-Ausweisung überprüft, um eine definitive Ausweisung im 
Bewirtschaftungsplan 2009 zu erlauben. 
 
Die einzelnen Überprüfungen der HMWB-Ausweisung lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: 
 
1. Festlegung der Verbesserungsmaßnahmen zur Erzielung eines guten ökologischen Zu-

standes und Überprüfung der technischen Durchführbarkeit; 
2. Überprüfung der aktuellen, spezifischen Nutzung des Wasserkörpers und deren Ver-

hältnis zur physikalischen Veränderung des Wasserkörpers; 

                                                 
1 Heavily modified waterbody = erheblich veränderter Wasserkörper 
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3. Prüfung und Bewertung („Screening“) der negativen Auswirkungen der Verbesse-
rungsmaßnahmen auf die spezifische Gewässernutzung sowie die negative Auswirkung 
auf die Umwelt im weiteren Sinne; 

4. Überprüfung der Dauer der signifikanten negativen Auswirkungen und Signifikanztest 
der dauerhaften negativen Auswirkung; 

5. Ausweisprüfung alternativer Maßnahmen. Prüfung, ob die durch die physikalischen 
Veränderungen bezweckte Gewässernutzung auch mit „anderen Möglichkeiten“ (Opti-
onen) erreicht werden kann. Falls ja, dann müssen diese Alternativen auf ihre techni-
sche Durchführbarkeit, ihre Wirksamkeit und ihren Kosten-Nutzen hin untersucht wer-
den. 

 
Im Folgenden werden die oben aufgeführten Einzelschritte etwas ausführlicher beschrie-
ben (siehe Anhang  8.5). 
 
6.3 Ergebnisse zur HMWB-Ausweisung in Luxemburg 

Die vorläufige HMWB-Ausweisung gemäß Bestandsanalyse nach Art 5 WRRL unter-
scheidet zwischen zwei Einzugsgebieten:  
 
� Der zum Rhein hin entwässernde Betrachtungsraum enthält 10 Gewässerstrecken, wel-

che als HMWB ausgewiesen sind; 
� Der zur Maas hin entwässernde Betrachtungsraum enthält eine (1) Gewässerstrecke, die 

als HMWB ausgewiesen ist. 
 
Folgende zwei Tabellen führen die künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper im 
Einzugsgebiet Rhein und Maas auf. 
 
Tabelle 13: HMWB-Ausweisung und Begründung in Luxemburg im Einzugsgebiet Rhein 
 

Gewässername WK-
Nummer 

Begründung der vorläufigen HMWB-
Ausweisung 

1 Mosel I-2 Wasserschifffahrtstraße. Die Mosel ist von 
Schengen bis Wasserbillig auf einer Strecke 
von ca. 39 km vollständig begradigt und zur 
Großschifffahrtsstraße ausgebaut. Das Mosel-
tal und insbesondere das unmittelbare Ge-
wässerumfeld der Mosel sind durch Siedlun-
gen, Industrie und Infrastruktur (wie z.B. 
Straßen und Bahntrassen) massiv geprägt. 

2 Ernz noire II-4.2 Die Ernz noire ist im betrachteten Gewässer-
abschnitt stark beeinträchtigt und anthropo-
gen überformt. In Ortslage Junglinster ist sie 
auf einer Strecke von ca. 500 m unter Sport-
anlagen vollständig verrohrt. Zwei Gewässer-
strecken in Ortslagen bei Junglinster und 
Gonderange weisen allerdings ausreichendes 
Sohlensubstrat auf (sehr gutes Strukturpoten-
tial). Außerhalb der Ortslagen bestehen in 
erster Linie Beeinträchtigungen durch Begra-
digung und massive Profilübertiefung. Stel-
lenweise fehlen Ufergehölze. Der Quellbe-
reich ist durch Teiche im Hauptschluss beein-
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Gewässername WK-
Nummer 

Begründung der vorläufigen HMWB-
Ausweisung 
trächtigt. Das unmittelbare Gewässerumfeld 
der Ernz noir ist durch Siedlungen und 
Landwirtschaft geprägt. 

3 Sauer III-2.2.1 Stausee Sauer zur Trinkwassergewinnung, 
Hochwasserschutz und Energie. 

4 Our V-1.2 Stausee Our/Stausee Vianden zur Wasser-
kraft 

5 Kaasselterbaach VI-2.2 Der Kaasselterbaach ist im betrachteten 
Fließabschnitt z.T. massiv beeinträchtigt und 
anthropogen überformt. In Ortslage Lintgen 
ist er auf einer Strecke von ca. 750 m voll-
ständig überdeckt. Eine weitere längere Ver-
rohrung ist in der restlichen Gewässerstrecke 
innerhalb der Ortslage vorhanden, die massiv 
ausgebaut ist, eine ausreichende natürliche 
Substratauflage fehlt. In Außerortslage ist das 
Gewässer auf einer Strecke von ca. 1000 m 
durch Uferverbau und punktuelle Verrohrun-
gen stark beeinträchtigt. Stellenweise fehlen 
Ufergehölze. Das unmittelbare Gewässerum-
feld ist durch Landwirtschaft und eine paral-
lel laufende Straße geprägt. 

6 Alzette  
(bei Luxemburg-
Stadt) 

VI-3 Starker Verbau und mehrere Querbauwerke 
(Hochwasserschutz, städtische Entwicklung 
Stadt Luxemburg) 

7 Alzette 
(bei Esch/Alzette) 

VI-4.2 Die Alzette ist in diesem Abschnitt stark aus-
gebaut. Die Ufer sind weitestgehend befestigt 
und die Sohle ist streckenweise ausgebaut, so 
dass eine natürliche Substratauflage teilweise 
fehlt. Zusätzlich sind mehrere, zum Teil lan-
ge Teilstrecken (ca. 130 m, 95 m, 1361 m 
und 20 m), verrohrt. Das Umfeld ist durch 
Bebauung und Infrastruktur geprägt. Der Ab-
schnitt ist auch durch mehrere lange Verroh-
rungen geprägt. Ein Teich im Nebenschluss 
stört zusätzlich die Durchgängigkeit. Die 
Gewässerstrecke ist undurchgängig. 

8 Diddelengerbaach VI-4.3 Der Diddelengerbaach ist im betrachteten 
Fließabschnitt massiv beeinträchtigt und 
anthropogen überformt. In Ortslage Bettem-
bourg befinden sich zwei längere Verrohrun-
gen von jeweils ca. 300 m, in Ortslage Dude-
lange ist das Gewässer bis zur französischen 
Grenze auf einer Strecke von ca. 3800 m 
vollständig verrohrt. Ein Rückbau der Ver-
rohrung ist aufgrund der Urbanisierung und 
Siedlungsstruktur nicht möglich. Die offene 
Gewässerstrecke innerhalb Bettembourg ist 
massiv ausgebaut, eine ausreichende natürli-
che Substratauflage fehlt. In Außerortslage 
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Gewässername WK-
Nummer 

Begründung der vorläufigen HMWB-
Ausweisung 
bestehen Beeinträchtigungen durch Begradi-
gung, Ausbau und Profilübertiefung. Stel-
lenweise fehlen Ufergehölze. Das unmittelba-
re Gewässerumfeld ist durch Landwirtschaft 
und eine Bahntrasse geprägt. Die Gewässer-
strecke wird durch 3 lange Verrohrungen, 2 
punktuelle Verrohrungen und einen Absturz 
beeinträchtigt. Die Gewässerstrecke ist un-
durchgängig.  

9 Kälbaach VI-4.4 Der Kälbaach weist im Offenlandbereich 
massive Beeinträchtigungen durch Begradi-
gung, starke Profilübertiefung und stellen-
weisen Ausbau auf. Die Gewässerstrecke 
wird durch 7 lange Verrohrungen (ca. 140 m, 
50 m, 330 m, 200 m, 170 m, 50 m und 90 m) 
und 7 punktuelle Verrohrungen massiv beein-
trächtigt. Die Gewässerstrecke ist undurch-
gängig. Zwei längere Verrohrungen: eine un-
ter einer Autobahn (ca. 140 m) und eine wei-
tere von ca. 50 m Länge beeinträchtigen die 
Durchgängigkeit. In Siedlungslage in den 
Ortschaften Kayl und Rumelange ist über 
mehrere Teilstrecken Ausbau an Ufer und 
Sohle zu verzeichnen. Infolgedessen fehlt 
streckenweise eine ausreichende natürliche 
Sohlensubstratauflage. Innerhalb der Ortsla-
gen bestehen massive Beeinträchtigungen 
durch fünf lange Verrohrungen und sieben 
punktuelle Verrohrungen. Das unmittelbare 
Gewässerumfeld ist durch Siedlungsstruktu-
ren, Landwirtschaft und eine Autobahn ge-
prägt.  

10 Péitruss VI-13.1 Die Péitruss weist im Siedlungsbereich Lu-
xemburg Stadt über weite Strecken massive 
Beeinträchtigungen durch Ausbau an Ufer 
und Sohle sowie 2 lange Verrohrungen (ca. 
370 m, 50 m) auf. Infolgedessen fehlt stre-
ckenweise eine ausreichende natürliche Soh-
lensubstratauflage. In Bertrange bestehen e-
benfalls Defizite durch zwei lange Verroh-
rungen (ca. 220 m und 50 m). Zusätzlich ist 
eine kurze Teilstrecke oberhalb der Verroh-
rungen an der Sohle verbaut, eine naturgemä-
ße Substratauflage fehlt. Ein Rückbau der 
Verrohrungen ist aufgrund der Urbanisierung 
und Siedlungsstruktur nicht möglich. Die 
Gewässerstrecken in Offenlandlage sind in 
erster Linie durch Begradigung und fehlende 
Ufergehölze beeinträchtigt. Die Gewässer-
strecke ist undurchgängig. 
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Im Einzugsgebiet der Maas ist ein (1) erheblich veränderter Wasserkörper vorhanden. 
 
Tabelle 14: HMWB-Ausweisung und Begründung in Luxemburg im Einzugsgebiet Maas 

Gewässername WK-
Nummer 

Begründung der vorläufigen HMWB-
Ausweisung 

11 Chiers VII-1.1 Im Unterlauf unterhalb von Petange ist die 
Chiers in erster Linie durch Begradigung, feh-
lende Ufergehölze und Profilübertiefung ge-
prägt. Eine längere Verrohrung und ein Absturz 
beeinträchtigen die Durchgängigkeit. 
In Petange wurde nur auf einer kurzen Teilstre-
cke Sohlenausbau festgestellt, die Durchgän-
gigkeit wird aber durch 3 lange Verrohrungen 
und einen Absturz beeinträchtigt. Zwischen Pe-
tange und Niedercorn ist das Gewässer begra-
digt, profilübertieft und über längere Strecken 
bestehen Probleme mit Ufer- und Sohlenverbau. 
Die Durchgängigkeit wird durch drei lange Ver-
rohrungen gestört. 
Die Gewässerstrecke von Niedercorn bis ober-
halb Differdange ist über weite Strecken ver-
rohrt. Die offenen Gewässerabschnitte dazwi-
schen sind durch Begradigung, Profilübertie-
fung und stellenweisen Ausbau geprägt. Die 
Gewässerstrecke ist undurchgängig. 

 
Die Prüfung, ob ein Wasserkörper als künstlich und erheblich verändert ausgewiesen wer-
den muss, erfolgt gemäß Artikel 4(3) (a) WRRL in mehreren Prüfschritten. Der CIS-
Leitfaden1 regelt bei der Ausweisprüfung wie bei der Ausweisung prinzipiell vorzugehen 
ist (siehe Entscheidungsbaum im Anhang  8.6). Im Folgenden werden die Schritte des CIS-
Leitfadens analysiert. 
 
6.3.1 Festlegung der Maßnahmen zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes  

Gemäß Schritt 7.1a des CIS-Leitfadens werden für jeden Wasserkörper, der vorläufig als 
HMWB ausgewiesen wurde, jene Maßnahmen aus dem luxemburgischen Maßnahmenka-
talog (siehe Kapitel  3) ausgewählt, um für die Qualitätskomponente „Hydromorphologie“ 
den guten Zustand zu erreichen.  
Folgende Tabelle fasst die Maßnahmen für die künstlichen und erheblich veränderten 
Wasserkörper zusammen.  

                                                 
1 Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern, 

CIS-Arbeitsgruppe 2.2 Erheblich veränderte Wasserkörper, 21./22. September 2002. 
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Tabelle 15: Zusammenfassung der Maßnahmen zur Wiederherstellung der hydromorpholgischen 
Funktionsfähigkeit an den erheblich veränderten Wasserkörpern 
 

Gewässername WK-
Nummer 

Ergebnisse für Schritt 7.1 

Mosel I-2 Schaffung von Mäandern, Wiederherstellung 
der natürlichen Uferstruktur, Abriss der 3 
Staustufen inkl. Schleusen 

Ernz noire II-4.2 Wiederherstellung der natürlichen Uferstruk-
tur, Entfernung der Verrohrung, Schaffung 
von Mäandern, Sohlverbesserung 

Sauer, Dirbech und Un-
terläufe Beivener- und 
Ueschtreferbaach 

III-2.2 Abriss der Sperrmauer 

Our V-1.2 Abriss der Sperrmauer 

Kaasselterbaach VI-2.2 Wiederherstellung der natürlichen Uferstruk-
tur, Entfernung der Verrohrung, Schaffung 
von Mäandern, Sohlverbesserung 

Alzette VI-3 Entfernen der Uferverbauung/Verrohrung und 
der Querbauwerke 

Alzette VI-4.2 Entfernen der Uferverbauung/Verrohrung und 
der Querbauwerke 

Diddelengerbaach VI-4.3 Entfernen der Uferverbauung/Verrohrung und 
der Querbauwerke 

Kälbaach VI-4.4 Entfernen der Uferverbauung/Verrohrung und 
der Querbauwerke 

Péitruss VI-13.1 Entfernen der Uferverbauung/Verrohrung und 
der Querbauwerke 

Chiers VII-1.1 Entfernen der Uferverbauung/Verrohrung und 
der Querbauwerke 

 
Eine Liste mit detaillierter Aufschlüsselung für die jeweiligen Wasserkörper findet sich im 
Anhang  8.7. 
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6.3.2 Prüfung der technischen Durchführbarkeit  

Nicht in allen Fällen ist die kosten-effizienteste Maßnahme technisch durchführbar. Daher 
gilt es, gemäß Schritt 7.1b des CIS-Leitfadens zuerst die technische Durchführbarkeit der 
Maßnahme(n) zu prüfen. Wenn festgestellt wird, dass die kosten-effizienteste Maßnahme 
technisch nicht durchführbar ist, sollte gegebenenfalls eine zweite Maßnahme, deren Kos-
teneffizienz nur gering von der ersten Maßnahme abweicht, verwendet werden. 
Für die Abschätzung der technischen Durchführbarkeit werden dieselben Kriterien heran-
gezogen wie für Ausnahmetatbestände gemäß Art 4.5 (niedrigere Umweltziele)1. 
 
„Technische Durchführbarkeit“  Art 4, Abs. 5 WRRL 
Keine bekannte technische Lösung 
zur Verfügung 

• Dort anwendbar, wo es keine praxistaugliche 
Technologie gibt, um die Verbesserungen um-
zusetzen; 

• Finanzielle Überlegungen können nicht be-
rücksichtigt werden; 

• Technologien im Entwicklungsstadium, deren 
Effektivität noch nicht bewiesen ist, fallen e-
benfalls in diese Kategorie. 

 
Ergebnisse für Luxemburg 
 
Grundsätzlich sind alle in Tabelle 15 aufgeführten Maßnahmen, mit Ausnahme jener im 
Siedlungsbereich, technisch durchführbar, wenn auch nur mit teilweise sehr großem Auf-
wand und unter hohen Kosten. Im Siedlungsbereich wäre teilweise der Abriss von Stadt-
vierteln notwendig. 
 
6.3.3 Screening auf signifikante negative Auswirkungen der Maßnahmen 

Mit dem Screeningtest2 gemäß Schritt 7.2a/7.3a des CIS-Leitfadens soll eine erste Ab-
schätzung der möglichen signifikanten negativen Auswirkungen der Maßnahmen erfolgen. 
Damit sollen aufwendige und kostenintensive Einzeluntersuchungen umgangen werden. 
Anhand einer Checkliste kann (vor Ort) eine erste Aufnahme erfolgen. Die Bezugsebene 
bei dieser Überprüfung ist der einzelne Wasserkörper.  
 
Die Checkliste umfasst eine umfangreiche Liste von Prüfkriterien, wo unter anderem fol-
gende Punkte geprüft werden: 
 
� Besteht eine spezifische Nutzung des Wasserkörpers? 
� Negative Auswirkungen auf die Nutzer (z.B. Landwirtschaft, Schifffahrt, Tourismus, 

Trinkwasserversorgung)? 
� Negative Auswirkungen auf Infrastruktur (z.B. Siedlungen, Verkehr und Hochwasser-

schutz)? 
� Negative Auswirkung der Maßnahme auf die Umwelt? 
 
Die ausführliche Beschreibung der Prüfkriterien der Checkliste sowie die Ergebnisse des 
Screeningtests für die vorläufig als HMWB ausgewiesenen Wasserkörper in Luxemburg 
steht im Anhang  8.8 und Anhang 8.9. 
 
                                                 
1 Kriterien, die für Ausnahmetabestände gem. Art 4.4 (Fristverlängerung) herangezogen werden, können hier 

nicht geltend gemacht werden, weil sie nur zu einer späteren Umsetzung der Maßnahme führen. 
2 Screeningtest = Schnellprüfverfahren 
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6.3.4 Überprüfung der Dauer der signifikanten negativen Auswirkungen  

Der negative Effekt, den Maßnahmen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Zu-
standes eines Gewässers haben, kann zeitlich begrenzt (temporär) oder dauerhaft (langfris-
tig) sein.  
 
So kann z.B. der Abriss eines Stauwehres zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung ei-
nes Naturschutzgebietes führen. Die Maßnahme an und für sich (Abriss des Stauwehres) 
führt aber zu keiner negativen Belastung. Laut CIS-Leitfaden sind temporäre negative 
Auswirkungen kein Grund einen Wasserkörper als HMWB auszuweisen. Im Schritt 
7.2b/7.3b gilt es zu prüfen, inwieweit die Auswirkungen dauerhaft oder temporär sind. 
Stellt sich heraus, dass die Auswirkungen der Maßnahme dauerhaft sind, so ist mit Schritt 
7.2c/7.3c fortzufahren, wo auf Signifikanz geprüft wird.  
 
Ergebnisse für Luxemburg 
 
Für alle vorläufig als HMWB ausgewiesenen Gewässer (siehe Tabelle 13 und Tabelle 14) 
kann bei der Durchführung der Maßnahmen unter Schritt 7.3b von dauerhaften negativen 
Auswirkungen der Maßnahmen ausgegangen werden. 
 
6.3.5 Signifikanztest der dauerhaften negativen Auswirkungen 

Alle Maßnahmen, die dauerhaft negative Auswirkungen auf den durch den Screeningtest 
identifizierten Bereich haben, müssen gemäß Schritt 7.2c/7.3c des CIS-Leitfadens einem 
Signifikanztest unterzogen werden.  
 
Ziel des Signifikanztestes ist die detaillierte Überprüfung, ob eine Maßnahme signifikante 
negative Auswirkungen auf die Umwelt, einen Sektor, die Infrastruktur oder eine sonstige 
menschliche Tätigkeit hat.  
 
Die “Signifikanz” ist für verschiedene Sektoren unterschiedlich zu bewerten „und ist durch 
die sozioökonomischen Prioritäten der einzelnen Mitgliedstaaten beeinflusst“. Da es der-
zeit keine einheitlichen Regelungen in Europa gibt und auch Vorgaben in den einzelnen 
Flusseinzugsgebieten fehlen, wurden für Luxemburg eigene Kriterien entwickelt. Die Kri-
terien liegen folgendem Grundprinzip zugrunde: „Normalerweise sollte eine Auswirkung 
als nicht signifikant bezeichnet werden, wenn die ausgeführte Nutzung weniger beeinträch-
tigt ist als durch normale kurzzeitige Leistungsschwankungen“ 1. 
 
Da für Luxemburg nur signifikante Auswirkungen für die Sektoren Schifffahrt, Trinkwas-
ser sowie den Bereich Siedlung zu erwarten sind, wurden auch nur für diese Bereiche Sig-
nifikanzkriterien entwickelt. Diese sind in Anhang  8.10 Tabelle 27 aufgeführt.  
 
Ergebnisse für Luxemburg 
 
Für alle vorläufig HMWB-klassierten Gewässer kann bei der Durchführung der Maßnah-
men in Tabelle 15 von signifikant negativen Auswirkungen auf die Nutzung ausgegangen 
werden. Eine Beschreibung der Bewertung der übergeordneten signifikanten Auswirkun-
gen (z.B. auf andere Sektoren) steht im Anhang  8.11. 
 

                                                 
1Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern, 

CIS-Arbeitsgruppe 2.2 Erheblich veränderte Wasserkörper, 21./22. September 2002. 
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Für den Wasserkörper Mosel I-2 würde Durchführung der Maßnahmen in Tabelle 15 eine 
Einschränkung der Schifffahrt bedeuten und internationale Schifffahrtsabkommen verletzt 
werden. 
Bei den Wasserkörpern Ernz noire II-4.2, Kaasselterbaach VI-2.2, Alzette VI-3, Alzette 
VI-4.2, Diddelengerbaach VI-4.3, Kälbaach VI-4.4, Kälbaach VI-4.4, Péitruss VI-13.1 
würde die Durchführung der Maßnahmen eine massive Beeinträchtigungen in Bezug auf 
die Siedlungsstruktur hervorrufen, da der Abriss von Stadtvierteln teilweise notwendig wä-
re.  
Im Wasserkörper Sauer III-2.2.1 würde die Trinkwassergewinnung Luxemburgs, aber auch 
die Energieversorgung signifikante Einbußen durch den Abriss der Staumauer haben. Im 
Wasserkörper Our V-1.2 wäre mit dem Abriss der Staumauer die Erreichung der erneuer-
baren Energieziele gefährdet. 
 
Zusätzlich ist im Fall der Mosel (OWK I-2) von signifikant negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt (Erhöhung der CO2-Emissionen im Falle von Re-Meandrierung oder Aufgabe 
der Schifffahrt1) auszugehen. 
 
6.3.6 Ausweisprüfung alternativer Maßnahmen 

Im Falle einer signifikanten negativen Auswirkung einer Maßnahme auf einen im Scree-
ningtest aufgeführten Bereich (siehe Liste mit den Prüfkriterien im Anhang  8.8) ist gemäß 
WRRL zu prüfen, ob es eine andere Maßnahme (Option) gibt, mit der der gute Zustand 
erreicht werden kann, ohne etwaige negative Nebeneffekte. Geht man davon aus, dass bei 
der ersten Maßnahmenauswahl (unter dem Gesichtspunkt der technischen Durchführbar-
keit) die kosten-wirksamste Maßnahme ausgewählt wurde, so ist bei der Suche nach einer 
Option (alternative Maßnahme) dieses Kriterium nicht mehr erfüllt. Je nachdem wie groß 
die Differenz zwischen erster und zweiter Maßnahme in Bezug auf die Kosten-
Wirksamkeit ist, kann dieser Schritt ausgelassen werden, da die zweitgewählte Maßnahme 
unverhältnismäßig teuer wäre.  
 
Zu beachten ist bei dieser Vorgehensweise, dass die Zahlungsfähigkeit des Nutzers in die-
sem Stadium nicht relevant ist, da hierdurch möglicherweise effizient und profitabel arbei-
tende Unternehmen benachteiligt werden (CIS-Leitfaden). Darüber hinaus können die ent-
stehenden Kosten durch eine adäquate Wasserpreispolitik gemäß Art 9 WRRL (Kostende-
ckung und adäquater Beitrag) gedeckt werden. 
 
Liegen im Falle der Option keine negativen signifikanten Auswirkungen vor, so ist gemäß WRRL eine 
Überprüfung bezüglich Unverhältnismäßigkeit durchzuführen (siehe Anhang 8.5  
Abbildung 6 Schritt 8.4). 
 
Beim Prüfschritt gemäß Artikel 4(3)(b) CIS-Leitfaden (Schritt 8) (siehe Anhang 8.5 
Abbildung 6) wird untersucht, ob die durch die Veränderung des Wasserkörper entstande-
nen Vorteile auch angemessen durch “andere Möglichkeiten” (Schritt 8.1) erzielt werden 
können. Diese müssen folgende Kriterien erfüllen: 
 
� technisch durchführbar sein (Schritt 8.2); 
� bedeutend bessere Umweltoptionen darstellen (Schritt 8.3) und 
                                                 
1 Auch wenn die Bahn eine bessere CO2-Bilanz pro Tonne Fracht hat, ist davon auszugehen, dass bei einer 

Einstellung der Schifffahrt die Verlagerung des Güterverkehrs nicht ausschließlich auf die Bahn erfolgt, 
sondern auch zu einem großen Teil auf den straßengebundenen Güterverkehr. Dieser ist mit höheren CO2-
Emissionen verbunden. Siehe UBA (1999): Verkehr im Umweltmanagement, Anleitung zur betrieblichen 
Erfassung verkehrsbedingter Umwelteinwirkungen; ein Leitfaden erstellt im Auftrag des Umweltbundes-
amtes Berlin 
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� nicht unverhältnismäßig teuer (Schritt 8.4) sein. 
 
Dabei muss im Hinblick auf die Prüfung gemäß Artikel 4(3)(b) unbedingt unterschieden 
werden zwischen: 
 
1. „Verbesserungsmaßnahmen“ gemäß Ausweisungsprüfung 4(3)(a) (Schritt 7), bei denen 

durch Nutzungsänderungen ein guter ökologischer Zustand erreicht wird und 
2. „Anderen Möglichkeiten“, durch die die nutzbringenden Ziele der Veränderung des 

Wasserkörpers erreicht werden und die eine Änderung oder Verlagerung der bestehen-
den Nutzung einschließen. 

 
Bei der Prüfung gemäß Art 4(3)(b) sollten lediglich die potenziellen “anderen Möglichkei-
ten” zum Erreichen der nutzbringenden Ziele der Veränderung des Wasserkörpers berück-
sichtigt werden, einschließlich aller Vorteile der spezifizierten Nutzungen und der Umwelt 
im weiteren Sinne. Unter “anderen Möglichkeiten” ist z.B. die Verlagerung der Nutzung 
auf einen anderen Wasserkörper oder der Ersatz von Wasserkraftwerken durch andere E-
nergiequellen zu verstehen. 
 
Ergebnisse für Luxemburg 
 
Für alle Wasserkörper, die als „vorläufig HMWB“ ausgewiesen sind, gibt es keine alterna-
tive technische Lösungen zu den in Tabelle 15 dargestellten Maßnahmen.  
Im Falle der Trinkwassergewinnung (OWK III-2.2.1 Sauer) bestehen für Luxemburg der-
zeit keine alternativen Ansätze, da laut Einschätzung der AGE der Wasserverbrauch in Lu-
xemburg ansteigen wird. 
 
Auch im Falle der Schifffahrt an der Mosel (OWK I-2 Mosel) gibt es keine alternativen 
Möglichkeiten, die der Anforderung der besseren Umweltoption nachkommen. Aus Sicht 
des CO2-Ausstoßes und anderer Schadstoffe stellt die Schifffahrt immer noch eine der 
umweltfreundlichsten Optionen neben der Bahn dar1.  
 
Auch im Bereich des Siedlungswesens (restliche Wasserkörper) gibt es keine wirkliche 
Alternative, da eine Vielzahl von Gebäuden, darunter auch denkmalgeschützte historische 
Altbauten, in Dorf- und Stadtkernen betroffen sind. Auch die verbundenen Kosten stehen 
in keinem Verhältnis zum gewonnenen Nutzen (auf Detailuntersuchungen wurde hier auf 
Grund der Offensichtlichkeit verzichtet). Hinzu kommt, dass eine derart große Umsiedlung 
allein durch die entstehenden Abfallmengen, den Flächenverbrauch und den damit verbun-
denen Energieverbrauch sicherlich keine bessere Umweltoption darstellt. 
 
Da es für alle Nutzungen keine alternativen Maßnahmen gibt, die technisch durchführbar 
sind (Schritt 8.2), eine bedeutend bessere Umweltoptionen darstellen (Schritt 8.3) und 
nicht unverhältnismäßig teuer (Schritt 8.4) sind, ist für die in Tabelle 13 und Tabelle 14 
aufgeführten Wasserkörper eine HMWB-Ausweisung durchzuführen. 

                                                 
1 Siehe UBA (1999): Verkehr im Umweltmanagement, Anleitung zur betrieblichen Erfassung verkehrsbe-

dingter Umwelteinwirkungen, ein Leitfaden erstellt im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin 
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6.4 Ausnahmetatbestände 

6.4.1 Definitionen und Kriterien 

Die WRRL erlaubt in bestimmten Situationen eine Abkehr des „guten Zustandes“ bzw. des 
„guten ökologischen Potentials“ (Artikel 4.5) bzw. eine Verlängerung der Frist bis zur Er-
reichung des guten Zustandes auf sechs bzw. zwölf Jahre (Artikel 4.4). Zusätzlich sind 
noch temporäre Ausnahmen auf Grund von natürlichen Ursachen (Überschwemmungen 
und Dürreperioden) oder durch höhere Gewalt bedingte Umstände (Art 4.6) möglich. E-
benso können Ausnahmen in Folge neuer, nachhaltiger Entwicklungstätigkeit, die von ü-
bergeordnetem öffentlichem Interesse und/oder Nutzen sind, geltend gemacht werden.  
 
Die EU Kommission hat im Rahmen der gemeinsamen Umsetzungsstrategie (CIS) Vorga-
ben für die Anwendung der Artikel 4.4 sowie 4.7 gemacht. 
Werden die Ausnahmen in Anspruch genommen, sind diese detailliert und für jeden ein-
zelnen Wasserköper bzw. Gruppe von Wasserkörpern zu begründen und in den Bewirt-
schaftungsplänen genau zu dokumentieren. Die Begründung selbst kann jedoch auch auf 
übergeordneter Ebene erfolgen. 
 
Mit dem Auslaufen des ersten Flussbewirtschaftungsplanes 2015 ist die Umsetzung der 
WRRL nicht beendet, denn die Bewirtschaftungspläne sind in einem Zyklus von sechs Jah-
ren zu überprüfen und zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang ist auch eine Überprü-
fung der Ausnahmetatbestände notwendig. Sollte es dann im Rahmen des zweiten Bewirt-
schaftungsplanes die Notwendigkeit für die neuerliche Ausweisung von Ausnahmen ge-
ben, so sind diese erneut zu begründen. 
 
6.4.2 Begründung der Ausnahmetatbestände in Luxemburg 

Mögliche Begründungen für die Verlängerung der Frist um sechs bzw. zwölf Jahre oder 
eine Herabsetzung der Grenzwerte sind gemäß Artikel 4 (4) und (5) WRRL: 
 
• natürliche Gegebenheiten eines Wasserkörpers; 
• technische Durchführbarkeit; 
• unverhältnismäßig hohe Kosten. 
 
Es ist anzumerken, dass die Kosten von Maßnahmen, die in einem anderen Gemeinschafts-
recht festgeschrieben sind (z.B. Umsetzung Kommunalabwasserrichtlinie), nicht für die 
Unverhältnismäßigkeit von Kosten herangezogen werden können. 
 
In Tabelle 16 sind die jeweiligen Ausnahmetatbestände und die möglichen Begründungen 
zusammengefasst. 
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6.4.2.1 Zusammenfassung der Ausnahmen und Begründungen für eine Fristverlän-
gerung 

In Tabelle 16 sind die Begründungen für eine Fristverlängerung festgelegt. Luxemburg o-
rientiert sich dabei an den Ergebnissen gemäß LAWA ad-hoc-Ausschuss „wirtschaftliche 
Analyse“ (März 2008).  
 
Tabelle 16: Ausnahmen und mögliche Begründungen für eine Fristverlängerung im Überblick 
 
“Natürliche Gegebenheiten” Art 4, Abs. 4 (a), Ziffer iii WRRL 

Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter 
bzw. geplanter Maßnahmen  

• Lange Grundwasserfließzeiten 
• Notwendige Zeit für P-

Nährstoffauswaschung in einer gesamten 
Landschaft 

Dauer der eigendynamischen Entwick-
lung  

• Erforderliche Reaktionszeit ökologischer 
Systeme auf Maßnahmen 

Sonstige natürliche Gegebenheiten  
• Hydrogeologische Gegebenheiten (Fließzei-

ten)  
  

 
„Technische Durchführbarkeit“  Art 4, Abs. 4 (a), Ziffer i WRRL 

Ursache für Abweichungen ist unbe-
kannt  

• Herkunft stofflicher Belastungen gänzlich 
unbekannt 

• Abweichungen biol. Qualitätskomponenten 
können bisher nicht erklärt werden 

• Untersuchungsbedarf zur Klärung der Rele-
vanz verschiedener Eintragspfa-
de/Herkunftsbereiche 

• Wechselwirkung verschiedener Belastungs-
faktoren auf biologische Qualitätskompo-
nenten unklar 

Technische zwingende Abfolge von 
Maßnahmen  

• Aufstellung von Niederschlagswasser-
beseitigungskonzepten notwendig 

• Aufstellung bzw. Aktualisierung von 
Wärmelastplänen 

• Kombination gewässerökologisch wirksa-
mer Maßnahmen mit Maßnahmen anderer 
Träger 

• Untersuchungs- und Planungsbedarf Alt-
bergbau, Sedimente 

Dauer der Verfahren  
• Maßnahmevorbereitung und -planung, Aus-

schreibungsverfahren, Genehmigungsver-
fahren 

Forschungs- und Entwicklungsbedarf  

• Die vorhandenen Technologien sind nicht 
ausreichend, um die gewässerseitigen An-
forderungen zu erreichen (z.B. Fischabstie-
ge) 

• Die Wirkung möglicher Maßnahmen ist 
nicht hinreichend belegt 

• Kenntnisstand ist noch zu gering, um sach-
gerechte Bewirtschaftungsentscheidungen 
treffen zu können 
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Sonstige technische Gründe 

• Platzmangel in engen Tälern (Durchgängig-
keit) 

• Zu überwindende Höhe zu groß (Durchgän-
gigkeit) 

• Umweltqualitätsnormen sind aufgrund ho-
hen Abwasseranteils nicht erreichbar 

Massive unverträgliche Umweltaus-
wirkungen 

• Gefährdung der Bewirtschaftungsziele in 
anderen Wasserkörpern 

• Mögliche dauerhafte Verschlechterung des 
Gewässerzustandes 

• offensichtliche unverträgliche Umweltaus-
wirkung 

  
 
„Unverhältnismäßig hoher Auf-
wand“  

Art 4, Abs. 4 (a), Ziffer ii WRRL 

Überforderung der Kostenträger, zeitli-
che Streckung der Kostenverteilung 
erforderlich 

• Zu hohe Gebührenbelastung 
• Streckung für Bereitstellung öffentlicher 

Mittel 
• Fehlende alternative Finanzierungsmecha-

nismen 

Kosten-Nutzen-Betrachtung 
Diskrepanz zwischen Kosten und Nut-
zen 

• Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Bewertung 
• Überschreitung definierter Kosten-

Wirksamkeitsschwellen 
• Berücksichtigung Schwerpunkt-/ 

Vorranggewässerkonzept 

Unsicherheit bezüglich der Beurteilung 
von Monitoringergebnissen 

• Umweltqualitätsnormen wurden noch nicht 
wissenschaftlich abgeleitet 

• Methodische Defizite 
• Einhaltung der Umweltqualitätsnorm kann 

aufgrund zu hoher Bestimmungsgrenzen 
nicht überprüft werden 

• Die Ergebnisse der erstmaligen biologi-
schen Untersuchung sind wg. ausstehender 
Interkalibration und bisher nicht vorliegen-
den belastbaren Bewertungsverfahren unsi-
cher 

• Unsicherheit aufgrund von Witterungsein-
flüssen beim Monitoring 

• Unsicherheit bezüglich Repräsentativität der 
Messung 
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Abhängigkeit von anderen Maßnahmen  

Begrenzende Faktoren aus Marktme-
chanismen 

• Flächen sind nicht verfügbar bzw. nur zu 
unverhältnismäßig hohen Kosten 

• Der für die Ausführungsplanungen benötig-
te ingenieurtechnische oder sonstige Sach-
verstand (z.B. zur Fischbewertung) ist am 
Markt nicht in ausreichendem Maß verfüg-
bar 

• Kapazitätsengpässe qualifizierter privater 
Dienstleister (Gutachter, Fachplaner, Inge-
nieur- und Bauleistungen) 

Widersprüchliche/entgegengesetzte 
umweltökonomische Gründe aus ande-
ren Politikfeldern  

• Unvereinbarkeit mit politischen Zielsetzun-
gen (z.B. Durchgängigkeit – Umsetzung er-
neuerbare Energie RL) 

Sonstige wirtschaftliche Gründe  
 
6.4.2.2 Zusammenfassung der Ausnahmen und Begründungen für eine Zielredukti-

on 

Die Mitgliedsstaaten können sich für bestimmte Wasserkörper die Umsetzung weniger 
strenger Umweltziele als in Art 4.1 WRRL gefordert vornehmen, wenn sie durch mensch-
liche Tätigkeiten, wie gemäß Artikel 5 Absatz 1 festgelegt so beeinträchtigt sind oder ihre 
natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass das Erreichen der Umweltziele in der 
Praxis nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer wäre. Ausnahmen und mögliche Be-
gründungen für Zielreduktion wurden in Luxemburg gemäß LAWA ad-hoc-Ausschuss 
„wirtschaftliche Analyse“ (März 2008) festgelegt. 
 
Ausnahmen und mögliche Begründungen für Zielreduktion im Überblick 
 
Tabelle 17: Überblick von Ausnahmen und mögliche Begründungen für Zielreduktion 
„Natürliche Gegebenheiten“  Art 4, Abs. 5 WRRL 
Zeitbedarf zur ökologischen Erholung 
(Oberflächengewässer) 

Dort anwendbar, wo mit einer zeitlichen Ver-
zögerung bis zur Verbesserung des ökologi-
schen Zustandes gerechnet werden muss.  
Die Verzögerung kann dadurch bedingt sein, 
dass Pflanzen und Tiere Zeit benötigen, um die 
Habitate zu besiedeln, nachdem die morpholo-
gischen, chemischen und physisch-chemischen 
Bedingungen auf „gut“ verbessert wurden; o-
der aber die Habitate benötigen Zeit sich nach 
erfolgten Maßnahmen zu stabilisieren. Kann 
z.B. auf Seen mit Eutrophierung angewendet 
werden. 

„Technische Durchführbarkeit“  Art 4, Abs. 5 WRRL 
Keine bekannte technische Lösung zur 
Verfügung 

Dort anwendbar, wo es keine praxistaugliche 
Technologie gibt, um die Verbesserungen um-
zusetzen. 
Finanzielle Überlegungen können hier nicht 
berücksichtigt werden.  
Neue Technologien im Entwicklungsstadium, 
deren Effektivität noch nicht bewiesen ist. 
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„Unverhältnismäßig hoher Auf-
wand“  

Art 4, Abs. 5 WRRL 

Maßnahme(n) nicht sinnvoll Die Maßnahmen sind nicht sinnvoll, da die 
Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten 
stehen.  

 
Bei der Ausweisung geringerer Umweltziele ist auch nachzuweisen, dass die ökologischen 
und sozioökonomischen Erfordernisse, denen solche menschlichen Tätigkeiten dienen, 
nicht durch andere Mittel erreicht werden, die eine wesentlich bessere und nicht mit unver-
hältnismäßig hohen Kosten verbundene Umweltoption darstellen. 
 
 
6.5 Ergebnisse der Ausnahmetatbestände für Luxemburg 

Die Oberflächenwasserkörper, die im Jahr 2015 nicht im „guten Zustand“ sind, werden 
72% (65 OWK) betragen und voraussichtlich bis zum Jahr 2021 auf 15% (14 OWK) sin-
ken. Im Jahr 2027 sollte der gute Zustand für alle bis auf einen Oberflächenwasserkörper 
hergestellt sein. Für diesen Oberflächenwasserkörper (Kiemelbaach VI-4.1.4) muss bei der 
Überprüfung in 2015 und 2021 festgestellt werden, ob eine Ausnahme, begründet durch 
niedrigere Ziele (gem. Art 4.5), in Betracht gezogen werden muss.  
Im Folgenden ist die Abschätzung der Zielerreichung für Oberflächenwasserkörper gra-
phisch dargestellt: 
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Abbildung 4 : Abschätzung der Zielerreichung (2015, 2021, 2027) für Oberflächenwasserkörper  
 
Im Fall der als HMWB ausgewiesen Wasserkörper ist für neun Wasserkörper der gute Zu-
stand bis 2015 nicht zu erreichen und eine Fristverlängerung muss beantragt werden. Diese 
Zahl reduziert sich in 2021 auf sechs (6). Für zwei (2) Wasserkörper (Péitruss VI-13.1, 
Chiers VII-1.1) ist der gute Zustand auch bis 2027 bei aktueller Einschätzung der AGE 
nicht zu erreichen. Diese HMWB-Wasserkörper werden im Rahmen der 6 jährigen Beo-
bachtungszyklen überwacht, um festzustellen ob eine Ausnahme, begründet durch niedri-
gere Ziele, in Betracht gezogen werden muss 
Ausnahmen nach Artikel 4.7 sind derzeit nicht vorgesehen. 
 
Bei den Grundwasserkörpern ist bei zwei (2) von sechs (6)Wasserkörpern auf Grund von 
natürlichen Gegebenheiten (Aufenthalszeiten von Schadstoffen im Grundwasser) eine 
Fristverlängerung zumindest bis 2021 notwendig. Anhand der derzeitig laufenden Untersu-
chungen wird sich herausstellen, ob eine weitere Fristverlängerung notwendig ist. 
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Die WRRL erlaubt in bestimmten Situationen eine Abkehr des „guten Zustandes“ bzw. des 
„guten ökologischen Potentials“ (Artikel 4.5). Für alle Wasserkörper in Luxemburg welche 
den „guten Zustand“ bis 2015 nicht erreichen können, wird eine Verlängerung der Frist 
(gemäß Artikel 4.4) auf sechs bzw. zwölf Jahre beantragt. Die Voraussetzungen dafür, dass 
der „ökologische Zustand“ des Wasserkörpers sich nicht verschlechtert, werden voraus-
sichtlich erfüllt (siehe Abschätzung der Zielerreichung).  
 
Im Folgenden sind die Begründungen auf Ausnahmetatbestand für OWK dargestellt.  
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Abbildung 5: Darstellung der häufigsten Begründungen auf Ausnahmetatbestand für Oberflächen-
wasserkörper 
 
In der Zusammenfassung wird die Zielerreichung wird in den meisten Fällen durch die 
technische Durchführbarkeit (58%) (z.B. notwendige Dauer zur Umsetzung der techni-
schen Maßnahmen) oder durch natürliche Gegebenheiten (42%) (z.B. die notwendige Zeit 
zur natürlichen Regenerierung der biologischen Qualität) verfehlt. 
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7 Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten der Maß-
nahmenprogramme 

7.1 Zusammenfassung des Finanzierungsbedarfs  

Der Finanzierungsbedarf des Maßnahmenprogramms kann nach den unterschiedlichen 
Maßnahmen der WRRL unterschieden werden: 
 
� Grundlegende Maßnahmen nach Artikel 11 (3) a. (Bestehende Richtlinien): es handelt 

sich dabei um Maßnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschrif-
ten einschließlich der Maßnahmen gemäß den Rechtsvorschriften nach Artikel 10 und 
Anhang VI Teil A, z.B. die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
(91/271/EWG), Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz von Gewässern vor der Verunrei-
nigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen; 

� Grundlegende Maßnahmen nach Artikel 11 (3) b. bis l. (Guter Zustand): Maßnahmen, 
welche zur Erreichung der Ziele der WRRL notwendig sind, um den guten Zustand der 
Gewässer und eine Kostendeckung der Wasserdienstleistungen zu erreichen. 

� Ergänzende Maßnahmen nach Artikel 11 (4): Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die 
zusätzlich zu den vorher genannten grundlegenden Maßnahmen geplant und umgesetzt 
werden sollen, um die gemäß Artikel 4 WRRL festgelegten Ziele zu erreichen. 

 
Diese Unterscheidung in der Darstellung des Investitionsbedarfs ist insofern notwendig, 
weil die Kosten der o.g. ersten Kategorie (nach Art 11 (3) a.) nicht als eigentliche Kosten 
der WRRL dargestellt werden können, da sie schon vor, respektiv außerhalb, der 
WRRL umgesetzt werden müssten (Kosten einer verspäteten Umsetzung bestehender 
Richtlinien können nicht als Kosten der WRRL angerechnet werden)1. Unter der WRRL 
sind somit nur Kosten gemäß Art 11 (3) b. bis l. und Art 11 (4) zu berücksichtigen. 
 
Die sogenannten ergänzenden Maßnahmen nach Art 11 (4) sind in dieser Studie zwar 
beschrieben worden, sind aber in dem Finanzierungsbedarf nicht enthalten (siehe Ent-
scheidung des Lenkungsausschusses). Diese Maßnahmen haben eine unterstützende Funk-
tion und sind meist administrativer Natur (z.B. Rechtsinstrumente, administrative Instru-
mente, Emissionsbegrenzungen, Entnahmebegrenzungen etc.), die z.T. direkte und indirek-
te Kosten generieren, welche schwierig zu schätzen sind (z.B. Zeitaufwand von Mitarbei-
tern zur Schaffung administrativer und juristischer Instrumente, Sensibilisierungsaktionen, 
gesamtvolkswirtschaftliche Effekte). 
 
Obwohl die Maßnahmen gem. Art 11 (3) a nicht eigentliche Kosten der WRRL sind, ist es 
aus Sicht des Großherzogtums Luxemburg notwendig die voraussichtlichen Kosten der 
WRRL gesamtwirtschaftlich zu betrachten und insofern alle Maßnahmen der oben genann-
ten Kategorien zusammenzufassen. Vor diesem Hintergrund werden sowohl der Investiti-
onsbedarf als auch die Betriebskosten für alle oben genannten Maßnahmenkategorien er-
mittelt, dargestellt und untersucht.  

                                                 
1 Siehe dazu Beschluss der Wasserdirektoren aus dem Jahr 2008 
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Für die einzelnen Maßnahmen wurden folgende Kosten bzw. Kostenarten ermittelt: 
 
� Erstinvestition (Höhe der Bau- bzw. Herstellungskosten zur erstmaligen Erstellung von 

technischen oder baulichen Maßnahmen); 
� Betriebskosten (laufende Kosten pro Jahr, die wegen des Betriebs einer Maßnahme an-

fallen z.B. Personal- und Instandhaltungskosten sowie der Kauf von Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen). 

 
Die Erneuerungskosten des Anlagenbestandes (nach Ablauf ihrer Lebensdauer) sind nach 
Umsetzung der technischen Maßnahmen nicht außer Betracht zu lassen (insbesondere im 
Rahmen der kostendeckenden Preisbestimmung gemäß Artikel 9 der WRRL). Diese Kos-
ten sind auf Basis der Lebensdauer der Anlage und der zukünftigen Preisentwicklung zu 
bestimmen. 
 
Nach der Auswertung des Maßnahmenprogramms (anhand des Excel-Arbeitsdokumentes) 
kann der gesamte Finanzierungsbedarf bis 2027 festgestellt werden. Folgende Tabelle stellt 
die Investitionen und die jährlichen Betriebskosten dar: 
 
Tabelle 18: Darstellung der Gesamtkosten des Maßnahmenprogramms 

Art der 
Maßnahme

Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Bestehende 
Richtlinien 297,83 15,28

Guter Zustand 892,06 

3,07
(LWS)

10,73
(SWW, HY)

Total 1 189,89 29,08

Art der 
Maßnahme

Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Bestehende 
Richtlinien 297,83 15,28

Guter Zustand 892,06 

3,07
(LWS)

10,73
(SWW, HY)

Total 1 189,89 29,08
 

 
Die Erfüllung der bestehenden Richtlinien wird ausschließlich durch siedlungswasserwirt-
schaftliche Maßnahmen erreicht (Kläranlagen größer als 2.000 EGW1 und dazugehörende 
Kanalisation mit Sammlern und Transportleitungen). Es handelt sich dabei hauptsächlich 
um die Richtlinie 91/271/EWG zur Behandlung von kommunalem Abwasser.  

                                                 
1 Für 7 Wasserkörper stellen Kläranlagen kleiner als 2.000 EGW eine „angemessene Behandlung“ laut Richt-
linie 91/271/EWG dar, die somit in den Kosten der Umsetzung bestehender Richtlinie enthalten sind. 
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Die Kosten zur Erreichung und Einhaltung des guten Zustandes können wie folgt aufgeteilt 
werden (aufgeteilt nach den Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft, der Hydromor-
phologie und in der Landwirtschaft): 
 
Tabelle 19: Darstellung der Kosten zur Erreichung und Einhaltung des guten Zustandes nach Maß-
nahmenkategorie 
 

Art der Maßnahme Maßnahmen-
Kategorie

Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Guter Zustand

Siedlungswasser-
wirtschaft 782,96 10,18

Hydromorphologie 109,10 0,55

Landwirtschaft N/A

Jährliche 
Prämienzahlungen 
(Ziel 2013-2015)

3,07

Total 892,06 13,80

Art der Maßnahme Maßnahmen-
Kategorie

Investitionen

In Millionen Euro

Betriebskosten

In Millionen Euro

Guter Zustand

Siedlungswasser-
wirtschaft 782,96 10,18

Hydromorphologie 109,10 0,55

Landwirtschaft N/A

Jährliche 
Prämienzahlungen 
(Ziel 2013-2015)

3,07

Total 892,06 13,80
 

 
 

7.2 Vorschlag eines Finanzierungsplans  

Der festgestellte Finanzierungsbedarf erstreckt sich über den gesamten Zeitraum bis 2027. 
Die Maßnahmenprogramme müssen laut WRRL im 6-Jahres-Zyklus überprüft werden und 
zwar in den Jahren 2015, 2021 und 2027. Auf Basis einer Priorisierung bei der Umsetzung 
der Maßnahmen können drei Investitionspakete geschätzt werden, welche entsprechend 
den Überprüfungszeiträumen bis 2015, bis 2021 und bis 2027 getätigt werden sollten, um 
weitgehend den guten Zustand zu erreichen:  
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Abbildung 6: Vorschlag einer Priorisierung der Maßnahmen zur Schätzung von drei Investitionspake-
ten 
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Die aus den Investitionen resultierenden jährlichen Betriebskosten in Höhe von 26 Millio-
nen Euro1 sowie die zusätzlichen jährlichen Zahlungen in der Landwirtschaft (3 Millionen 
Euro) sind in diesem Investitionsplan nicht enthalten.  

Des Weiteren können Annahmen2 getroffen werden, um diese drei Investitionspakete in-
nerhalb der drei 6-Jahres-Zyklen aufzuteilen. Damit ergibt sich ein vorläufiger jährlicher 
Investitionsplan, welcher als Grundlage zur Sicherstellung der Finanzierung der Umset-
zung des Maßnahmenprogramms und zur Überprüfung der Kostenentwicklung während 
der Umsetzung genutzt werden kann: 
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Abbildung 7: Aufteilung der Investitionspakete auf drei 6-Jahres-Zyklen und vorläufiger jährlicher 
Investitionsplan 
 
 

7.3 Finanzierung der Maßnahmen  

Grundsätzlich kann man zwischen einer Erstfinanzierung der Umsetzung der (technischen) 
Maßnahmen und den daraus resultierenden Folgekosten unterscheiden, wie folgende Ab-
bildung zeigt: 

2. Betriebskosten
Unterhalt

Erneuerung

1. Erstfinanzierung

Fonds pour la gestion de l‘eau finanziert durch:
• Taxes (prélèvement et rejet)
• Dotations budgétaires
• Emprunts et autres fonds publics

• Redevances („eau et assainissement“)

Kostenarten Aktuelle Finanzierungsquellen

Maßnahmen-
programm

Im Falle der 
Wasserdienst-
leistungen ist die 
Kostendeckung
nach WRRL 
Art. 9 gefordert.

 

                                                 
1 Bemerkung: Die Betriebskosten nehmen schrittweise über den gesamten Investitionszeitraum zu, um sich 
ab 2027 auf schätzungsweise 29 Millionen Euro pro Jahr (inkl. Zahlungen in der Landwirtschaft) zu stabili-
sieren. 
2 Diese Annahmen können beliebig von der AGE anhand des Models (in Excel) an die Rahmenbedingungen 
angepasst werden. 
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In den nächsten Abschnitten wird kurz auf die Kostendeckung eingegangen; des Weiteren 
werden die bestehenden Finanzierungswerkzeuge, sowie die alternativen Finanzierungsin-
strumente erläutert. 
 
7.3.1 Bestehende Finanzierungswerkzeuge 

Die Finanzierung der Maßnahmenkosten erfolgt im Grundsatz durch den jeweiligen Maß-
nahmenträger. Maßnahmenträger sind die nach den aktuellen rechtlichen Vorgaben für die 
jeweiligen Maßnahmen Zuständigen (Verantwortlichen). Zur Unterstützung bei der Finan-
zierung der Maßnahmen stehen zahlreiche staatliche bzw. öffentlich rechtliche Fördermög-
lichkeiten zur Verfügung.  
 
7.3.1.1 Finanzierung der siedlungswasserwirtschaftlichen und hydromorphologi-

schen Maßnahmen 

Die für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wesentlichen Förderprogramme basie-
ren im Wesentlichen auf dem Wassergesetz des Staates Luxemburg. Dabei stellt der 
„Fonds pour la gestion de l’eau“ (FGE) das Hauptwerkzeug zur Finanzierung der sied-
lungswasserwirtschaftlichen und hydromorphologischen Maßnahmen dar. Aus diesem 
Fonds wird die Umsetzung der Maßnahmen, die der Luxemburger Staat trägt, finanziert 
und auch die Umsetzung der Maßnahmen von anderen Trägern (z.B. Kommunen) unter-
stützt. Über die Wasser- und Abwassergebühren (genannt „redevances“), welche auch die 
Abschreibungen der Infrastrukturen der Wasserdienstleistungen auf Basis der Wiederbe-
schaffungswerte beinhalten, finanziert der Bürger den Unterhalt, den Betrieb und den Neu-
bau der Anlagen (Vorfinanzierung der Erneuerung), so dass eine Kostendeckung der Was-
serdienstleistung nach WRRL Art 9 gegeben ist (siehe auch vorheriger Abschnitt).  
 
Die Speisung des Fonds pour la Gestion de l’eau kann durch jährliche Dotationen des 
Staatshaushalts (beinhaltet den Haushalt der Gemeinden) sowie durch die taxes de prelè-
vement et de rejet erfolgen. Des Weiteren ermöglicht Artikel 64 des luxemburgischen 
Wassergesetzes eine Aufstockung des FGE durch Anleihen oder andere öffentliche Mittel. 
 
7.3.1.2 Finanzierung der landwirtschaftlichen Maßnahmen 

Die landwirtschaftlichen Maßnahmen können derzeit nicht direkt durch den FGE finanziert 
werden. Die im Maßnahmenprogramm geplanten Maßnahmen bauen jedoch auf bestehen-
de Maßnahmen der landwirtschaftlichen Programme auf wie z.B. das Agrar-Umwelt-
Programm und Landwirtschaftspflegeprogramm. Die Ausweitung der geplanten Maßnah-
men müssen derzeit durch diese bestehenden Programme mitfinanziert werden.  
 
Eine teilweise Rückfinanzierung dieser luxemburgischen landwirtschaftlichen Förderpro-
gramme kann durch die Förderpolitik der Europäischen Union (EU) erfolgen. Diese stellt 
im Rahmen ihrer Förderpolitik Finanzmittel zur Verfügung, die auch für Maßnahmen zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verwendet werden können. Einmal ist hier der Eu-
ropäische Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums zu nennen. Über 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
können Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Rahmen der so ge-
nannten „Agrarumweltmaßnahmen“ gefördert werden, wie z.B. die Anlage von Uferrand-
streifen, die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland, die Anwendung von ökologi-
schen Produktionsverfahren in der Landwirtschaft („ökologischer Landbau“) oder eine na-
turschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland. Die Abwicklung der Förderung erfolgt 
auf Basis von luxemburgischen Förderprogrammen.  
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Weitere Fördermittel werden über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) oder den Europäischen Fischereifonds (EFF) zur Verfügung gestellt. Die aktuelle 
EU-Förderperiode ist auf einen Förderzeitraum von sieben Jahren (2007 – 2013) angelegt. 
 
7.3.1.3 Zusammenfassung der bestehenden Finanzierungswerkzeuge 

Das Wassergesetz sieht dabei folgende Finanzierungsmöglichkeiten der Maßnahmen vor: 
 

 
Maßnahmen-Kategorien Aktuelles Finanzierungsmodell

Siedlungswasserwirtschaft
(Abwasserbehandlung)

Verantwortlichkeit der Gemeinden (außer spezifische Nutzer, die Eigenverantwortung haben 
z.B. Abwasser der Campings, Hafen Mertert, Flughafen, usw.):

• Erstfinanzierung der Umsetzung aus Eigenmitteln der Gemeinde und bis zu 90% aus dem Fonds 
pour la Gestion de l‘Eau

• Unterhalt und Erneuerung durch Gemeinden (Kosten-Deckungsprinzip der „redevances“)

Hydromorphologie
(Renaturierung)

Verantwortlichkeit der Gemeinden:

• Bau (Investition) durch den Fonds pour la Gestion de l‘Eau , Betrieb (Betriebskosten) aus 
Eigenmitteln der Gemeinde und bis zu 50% durch den Fonds pour la Gestion de l‘Eau sowie den 
Fonds pour la Pêche.

Landwirtschaft
(diffuse Belastungen)

Verantwortlichkeit der Nutzer (Landwirte):

• Fakultative Teilnahme an Schutzprogrammen (Prämien)
• Finanzierung durch bestehende Programme der Landwirtschaft (Agrar-Umweltprogramm und 

Landschaftspflegeprogramm)
• Momentan keine Finanzierung möglich durch den Fonds pour la Gestion de l‘Eau
• Rückfinanzierung durch Förderprogramme der EU: Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 

regionale Entwicklung (EFRE)

Maßnahmen-Kategorien Aktuelles Finanzierungsmodell

Siedlungswasserwirtschaft
(Abwasserbehandlung)

Verantwortlichkeit der Gemeinden (außer spezifische Nutzer, die Eigenverantwortung haben 
z.B. Abwasser der Campings, Hafen Mertert, Flughafen, usw.):

• Erstfinanzierung der Umsetzung aus Eigenmitteln der Gemeinde und bis zu 90% aus dem Fonds 
pour la Gestion de l‘Eau

• Unterhalt und Erneuerung durch Gemeinden (Kosten-Deckungsprinzip der „redevances“)

Hydromorphologie
(Renaturierung)

Verantwortlichkeit der Gemeinden:

• Bau (Investition) durch den Fonds pour la Gestion de l‘Eau , Betrieb (Betriebskosten) aus 
Eigenmitteln der Gemeinde und bis zu 50% durch den Fonds pour la Gestion de l‘Eau sowie den 
Fonds pour la Pêche.

Landwirtschaft
(diffuse Belastungen)

Verantwortlichkeit der Nutzer (Landwirte):

• Fakultative Teilnahme an Schutzprogrammen (Prämien)
• Finanzierung durch bestehende Programme der Landwirtschaft (Agrar-Umweltprogramm und 

Landschaftspflegeprogramm)
• Momentan keine Finanzierung möglich durch den Fonds pour la Gestion de l‘Eau
• Rückfinanzierung durch Förderprogramme der EU: Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 

regionale Entwicklung (EFRE)  
Abbildung 8: Zusammenfassung unterschiedlicher bestehender Finanzierungswerkzeuge 
 
Zusammenfassend unterscheiden sich die bestehenden Finanzierungswerkzeuge je nach 
Art der anfallenden Kosten: 
 
� Der Fonds pour la gestion de l’eau finanziert zu einem großen Teil die Erstfinanzie-

rung zur Umsetzung der Maßnahmen (hauptsächlich Abwasserbehandlung und Renatu-
rierung); 

� Die Einnahmen der Gemeinden durch die „redevances“ müssen die jährlichen Be-
triebskosten und die Erneuerung der Anlagen decken;  

� Die landwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch bestehende Programme der 
Landwirtschaft  finanziert (z.B. Agrar-Umwelt-Programm und Landwirtschaftspflege).  

 
7.3.2 Szenario der Erstfinanzierung der Umsetzung des Maßnahmenprogramms und 

Impaktanalyse 

Die folgende Analyse hat das Ziel, ein Finanzierungsmodell zur Erstfinanzierung der 
Umsetzung des Maßnahmenprogramms darzustellen. Es handelt sich also um die Finanzie-
rung der Umsetzung der siedlungswasserwirtschaftlichen und hydromorphologischen 
Maßnahmen, einem Investitionsbedarf in Höhe von 1.190 Millionen Euro bis 2027. Die 
dadurch erzeugten Betriebskosten und Abschreibungen werden in diesem Finanzierungs-
modell nicht behandelt (diese werden durch die Arbeiten der AGE zur Umsetzung der 
Kostendeckung berücksichtigt). Dabei wird nicht unterschieden zwischen den grundlegen-
den Maßnahmen nach Art 11 (3) a. (bestehende Rechtsvorschriften) und grundlegenden 
Maßnahmen nach Art 11 (3) b. bis l. (guter Zustand). 
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Dieser Finanzierungsbedarf beinhaltet nicht die jährlichen Zahlungen für die Umsetzung 
der landwirtschaftlichen Maßnahmen, welche zusätzliche Kosten von 3,07 Millionen Euro 
pro Jahr veranschlagen. Da die landwirtschaftlichen Maßnahmen auf einer freiwilligen 
Teilnahme der Landwirte beruhen, kann die Entwicklung dieser zusätzlichen Kosten 
schwer geschätzt werden. Ziel ist jedoch, diese Maßnahmen bis 2013 (das neue Agrar-
Umwelt-Programm läuft bis 2013) oder spätestens bis 2015 umzusetzen. 
 

Das Szenario zur Erstfinanzierung durch den FGE beruht auf zwei Hauptfinanzierungs-
quellen: 
  
� Direkte jährliche Dotierung des FGE durch den Staatshaushalt (dépenses en capi-

tal) und 
� Speisung des FGE durch eine Anleihe (z.B. der Europäischen Investitionsbank, kurz 

EIB).  
 
Alternative Finanzierungsquellen (wie im Folgenden dargestellt) sollten im Detail analy-
siert werden, da sie die entstehende Belastung des Staatshaushaltes und der öffentlichen 
Schulden verringern können.  
Da die Hauptlast der Erstfinanzierung zumindest vorläufig hauptsächlich durch den Staats-
haushalt zu tragen ist, werden im folgenden Abschnitt die Auswirkungen auf die Belas-
tung des Staatshaushaltes1 (zusätzliche Kapitalausgaben, Belastung durch Zinsen und 
Rückzahlung der Anleihen, Anstieg der öffentlichen Schuld) analysiert. Dabei wird verein-
fachend angenommen, dass die Erstfinanzierung zu 100% durch die öffentliche Hand er-
folgt.  
 
Die Annahmen des hier dargestellten Szenarios sind dabei folgende: 
 

Finanzierungsbedarf (Millionen Euro) 1.190
Einnahmen (taxes) (Millionen Euro pro Jahr) 12,00
BIP 2010 (Mrd. Euro) 36,29
Öffentliche Schuld 2010 (Mrd Euro) 7,18
Öffentliche Verschuldung (in % des BIP) 19,8%
Zinssatz einer Anleihe (%) 4,0%
Laufzeit der Anleihe (Jahre) 25
Dépenses du budget courant 2010 (Millionen Euro) 8.850,90
Dépenses du budget en capital 2010 (Millionen Euro) 942,90
Dépenses du budget en capital 2013 (Millionen Euro) 1.107,58

Site internet IGF

Annahme PwC

Annahmen
Wirtschaftliche Bewertung und Maßnahmenprogramm 
AGE-PwC
AGE
PIB au prix du marché du Budget 2010 (Vol. I, p28)

Quellen

Projet de Budget 2010 (Vol. I, p26)
Projet de Budget 2010 (Vol. I, p26)
Projet de Budget 2010: planification pluriannuelle (Vol.II)

Annahme PwC

 
 

                                                 
1 Staatshaushalt beinhaltet den Gemeindehaushalt 
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Die Impaktanalyse ergibt folgende Ergebnisse: 
 
Tabelle 20: Darstellung der Auswirkungen auf die Belastung des Staatshaushaltes 
 

Finanzie-
rungsbedarf 

Impaktanalyse 

595 M. Euro Zusätzliche Belas-
tung der direkten 
Finanzierung durch 
den Staatshaushalt  

� Durchschnittliche Ausgaben1 von 24 (bis 
2015), 35 (bis 2021) und 9 (bis 2027) Milli-
onen Euro pro Jahr  
(auf Basis des Investitionsplans und nach 
Einnahmen durch die „taxes“) 

 
� Dies entspricht einem Anteil von durch-

schnittlich 2,2% (bis 2015), 3,2% (bis 
2021) und 0,8% bis 2027 der Kapitalaus-
gaben2 des Staatshaushaltes 

595 M. Euro Zusätzliche Belas-
tung der Finanzierung 
durch EIB Anleihe 

� Durchschnittliche Ausgaben3 von 35 Mil-
lionen Euro pro Jahr  
(mittlere Zinslast und Tilgung der Anleihe 
über 25 Jahre) 
 

� Dies entspricht einem Anteil von 0,4% der 
jährlichen Ausgaben4 des Staatshaushaltes  

 
� Dies entspricht einem Anstieg der öffentli-

chen Schuld in Höhe von 8% 
 
� Dies entspricht einem Anstieg von 1,6 Pro-

zentpunkten von 19,8% auf 21,4% des 
Maastricht Kriteriums (öffentliche Ver-
schuldung in Relation zum BIP) 

 
7.3.3 Prinzip der Kostendeckung bei der Finanzierung der Maßnahmenprogramme  

Um eine nachhaltige Wassernutzung zu fördern, wird gemäß Art 9 der Wasserrahmenricht-
linie unter anderem das Prinzip der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen ein-
schließlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten gefordert. Des Weiteren sollen 
gemäß des CIS-Leitfadens WATECO die Finanzflüsse in der Wasserwirtschaft, wie z.B. 
Entgelte, Subventionen, Quersubventionen etc. transparent gestaltet werden (WATECO, 
2002). 
 
Die Wasserbewirtschaftung in Luxemburg beruht entsprechend der Wassergesetzgebung 
auf dem „Verursacherprinzip“  für die Gewässergüte und dem „Benutzerprinzip” für die 
Wassermenge. Die Finanzierung der Wasserbewirtschaftung beruht daher auch darauf, 
Preisanreize zur Reduzierung der Verschmutzung und einer effizienten Wassernutzung an-
zubieten.  
 

                                                 
1 Dépenses en capital. 
2 Referenzwert sind die „dépenses en capital en 2013“ des „plan pluriannuel“. 
3 Dépenses courantes. 
4 Referenzwert sind die „dépenses courantes en 2010“ der  Budgetvorlage 2010. 
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Im Allgemeinen wird in Luxemburg davon ausgegangen, dass die Kostendeckung durch 
ordnungspolitische Instrumente gewährleistet ist. Das luxemburgische Wassergesetz1 stellt 
den rechtmäßigen Rahmen. Ferner verlangt die kommunale Gesetzgebung2 (Steuer- und 
Abgabengesetz für Kommunen), dass die Kosten kommunaler Dienstleistungen durch 
Steuern und Abgaben gedeckt werden müssen.  
 
7.3.3.1 Kostendeckung von Wasserdienstleistungen 

Unter den Kosten der Wasserdienstleistungen, Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung werden in Luxemburg im engsten Sinn die betriebswirtschaftlich notwendigen Kos-
ten verstanden, die den Anbietern dieser Dienstleistungen zur Deckung der Kosten tatsäch-
lich entstehen. Die Festlegung der jeweiligen Wasserentnahme- und Abwassereinleitungs-
gebühren (redevances) werden in Art 13 und 14 des Wassergesetzes definiert und in der 
kommunalen Gesetzgebung geregelt (siehe Fußnote).  
 
Eine detaillierte Analyse zu den gesamten Betriebs- und Abschreibungskosten der Wasser-
dienstleistungen ist notwendig, um den aktuellen Kostendeckungsgrad zu bestimmen. Zur 
Vorgehensweise und Umsetzung der Kostendeckung durch die Bestimmung der „redevan-
ces“ wird auf das Wassergesetz und auf die Arbeiten der AGE verwiesen. Derzeit liegt ein 
geschätzter Kostendeckungsgrad von 70%3 vor.  
 
7.3.3.2 Kostendeckung von Umwelt- und Ressourcenkosten 

Zusätzlich zur Deckung der Kosten der Dienstleistung wird gefordert, dass die Kosten der 
Umwelt- und Ressourcenkosten gedeckt werden. Nach dem WATECO – Leitfaden werden 
Umweltkosten definiert als Kosten für Schäden, die der Wasserverbrauch für Umwelt, Ö-
kosysteme und Personen mit sich bringt. Ressourcenkosten sind die Kosten für entgangene 
Nutzungsmöglichkeiten einer Ressource infolge einer Nutzung über ihre natürliche Wie-
derherstellungs- oder Erholungsfähigkeit hinaus (WATECO, 2002).  
 
In Luxemburg wird gemäß Art 15 und 16 des Wassergesetzes eine Steuer auf die Entnah-
men von Wasser, die sich nach der Menge des entnommenen Wassers und eine Steuer auf 
das Einleiten von Abwässern, die sich nach der Schädlichkeit der eingeleiteten Abwässer 
bemisst, erhoben. Die dadurch generierten Einnahmen stehen für Maßnahmen zur Verbes-
serung des Gewässerschutzes zur Verfügung. Die Wasserentnahmesteuer (taxe de 
prélèvement) beträgt aktuell 0,10 €/m³, die Abwasserabgabesteuer (taxe de rejet des eaux 
usées) beträgt 1 €/Schadeinheit.  
 
Sowohl die Abwassereinleitungssteuer als auch die Wasserentnahmesteuer können als In-
strumente zur Deckung von Umwelt- und Ressourcenkosten angesehen werden. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass die Erhebung dieser Steuern einen Beitrag zu einer effi-
zienteren Nutzung der Ressource Wasser leistet und somit tatsächlich tendenziell die De-
ckung der durch die Wassernutzungen entstehenden Umwelt- und Ressourcenkosten er-
reicht wird. Da in Luxemburg auf absehbare Zeit keine Einschränkung des Wasserdargebo-
tes weder aus Mengen- noch aus Qualitätssicht zu befürchten ist, wird insofern von einer 
Deckung der Umwelt- und Ressourcenkosten durch die genannten Steuern ausgegangen. 
Zur Verifizierungen dieser Annahme sind zukünftig weitergehende, umfangreiche Unter-
suchungen notwendig. 

                                                 
1 Loi du 19 décembre 2008 relative à la protection et gestion des eaux 
2 Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
3 Quelle AGE: Geschätzte Kosten von im Mittel 5 Euro/m3 bei durchschnittlichem Wasserpreis von 3,5 Eu-
ro/m3  
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7.4 Überlegungen zur Finanzierung vor dem Hintergrund eines Finanzierungs-
vorbehaltes des Staatshaushaltes 

 
Vor dem Hintergrund eines Finanzierungsvorbehaltes des Staatshaushaltes bieten folgende 
Ansätze eine Möglichkeit, den Finanzierungsbedarf kritisch zu prüfen: 
 

Maßnahmen zum Erhalt 
des guten Zustandes

• In manchen Fällen wurden kapitalintensive Maßnahmen zum Erhalt des 
guten Zustandes geplant (z.B. in der Hydromorphologie): Prüfung, ob es 
gleichwirksame Alternativen gibt, die weniger Investitionen veranschlagen.

„Best Available
Standards“

• Verwendung von „Best Available Technology“ (z.B. innovative 
Verfahrensweisen zur dezentralen Klärung von Abwasser), um die 
Investitionskosten bzw. die Betriebskosten nachhaltig zu senken.

• Normative Vorgaben, um Kapitalausgaben und Betriebskosten durch 
vereinfachte bzw. ergebnisorientierte Lastenhefte zu reduzieren.

Energetische Nutzung 
von Wasser- und 
Abwasserprodukten

1
2
3

• Vernetzung von dezentraler Abwasserentsorgung mit dezentraler 
Energieerzeugung im Hinblick auf die Nutzung von Restwärme und 
Einsatz von Klärschlamm in Biogasanlagen für den nahezu 
energieautarken Betrieb. 

Praxis in der 
Landwirtschaft4 Praxis in der 
Landwirtschaft4

• Änderung der fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, um neue 
Arbeitsmethoden als neuen Standard zu definieren.

• Ausweitung der Nutzung des ELER Förderprogramms (EU) für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (z.B. Maßnahmen der 
Hydromorphologie).

• Überlegung zu einmaligen Prämien anstelle von jährlichen Zahlungen.

 
 
Die Maßnahmen wurden unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit entwickelt und zuge-
wiesen. Trotzdem ist es notwendig vor einer Investentscheidung die projektspezifischen 
Randbedingungen zu analysieren, um dann mit den deutlich besseren Kenntnissen die wirt-
schaftlichste Lösung zu suchen.  
Eine detaillierte, einzelprojektbezogene Kostenanalyse kann die Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmenwahl um ein Weiteres erhöhen. Darüber hinaus können alternative Finanzie-
rungsmodelle die Finanzierung durch den Staatshaushalt und durch Anleihen reduzieren. 
Diese werden in folgendem Abschnitt vorgestellt.  
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7.4.1 Analyse alternativer Finanzierungsquellen 

Folgende Tabelle fasst alternative Finanzierungsquellen und -werkzeuge zusammen, welche zusätzliche Einnahmen generieren: 
 
Tabelle 21: Übersicht der alternativen Finanzierungsquellen und –Werkzeuge 

Finanzierungsquelle Beschreibung Beispiele Vorteile Nachteile 

Einführung neuer bzw. 
Erhöhung bestehender 
Steuern und Gebühren 

Erhebung von neuen Steuern (in 
der Landwirtschaft, in der Indust-
rie bzw. für die privaten Haushal-
te), um nach dem Benutzungs- 
und Verschmutzungsprinzip neue 
Einnahmen zu generieren.  
 

- Besteuerung von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln zur Finanzie-
rung von Agrar-
Umweltmaßnahmen (siehe An-
hang  8.12) 

- Abwassergebühren in der Indust-
rie (PCB, PAK) nach dem Ver-
schmutzungsprinzip 

- Ökosteuern (Anhang  8.12.1) 
 

- Einfache Umsetzung 
- Förderung eines nachhaltigen 

Verbrauchs von Schadstoffen 
- Umsetzung des Verursacher-

prinzips 
 

- Zusätzliche finanzielle Be-
lastung der landwirtschaft-
lichen Betriebe und der Ge-
sellschaft 

- Negative finanzielle Aus-
wirkungen für Haushalte 
mit geringem durchschnitt-
lich verfügbarem Einkom-
men.  

Stromerzeugung aus 
Klärgas 

Steigerung der Stromerzeugung 
aus Klärgas durch die Mitbehand-
lung zusätzlicher externer bioge-
ner Stoffe in Kläranlagen  

- Klärgas 
- Nutzung von Faulraumkapazitä-

ten durch organische Reststoffe 
z.B. aus der Weinherstellung, aus 
dem Gastronomiegewerbe, Mol-
kereirückstände etc. 

- Verwertung und Nutzung von 
Abfallstoffen 

- Nutzung vorhandener Faul-
raumkapazitäten 

- Reduktion von Abfallbeseiti-
gungskosten 

- Komplexe Umsetzung 

Vermietung und Ver-
pachtung von Nut-
zungsrechten  

Einnahmen durch die Vermietung 
von Nutzungsrechten (z.B. Fi-
scherei, Angler) 

- Fischereifonds - Einfache und rasche Umset-
zung 

- Begrenzte verfügbare Mit-
tel? 

- Verwaltungsaufwand ggf. 
höher als Erlöse 

Zahlungen für Res-
sourcenverbrauch 

Kompensationszahlung für die 
Reduktion des Naturraums z.B. 
Ausgleichszahlungen für Natur-
verbrauch, die zur Renaturierung 
verwendet werden  

- In Form von Ökopunkten (siehe 
(Anhang  8.12.3 und Naturschutz-
gesetz Luxemburg) 

- Rasche Umsetzbarkeit 
- Zusätzliche finanzielle Ein-

nahmen für landwirtschaftli-
che Betriebe 

- Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft 

 

- Unsicherheit der Anzahl 
der Teilnehmer (Landwirte) 
am Programm 
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PPP-Lösungen Partnerschaftliche Beteiligung 
von privaten Akteuren und der 
öffentlichen Hand zur Finanzie-
rung und Herstellung von öffent-
lichen Infrastrukturprojekten z.B. 
bei Kläranlagen. Aufteilung der 
Finanzierung und des Risikos 
über die Lebensdauer des Pro-
jekts: von der Konzeption über 
den Bau bis zur Bewirtschaftung 
der Anlagen. 

PPP-Vorgehensweise bei größeren 
Projekten z.B. Kläranlagen mit Ein-
nahmen 

- Zusätzliche finanzielle Mittel 
aus dem privaten Sektor 

- Risikoteilung aber auch er-
höhtes Risiko durch die Tei-
lung 

- Rasche terminliche Fertigstel-
lung der Projekte 

- Know-how-Transfer 

- Mögliche Interessenskon-
flikte 

- erhöhtes Risiko durch die 
Teilung 

Spenden (gezielte Pro-
jekte mit hohem Natur-
schutzwert) 

Einnahmen von finanziellen Zu-
schüssen aus privaten Quellen 
(Privatpersonen bzw. Unterneh-
men)  
 

- Unternehmen mit Politik zur 
„Corporate Social Responsibility“ 

- „Stëftung Hëllef fir d‘Natur“ 
- Ökofonds, die durch Nachhaltig-

keitsprogramme gespeist werden 

- Steuerliche Anreize möglich 
(Absetzbarkeit) 

- Unsicherheit bei der Spen-
denbereitschaft 

Lizenzverkauf und Zer-
tifikatshandel im Be-
reich von Wassernut-
zungsrechten 

Einnahmen durch den Verkauf 
von Lizenzen bzw. Konzessionen 
im Bereich des Wassernutzungs-
rechts sowie mögliche Einnah-
men durch Vermittlungsgebüh-
ren. 

- Handelbare Wasserrechte (z.B 
Schifffahrt, Energiegewinnung, 
Bewässerung) (Anhang  8.12.5) 

- Förderung einer nachhaltigen 
Nutzung der Ressource Was-
ser, insbesondere im Bereich 
der Bewässerung 

- Komplexe Umsetzung 

 
Verschiedene dieser alternativen Finanzierungswerkzeuge werden im Anhang  8.12 weiter erläutert. 
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8 Anhang 

8.1 Definitionen und Erklärungen der Begriffe 

Manche Fachbegriffe der WRRL, Abkürzungen und Begriffe werden zur besseren Verständlichkeit 
des vorliegenden Berichts in folgender Tabelle zusammengefasst: 
 
Tabelle 22: Definitionen und Begriffserklärung 

Begriff Definitionen und Erklärungen 

Ausnahmetatbestand Wasserkörper, welche den „guten Zustand“ bzw. das „gute ökologi-
sche Potential“ bis 2015 nicht erreichen. Für die Rechtfertigung als 
Ausnahmetatbestand ist eine detaillierte Untersuchung zur rechtmäßi-
gen Begründung erforderlich. 

Erheblich veränderter 
Wasserkörper  

Oberflächenwasserkörper, der durch physikalische Veränderungen 
durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verändert wurde 
(siehe auch HMWB). 

Grundwasserkörper 
(GWK) 

Ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer 
Grundwasserleiter. 

HMWB Heavily modified waterbody (siehe erheblich veränderter Wasserkör-
per) 

Maßnahmenkatalog Eine Auswahl (Liste) von möglichen und wirksamen Maßnahmen ent-
sprechend den ermittelten Defiziten und Belastungsschwerpunkten. 

Maßnahmenprogramm 
 

Das Maßnahmenprogramm enthält eine Zusammenfassung aller Maß-
nahmen im Rahmen der WRRL, welche durch die zuständige Wasser-
behörde ergriffen werden sollen, damit die Umweltziele im Jahr 2015 
teilweise oder vollständig erreicht werden. 

Oberflächenwasserkörper 
(OWK) 

Ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflächengewäs-
sers, z.B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, 
bzw. ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewäs-
ser oder ein Küstengewässerstreifen. 

Naturschutzwert1 Flächen mit hohem Naturschutzwert sind Gebiete mit einer im welt-
weiten, nationalen oder regionalen Maßstab besonders hohen Kon-
zentration der biologischen Vielfalt (z. B. endemische Arten, gefähr-
dete Arten, Rückzugsgebiete) sowie besonders ausgedehnte intakte 
Landschaften, in denen lebensfähige Populationen der meisten, wenn 
nicht aller natürlich vorkommenden Arten in natürlichen Verbrei-
tungsmustern und in großer Zahl vorkommen. 

Wirkungsmatrix Eine Tabelle (Matrix), welche die Belastungen/Defizite an den Was-
serkörpern auflistet und Maßnahmen identifiziert, um die Belastungen 
zu beheben. In den Spalten der Tabelle wird die Wirkung der Maß-
nahme in Abhängigkeit von der Belastung bewertet (z.B. Wirkung der 
Maßnahme auf die chemische Qualität des Wasserkörpers). 

 

                                                 
1 Institute for European Environmental Policy, Studie über Indikatoren für einen hohen Naturschutzwert als Grundlage 

für die Bewertung, Oktober 2007 
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8.2 Projektmitglieder und Experten 

Die wirtschaftliche Bewertung und die Zuweisung der Maßnahmen benötigten detaillierte Kenntnis-
se der Situationen der einzelnen Wasserkörper. Die folgende Tabelle fasst die beteiligten Experten 
mit einer konkreten Erklärung zu ihrem Fachgebiet zusammen (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
Tabelle 23: Beteiligte Experten 

Name Vorname Institution Rolle und Fachgebiet 

Cigrang Jean-Claude AGE, Service 
Inondations 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkosten 
im Bereich Hydromorphologie; 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen an der Mosel und Sauer.  

Colbach  Philippe AGE, Division 
des eaux souter-
raines et eaux 
potables 

� Kostendeckung von Wasserdienstleistungen;  
� Kostenberechnung und Abschreibung von 

siedlungswasserwirtschaftlichen Bauwerken. 

Edinger Claude AGE, Regional-
stelle Osten 

� Berechnung und Validierung der Maßnah-
menkosten; 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen in der Region Osten. 

Kayser  John AGE, Regional-
stelle Norden 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen in der Region Norden. 

Kipgen Robert AGE, Division 
de l’Hydrologie 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten. 

Lambert Brigitte AGE, Direction � Projektmanagerin AGE, Koordinatorin zur 
Erstellung des Bewirtschaftungsplans für 
Luxemburg.  

Lauff Max AGE, Service 
pêche 

� Biologie und Fischwirtschaft; 
� Wirkungsanalyse der Maßnahmen zur Wie-

derherstellung der Fischdurchgängigkeit. 
Lentz Jean-Paul AGE, Regional-

stelle Norden 
� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-

nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten; 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen in der Region Norden. 

Lickes Jean-Paul AGE, Division 
du Laboratoire 

� Hydrochemie (Wasserlabor); 
� Wirkungsanalyse und Zuweisung der Maß-

nahmen, welche auf chemische Defizite wir-
ken. 

Manetta  Dominique AGE, Division 
de la Protection 
des eaux 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten; 

� Zuweisung von siedlungswasserwirtschaft-
lichen Maßnahmen auf Landesebene.   



 

126 
 

Name Vorname Institution Rolle und Fachgebiet 

Neuberg Claude AGE, Division 
des eaux souter-
raines et eaux 
potables 

� Bereich Landwirtschaft; 
� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-

nung und Validierung der Maßnahmenkosten 
und Prämienzahlungen sowie Flächennut-
zungen; 

� Zuweisung von landwirtschaftlichen Maß-
nahmen auf Landesebene. 

Niederkorn Pascal AGE, Regional-
stelle Osten 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen in der Region Osten. 

Schmit Claude AGE, Regional-
stelle Westen 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten; 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen in der Region Westen. 

Vivani Marco AGE, Division 
de la Protection 
des eaux 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten; 

� Zuweisung von siedlungswasserwirtschaft-
lichen Maßnahmen auf Landesebene.   

Waltzing Jean  AGE, Regional-
stelle Westen 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten; 

� Zuweisung der hydromorphologischen Maß-
nahmen in der Region Westen. 

Weidenhaupt André AGE, Direction � Direktor AGE, Auftraggeber (zusammen mit 
dem Innenministerium); 

� Schnittstelle zu Wasserdirektoren anderer 
EU-Mitgliedsstaaten. 

Wersandt Frank  AGE, Division 
de la Protection 
des eaux 

� Wirkungsanalyse der Maßnahmen, Berech-
nung und Validierung der Maßnahmenkos-
ten; 

� Zuweisung von siedlungswasserwirtschaft-
lichen Maßnahmen auf Landesebene. 

Schroeder Paul � Berater des Auftraggebers (Innenministeri-
um) 

Wohl Franky 

Ministère de 
l’Intérieur et à 
la Grande Ré-
gion 

� Budget, secrétaire du Comité de Gestion du 
Fonds pour la Gestion de l'Eau; 

� Berater des Auftraggebers (Innenministeri-
um) 

Bunusevac Micha 

Koster Romain 

Bureau 
d’Etudes Micha 
Bunusevac 

� Ingenieurbüro: Aufwands- und Kostenschät-
zung zum Umbau und/oder Entfernen von 
prioritären Querbauwerken.  

Kinsinger Christoff 

Hinsberger Marco 

Universität des 
Saarlandes 

� Schnittstelle zum Bewirtschaftungsplan (Be-
standsanalyse und Maßnahmenprogramm); 

� Behandlung HMWB-Fälle (ökologisches 
Potential und Maßnahmen) 
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8.3 Maßnahmenwirkung auf andere Nutzer   

Folgende Tabelle fasst die Wirkungen der Maßnahmen auf andere Wassernutzer zusammen: 

Tabelle 24: Wirkungen der Maßnahmen auf andere Wassernutzer 

Anmerkungen Maßnahmenwirkung auf andere Nutzer 

M

N 
Beschreibung Wasserversor-

gung 

Freizeitnutzung/ 

Tourismus 

Siedlungsraum/ 

Infrastruktur 
Schifffahrt Wasserkraft 

Landwirtschaft/ 

Forstwirtschaft 
Industrie/Gewerbe Fischerei 

nicht  

auqatische 

Umwelt 

HY 

1 

Entfernen des Quer-

bauwerks 

Verlust Trink-

wasserreservoir; 

erhöhte GW-

Neubildung; sin-

kender GW-

Spiegel 

Verbesserung des 

Landschaftsbil-

des; Verbesserung 

der Möglichkeiten 

fürs Bootfahren; 

Verlust Bademög-

lichkeit 

Erhöhung Selbst-

reinigung (Ab-

wasser); Verbes-

serung/ 

Verminderung des 

HW-Schutz 

Reduktion 

der Schiff-

fahrtsmög-

lichkeit ab 

> 500 km2  

Verlust Wasserkraft-

nutzung; bestehendes 

QUBW ohne WK-

Nutzung künftig nicht 

für WK nutzbar 

sinkender GW-

Spiegel; Verbesse-

rung/Verminderung 

HW-Schutz 

Erhöhung Selbstreini-

gung (Abwasser); 

Verbesserung/ Ver-

minderung HW-

Schutz 

neue Fischereimög-

lichkeiten 

  

HY 

2 

Technische Fischauf-

stiegshilfe 

        geringer Verlust der 

Wasserkraftpro-

duktion 

    neue Fischereimög-

lichkeiten 

  

HY 

3 

Schaffung von Laich-

gebieten im Ober- und 

Unterlauf von Staustu-

fen 

  Einschränkung 

Freizeitnutzung 

    Strengere Ablassrege-

lungen für Schwall/ 

Sunk und damit Än-

derungen in der Spit-

zenstromproduktion 

    Erhöhung der Popula-

tionen 

Erhöhung 

Biodiversität 

HY 

4 

Wiederherstellung 

naturnaher Mündungs-

bereiche bei aufgrund 

Eintieftung abgetrenn-

ter Zuflüsse 

  Verbesserung des 

Landschaftsbildes 

          Fischpassierbarkeit Erhöhung 

Biodiversität 

HY 

5 

Erhöhung Mindestwas-

serabfluss bei Staustu-

fen und Kraftwerken 

        weniger Energiepro-

duktion 

        

HY 

6 

Volle Wasserführung steigender GW-

Spiegel 

Verbesserung des 

Landschaftsbil-

des; Erholungs-

nutzen 

Erhöhung Selbst-

reinigung (Ab-

wasser) 

    steigender GW-

Spiegel 

Erhöhung Selbstreini-

gung (Abwasser) 

Verbesserung Fisch-

habitat 

Erhöhung 

Biodiversität 
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HY 

7 

Wiederanbindung & 

Aufwertung Zuflüsse 

(Ersatzlaichplatz, Le-

bensraum) 

  Erhöhung Attrak-

tivität; Verbesse-

rung des Land-

schaftsbildes; 

Erholungsnutzen 

          Verbesserung Laich-

bedingungen; Verbes-

serung Fischhabitat 

Förderung 

Biodiversität 

HY 

8 

Betriebsanpassung (bis 

Aufgabe des Schwall-

betriebs) 

  Verbesserung des 

Landschaftsbil-

des; Erholungs-

nutzen 

    Strengere Ablassrege-

lungen für Schwall/ 

Sunk und damit Än-

derungen in der Spit-

zenstromproduktion 

    Verbesserung Laich-

bedingungen; Verbes-

serung Fischhabitat 

Förderung 

Biodiversität 

HY 

9 

Maßnahmen zur Behe-

bung/Verbesserung 

hydromorphologischer 

Beeinträchtigungen von 

Struktur der Uferzone 

und Gewässersohle 

    evtl. Landverlust, 

Vernässung 

    Verlust von Land   Verbesserung Habitat Förderung 

Biodiversität 

HY 

9.1-

4 

Befestigte Böschungen 

als natürliche flache 

Böschungen zurück-

bauen; Höhe < 1 m 

    evtl. Landverlust; 

Vernässung 

    Verlust von Land   Verbesserung Habitat Förderung 

Biodiversität 

HY 

9.5 

Maßnahmen zur Behe-

bung hydromorphologi-

scher Beeinträchtigun-

gen der Gewässersohle 

erhöhte GW-

Neubildung; sin-

kender GW-

Spiegel 

Verbesserung des 

Landschaftsbil-

des; Bootfahren; 

Verlust Bademög-

lichkeit 

Erhöhung Selbst-

reinigung (Ab-

wasser); Verbes-

serung/ Vermin-

derung  HW-

Schutz 

    sinkender GW-

Spiegel; Verbesse-

rung/ Verminderung 

HW-Schutz 

Erhöhung Selbstreini-

gung (Abwasser); 

Verbesserung HW-

Schutz 

Verbesserung Fisch-

habitat 

Förderung 

Biodiversität 

HY 

9.6 

Offenlegung von kana-

lisierten/verrohrten 

Wasserläufen 

  Änderungen im 

Landschaftsbild 

Abriss von Ge-

bäuden/ Infra-

struktur 

    steigender GW-

Spiegel 

Erhöhung Selbstreini-

gung (Abwasser) 

Verbesserung Fisch-

habitat 

Schaffung 

von Lebens-

raum Förde-

rung der 

Biodiversität 

HY 

10 

Initiierung/Entwicklung 

von Augewässern, 

Anbindung von Auge-

wässern und Überflu-

tungsräumen 

steigender GW-

Spiegel 

Verbesserung des 

Landschaftsbildes 

Verringerung/ 

Verbesserung 

Hochwasser-

schutz; Erhöhung 

Selbstreinigung 

(Abwasser); 

  geringerer nutzbarer 

Abfluss im Hauptge-

rinne und damit Ver-

ringerung der Was-

serkraftgewinnung 

Verlust von Land;  

steigender GW-

Spiegel; HW-Schutz; 

Flächenbedarf 

Verbesserung HW-

Schutz; Erhöhung 

Selbstreinigung (Ab-

wasser); Erhöhter 

Flächenbedarf 

Verbesserung Habitat; 

Verbesserung Fisch-

habitat 

Förderung 

Biodiversi-

tät; Schaf-

fung von 

Lebensraum 
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HY 

11 

Absenken Oberkante 

Querbauwerk 

    Evtl. weniger 

Wasserrückhalt 

bei Hochwasser 

  weniger Energiepro-

duktion; erhöhter 

Feststofftrieb; energe-

tischer Wert des be-

stehenden QUBW 

ohne WK-Nutzung für 

künftige WK-Nutzung 

reduziert 

    Verbesserung Durch-

gängigkeit; Verbesse-

rung Fischhabitat 

  

HY 

12 

Umbau Querbauwerk 

für (dosierten) Ge-

schiebetransport 

  Verlust Badestelle weniger Hoch-

wasserschutz 

  Verlust Energiepro-

duktion; erhöhter 

Feststofftrieb 

    Verbesserung Durch-

gängigkeit; Verbesse-

rung Fischhabitat 

Förderung 

Biodiversität 

HY 

13 

Weitung des Bettes   Landschaftsbild Hochwasserschutz     Verlust von Land   Verbesserung Laich-

bedingungen 

Förderung 

Biodiversität 

HY 

14 

Mobilisierung Geschie-

be flussab QB durch 

Seitenerosion (Wirkung 

vom angeschnittenen 

Horizont abhängig) 

steigender GW-

Spiegel 

  Verlust an Land   erhöhter Feststofftrieb Verlust von Land   Verbesserung Habitat; 

Verbesserung Fisch-

habitat 

Förderung 

Biodiversität 

HY 

15 

Maßnahmen im Gewäs-

ser um Tiefenerosion 

zu vermindern 

steigender GW-

Spiegel 

  Verbesserung 

HW-Schutz; Er-

höhter Flächenbe-

darf 

  Verringerung Fest-

stofftrieb; reduzierte 

WK-Nutzung 

  Verbesserung HW-

Schutz; erhöhter 

Flächenbedarf 

Verbesserung Fisch-

habitat 

  

LW

S-1 

Grünland statt Acker-

land 

Reduzierung 

NO3; Pestizide; 

aber geringerer 

Beitrag zur 

Grundwasserneu-

bildung 

Grünlandland-

schaften werden 

mit Erholung 

assoziiert 

      bei Betriebsumstruk-

turierung; reduzierte 

Flexibilität; vermin-

derte Produktion 

Getreide; Ertragsaus-

fälle 

  reduzierte Stoffeinträ-

ge (insbesondere 

durch Erosion) 

Erhöhung 

Biodiversi-

tät; Erhalt 

der spezifi-

schen Flora 

und Fauna 

LW

S-

1.1 

Dauergrünlandum-

bruchsverbot 

Reduzierung NO3 Grünlandland-

schaften werden 

mit Erholung 

assoziiert 

      reduzierte Flexibilität   reduzierte Stoffeinträ-

ge (insbesondere 

durch Erosion) 

Erhalt der 

spezifischen 

Flora und 

Fauna 
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LW

S-2 

Bodenbearbeitungsauf-

lagen (Acker) 

Reduzierung 

NO3; Verminde-

rung des notwen-

digen Aufberei-

tungsgrades im 

Fall von TW-

Gewinnung aus 

Oberflächenwas-

ser 

        verminderte Flexibili-

tät 

  reduzierte Stoffeinträ-

ge (insbesondere 

durch Erosion) 

Reduzierung 

Erosion; 

Erhöhung 

Biodiversität 

LW

S-

2.1 

Zwischenfruchtanbau 

sowie Mais-Untersaat 

                  

LW

S-3 

Allgemeine Düngebe-

schränkung 

Reduzierung 

NO3; Verminde-

rung des notwen-

digen Aufberei-

tungsgrades im 

Fall von TW-

Gewinnung aus 

Oberflächenwas-

ser 

        Ertragsausfall; evtl. 

weniger Ertrag 

  Reduzierung 

Eutrophierung 

Erhöhung 

Biodiversität 

LW

S-

3.4 

Flächenstilllegung, 

Grünbrache 

Reduzierung 

NO3; Verminde-

rung des notwen-

digen Aufberei-

tungsgrades im 

Fall von TW-

Gewinnung aus 

Oberflächenwas-

ser 

Positives Land-

schaftsbild 

      Ertragsausfall     Erhöhung 

Biodiversität 

LW

S-

3.5 

Ackerrandstreifen Reduzierung 

NO3; Verminde-

rung des notwen-

digen Aufberei-

tungsgrades im 

Fall von TW-

Gewinnung aus 

Oberflächenwas-

ser 

positives Land-

schaftsbild 

      Ertragsausfall   neue Laichplätze Erhöhung 

Biodiversität 
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LW

S-

3.7 

Landschaftspflege 

Obstbau 

                  

LW

S-

4.1 

Mindestlagerkapazität 

für Gülle und Jauche 

von 6 Monaten 

Reduzierung NO3   Erhöhtes Risiko 

von Geruchsbeläs-

tigung 

    Baukosten       

LW

S-

4.2 

Düngegeräteauflagen           Anschaffungskosten       

LW

S-5 

Bodenbedeckungsauf-

lagen 

Reduzierung NO3 Ansprechenderes 

Landschaftsbild; 

besonders im 

Winter 

      verminderte Flexibili-

tät 

    Reduzierung 

Erosion 

LW

S-

6.1 

Einschränkungen beim 

Leguminosenanbau 

          bei Betriebsumstruk-

turierung; reduzierte 

Flexibilität; vermin-

derte Produktion; 

Ertragsausfälle 

  Reduzierung 

Eutrophierung 

  

LW

S-

6.2 

Fruchtfolgeauflagen: 

Reduktion des Maisan-

teils 

  Ansprechenderes 

Landschaftsbild 

      Ernteausfälle   Reduzierung 

Eutrophierung 

  

LW

S-7  

Beschränkung des 

Viehbesatzes 

Verminderung des 

notwendigen 

Aufbereitungs-

grades im Fall von 

TW-Gewinnung 

aus Oberflächen-

wasser 

            Reduzierung 

Eutrophierung 

  

LW

S-

8.2 

Ausbringungsverbote 

von Pflanzenschutzmit-

teln in Gewässernähe 

Geringeres Risiko 

einer Kontaminie-

rung 

        Ernteausfälle     Erhöhung 

der Biodi-

versität 
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LW

S-9 

Biologische Landwirt-

schaft 

Reduzierung 

NO3; Verminde-

rung des notwen-

digen Aufberei-

tungsgrades im 

Fall von TW-

Gewinnung aus 

Oberflächenwas-

ser 

              Erhöhung 

der Biodi-

versität 

SW

W 

1 

Errichtung und Betrieb 

von Kläranlagen nach 

dem Stand der Technik 

Verminderung des 

notwendigen 

Aufbereitungs-

grades 

evtl. Geruchsbe-

lästigung 

        Einsparung privater 

Behandlungsanlagen 

Reduzierung 

Eutrophierung 

  

SW

W 

2 

Anpassung an Stand 

der Technik (CN- auf 

CND-Anlagen) 

Verminderung des 

notwendigen 

Aufbereitungs-

grades 

          Einsparung privater 

Behandlungsanlagen 

Reduzierung 

Eutrophierung 

  

SW

W 

3 

Flughafen, Enteisung 

mit Harnstoff 

Schutz der Quel-

len; Reduzierung 

Salzbelastung im 

Winter 

          alternative Methode 

finden; Kosten 

Reduzierung  toxi-

schen Ammoniaks; 

Reduzierung 

Eutrophierung 

  

SW

W 

3.1 

Substitution des Harn-

stoffs als Enteisungs-

mittel auf dem Flugha-

fen oder Kreislauffüh-

rung 

Schutz der Quel-

len 

            Reduzierung  toxi-

schen Ammoniaks  

  

SW

W 

4 

Errich-

tung/Vergrößerung und 

Betrieb von Mischwas-

serbecken 

  evtl. Geruchsbe-

lästigung 

          Reduzierung 

Eutrophierung 

  

SW

W 

5 

Errich-

tung/Vergrößerung und 

Betrieb von Regen-

rückhaltebecken 

Reduzierung 

Eutrophierung 

    Kosten       Reduzierung Schad-

stoffe 

  

SW

W 

6 

Schifffahrt, Stationen 

zur Abgabe von Ab-

wasser in den Häfen 

Reduzierung 

Eutrophierung 

    Kosten  für 

die techni-

sche  Nach-

rüstung 

      Reduzierung Schad-

stoffe 
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SW

W 

7 

Camping-Car, Reise-

busse, Stationen zur 

Abgabe von Abwasser 

Schutz Aquifere höhere Camping-

gebühren 

  Kosten  für 

die techni-

sche  Nach-

rüstung 

      Reduzierung Schad-

stoffe 

Erhöhung 

Biodiversität 

SW

W 

8 

Sanierung von Depo-

nien/Altstandorten und 

Behandlung von Si-

ckerwasser 

  evtl. Geruchsbe-

lästigung 

Aufreißen von 

Straßeninfrastruk-

turen 

        Reduzierung Schad-

stoffe 

  

SW

W 

10 

Maßnahmen, um Was-

serverbrauch zu redu-

zieren  

Verminderung 

Wasserbedarf 

Informationskam-

pagnen für Tou-

rismus 

Erhöhte Kosten 

Infrastruktur 

      Verminderung Trink-

wasserverbrauch 
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8.4 Berechnungen zur Kosteneffizienz 

 
Die Ratio aus Punkten für Kosten und Wirkung gibt die Kosten-Wirksamkeit an, auch 
Kosteneffizienz genannt. Je geringer die Ratio, desto geringer die Kosten-Wirksamkeit der 
Maßnahme.  
 
Tabelle 25: Berechnung der Kostenwirksamkeit von vergleichbaren Einzelmaßnahmen 

M-Nr. Beschreibung Kosten-
punkte 

Wir-
kung 
QE 

Ratio 

Durchgängigkeit  Biologie  
HY 1.1 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe bis 1 m; EZG < 100 1 4 4 
HY 2.1 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe bis 1 m; EZG < 100 1 3 3 
HY 1.2 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe bis 1 m; EZG 100 bis 500 1 4 4 
HY 2.2 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe bis 1 m; EZG 100 bis 500 2 3 1,5 
HY 1.3 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe bis 1 m; EZG > 500 2 4 2 
HY 2.3 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe bis 1 m; EZG > 500 2 3 1,5 
HY 1.4 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe 1 bis 2 m; EZG < 100 1 4 4 
HY 2.4 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe 1 bis 2 m; EZG < 100 1 3 3 
HY 1.5 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe 1 bis 2 m; EZG 100 bis 500 2 4 2 
HY 2.5 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe 1 bis 2 m; EZG 100 bis 500 2 3 1,5 
HY 1.6 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe 1 bis 2 m; EZG > 500 2 4 2 
HY 2.6 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe 1 bis 2 m; EZG > 500 2 3 1,5 
HY 1.7 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe höher als 2 m; EZG < 100 2 4 2 
HY 2.7 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe höher als 2 m; EZG < 100 2 3 1,5 

HY 1.8 
Entfernen Querbauwerk Fallhöhe höher als 2 m; EZG 100 bis 
500 2 4 2 

HY 2.8 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe höher als 2 m; EZG 100 bis 500 3 3 1 
HY 1.9 Entfernen Querbauwerk Fallhöhe höher als 2 m; EZG > 500 3 4 1,33 
HY 2.9 Fischaufstiegshilfe Fallhöhe höher als 2 m; EZG > 500 3 3 1 
Restwasser  Biologie  

HY 5.1 
Erhöhung des Mindestrestwassers auf 30% von MNQ im 
Hauptfluss N.A.1 2 N.A. 

HY 5.2 
Erhöhung des Mindestrestwassers auf 50% von MNQ im 
Hauptfluss N.A. 3 N.A. 

HY 6 Volle Wasserführung N.A. 4 N.A. 
Reduktion von N+P Emissionen im Ackerland (Oberflächenwasser)    
LWS-OW 
1.2 5-jährige Umwandlung von Acker in Grünland 1 4 4 
LWS-OW 
2.1 Zwischenfruchtanbau sowie Mais-Untersaat 1 3 3 
LWS-OW 
2.2 Direktsaat oder Mulchsaat  1 2 2 
LWS-OW 
3.5 Ackerrandstreifen 2 2 1 
LWS-OW 
3.4 Flächenstilllegung, Grünbrache N.A. 3 N.A. 
LWS-OW 
5.4 Bodenbedeckung alle Kulturen N.A. 3 N.A. 
LWS-OW 9 Biologische Landwirtschaft 1 2 2 

Reduktion von N-Emissionen im Ackerland (Oberflächenwasser) 
 

Phys.-
chem. 
QE  

LWS-OW 
3.1 Reduzierte N-Düngung auf Ackerflächen 1 3 3 

                                                 
1 N.A. = not applicable, nicht anwendbar, nicht verfügbar 
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M-Nr. Beschreibung Kosten-
punkte 

Wir-
kung 
QE 

Ratio 

LWS-OW 
3.4 Flächenstilllegung, Grünbrache N.A. 3 N.A. 
LWS-OW 
3.5 Ackerrandstreifen 2 2 1 
LWS-OW 
3.6 Grünstreifen/Uferrandstreifen 2 3 1,5 
LWS-OW 
3.8 Düngeabstand entlang von Gewässern N.A. 2 N.A. 
LWS-OW 
4.1 Mindestlagerkapazität für Gülle und Jauche von 6 Monaten N.A. 1 N.A. 
LWS-OW 
4.2 Düngegeräteauflagen N.A. 2 N.A. 
LWS-OW 
4.3 Einsatz verbesserter Ausbringungstechnik für Gülle und Jauche  1 2 2 

Reduktion von N+P im Weinbau (Oberflächenwasser) 
 

Phys.-
chem. 
QE  

LWS-OW 
5.1 Begrünung jeder zweiten Reihe im Weinbau 2 4 2 
LWS-OW 
5.1.2 

Begrünung jeder zweiten Reihe im Weinbau bei Hangneigung 
≥ 30% und < 45% 3 4 1,33 

LWS-OW 
5.2 Strohbedeckung im Weinbau Hangneigung ≥ 45% 3 2 0,66 
LWS-OW 
5.3 Ganzjahresbegrünung im Weinbau Hangneigung ≥ 45% N.A. 4 N.A. 
LWS-OW 9 Biologische Landwirtschaft 3 2 0,66 
LWS-OW 
3.3 Festlegung von Düngerobergrenzen bei Wein 70kg N-total 3 1 0,33 

Reduktion von Pestiziden (Oberflächenwasser) 
 

Phys.-
chem. 
QE  

LWS-OW 
3.5 Ackerrandstreifen 2 2 1 
LWS-OW 
3.4 Flächenstilllegung, Grünbrache N.A. 3 N.A. 
LWS-OW 
1.2 5-jährige Umwandlung von Acker in Grünland 1 4 4 
LWS-OW 9 Biologische Landwirtschaft 1 2 2 
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8.5 Leitfaden zur Ermittlung der erheblich veränderten Wasserkörper 

 
Abbildung 5: Einzelschritte des Verfahrens zur vorläufigen Einstufung und Ausweisung von erheblich 
veränderten und künstlichen Wasserkörpern 
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Laut CIS-Leitfaden ist bei der Ausweisprüfung bei den Schritten 7 und 8 wie folgt vorzu-
gehen:  
 

 
 
Abbildung 6: Einzelschritte für die Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern 
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Ziel ist es, die in Abbildung 6 dargestellten Schritte 7 und 8 zu untergliedern und die vor-
geschlagenen Maßnahmen, die nötig wären, den künstlichen oder erheblich veränderten 
Wasserkörper in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen auf nachteilige Wirkung 
auf Umwelt, Schifffahrt, Freizeitnutzung, Trinkwasserversorgung, Stromversorgung oder 
Bewässerung, Wasserregulierung, Hochwasserschutz, Landentwässerung und andere dau-
erhafte Entwicklungstätigkeiten des Menschen zu überprüfen. 
 

8.6 Prüfschritte gemäß Artikel 4 (3)(a) (Schritt 7) 

Der CIS-Leitfaden regelt bei der Ausweisprüfung, wie bei der Ausweisung prinzipiell vor-
zugehen ist. Basierend auf diesen Vorgaben wurde für Luxemburg die Methodik wie folgt 
angepasst: 
 

 
 
Abbildung 7: Weiterentwickelte Ausweisprüfung 
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8.7 Detaillierte Aufstellung der Maßnahmen zur Verbesserung des hydromor-
phologischen Zustandes (Schritt 7.1a) 

Eine detaillierte Beurteilung der Hydromorphologie und der möglichen Sanierungsmaß-
nahmen erfolgte durch die Universität Saarbrücken. Diese diente als Grundlage für die 
HMWB-Ausweisung. 
 
8.8 Prüfkriterien des Screeningtests auf signifikante negative Auswirkungen 

(Schritt 7.2a/7.3a) 

Folgende Prüfkriterien sind Bestandteil der Checkliste des Screeningtests gemäß Schritt 
7.2a/7.3a des CIS-Leitfadens, um eine Abschätzung der möglichen signifikanten negativen 
Auswirkungen der Maßnahmen abzuschätzen:  
 
1. Besteht eine spezifische Nutzung des Wasserkörpers? Wenn eine spezifische Nutzung 

vorliegt, sind gemäß den Punkten 2-4 die negativen signifikanten Auswirkungen abzu-
schätzen. 

 
2. Negative Auswirkungen auf Nutzer: 
 

• Landwirtschaft 
- Reduktion/Verlust der Bewässerungsmöglichkeit; 
- Reduktion der landwirtschaftlichen Produktionsfläche; 
- Veränderung der Produktionsbedingungen durch zunehmende Feuchte. 
 

• Schifffahrt 
- Reduktion/Aufgabe der Güterschifffahrt; 
- Reduktion/Aufgabe der Personen-/Tourismusschifffahrt. 
 

• Freizeit/Tourismus 
- Verlust/Reduktion von Badestellen; 
- Verlust/Reduktion von Wassersportmöglichkeiten (z.B. Surfen, Segeln, Paddeln). 
 

• Fischerei 
- Verlust von natürlichen Laichplätzen; 
- Reduktion/Verlust von Fischteichen; 
- Reduktion der Fangquote. 
 

• E-Wirtschaft 
- Verlust/Reduktion der Stromproduktion. 
 

• Trinkwasserversorgung 
- Reduktion/Verlust der Trinkwasserversorgung; 
- Verschlechterung der Trinkwasserqualität; 
- Erhöhung der Versorgungskosten; 
- Reduktion der Versorgungssicherheit. 
 

• Andere Sektoren 
- Dokumentation von Auswirkungen auf andere Sektoren (Industrie). 
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3. Negative Auswirkungen auf Infrastruktur (Siedlungen, Verkehr und Hochwasserschutz) 
 

• Verkehr 
- Gefährdung von Verkehrswegen (Schiene und Straße); 
- Verlegung von Verkehrswegen. 
 

• Hochwasserschutz 
- Zunahme des Hochwasserrisikos in umliegenden Gebieten; 
- Wertverlust von Immobilien und/oder Ackerland; 
- Umsiedelung von Betrieben und Haushalten. 
 

4. Negative Auswirkung der Maßnahme auf die Umwelt?  
Zu prüfen ist: 
 
• Erhöhung des CO2-Ausstoßes? 
• Zerstörung eines NATURA 2000/FFH Gebietes? 
• Zerstörung oder Veränderung von archäologischen Plätzen/Bauten oder kulturellem 

Erbe? 
• Freisetzung von gefährlichen Stoffen/Substanzen? 
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8.9 Ergebnisse des Sceeningtests auf negative Auswirkungen für Luxemburg 

 
Tabelle 26: Ergebnisse des Sceeningtests für vorläufig als HMWB ausgewiesene Wasserkörper in Lu-
xemburg 
 

 Gewässername OKW Identifizierte negative Auswirkungen der Maß-
nahmen 

1 Mosel I-2 Negative Auswirkungen der Maßnahme aus Schritt 
1 sind zu erwarten, da eine Reduktion der Schiff-
fahrt zu erwarten ist. Zusätzlich ist von höheren 
CO2-Emissionen durch Verlagerung auf die Schiene 
auszugehen. 

2 Ernz noire II-4.2 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
sind zu erwarten. 

3 Sauer, Dirbech und 
Unterläufe Beive-
ner- und Ueschtre-
ferbaach 

III-2.2 Eine negative Auswirkung der Maßnahme aus 
Schritt 1 ist gegeben, da der Abriss der Sperrmauer 
eine negative Auswirkung auf 2/3 der luxemburgi-
schen Bevölkerung hat. Die Trinkwassertalsperre 
versorgt 2/3 der luxemburgischen Haushalte mit 
Trinkwasser. 

4 Our V-1.2 Eine negative Auswirkung der Maßnahme aus 
Schritt 1 ist gegeben, da der Abriss der Sperrmauer 
den Verlust der Energiewirtschaft insb. der Spitzen-
stromproduktion zur Folge hätte. Es handelt sich 
hierbei um das größte europäische Pumpspeicher-
kraftwerk. 

5 Kaasselterbaach VI-2.2 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
sind zu erwarten. Ein Rückbau der Verrohrung ist 
aufgrund der Urbanisierung und Siedlungsstruktur 
nicht möglich. 

6 Alzette VI-3 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
insb. historische Altbauten sind zu erwarten.   

7 Alzette VI-4.2 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
insb. historische Altbauten sind zu erwarten.   

8 Diddelengerbaach VI-4.3 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
insb. historische Altbauten und Industrie sind zu 
erwarten.   

9 Kälbaach VI-4.4 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
sind zu erwarten.   

10 Péitruss VI-13.1 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
sind zu erwarten.   

11 Chiers VII-1.1 Negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
sind zu erwarten.   
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8.10 Signifikanzkriterien für dauerhafte negative Auswirkungen (Schritt 
7.2c/7.3c) 

Tabelle 27: Signifikanzkriterien für dauerhafte negative Auswirkungen 
 
Negative Auswirkung auf 
den Bereich der: 

Signifikanzkriterium Anmerkung 

Schifffahrt 
Reduktion/Aufgabe der 
Güterschifffahrt 

0%, da sowohl die Kyotoziele 
als auch internationale Ver-
pflichtungen in der Schifffahrt 
(Zubringer Rhein) zu erfüllen 
sind. 

Rhein und Mosel sind 
als internationale Was-
serstraßen ausgewiesen; 
ihre Nutzung ist in in-
ternationalen Verträgen 
festgelegt. 

Reduktion/Aufgabe der 
Personen-
/Tourismusschifffahrt 

Nicht relevant, weil sich der 
Ausbau der Mosel am Güter-
transport orientiert. 

 

E-Wirtschaft  
 0% Reduktion, da das erneuer-

bare Energiegesetz umzusetzen 
ist. 

 

Trinkwasserversorgung 
Reduktion/Verlust der 
Trinkwasserversorgung 

Reduktion des Speichervolu-
mens um mehr als 0%. 
Etwa 40% des Trinkwassers 
kommen aus dem Speicher. Ei-
ne Reduktion des Speichervo-
lumens würde eine unnachhal-
tige Nutzung des GW notwen-
dig machen. 

 

Verschlechterung der 
Trinkwasserqualität 

Jegliche Verschlechterung der 
Trinkwasserqualität, da dies 
gegen WRRL Art 7 (3) versto-
ßen würde. 

 

Infrastruktur (Siedlungen, Verkehr und Hochwasserschutz) 
Gefährdung von Verkehrs-
wegen (Schiene und Stra-
ße) 

0% wie HW-Schutz.  

Verlegung von Verkehrs-
wegen 

Nur wenn damit auch CO2- Re-
duktionen verbunden sind. 

 

Zunahme des Hochwasser-
risikos in umliegenden Ge-
bieten  

Hoheitliche Aufgabe des 
Schutzes der Bevölkerung 
durch den Staat Luxemburg 
0% 

 

Umsiedlung von Betrieben 
und Haushalten 

0% der Gebäude, weil das Ei-
gentumsrecht in Luxemburg 
über allem anderen Recht steht. 

 

Umwelt 
CO2-Emission  Erhöhung des CO2-Ausstoßes 

um 0% � Kyotoziel. 
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8.11 Übergeordnete signifikante Auswirkungen 

Der Signifikanztest erfolgt mit Bezug auf den Wasserkörper und den damit verbundenen 
Nutzungen. Der CIS-Leitfaden sieht aber vor, dass die Auswirkungen auch auf der Ebene 
einer Region, einer Flussgebietseinheit oder auf nationaler Ebene ermittelt und beurteilt 
werden. 
Die Entscheidung darüber, welche Ebene die richtige ist, hängt von der jeweiligen Situati-
on und der Art der aufgeführten Nutzung oder dem Sektor ab. Diese Entscheidung hängt 
von den wichtigsten räumlichen Merkmalen der negativen Auswirkungen ab. In bestimm-
ten Fällen kann es angebracht sein, die Auswirkungen auf mehreren Ebenen zu betrachten, 
um eine optimale Beurteilung sicherzustellen. Zu Beginn werden in der Regel lokale Aus-
wirkungen beurteilt. 
Es ist somit zu prüfen, inwieweit eine Serie von Einzelmaßnahmen in der Summe nicht 
doch zu signifikanten negativen Auswirkungen für einen Sektor führt. Obwohl der Bereich 
Infrastruktur kein eigener wirtschaftlicher Sektor ist, gelten dieselben Überlegungen wie 
für die Wirtschaftssektoren. Als Kostenträger fungiert hier der Staat in seiner Gesamtheit.  
Nachdem in Luxemburg schon in allen als vorläufig HMWB ausgewiesenen Wasserkör-
pern bereits auf Wasserkörperebene signifikant negative Auswirkungen bei der Umsetzung 
der im Schritt 1 vorgesehenen Maßnahmen entstehen würden, kann auf diesen Schritt ver-
zichtet werden.  
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8.12 Darstellung alternativer Finanzierungsquellen und -werkzeuge 

8.12.1 Ökosteuer/Ökobonus 

Ökosteuern sind Lenkungsabgaben, die häufig im Zusammenhang mit dem Energie-
verbrauch, z.B. Strom, Benzin, aber auch im Bereich des Wassersektors erhoben werden, 
mit dem Anreiz, negatives Handeln im Bereich der Umweltverschmutzung zu reduzieren 
bzw. negative externe Effekte in den Preisen zu berücksichtigen1. 
 
Neben der Besteuerung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln (z.B. Schweden, Däne-
mark) gibt es, wie z.B. in Deutschland, Lenkungsabgaben (Ökosteuer) im Bereich des E-
nergieverbrauchs (Strom, Benzin). Die Berechnungsgrundlagen der Ökosteuer sind der 
Preis sowie die Quantität des konsumierten Energieträgers – vergleichbar mit dem Prinzip 
der Umsatzsteuer, z.B. beträgt der Steuersatz in Deutschland 1,7%. 
 
Die negative Folge dieser Steuerbelastung ist dieselbe wie bei der Umsatzsteuer, dass ins-
besondere Haushalte mit einem geringen durchschnittlichen verfügbaren Haushaltsein-
kommen stärker belastet werden. Sie steuern einen weit höheren Anteil am Steueraufkom-
men bei als Haushalte mit einem höheren Einkommen. Dies wirft insbesondere die Frage 
der „steuerlichen Gerechtigkeit“ auf. 
 
Die finanziellen Mehreinnahmen durch die Ökosteuer werden in den verschiedenen Staa-
ten unterschiedlich verwendet, z.B. werden in Deutschland die Einnahmen nicht zwingend 
für umweltpolitische Maßnahmen verwendet, sondern insbesondere für die Finanzierung 
der Rentenzahlungen, u.a. da die Lohnnebenkosten gesenkt wurden (Meyer-Ohlendorf und 
Blobel, 2008). 
 
Um den negativen Folgen der „Öko-Flat-Tax“ für Haushalte mit geringem durchschnittli-
chem verfügbarem Einkommen entgegenzusteuern, könnten finanzielle Rückerstattung 
vorgenommen werden, wie dies z.B. in der Schweiz seit 1999 mit der Einführung des Ö-
kobonus erfolgt. Der Zahlungsbetrag der finanziellen Rückerstattung ist Pro-Kopf gleich 
hoch (Stephan et al., 2003). 
Eine weitere Möglichkeit können direkte Bonuszahlungen für Haushalte darstellen, um 
Anreize zu schaffen, ressourcensparende Anlagen zu erwerben. 
 
Im Bereich des Wassersektors findet man den Einsatz von Ökosteuern in zwei EU-
Mitgliedsstaaten: in den Niederlanden (siehe Box 1: Ökosteuer – Wassersektor in den Nie-
derlanden) sowie in Dänemark (VEWIN, 2008; EEA, 2005). 
 
Box 1: Ökosteuer – Wassersektor in den Niederlanden 
Die Niederlande führte in den 1990er Jahren zwei Arten von Ökosteuern im Bereich des 
Wassersektors ein, nämlich eine „direkte“ sowie eine „indirekte“ Lenkungsabgabe. Die 
direkte Ökosteuer findet Anwendung auf die Nutzung des Grundwassers und betrug 2007 
national 0,153 €/m³. 
Die indirekte Steuerbelastung wird auf den Bereich des Anschlusses am Wassernetz ver-
rechnet. Die Höhe der Abgabe betrug 2007 0,204 €/m³ (VEWIN, 2008). 

                                                 
1 Die Ökosteuer wird in den folgenden europäischen Ländern verwendet: Deutschland, Finnland, Norwegen, 
Schweden, Dänemark, die Niederlande, Großbritannien und die Schweiz (EEA, 2005). 
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8.12.2 Steuerliche Belastungen im Bereich Pflanzenschutz- und Düngemittel 

Die Erfassung von Steuern im Bereich der Pflanzenschutz- und Düngemittel stellt in erster 
Linie ein preisbasiertes Finanzierungsinstrument dar. Das Ziel bzw. die Aufgabe der Len-
kungsabgaben ist es, die Kosten der negativen externen Effekte, die durch die Pflanzen-
schutz- und Düngemittel im Bereich der Umweltverschmutzung entstehen, im Preis einzu-
kalkulieren und damit die Umweltschäden zu reduzieren. Des Weiteren soll dadurch das 
Verhalten des Nutzers hin zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung gelenkt werden. Um 
dieses Ziel erfolgreich zu erreichen, müssen aber geeignete Steuersätze festgelegt werden. 
 
Die Umsetzung einer solchen Steuerabgabe für Pflanzenschutz- und Düngemitteln finden 
wir in zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten. Im Jahre 2000 wendeten 61 der 15 EU-
Mitgliedsstaaten ein solches Finanzierungsinstrumentarium an, um u.a. dadurch den Was-
serschutz zu finanzieren. Darüber hinaus führen weitere 5 Mitgliedsstaaten Lenkungsabga-
ben für Pflanzenschutz- und Düngemitteln ein (EEA, 2005). 
 
Die Höhe der Belastung richtet sich in den meisten Mitgliedsstaaten nach der Art des 
Schadstoffes sowie nach der eingesetzten Menge. Mit der Staffelung sollen Stoffe mit ei-
ner höheren Belastung stärker besteuert werden, um deren Einsatz zu reduzieren. Unter-
scheidungskriterien sind in der Regel chemische/biologische, prioritäre/nicht-prioritäre 
Stoffe (EEA, 2005). 
 
Die Höhe der Steuerabgabe wird in den meisten europäischen Staaten unterschiedlich fest-
gelegt bzw. berechnet. Eine einfache und flexible Ansatzweise stellt der dänische Ansatz 
dar, wo die Steuerbelastung auf Basis des Produktpreises berechnet wird2. In den EU-
Mitgliedsstaaten Schweden, Frankreich und Belgien wird die Höhe der Steuer nach dem 
Gewicht des Wirkstoffes berechnet, wobei in Belgien die landwirtschaftliche Nutzung der 
Pflanzenschutz- und Düngemittel von der Steuer befreit ist. Einen weiteren Ansatz wählt 
Norwegen, das den Steuersatz nach der empfohlenen Verwendungsdosis des Wirkstoffes 
berechnet (OECD, 2007). 
 
Neben der „Grundbesteuerung“ der Pflanzenschutz- und Düngemittel gibt es weitere Be-
steuerungssysteme in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. In einigen EU-Mitgliedsstaaten 
wird die Überschreitung bzw. die dauerhafte Nicht-Einhaltung der Grenzwerte zusätzlich 
besteuert bzw. „bestraft“. Entsprechende Umsetzungen findet man in Estland, Litauen, 
Bulgarien, Polen und in der Slowakei. 
 
In Litauen kann dieser finanzielle Strafbetrag für die Nicht-Einhaltung bzw. für die ständi-
ge Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte bis zu 300-mal höher sein als die Grundbe-
steuerung. Die Höhe der Belastung orientiert sich hauptsächlich nach dem jeweiligen Mit-
tel (EEA, 2005). 

                                                 
1Es sind folgende Staaten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Spanien und Großbritannien (EEA, 
2005). 
2 Insgesamt werden in Dänemark am Markt über 100 verschiedene Pestiziden angeboten. 
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Studien in Großbritannien und Dänemark ergaben, dass Schulungen sowie Fortbildungen 
bzgl. des Gebrauchs von Pestiziden ein wichtiges Instrument darstellen, um den Einsatz zu 
verringern, wobei erst durch steuerliche Abgaben ein wesentlicher Anreiz geschaffen wird, 
den Einsatz von Pestiziden nachhaltig zu gestalten (EEA, 2005). 
 
Schwierigkeiten im Bereich der administrativen Umsetzung gab es zu Beginn bei der Ein-
führung der steuerlichen Abgaben für Pestizide insbesondere in Dänemark. Das dänische 
System sah zu Beginn, ähnlich wie Norwegen, die Berechnung der steuerlichen Belastung 
nach der empfohlenen Verwendungsdosis für jeden einzelnen Wirkstoff. Da das dänische 
Steuergesetz eine genaue Auflistung bzw. Erklärung der Abgaben vorschreibt, musste bei 
der Einführung eines neuen Steuersatzes bzw. Steuerabgaben, für sämtliche Pflanzen-
schutzmittel, die am Markt angeboten werden, die Dosis neu berechnet werden, was einen 
zu hohen administrativen Aufwand verursachte. Deshalb wechselte man auf das System 
der Berechnung der Höhe der Lenkungsabgabe auf Basis des Produktpreises (EEA, 2005). 
 
8.12.3 Zahlungen für den Ressourcenverbrauch  

In Deutschland müssen auf der Grundlage der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG §§ 18 - 21) alle Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. 
Gleiches gilt durch die entsprechenden Aussagen des Baugesetzbuches (BauGB) für die 
Inanspruchnahme von Freiraum im Rahmen der Bauleitplanung. Der Gesetzgeber schreibt 
dabei die Art und Weise des Ausgleichs nicht fest. Entsprechend den Regelungen des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind jedoch vor der Berechnung des Ausgleichs mehrere Schritte 
zur Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendig. Dabei ist zu prüfen, ob die mit dem 
Eingriff einhergehenden Beeinträchtigungen vermeidbar sind. Ist dies der Fall, sind die 
Beeinträchtigungen zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind vorrangig 
auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatz-
maßnahmen). 
 
Beispiel Stadt Dortmund 
 
Die Stadt Dortmund verfügt über eine hohe Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben mit 
einer verfügbaren Fläche von über 5 ha. Seit den 1980er Jahren erfolgte in der Stadt ein 
starker Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe sowie Nutzflächen, u.a. da die Nach-
frage und Ausweisung von Wohnbau- und Straßenbaufläche stark anstieg. Um die Natur-
landschaft bzw. die landwirtschaftliche Nutzfläche zu sichern bzw. die negativen Umwelt-
auswirkungen des Städtebaus abzufedern, wurde 2001 das System der Kompensation mit 
Hilfe von Ökopunkten eingeführt (Projektlaufzeit April 2003 bis April 2005). Die Öko-
punkte sehen vor, dass mit sämtlichen Verbauungsmaßnahmen in der Stadt Dortmund, die 
die natürliche Fläche reduzieren, neben dem Erwerb des Grundstückes, Ausgleichszahlun-
gen für den ökologischen Verlust vorgenommen werden müssen, d.h. man muss einen öko-
logischen Ausgleich für die Eingriffe in der Natur und Landschaft bezahlen. Die Höhe der 
Ausgleichszahlung richtet sich nach der Wichtigkeit der Landschaft. Je höher die Bewer-
tung der Landschaft für den gesellschaftlichen Nutzen ist, desto höher ist die Ausgleichs-
zahlung, wobei aber mit dem System der Ökokonten vorgelagerte Leistungen schon bereits 
mitberücksichtigt werden. Die Überwachung und Buchung erfolgt über die Ökoverwaltung 
des Umweltamtes der Stadt Dortmund (IfR, 2005; Perner und Thönen, 2007). 
Die Bezahlung des ökologischen Ausgleichs erfolgt über die Ökopunkte; je höher der Aus-
gleichsbetrag, desto höher die Anzahl der benötigten Ökopunkte. Der Erwerb der Öko-
punkte erfolgt über die landwirtschaftlichen Pachtbetriebe der Stadt Dortmund, die Maß-
nahmen umsetzten, die eine ökologische Landwirtschaft fördern; vom ökologischen Anbau 
bis zur extensiven Flächennutzung. Die mögliche Anzahl der zu erwerbenden Punkte rich-
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tet sich nach der umgesetzten Maßnahme definiert nach dem Kriterienkatalog (siehe Tabel-
le 1). 
 
Tabelle 28: Kriterienkatalog zur Erwirtschaftung von Ökopunkten für landwirtschaftliche Betriebe in 
der Stadt Dortmund1 
Maßnahme Anzahl der 

Ökopunkte 
Beschreibung 

Ökolandbau nach EU-
VO Nr. 2092/91 

12 Umstellung konventionell bewirtschafteter 
Ackerflächen auf ökologische Anbauverfahren 
entsprechend der Mindestkriterien der EU-
Verordnung 2092/91 und dazugehöriges Fol-
gerecht zum ökologischen Landbau; Kontroll-
vertrag mit zugelassener Stelle. 

Extensiver Ackerbau 11 Umstellung konventionell bewirtschafteter 
Ackerflächen auf ökologische Anbauverfah-
ren. Im Gegensatz zur EU-Verordnung Umset-
zung auf Einzelflächen möglich, wenn sie im 
Rahmen des Kompensationsmanagements rea-
lisiert werden. 

Blühstreifen 13 Anlage von Blühstreifen zur Untergliederung 
von Großschlägen (Erhöhung der Artenviel-
falt, Vernetzung von Biotopen, Gliederung der 
Landschaft). Die Blühstreifen können ggf. auf 
einer Fläche rotieren (nicht im Betrieb), sie 
sollten aber min. 3 Jahre bestehen. 

Uferrandstreifen 19 Sukzessionsfläche entlang von Gewässern und 
Gräben, durch Anlage von ca. 10 m breiten 
ungenutzten Randstreifen an Gewässern (Re-
duktion diffuser Stoffeinträge). 

Heckenanpflanzung 15 bis 19 Anlage von Gebüschen, Hecken mit Saum, 
min. 5 m breit. 
Feldgehölz mit mittlerem Baumholz (19 Öko-
punkte); Gebüsche, Einzelsträucher, frei wach-
sende Strauchhecken (15 Ökopunkte). 

Extensive Wirtschafts-
weise 

16 Reine Schnittnutzung, keine mineralische N-
Düngung. 

Extensive Weide- und 
Mähweidennutzung 

16 Umwandlung von Acker in extensive Weide 
bzw. Mähweide. Ackerbau evtl. Kombination 
mit aussterbenden Haustierrassen möglich.; 
keine mineralische N-Düngung. 

Extensive Wiese ohne 
Düngung 

17 Umwandlung von Acker in extensive Wiesen-
nutzung bei Verzicht auf Gülle, chemisch-
synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel. 
Reine Schnittnutzung. 

Streuobstwiese 15 bis 17 Verschiedene Varianten. Mindestgröße einer 
Streuobstwiese sollte 0,25 ha mit 1 Baum/100 
m². 

Extensive Ackerstreifen 11 Variante 1: Schwarzbrache;  
Variante 2: doppelter Reihenabstand mit Be-
erntung 

                                                 
1 Quelle: Naturschutzberatung-NRW, 2006; IfR, 2004 
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Konventioneller Acker-
bau 

6 Übliche Bewirtschaftung 

Konventionelle Grün-
landbewirtschaftung 

9 bis 10 Übliche Bewirtschaftung 

 
Des Weiteren erhalten die landwirtschaftlichen Betriebe für die Teilnahme an einer Maß-
nahme aus dem Kriterienkatalog finanzielle Entschädigungen und die Möglichkeit eines 5-
jährigen Pachtvertrages1 mit der Option auf Verlängerung. Damit sollen die landwirtschaft-
lichen Bewirtschaftungsflächen dauerhaft in der Produktion erhalten bleiben. 
 
Die Höhe der finanziellen Entschädigung richtet sich nach dem Ertragsausfall. Im Durch-
schnitt liegt die von Seiten der Stadt aufzuwendende Summe bei ca. 500 €/ha (siehe Tabel-
le 2 Kompensationszahlungen der Stadt Dortmund). Da es sich um städtische Flächen han-
delt, besteht etwa die Hälfte dieser Summe aus dem Verzicht auf Pacht seitens der Stadt.  
 
Tabelle 29: Kompensationszahlungen der Stadt Dortmund2 
Maßnahme Kompensationszahlungen der Stadt Dort-

mund 
Ökolandbau nach EU-VO Nr. 2092/91 511,00 €/ha (Einführung 1. und 2. Jahr); 

306,00 €/ha (Einführung 3. – 5. Jahr); 
153,00 €/ha (Beibehaltung) 

Extensiver Ackerbau 511,00 €/ha 
Blühstreifen 585,00 €/ha 
Uferrandstreifen 638,00 €/ha 
Heckenanpflanzung Kosten werden gesondert verhandelt 
Extensive Wirtschaftsweise 542,00 €/ha 
Extensive Weide- und Mähweidennutzung 542,00 €/ha 
Extensive Wiese ohne Düngung 570,00 €/ha 
Streuobstwiese Bewertung nach dem Prämienhöchstsatz 

entsprechend des angebotenen Programmes, 
einschließlich Pflanzkosten für Bäume.  

Extensive Ackerstreifen Variante 1 (Schwarzbrache): 564,00 €/ha 
Variante 2 (extensive Getreidestreifen): 
595,00 €/ha 

Die Teilnahme der landwirtschaftlichen Betriebe ist freiwillig. 

                                                 
1 In der Regel dauert das Pachtverhältnis ein Jahr. 
2 Quelle: IfR, 2005 
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Aufgaben der Stadt Dortmund 
 
� Bereitstellung von Zielvorgaben, z.B. Vorgabe naturschutzfachlicher Zielsetzung, Erar-

beitung eines gesamträumlichen Leitbildes, Aufstellung von Entwicklungsprioritäten; 
� Ermittlung des Kompensationspotentials, z.B. Prüfung der Zielkonzept-Flächen auf 

Umsetzbarkeit, Überprüfung des Entwicklungspotentials, Inhaltliche Konkretisierung 
der Zielvorgaben; 

� Bevorratung von Flächen und Maßnahmen, z.B. Überprüfung auf Restriktionen, Klä-
rung der Flächenverfügbarkeit, Maßnahmenvorschläge/Projektentwicklung, Maßnah-
menrealisierung; 

� Bestandsverwaltung/-bewirtschaftung, z.B. Bestandsinventarisierung, Flächeninforma-
tion, Buchhaltung/Mahnverfahren, Verwaltung von Kompensationszahlungen bzw. Ö-
kokonto1 (Gasber et al., 2007). 

 
Die Ziele, die die Stadt Dortmund mit diesem Instrument verfolgt, sind die Sicherung der 
Lebensgrundlage der landwirtschaftliche Betriebe in Dortmund, die Förderung einer nach-
haltigen Produktion in der Landwirtschaft und damit eine nachhaltige Landschaftspflege. 
Gleichzeitig wird ein rascher Ausgleichsnachweis im Verfahren durch Abbuchung von 
Ökopunkten erzielt (IfR, 2005). 
 
Die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung des gesamten Konzepts der Stadt Dort-
mund stellen die Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft dar. In der Regel wenden andere 
deutsche Städte, wie z.B. die Stadt Bonn, Elemente des Modells, wie z.B. Ökokonto, Aus-
gleichsflächen usw. an. Zum Vergleich zum Dortmunder Modell versuchen kleinere deut-
sche Städte insbesondere Ausgleichsmaßnahmen nicht im Bereich der Landwirtschaft, 
sondern vermehrt Maßnahmen im Bereich der Renaturierung von Moorgebieten, Biotopen 
bzw. die Aufforstung von Waldflächen bzw. Gewässerschutz (z.B. das Gewässer-
Kompensationsprojekt „Else-Aue“ in der Stadt Melle, Niedersachsen) umzusetzen, wobei 
finanzielle Förderungen einer Kompensationsmaßnahme aus EU-, Bundes- oder Landes-
mitteln, z.B. forstliche Fördermittel, in der Regel ausgeschlossen sind. 
 
Ein weiterer Nachteil des Kompensationssystems stellt die Umsetzung der Ausgleichszah-
lung innerhalb der Ortschaft dar, die hier häufig zu Problemen führte, da der Preis pro Ö-
kopunkt künstlich hochgetrieben wurde, wie z.B. in der Stadt Dortmund, wo teilweise der 
Preis pro Ökopunkt 20 € betrug. Um diese negative Entwicklung zu lösen, versucht Nord-
rhein-Westfalen das Ökopunktesystem für das gesamte Bundesland umzusetzen; wobei das 
Bundesland in 6 Bezirke aufgeteilt werden soll (Chmela, 2007; MUNLV, 2008). 
 
Weitere Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang stellen insbesondere große Bauprojek-
te dar, wie z.B. der Ausbau von Autobahnen, Ausbau des Dortmunder-Ems-Kanals etc. 
Diese Großbauprojekte unterliegen der Kompensationspflicht und benötigen für die Um-
setzung der Projekte neben dem hohen Eigenflächenbedarf einen hohen Ausgleichsflä-
chenbedarf. Dies hat häufig zur Folge, dass neben den Trassen geeignete Ausgleichsflä-
chen gesucht werden, diese aber häufig nicht konzeptionell untereinander abgestimmt wer-
den, was dazu führt, dass häufig ein schonender Ansatz bzw. eine intelligente Nutzung der 
Flächen fehlt (Miosga, 2009). 
 

                                                 
1 Das Ökokonto dient zur Verrechnung von vorab durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen bei der nachträgli-
chen Zuordnung von Eingriffen. (Hier wurden Maßnahmen im Vorgriff eingeleitet und vorfinanziert, jedoch 
noch keinem konkreten Eingriff zugeordnet. Die Vermarktung, Zuordnung und Refinanzierung der Öko-
punkte erfolgt im Nachherein. In Einzelfällen werden für diese Vorleistungen Ökozinsen angerechnet und 
gutgeschrieben (öKon, 2004). 
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Weitere zahlreiche Städte in den deutschen Bundesstaaten Hessen, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Nordrhein-Westfalen usw. verfügen über ähnliche Systeme, die vom Gesetzgeber 
anerkannt werden. 
 
8.12.4 Güllebörse bzw. Nährstoffbörse 

Die Güllebörse bzw. die Nährstoffbörse1 besitzt die Aufgabe, einen Markt für diese Um-
weltgüter zu bilden, um eine optimale Allokation zu ermöglichen. Das Ziel ist es, zwischen 
Regionen mit einem Angebotsüberhang und Regionen mit einem Nachfrageüberhang von 
Wirtschaftsdünger auszugleichen, um vor allem eine Überdüngung zu verhindern. Auf die-
se Weise soll die Verwendung von Wirtschaftsdünger2 gefördert werden, um den landwirt-
schaftlichen Betrieben zusätzliche Finanzierungsquellen zu gewährleisten sowie den Ein-
satz von Mineraldünger zu reduzieren. Dieser Austausch wird mit Hilfe der Börse ermög-
licht. Des Weiteren kann dadurch die öffentliche Hand durch Vermittlungsgebühren eine 
zusätzliche Einnahmequelle gewinnen, um umweltpolitische Maßnahmen durchzuführen. 
Anwendungsbeispiele finden wir im Bundesland Nordrhein-Westfalen und in einigen 
Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika (z.B. Minnesota, Michigan, Wiscon-
sin und Maryland) bzw. gibt es erste Ansätze in Dänemark, Norwegen und Schweden 
(Faeth, 2000; MDE, 2008; NRW, 2000). 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung einer Nährstoffbörse stellt die Transpa-
renz sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. Lagerung, Aufbereitung 
usw. der Gülle dar (NRW, 2000).  
 
Güllebörse in Deutschland 
 
Die Güllebörse bzw. die Vermittlungsplattform für Nährstoffe nahm in NRW im Jahre 
2008 und in Bayern im Jahre 2009 ihren Betrieb auf. Die Aufgabe der Börse ist die Ver-
mittlung von Wirtschaftsdünger von landwirtschaftlichen Betrieben, die im laufenden Jahr 
einen Überschuss erwirtschafteten, an Unternehmen bzw. Privatpersonen, die Gülle nach-
fragen. 
Die Nährstoffbörse ist das zentrale Dokumentations- und Nachweissystem, in dem Ange-
bote und Nachfrage veröffentlicht werden. Damit soll der Kontakt zu potentiellen Ge-
schäftspartnern hergestellt werden. Des Weiteren überwacht die Börse die ordnungemäße 
Durchführung des Geschäftsablaufs sowie die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Die jeweiligen Angebote gelten in der Regel für 30 Tage, können aber um weitere 
30 Tage verlängert werden. 
Mindestanforderungen an die beteiligten Parteien: 
 
Güllenehmer: 
� Meldung der Flächen; 
� Angabe gewünschter Ausbringmenge; 
� Angabe des gewünschten Ausbringzeitraum; 
� Rückmeldung der ausgebrachten Menge. 
 

                                                 
1 Das Grundprinzip der Nährstoffbörse, insbesondere in den US-amerikanischen Bundesstaaten, stellt der 
CO2-Emissionshandel dar. Hingegen stellt das Grundprinzip der deutschen Nährstoffbörsen die Waren- und 
Finanzbörsen dar. 
2 Eine Einschränkung des Verkaufs der Gülle tritt vor allem durch die Transportkosten ein. In der Regel er-
folgt der Verkauf in einem Umkreis von max. 100 km, bei einer effizienten Logistik (NRW, 2000). 
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Güllegeber: 
� Meldung der zu vermittelnden Güllemenge; 
� Verantwortlich für die Gülleuntersuchung; 
� Lieferung von einwandfreier, homogener Gülle; 
� Mitteilung der gelieferten Güllemenge. 
 
Die Höhe der Gebühren, die Teilnehmer verrichten müssen, orientiert sich an einer einma-
ligen Zahlungen sowie der Menge. 
Gebühren für die Güllebörse in NRW: 
 
Vermittlungsgebühr: 
Einmalig 100 € zzgl. Umsatzsteuer 
0 – 3.000 kg 0,1 €/kg zzgl. Umsatzsteuer 
3.000 – 5.000 kg 0,08 €/kg zzgl. Umsatzsteuer 
über 5.000 kg 0,05 €/kg zzgl. Umsatzsteuer 

 
Bearbeitungsgebühr: 
Einmalig 50 € zzgl. Umsatzsteuer 
0 – 3.000 kg 0,05 €/kg zzgl. Umsatzsteuer 
3.000 – 5.000 kg 0,04 €/kg zzgl. Umsatzsteuer 
über 5.000 kg 0,025 €/kg zzgl. Umsatzsteuer 

 
Neben den Einschränkungen bzgl. Lagerung und Nutzung erfolgt in NRW eine mengen-
mäßige Verkaufseinschränkung der anfallenden Nährstoffe1. Insgesamt darf der landwirt-
schaftliche Betrieb max. 49% seiner anfallenden Nährstoffe verkaufen (NRW, 2008). 
 
Beispiel Maryland 
 
Im US-amerikanischen Bundesstaat Maryland erfolgte im Jahr 2008 der Aufbau einer 
Nährstoffbörse, in der landwirtschaftliche Nährstoffkredite gehandelt werden. Das System 
der Nährstoffbörse lehnt sich stark an den EU-Emissionshandel mit den Instrumenten der 
„Cap-and-Trade“ und „Baseline-and-Credit-System“ an. 
 
Landwirtschaftliche Betriebe können Kredite erwerben bzw. erhalten Kredite, indem sie 
Maßnahmen durchführen, die die Reduktion der Nährstoffbelastung im Betrieb reduzieren. 
Die nicht verwendeten Kredite können die landwirtschaftlichen Betriebe an der Börse ver-
äußern, wobei die öffentliche Hand ein zeitliches Limit der Gültigkeit der Kredite sowie 
eine Höchstgrenze der maximal zu erwerbenden Kredite festlegt. Dadurch sollen sämtliche 
Betriebe veranlasst werden, ökologische Maßnahmen durchzuführen, um die Umweltschä-
den in der Region zu reduzieren (Faeth, 2000; MDE, 2008). 
 
8.12.5 Prinzip der handelbaren Wasserrechte 

Ein weiterer ähnlicher Ansatz wird in einigen Mittelmeer-Staaten mit dem System von 
handelbaren Wasserrechten verfolgt, insbesondere im spanischen Flussgebiet Siurana-
Riudecanyes. Landwirtschaftliche Betriebe erhalten für die Bewässerung Nutzungsrechte, 
die sie aber auch temporär an Dritte, z.B. an Wasserunternehmen bzw. an andere landwirt-
schaftliche Betriebe gegen finanzielle Entschädigung zur Verfügung stellen. Die Transak-

                                                 
1 Überbetriebliche Verwertung bedeutet der Verkauf von Gülle an Dritte. In diesem Fall herrscht eine Men-
genmäßige Verkaufseinschränkung des Landwirts 
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tionen erfolgen häufig lokal, über informelle Wege, da der Markt nicht von der öffentli-
chen Hand organisiert wird. Einerseits wird mit diesem System eine nachhaltige Nutzung 
der Wasserressource gefördert und anderseits Engpässe der Wasserversorgung insbesonde-
re im urbanen Raum entgegengesteuert. Die Anzahl der vermieteten Wasserrechte schwan-
ken zwischen 10 und 20% der gesamten verfügbaren Wasserrechte. Davon mietete insbe-
sondere die Stadt Reus die meisten Wasserrechte. 
 
Ähnliche erfolgreiche Beispiele, z.B. teilweise in weit größerem Umfang als das spanische 
Beispiel, kann man in Chile, Mexiko, Australien und in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika, insbesondere im Bundesstaat Kalifornien entdecken. In Kalifornien wurden eben 
durch die handelbaren Wasserrechte zahlreiche Investitionen im Bereich des Einsatzes von 
wassersparenden Techniken stark gefördert (Panayotou, 2007; Tarrech et al., 1999).  
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